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Entwurf eines Investitionsbeschleunigungsgesetzes 
Ihre Nachricht vom: 02.08.2020 , Unser Zeichen: 40-R-13-01-03 

Sehr geehrte Frau Reimold, 

für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu dem Entwurf eines 
Investitionsbeschleunigungsgesetzes (im Folgenden: Entwurf) danken wir Ihnen. 
Der VDV unterstützt den Entwurf als weiteren wichtigen Baustein auf dem Weg zu 
schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Wir 
möchten die Gelegenheit allerdings auch nutzen, um auf einige Punkte hinzuweisen, 
bei denen wir noch Änderungsbedarf sehen. 

Insbesondere ist problematisch, dass in wichtigen Punkten der Bereich der 
städtischen Schienenbahnen erneut unberücksichtigt bleibt. Bereits nach dem 
Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im 
Verkehrsbereich vom 29. November 2018 vergingen nahezu eineinhalb Jahre, bis 
durch das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 3. März 2020 wichtige 
Änderungen des AEG durch weitgehend inhaltsgleiche Regelungen im PBefG 
nachvollzogen wurden. Weshalb auch jetzt die vorgeschlagenen Änderungen von 
AEG in Art. 2 des Entwurfs nicht direkt auch im PBefG umgesetzt werden sollen, 
erschließt sich nicht und kostet wieder wertvolle Zeit. 

Zu Art. 1 – Änderung der VwGO 

Der VDV begrüßt die vorgeschlagenen Regelungen, insbesondere die vorgesehene 
Ermöglichung von Planungskammern und –Senaten in § 188b VwGO des Entwurfs. 
Überlegenswert erscheint jedoch, ergänzend für Oberverwaltungsgerichte und 
Bundesverwaltungsgericht die Bestimmung als Soll-Vorschrift auszugestalten, um 
die hier bestehenden Synergiepotenziale noch konsequenter zu nutzen. 

Außerdem bittet der VDV um Prüfung, ob die Beschränkung der vorgesehenen 
Regelung zur Ausweitung des Sofortvollzugs in § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a (neu) VwGO 
auf Infrastrukturprojekte „überregionaler Bedeutung“ nicht zu einer 
Benachteiligung der städtischen Schienenbahnen führt. Es bleibt nach diesseitiger 
Einschätzung unklar, ob diese von dieser Regelung profitieren könnten. Denn auch 
lokale Schienenbahnsysteme haben – man denke nur an den täglichen 
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Berufsverkehr in großen Städten und Ballungsräumen – deutliche Auswirkungen 
über den Ortsbereich hinaus. Daher wäre es wünschenswert (über die bereits in § 29 
Abs. 6 Satz 2 PBefG bestehende Regelung für Planfeststellungsbeschlüsse und 
Plangenehmigungen hinaus) für wichtige, nicht unter Planfeststellungs- oder 
Plangenehmigungsvorbehalt stehende Vorhaben ebenfalls die aufschiebende 
Wirkung auszuschließen. Nach Einschätzung des VDV würde eine entsprechende 
Klarstellung in der amtlichen Begründung ausreichen.  

Zu Art. 2 – Änderung des AEG 

Fehlende Umsetzung im PBefG 

Hier ist nochmals auf Kritikpunkt hinzuweisen, dass insbesondere die in Nrn. 2. b) 
und c), 3., und 4. vorgesehenen und inhaltlich eigentlich begrüßenswerten 
Änderungsvorschläge nicht direkt durch entsprechende Änderungen im PBefG auch 
für die städtischen Schienenbahnen umgesetzt werden. Dies ist nach diesseitiger 
Einschätzung sowohl unproblematisch möglich als auch sehr sinnvoll und würde im 
Hinblick auf die Nr. 2. b) auch dem Gedanken des ebenso zu begrüßenden neuen 
§ 14a UVPG (Art. 4 Nr. 3 des Entwurfs) entsprechen. Der VDV bittet eindringlich 
darum, dies noch in diesem Gesetzgebungsverfahren zu tun. 

Zu Art. 2 Nr. 1 

Hinsichtlich des Entwurfs von § 2 Abs. 7f AEG erscheint das Verhältnis zu § 2 
Abs. 7c und 7d unklar. Die Begründungen zu Art. 2 Nrn. 1 und 5 (S. 27f, 33) lassen 
vermuten, dass eine Streichung von § 2 Abs. 7c und 7d vorgesehen war, was aber auf 
Grund der europarechtlichen Vorgabe dieser Begriffe kaum möglich sein dürfte. In 
diesem Fall wäre – neben den europarechtlichen Bedenken - die Begrifflichkeit im 
gesamten AEG entsprechend zu bereinigen und insbesondere auch in Art. 4 Nr. 3 (§ 
14a Abs. 1 Nrn. 4 und 5 des Entwurfs) nachzuvollziehen. Sinnvoller dürfte es daher 
sein, einen definitorischen Gleichklang zwischen den Begriffen herzustellen. Zudem 
regen wir an, die Gesetzesbegründung zu § 2 Abs. 7f AEG dahingehend zu ergänzen, 
dass Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere auch die Instandhaltung einer Anlage 
(vgl. DIN 31051) umfassen. Die in Bezug genommene DIN kennt neben der 
Instandhaltung, z.B. auch die Instandsetzung und Wartung. Um sicherzustellen, dass 
alle diesbezüglichen Begriffe erfasst sind, sollte der Zusatz „insbesondere“ erfolgen. 

Zu Art. 2 Nr. 2. b) 

Das Ziel der vorgeschlagenen Regelungen wird begrüßt, jedoch bestehen hinsichtlich 
des neuen § 18 Abs. 1a AEG folgende Bedenken:  

- Da die Regelungen nicht als lex specialis ausgestaltet sind und durch Satz 6 
sowie die Begründung wieder aufgeweicht werden, bergen die Regelungen 
Gefahren für die Projektverantwortlichen. Ein Vorrang durch Spezialität 
wäre aber erforderlich, um überhaupt eine Beschleunigung zu ermöglichen.  
 

- Die Sichtweise in Satz 1 des § 18a AEG, nach der die Bündelung mehrerer für 
sich genommen planfeststellungsfreier Einzelmaßnahmen einer 
Planfeststellung unterliegen soll, teilen wir nicht.  
 
Es soll dann keine Einzelmaßnahme vorliegen, wenn infolge der 
Baumaßnahme, die von der Planfeststellung freigestellt ist, weitere 
Baumaßnahmen erforderlich werden oder zusätzlich ausgeführt werden 
sollen, die für sich betrachtet nach dieser Vorschrift von der Planfeststellung 
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ebenfalls freigestellt sind. Die Baumaßnahmen stellten in diesem Fall jeweils 
Teile einer komplexeren Maßnahme dar, die gesamthaft zu betrachten seien. 
Diese Auffassung teilen wir nicht und bitten, den Absatz zu streichen. 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen könnten freigestellte 
Baumaßnahmen – um dem Erfordernis einer Planfeststellung zu entgehen – 
jeweils nacheinander durchführen. Es handelte sich dann um 
Einzelmaßnahmen, einer Planfeststellung bedürfte es nicht. 
Für die Auswirkungen auf öffentliche und private Belange macht es aber – 
vom Ergebnis her gesehen – keinen Unterschied, ob Baumaßnahmen 
zeitgleich oder nacheinander durchgeführt werden. Das Ergebnis wäre mit 
und ohne Planfeststellung das gleiche. 
Gesplittete Baumaßnahmen würden jedoch mit höheren Kosten, zeitlichen 
Verzögerungen, einer insgesamt deutlich verlängerten Bauphase und 
dadurch bedingt wiederholten betrieblichen Einschränkungen mit 
negativen Auswirkungen auf deren Fahrgäste und Frachtkunden 
einhergehen. Vor allem aber würden auch Anwohner über einen deutlich 
längeren Zeitraum mit den Widrigkeiten der nacheinander geschalteten 
Baumaßnahmen zu leben haben. 
 

- Satz 2 des § 18 Abs. 1a AEG ist hinsichtlich des Begriffs der „baurechtlichen 
Zulassung“ unklar. Weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus der 
Gesetzesbegründung wird deutlich, welche „baurechtliche Zulassung“ 
gemeint ist. Denkbar scheinen überhaupt nur 
Baugenehmigungserfordernisse nach den Landesbauordnungen, soweit 
diese überhaupt auf Verkehrsanlagen Anwendung finden. Sofern 
beispielsweise bei Maßnahmen für die digitale Schiene (wohl gemeint mit 
ERTMS) digitale Stellwerke in Gebäuden oder Modulgebäuden errichtet 
werden, ist nach dem Gesetzeswortlaut zweifelhaft, ob für diese Gebäude 
etwaige Baugenehmigungserfordernisse nach Landesbaurecht gelten oder 
durch die bundesrechtliche Regelung verdrängt werden sollen, da nach dem 
zweiten Halbsatz der Neuregelung landesrechtliche Regelungen gerade 
unberührt bleiben. Dies bedürfte daher einer Klarstellung. Nach unserem 
Verständnis sollen die landesrechtlichen Baugenehmigungserfordernisse 
verdrängt werden, damit die Situation, mit der bei einer Planfeststellung 
vergleichbar ist (Konzentrationswirkung). Dies ergibt sich allerdings – wie 
ausgeführt – derzeit nicht eindeutig aus dem Gesetzeswortlaut oder der 
Gesetzesbegründung. 
 

- Nach Satz 4 des § 18 Abs. 1 hat der Träger des Vorhabens sich vor 
Durchführung einer Einzelmaßnahme im Sinne des § 18 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 
und 2 AEG durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr vor der Durchführung bestätigen zu 
lassen, dass keine militärischen Belange entgegenstehen. Um dem Gedanken 
der Verfahrensbeschleunigung Rechnung zu tragen, sei dem Vorhabenträger 
ausweislich der Begründung (Seite 31) innerhalb von vier Wochen zu 
antworten. Letzteres findet im Gesetz keine Stütze. Wir bitten, § 18 Abs. 1a 
AEG entsprechend zu ergänzen. 
 

- § 18 Abs.1a Satz 5 sieht vor, dass wenn für das Vorhaben die Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen kann, der 
Träger des Vorhabens die Feststellung des Planes nach Absatz 1 Satz 1 zu 
beantragen hat. Das EBA soll daraufhin die UVP-Pflicht prüfen, und bei 
deren Verneinung das Verfahren dann wieder beenden (vgl. hierzu auch die 
Gesetzesbegründung auf S. 31). Dies hat für die Praxis aller Voraussicht nach 
keine wirkliche Beschleunigungswirkung, da in einem solchen Fall zunächst 
die Planfeststellungsunterlagen vollständig erarbeitet werden müssen nur 
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um dann ggf. die Feststellung zu erhalten, dass eine UVP und damit eine 
Planfeststellung nicht erforderlich ist. Entweder führt der Vorhabenträger 
dann das Verfahren doch freiwillig durch (weil ohnehin schon alle 
Unterlagen eingereicht wurden) oder er bricht es ab und muss dann aber 
noch die Einzelgenehmigungen nach anderen Gesetzen einholen; den 
Planfeststellungsantrag hat man dann aber „umsonst“ erstellt. Eine wirkliche 
Beschleunigungswirkung ist damit daher aller Voraussicht nach nicht 
verbunden. Dies betrifft immer die in § 18 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 und 4 AEG 
aufgeführten Maßnahmen, da für diese nach § 14a Abs. 2 und 3 UVPG immer 
eine standortbezogene  bzw. eine allgemeine Vorprüfung im Einzelfall 
besteht. Das heißt, für diese beiden Maßnahmentypen des § 18 Abs.1a 
„kann“ immer „die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen“, mit der Folge, dass insoweit 
immer zunächst ein Antrag nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG – einschließlich der 
dafür erforderlichen Planunterlagen einzureichen ist. 
 
Sinnvoller ist es,  das Verfahren auf die Feststellung nach § 5 UVPG und die 
Einreichung der für § 5 UVPG notwendigen Unterlagen (Screeningbogen) zu 
beschränken, so dass kein vollständiger Antrag nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG 
eingereicht werden muss, der sich bei Verneinung der UVP-Pflicht als 
überflüssig herausstellt. Eine entsprechende Formulierung könnte wie folgt 
lauten: 
 
„Kann für das Vorhaben die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen, hat der Träger des Vorhabens die 
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 5 UVPG bei der zuständigen 
Behörde zu beantragen. Ergibt die Feststellung nach § 5 UVPG, dass eine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, hat 
der Träger des Vorhabens einen Antrag nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG zu 
stellen.“ 
 
Im Gesetzeswortlaut des § 18 Abs. 1a Satz 5 AEG („Kann für das Vorhaben die 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen, 
hat der Träger des Vorhabens die Feststellung des Planes nach Absatz 1 Satz 
1 zu beantragen.“) spiegelt sich zudem nicht das vom Gesetzgeber nach der 
Gesetzesbegründung (vgl. dort S. 31) Gewollte wider. Der aktuell vorgesehene 
Gesetzeswortlaut des § 18 Abs. 1a Satz 5 AEG suggeriert jedoch, dass eine 
Planfeststellung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG durchzuführen ist, wenn eine 
UVP-Pflicht bestehen „kann“. Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich 
demgegenüber nicht, dass wenn der Antrag auf Planfeststellung gestellt 
wurde, danach das EBA festgestellt hat, dass nach der Einzelfallprüfung 
keine UVP-Pflicht besteht, das Verfahren dann aber wieder beendet werden 
kann. Dies müsste in dem Gesetzeswortlaut klargestellt werden, sofern nicht 
dem vorstehenden Vorschlag gefolgt wird. 
 

- Gemäß § 21 Abs. 8 Satz 3 AEG entscheidet über die vorzeitige 
Besitzeinweisung nach § 21 Abs. 8 Satz 1 AEG die Enteignungsbehörde. Wir 
regen an, zu prüfen, ob sich dies nicht bereits aus § 21 Abs. 8 Satz 1 AEG i. V. 
m. § 21 Abs. 1 Satz 1 AEG ergibt. § 21 Abs. 8 Satz 3 AEG wäre dann 
entbehrlich. 
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Zu Art. 4 – Änderung des UVPG 

Obgleich die im geplanten neuen § 14a UVPG für Schienenbahnen erstmals 
vorgesehene Regelung von Schwellenwerten grundsätzlich begrüßenswert sind, 
bleibt der Vorschlag doch hinter den Ergebnissen des Koalitionsausschusses vom 8. 
März 2020 zurück. Dieser hatte sich dafür ausgesprochen, EU-rechtliche 
Spielräume hier auszunutzen, so dass unterhalb dieser Werte künftig weder eine 
UVP noch eine UVP-Vorprüfung erforderlich ist. Aufgrund fehlender 
Schwellenwerte ist derzeit im Bereich Schiene sehr vielen Vorhaben eine 
zeitintensive UVP-Vorprüfung obligatorisch, die jedoch in rd. 90% der Fälle zum 
Ergebnis kommt, dass keine UVP-Pflicht besteht. Daher ist folgerichtig, wenn der 
Gesetzentwurf nun erstmals für Schiene Schwellenwerte vorsieht. Jedoch sind hier 
die EU-rechtlichen Spielräume noch nicht in ausreichendem Maße ausgeschöpft. 
Insbesondere Lärmsanierungsmaßnahmen und Elektrifizierungsinseln sollten 
zusätzlich von der Vorprüfungspflicht befreit werden, indem  

- § 14a Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfs in § 14a Abs. 1 verschoben wird und 
- die Ausstattung einer bestehenden Bahnstrecke mit einer Oberleitung auf 

einer Länge von weniger als 5 Kilometern sowie die Erweiterung einer 
Bahnbetriebsanlage mit einer Flächeninanspruchnahme von weniger als 
2.000 m² werden zusätzlich in § 14a Abs. 1 aufgenommen werden. 

Des Weiteren sollten in § 14a Abs. 2 die Ziffer 3 und in Abs. 3 die Ziffer 2 und 3 
gestrichen werden, um einen Gleichklang mit § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG 
herzustellen und eine Schlechterstellung der genannten Maßnahmen gegenüber 
anderen Vorhaben, für die Schwellenwerte vorhanden sind, zu verhindern. 

Ferner regen wir an, § 14a UVPG um einen neuen Abs. 4 zu ergänzen, der eine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Abs. 2 und 3 an die 
Voraussetzung der Möglichkeit erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen 
durch die Änderung knüpft. Dies entspricht dem Gedanken von § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2, Abs. 3 Satz 2 UVPG. 

Neben der bereits oben angemerkten Schwierigkeit der Verwendung des Begriffs 
„Erneuerung“ in § 14a Abs. 1 Nrn. 4 und 5 des Entwurfs (s. o. zu Art. 2) möchten wir 
zudem darauf hinweisen, dass der Begriff der „Eisenbahnübergänge“ in § 14a Abs. 1 
Nr. 4 unklar bleibt. Da dieser Begriff nach diesseitiger Kenntnis nicht definiert ist, 
sollte die Begrifflichkeit z. B. durch die Verwendung der Wörter „Kreuzungen von 
Schienenbahnen mit Verkehrswegen“ klarer gefasst und auch städtische 
Schienenbahnen in den Anwendungsbereich aufgenommen werden. 

Ferner scheinen uns die Neufassungen in Ziffer 14.7 und 19.13 der Anlage 1 zum 
UVPG von der dahinterstehenden Wertung hinsichtlich der Bahnstromfernleitungen 
„verdreht“. In 14.7 wird geregelt, dass der Bau von Bahnstromfernleitungen „auf dem 
Gelände der Betriebsanlage oder entlang des Schienenwegs“ immer der UVP-Pflicht 
unterliegt. Für die übrigen Bahnstromfernleitungen (also für selbständig geführte 
Bahnstromfernleitungen) gilt hingegen dann 19.13, der also für nicht auf dem 
Gelände der Betriebsanlage oder entlang der Schienenwege zu bauende 
Bahnstromfernleitungen „nur“ eine Vorprüfungspflicht bzw. eine standortbezogene 
Vorprüfungspflicht vorsieht. Diese Wertung erscheint unseres Erachtens insoweit 
nicht nachvollziehbar, da Anlagen auf dem Betriebsgelände bzw. entlang des 
Schienenweges als beeinträchtigender für die Umwelt angesehen werden (mit der 
Folge einer UVP-Pflicht) als Anlagen, die außerhalb des Betriebsgeländes/des 
Schienenweges angeordnet werden. Unseres Erachtens sind die 
Umweltauswirkungen im zuerst genannten Fall aber weit geringer, da sie auf bereits 
baulich belasteten Flächen erfolgen.  
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Außerdem ist es aufgrund der bisherigen Praxisfälle nahezu ausgeschlossen, dass 
„Bahnstromfernleitungen auf dem Gelände der Betriebsanlage oder entlang des 
Schienenwegs“ errichtet werden. Bahnstromfernleitungen dienen der Zuführung 
von elektrischer Energie und verlaufen daher in der Regel „über Land“ hin zu den 
Schienenwegen und sonstigen Betriebsanlagen (z.B. Unterwerk). 

Wir regen daher an, in Ziffer 14.7 den Zusatz „sowie Bahnstromfernleitungen auf 
dem Gelände der Betriebsanlage oder entlang des Schienenwegs“ zu streichen. 

Zu Art. 5 – Änderung des ROG 

Die vorgesehenen Regelungen zur Digitalisierung im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens (ROVf) werden ausdrücklich begrüßt, ebenso die 
Klarstellung, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Vorhabenträgers durch 
die Behörde zu schützen sind. 

Jedoch hat der VDV Bedenken hinsichtlich der für § 15 Abs. 4 5 ROG vorgesehenen 
Änderungen. Da es außerdem noch erheblicher Planungsschritte bedarf, um nach 
einem ROVf Planfeststellungsreife zu erreichen, ist die in Satz 2 vorgesehene 
„zeitnahe“ Beantragung des Zulassungsverfahrens nicht hilfreich, zumal die 
Planfeststellungsbehörde weiterhin an das Ergebnis des ROVfs nicht gebunden ist. 
Zudem sollten nach diesseitiger Einschätzung die in § 14 Abs. 4 vorgesehenen Sätze 
4 und 5 gestrichen werden. Zunächst dürfte das ROG keine Vorgaben für das 
nachgelagerte Zulassungsverfahren machen können; dies nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund des Art. 5 Nr. 1. g). Durch den vorgesehenen Satz 5 könnten zudem 
anderenfalls mehrere ROVf für ein Vorhaben entstehen, dies scheint die Begründung 
auf Seite 39 zu verstehen zu geben.  

Aus der Begründung zu § 15 Abs. 5 wird deutlich, dass bei linienhaften Vorhaben 
weitgehend nicht  auf ein ROVf verzichtet werden kann. Schließlich bestehen selbst 
bei kleineren linienhaften Vorhaben (bspw. der Neubau von Verbindungskurven im 
Schienenverkehr) häufig großräumige Trassenalternativen. In Abs. 5 sollte daher 
eine Regelung aufgenommen werden, dass in Fällen, in denen eine 
abschnittsübergreifende frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, die die Kriterien nach 
§ 25 Abs. 3 VwVfG erfüllt, dazu führt, dass auf das ROVf zu verzichten ist. Eine 
entsprechende Anpassung von Artikel 6 ROV wird ebenfalls empfohlen.  

Erst mit einer solchen Regelung würde für linienhafte Vorhaben im signifikanten 
Umfang die Möglichkeit zum Verzicht auf ROVf geschaffen. Die gerade in der 
Öffentlichkeitsbeteiligung bestehen Doppelungen zwischen früher Öffentlichkeits-
beteiligung und ROVf würden hierdurch entfallen und betreffende Vorhaben 
angesichts üblicher Verfahrensdauern von ROVf um mehrere Jahre beschleunigt.  

Vorschlag für eine Änderung von § 14 BNatSchG 

Wir regen an, § 14 BNatSchG um einen Absatz zu ergänzen, nach dem nicht als 
Eingriff bauliche Maßnahmen auf solchen Flächen gelten, die nach § 4 Nummer 3 
dem öffentlichen Verkehr als öffentliche Verkehrswege dienen, wenn diese keiner 
baurechtlichen Zulassung bedürfen und die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berücksichtigt werden. Derartige Maßnahmen dienen der 
Funktionssicherung des Verkehrsweges. Der Biotop- und Artenschutz sowie die 
Regelungen zu Natura 2000 finden auf diesen Flächen weiterhin Anwendung.  
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Abschließende Anmerkungen: 

Der Entwurf nimmt leider einige sehr wichtige Punkte, die der Koalitionsausschuss 
vom 8. März 2020 für das Investitionsbeschleunigungsgesetz vorgesehen hatte (vgl. 
IV. Nr. 1 i. V. m. der Anlage: „Eckpunkte der Maßnahmen zur 
Planungsbeschleunigung“ der Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom 8. März 
2020) nicht in Angriff. Hier bitten wir um nochmalige Prüfung, welche der noch 
offenen Punkte des Ergebnisses des Koalitionsausschusses in diesem 
Gesetzgebungsverfahren (bspw. weitere gesetzliche Stichtagsregelungen) noch 
realisiert werden können. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir wegen der Kürze der von Ihnen gesetzten Frist 
keine umfassende Gremienbeteiligung im VDV durchführen konnten und uns daher 
weitere Ausführungen vorbehalten müssen. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und wären Ihnen 
verbunden, wenn Sie die Argumente des VDV prüfen und im laufenden 
Gesetzgebungsverfahren berücksichtigen würden. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Jan Schilling 
Geschäftsführer 



               

            

 

Handlungsmöglichkeiten zur Beschleunigung der Planung  
und Genehmigung von Infrastrukturprojekten 

 

Einleitung  

In der seit einigen Jahren geführten Diskussion über die Umsetzung von Infrastrukturprojekten in 
Deutschland wird gern der Eindruck vermittelt, Verzögerungen seien vor allem durch geltendes Um-
weltrecht, durch eine übermäßige Beteiligung und – vor allem in jüngster Zeit – durch Klagen aner-
kannter Umweltverbände verursacht. Andere Belange werden von der Politik nur selten als hemmende 
Faktoren benannt: Hierzu gehören die Unübersichtlichkeit und Kompliziertheit der rechtlichen Rege-
lungen, fehlende oder veraltete Ausführungsvorschriften für den Vollzug unbestimmter Rechtsbe-
griffe, die Ausdehnung von Prüfweite und -tiefe aufgrund der zunehmenden Regelungsdichte, fehlen-
des oder überbeanspruchtes Fachpersonal in Planungs- und Genehmigungsbehörden, Planungsände-
rungen durch den Vorhabenträger während des Verfahrens oder Auswüchse bei der gutachterlichen 
Erstellung von Sicherheitsanalysen. Diese sind aber gemäß wissenschaftlicher Evaluationen deutlich 
relevanter als die durch Umweltverbände beeinflussten Faktoren. 

Betrachtet man die Faktenlage genauer, liefert die Beteiligung von Umweltverbänden an jährlich über 
1.000 Planfeststellungsverfahren beim Ausbau von Straßen, Schienen und Wasserstraßen in Bund und 
Ländern häufig die einzigen Rückmeldungen und Stellungnahmen und damit auch Optimierungspoten-
ziale für die Genehmigungsbehörden. Denn in vielen Planfeststellungsverfahren im Verkehrsbereich 
beteiligen sich Bürger*innen inzwischen nur noch, wenn die eigenen Grundstücke in Anspruch genom-
men werden.  

Auch das Argument, die Umweltverbände würden übermäßig klagen, trifft nicht zu, denn die tatsäch-
liche Zahl der Verbandsklagen ist äußerst gering. Von 2013 bis 2016 lag der Anteil der durch Verbands-
klagen veranlassten Entscheidungen in Deutschland lediglich bei 0,04% im Verhältnis zu allen insge-
samt durch die Verwaltungsgerichte abgeschlossenen Verfahren (ohne Asylverfahren) (Schmidt, 
Zschiesche 2018). Im Verkehrsbereich gehen die Verbandsklagen trotz zunehmendem Vollzugsdefizit 
sogar zurück, wie wissenschaftliche Untersuchungen verdeutlichen. In 2017 und 2018 wurden bundes-
weit nur 15 Verbandsklagen gegen Infrastrukturprojekte im Verkehrsbereich entschieden. Umweltver-
bände haben in Zeiten reduzierter behördlicher Vollzugskapazitäten jedoch die immer wichtigere Auf-
gabe, erkennbare Fehler oder Verstöße beispielsweise gegen umweltrechtliche Vorschriften aufzude-
cken (siehe EU-Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie). Sie nutzen ihre begrenzten Klagemöglichkeiten, 
um evident fehlerhafte Planungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Sie tun das auf eigene Kosten (Gut-
achten), um die Planungen auch im Sinne der Gesellschaft umweltseitig zu optimieren. Dabei gehen 
sie äußerst verantwortungsbewusst vor und klagen nur dort, wo von behördlicher Seite erkennbare 
Fehler oder Verstöße gegen umweltrechtliche Vorschriften vorliegen. Verbandsklagen sind oft das 
letzte Korrektiv für eine fehlerhafte, Umweltbelange nicht ausreichend beachtende Planung, denn die 
vorgetragenen, substanziellen Sachargumente innerhalb der verfahrensrechtlichen Öffentlichkeitsbe-
teiligung werden oft genug nur unzureichend berücksichtigt. 
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Deshalb ist die von Teilen der Politik wiederholt geforderte Konsequenz, die Beteiligungs- und Klage-
rechte der Umweltverbände weiter einzuschränken, um damit den Planungszeitraum bis zur Realisie-
rung von Projekten zu verkürzen, ein falscher Ansatz. Werden bei den Planungen alle rechtlichen Vor-
gaben vollumfänglich eingehalten, müssen die planenden Behörden keine gerichtliche Überprüfung 
befürchten. Die Umweltverbände können überhaupt nur dann erfolgreich sein, wenn grobe planeri-
sche bzw. umweltrechtliche Defizite vorliegen.  

Um den langwierigen und teuren Klageweg zu vermeiden, fordern die Verbände eine frühzeitige und 
effektive Öffentlichkeitsbeteiligung von Umweltvereinigungen sowie Bürgerinnen und Bürgern. Vor al-
lem dadurch würden Planungen beschleunigt und Kosten für alle Beteiligten reduziert. Auch Umwelt-
verbänden ist nicht an Verfahren gelegen, die länger dauern, als die gute Planung und Einbeziehung 
der Öffentlichkeit benötigt.  

Die Bundesregierung hat seit der Wiedervereinigung bereits viele gesetzliche Anläufe für eine Pla-
nungsbeschleunigung von Infrastrukturvorhaben unternommen. Eine Beschleunigungswirkung war 
mit den Gesetzen jedoch in der Regel nicht verbunden. Und auch die aktuellen Vorstöße des Bundes-
verkehrsministeriums, die neben einer Einschränkung der Bürgerrechte auch einen Eingriff in die 
Rechtsstaatlichkeit durch Aushebeln des Rechtsschutzes und Zulassung von Einzelvorhaben durch den 
Bundestag per Gesetz vorsieht, werden nicht zu einer Beschleunigung und verbesserten Planung füh-
ren.   
 

Planung beschleunigen, aber richtig! 

1. Öffentlichkeitsbeteiligung ernst nehmen 

Wer Planungen beschleunigen will, muss die oben bereits genannten Hemmnisse angehen und der 
Öffentlichkeitsbeteiligung die notwendige Bedeutung beimessen. Die frühzeitige Beteiligung, 2010 
nach den Ereignissen zum Bahnhofsbau Stuttgart 21 auch von der Bundeskanzlerin gefordert, ist erst 
in wenigen Bundesländern (u.a. Baden-Württemberg) Realität. Der Bundesgesetzgeber hat zwar nach 
2010 in § 25 des Verwaltungsverfahrensgesetzes einen neuen Absatz 3 eingefügt, der eine über die 
bestehende Öffentlichkeitsbeteiligung hinausgehende frühzeitige Beteiligung sicherstellen soll. Aller-
dings greift diese Regelung zu kurz, da sie insbesondere den Vorhabenträger nicht verpflichtet, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabe konkreter gesetzlicher Vorgaben durchzuführen. Aktuell 
wird die Öffentlichkeit meist erst nach jahrelanger, oft jahrzehntelanger Planung im Rahmen des Plan-
feststellungsverfahrens eingebunden. Gerade bei größeren Infrastrukturprojekten ist das viel zu spät.  

Eine Einbeziehung bereits in einer frühen Planungsphase kann indes zu einer Optimierung der Planung 
beitragen und die Akzeptanz des Projektes erhöhen, was gerichtliche Auseinandersetzungen vermei-
den würde. Der im aktuellen Beschleunigungsgesetz geplante Verzicht auf den Erörterungstermin oder 
die Beschränkung der Verbandsklage sind in der Sache nicht geeignet, für Beschleunigung zu sorgen. 
Die Fachkompetenz, die Verbände im Erörterungstermin beisteuern, führt zu besseren Planungsergeb-
nissen, sorgt für eine gewisse Akzeptanz und entschärft so mögliche Konflikte.  

Das europäische Recht zur Strategischen Umweltprüfung (SUP) schreibt eine frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung mit einer Alternativenprüfung bereits auf der Ebene von Plänen und Programmen vor. Dort 
heißt es: Alle „vernünftigen“ Alternativen müssen „ermittelt, beschrieben und bewertet“ werden. Vor-
gesehen ist somit ein ergebnisoffener Planungsprozess, an dem sich die Öffentlichkeit beteiligt. 

Eine deutlich weitergehende Berücksichtigung dieses Ansatzes in der deutschen Planungskaskade 
könnte zu einem klaren Abbau der Planungs- und Realisierungszeiten von Bauprojekten führen. 
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2. Vorgelagerte Verfahren durch echte Alternativenprüfung aufwerten 

Ein Problem der späten Beteiligung ist auch, dass maßgebliche Entscheidungen wie die Linienführung 
bei Verkehrsinfrastrukturprojekten meist bereits getroffen wurden, bevor die Öffentlichkeit einbezo-
gen wird. Besser wäre eine abgeschichtete Einbeziehung der Öffentlichkeit bereits während der Phase 
der Raumordnungsentscheidung bzw. der Linienbestimmung. Dadurch würde eine Entscheidung über 
die tatsächliche Realisierung der Projekte wesentlich früher herbeigeführt (das „ob“ eines Vorhabens). 
Das Planfeststellungsverfahren und auch die Öffentlichkeitsbeteiligung würden dann der Ausgestal-
tung und Optimierung (das „wie“ eines Vorhabens) vorbehalten sein, nicht aber mehr die Grundsatz-
entscheidung diskutieren. Eine Bürgerbeteiligung sollte am Beginn des Planungsprozesses in Form ei-
ner ergebnisoffenen „Grundsatzanhörung“ durchgeführt werden. In dieser sollte geklärt werden, wel-
chen Bedarf es für das Vorhaben gibt und welche tragenden Aspekte das Projekt in der vorgesehenen 
Form planerisch rechtfertigen. Zudem sollte die Nullvariante – also der Verzicht auf das jeweilige Pro-
jekt (siehe EU-Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie und EU-UVP-Richtlinie) – tatsächlich geprüft wer-
den. Eine echte Alternativenprüfung muss alle Umweltauswirkungen betrachten und alle anderen öf-
fentlichen Bedenken gegenüber den wirtschaftlichen Interessen abwägen. Die Ziele der Umweltver-
träglichkeitsprüfung dürfen nicht wirtschaftlichen Interessen nachgelagert werden. Eine umfangreiche 
Prüfung möglicher Alternativen und eine plausible Begründung der dann gewählten Variante können 
beschleunigend auf die weiteren Planungsschritte sowie die Umsetzung des Projektes wirken. Da auf 
der Ebene der Raumordnung/ Linienfindung faktisch regelmäßig über die Variante entschieden wird, 
mit der der Vorhabenträger in die Planfeststellung eintritt, sollte die Klagemöglichkeit auch auf der 
vorgelagerten Ebene eingeführt werden. Zurzeit ist dies aufgrund der Regelung in § 1 Absatz 1 Satz 3 
Nr. 3 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes für Dritte erst im anschließenden Planfeststellungsverfahren 
möglich, wenn der umfangreiche UVP-Bericht für die Antragsvariante bereits vorliegt. Dies ist für alle 
Beteiligten nicht hilfreich. 
 

3. Neue Formen der Planung etablieren 

Eine entscheidende Größe mit enormem Einfluss auf die Realisierungszeiten in Großprojekten sind 
mangelnde Planungs- und Personalkapazitäten in den zuständigen Verwaltungen der Bundesländer. 
Diese wurden in den letzten Jahren sogar sukzessive abgebaut, was einer der wesentlichen Gründe 
dafür ist, dass Verfahren lange dauern.  

Eine erfolgreiche und effiziente Planung muss bereits bei den Verkehrsprognosen beginnen, wo es bis-
her keine zwischen den zuständigen Ressorts abgestimmten Prognosen zu den Umwelt- und Klimawir-
kungen des Verkehrs und kein abgestimmtes Handlungsszenario gibt. Eine Beschleunigung von Pro-
jektplanungen kann erreicht werden, wenn von Anfang an in interdisziplinären Teams gearbeitet wird. 
Diese müssen dann von der Bedarfsanalyse bis zur Planung der Baudurchführung zusammenarbeiten. 
Hier wäre es hilfreich, auf Bundesebene ein Planungsteam zusammenzustellen, welches vor allem für 
Großprojekte tätig ist, denn diese weisen eigene Spielregeln und Anforderungen auf.  

Auch das Bundesverwaltungsgericht leidet massiv unter der Zuweisung erstinstanzlicher Zuständigkei-
ten, ohne dass gleichzeitig eine ausreichende Anzahl an zusätzlichen Richterstellen geschaffen wird. 
Dadurch hat sich die Dauer gerichtlicher Verfahren in Bezug auf Klagen gegen Infrastrukturprojekte 
deutlich verlängert.  
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4. EU-Umweltrecht anwenden 

Neben Einschränkungen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung werden von Teilen der Politik immer wieder 
Abschwächungen bei der Umsetzung geltenden Umweltrechts gefordert. Dass Deutschland EU-weit 
kein umweltpolitisches Vorbild ist, sieht man bereits an der enorm hohen Zahl laufender Vertragsver-
letzungsverfahren im Umweltbereich. Dies führt zu anhaltender Planungs- und Rechtsunsicherheit für 
die Wirtschaft, was derzeit besonders deutlich am Beispiel der ständigen Nachbesserung des Dünge-
rechts zur Umsetzung der Nitrat-Richtlinie zu beobachten ist.  

Zudem blockieren die einschlägigen Umweltrichtlinien neue Projekte keineswegs umfassend, sondern 
sehen in der Regel die Möglichkeit von Ausnahmen vor, sofern ein „übergeordnetes öffentliches Inte-
resse“ bestätigt werden kann und auch nach intensiver Prüfung keine Alternativen identifiziert werden 
konnten. Deshalb ist es wichtig, dass frühzeitig – z.B. im Rahmen der SUP auf der Ebene des Bundes-
verkehrswegeplans (BVWP) – eine umfassende Alternativenprüfung durchgeführt wird, welche auch 
andere Verkehrsträger mit einbezieht. 
 

5. Umweltverbände aktiv einbeziehen 

Eine Möglichkeit zur Beschleunigung von Planungen besteht auch darin, dass die Vorhabenträger die 
Umweltverbände vor Beginn des jeweiligen formellen behördlichen Verfahrens einbeziehen. Hierfür 
existieren gute Beispiele der Deutschen Bahn, die im Rahmen der Vorbereitung von Raumordnungs-
verfahren Dialogforen mit den Beteiligten planungsbegleitend etabliert, dort die Planung transparent 
macht und von den Verbänden eingebrachte Alternativen überprüft und diskutiert. Je früher eine kri-
tische und informelle Beteiligung erfolgt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer zügigen Reali-
sierung. Deshalb sollten die Umweltverbände schon zu einem frühen Zeitpunkt direkt beteiligt werden, 
anstatt sie erst später über die Vorhaben zu informieren. Ihre Kompetenz und kritische Begleitung 
können so bereits in einem frühen Stadium des Planungsprozesses helfen, teure und zeitaufwändige 
Fehlplanungen zu vermeiden, indem frühzeitig auf Verstöße gegen geltendes Umweltrecht hingewie-
sen wird. Dies kann zudem helfen, Klagen zu vermeiden.  
 

6. Verstärkte Kooperation sowie Streitbeilegung durch Vergleich nutzen 

Wie auch von der Bundesregierung in ihrem „Aktionsplan Großprojekte“ erwähnt wird, können außer-
gerichtliche Streitbeilegungen, aber noch viel mehr eine verstärkte Kooperation mit den Umweltver-
bänden zur Verbesserung und Beschleunigung von Planungsverfahren führen (Einsatz informeller Ver-
fahren). Das Bundesverkehrsministerium sowie die Vorhabenträger und zuständigen Behörden sollten 
demnach den Empfehlungen aus dem Aktionsplan von 2015 folgen und Maßnahmen für eine bessere 
Kommunikation und Kooperation während des gesamten Planungsverfahrens umsetzen sowie inner-
halb der Planungsbehörden Anreize schaffen, dass Umweltverbände frühzeitig einbezogen werden. 
Der bundesweite „Bürgerdialog Stromnetz“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie Öffentlichkeits- und Ver-
bändebeteiligung informell funktionieren kann. Um Zeit und Kosten zu sparen, kann auch eine Streit-
belegung durch Vergleich für die wenigen Klageverfahren im Verkehrsinfrastrukturbereich in Betracht 
gezogen werden. 

Stand: 17.01.2020 

Kontakt: BUND, Laura von Vittorelli, Tel. 030-27586-532, laura.vonvittorelli@bund.net; DUH, Dr. Cornelia Nick-
las, Tel. 030-2400867-0, nicklas@duh.de; DNR, Florian Schöne, Tel. 030-6781775-99, florian.schoene@dnr.de; 
NABU, Daniel Rieger, Tel. 030-284984-1927, daniel.rieger@nabu.de, UVP-Gesellschaft, Dr. Joachim Hartlik, Tel. 
05175-9291003; VCD, Alexander Kaas Elias, Tel. 030-280351-281, alexander.kaaselias@vcd.org  
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06. August 2020 
 

Verbändeanhörung Investitionsbeschleunigungsgesetz 
 
Sehr geehrte Frau Reimold,  

 

wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum vorgelegten Entwurf des Investitionsbeschleunigungs-

gesetzes Stellung nehmen zu können. Die erneut kurze Frist kommentieren wir nicht weiter.  

Bereits im Januar diesen hatten mehrere Verbände eine gemeinsame Stellungnahme zum Thema 

Planungsbeschleunigung veröffentlicht (siehe Anlage). In diesem Papier weisen wir darauf hin, 

dass eine Analyse der Ursachen langer Planungs- und Umsetzungszeiträume für Infrastrukturvor-

haben nach wie vor aussteht. Die Aussagen unserer Stellungnahme, verbunden mit den dort auf-

geführten Vorschlägen besitzen nach wie vor Gültigkeit.  

Wir begrüßen, dass die Beschleunigungsmaßnahem auf die Themen Eisenbahnstrecken und Wind-

energie beschränkt werden und klimaschädliche Projekte hier keine Berücksichtigung finden. Die 

Eingangszuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte ist aus unserer Sicht sinnvoll vor allem in Hin-

blick auf die Spezialisierung von Oberverwaltungsgerichten. Wir geben jedoch zu bedenken, dass 

dies mit einer ausreichenden Personalkapazität auf Seiten der Gerichte abgesichert werden muss.  

Die Aufhebung der UVP-Pflicht für Vorhaben von Oberleitungsbau, Digitalisierung/Signaltechnik, 

ERMTS etc. ist aus unserer Sicht ein richtiger Ansatz. Allerdings sollten die Eingriffe näher spezifi-

ziert und typologisiert werden. Es empfiehlt sich, gemeinsam mit Sachverständigen und Umwelt-

verbänden konkrete Kriterien zu entwickeln, die eine Bewertung der Vorhaben im Kontext der 

räumlichen Situation ermöglichen, um daraus ableitend zu ermitteln, wann auf eine UVP verzich-

tet werden kann. Dies kann Missverständnisse in den konkreten Vorhaben und damit Verzögerun-

gen bei der Umsetzung vermeiden.   

Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur  
Referates G 10 - Grundsatzangelegenheiten, 
Finanz- und Wettbewerbspolitik 
Frau Iris Reimold  
Invalidenstraße 44 

10115 Berlin 
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Spruchkörpern kann die Verwaltungsgerichtsbarkeit ihre hohe wirtschafts- bzw. pla-

nungsrechtliche Kompetenz zukünftig noch stärker als schon bislang bündeln und ver-

tiefen. Die Einrichtung solcher Spruchkörper wird zugleich das Vertrauen der Rechts-

schutzsuchenden in die Gewährung zeitnahen und qualitativ hochwertigen Rechts-

schutzes stärken. 

 

Art. 3 Entwurf-InvBeschlG 

Nr. 2: Der geplante Wegfall der aufschiebenden Wirkung für Windkraftanlagen, die 

nach Nr. 1.6 der 4. BImSchV einer Genehmigung nach dem BImSchG bedürfen, ist aus 

Sicht des BDVR nicht zu beanstanden. Allerdings ist auch hier darauf hinzuweisen, 

dass dies vermehrt Anträge nach § 80 Abs. 5 VwGO zur Folge haben dürfte. 

 

 

 

 

 

Dr. Robert Seegmüller 

       (Vorsitzender) 

Berlin, den 6. August 2020 



 

 

Verband kommunaler Unternehmen e.V. ∙ Invalidenstraße 91 ∙ 10115 Berlin  
Fon +49 30 58580‐0 ∙ Fax +49 30 58580‐100 ∙ info@vku.de ∙ www.vku.de 

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.500 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Un‐
ternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit mehr als
275.000 Beschäftigten wurden 2018 Umsatzerlöse von rund 119 Milliarden Euro erwirtschaftet und mehr als 12
Milliarden Euro investiert. Im Endkundensegment haben die VKU‐Mitgliedsunternehmen große Marktanteile in
zentralen Ver‐ und Entsorgungsbereichen: Strom 62 Prozent, Erdgas 67 Prozent, Trinkwasser 90 Prozent, Wärme
74 Prozent, Abwasser 44 Prozent.  Sie entsorgen  jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall  und  tragen durch getrennte
Sammlung entscheidend dazu bei, dass Deutschland mit 67 Prozent die höchste Recyclingquote in der Europäi‐
schen Union hat. Immer mehr kommunale Unternehmen engagieren sich im Breitbandausbau. 190 Unternehmen
investieren pro Jahr über 450 Mio. EUR. Sie steigern jährlich ihre Investitionen um rund 30 Prozent. Beim Breit‐
bandausbau setzen 93 Prozent der Unternehmen auf Glasfaser bis mindestens ins Gebäude. 
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Einleitung 
 
Der VKU begrüßt, dass im Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetzes die Notwen‐
digkeit eines beschleunigten Windenergieausbaus berücksichtigt wird.  

Das Ausbauziel für Windenergie an Land liegt  laut EEG im Jahr 2020 bei 2900 MW neu 
installierter Leistung. Aktuelle Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land belegen: Im 
ersten Halbjahr 2020 gingen gerade einmal 587 MW Onshore‐Windenergie in Betrieb.  

Allein im kommunalwirtschaftlichen Bereich weiß der VKU von über 300 geplanten Wind‐
energieanlagen mit insgesamt 1,2 GW, die in Genehmigungsverfahren feststecken.  

Die Ursachen für den geringen Ausbau sind vielfältig. Rechtstreitigkeiten über die Zuläs‐
sigkeit von Windenergievorhaben sind ein Grund, weshalb sich viele Projekte verzögern. 
Daher unterstützt es der VKU, dass durch die vorgeschlagenen Rechtsänderungen unnö‐
tige Verzögerungen vermieden werden sollen. Insoweit bittet der VKU die Bundesregie‐
rung zudem, eine Ausschlussfrist für Einwendungen im Verfahren einzuführen. 

Der VKU unterstützt die vorgesehenen verfahrensbeschleunigenden Maßnahmen zuguns‐
ten von Windenergie‐ und KWK‐Vorhaben.  

Darüber hinaus schlägt der VKU vor, Genehmigungsbehörden an Abwägungsentscheidun‐
gen des Planungsträgers zu binden, um Doppelprüfungen zu vermeiden. Zudem sollte die 
Behördenbeteiligung  im  Rahmen  des  Bundes‐Immissionsschutzgesetzes  gestrafft  wer‐
den. 

Der VKU befürwortet schließlich die Einführung einer gesetzlichen Stichtagsregelung im 
Rahmen  von  Genehmigungsverfahren,  mit  der  zeitverzögernde  Anpassungen  von  Pla‐
nungsverfahren infolge von Rechtsänderungen vermieden werden können. 

Artikel 1 – Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 
 
 Der VKU unterstützt die in Artikel 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO vorgesehene Erstreckung 

der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungs‐
gerichtshöfe in § 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO auf Streitigkeiten über die Errichtung, den 
Betrieb und die Änderung von WEA an Land mit einer Gesamthöhe von mehr aus 50 
Metern. 
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Begründung 

Streitigkeiten über Windenergievorhaben führen zu enormen Projektverzögerungen und 
Zusatzkosten. Dadurch verschleppt sich der Windenergieausbau, der von zentraler Bedeu‐
tung für die Energiewende ist. Die vorgesehene erstinstanzliche Zuständigkeit der Ober‐
verwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe dient der Verfahrensbeschleunigung. 
 
 Der VKU begrüßt außerdem, dass die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwal‐

tungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe in § 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO auch auf 
Streitigkeiten über die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von KWK‐Anlagen ab 
einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW erstreckt werden soll. 

 
Begründung 

Die Klimaschutz‐ und Sektorenkopplungstechnologie Kraft‐Wärme‐Kopplung (KWK) ist ein 
zentraler Baustein des zukünftigen Energiesystems, das sich in diesem Jahrzehnt stark ver‐
ändern wird. Bei der Flankierung des Ausstiegs aus der Kernenergie und der Kohleverstro‐
mung sowie des parallelen Ausbaus der erneuerbaren Energien spielen KWK‐Anlagen eine 
entscheidende Rolle für die Versorgungssicherheit in Strom und Wärme. 

Die KWK stellt mit ihrer Zuverlässigkeit, Flexibilität und bundesweiten Verteilung ein zent‐
rales Element zum Erhalt einer sicheren Versorgung dar. Dies gilt insbesondere für KWK‐
Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW, die die Versorgung dichtbesie‐
delter Gebiete mit Strom und Wärme heute und in Zukunft sicherstellen sollen. Dazu be‐
darf es gemäß aktueller Untersuchungen bis zum Jahr 2030 eines Neubaus im Umfang von 
etwa 12 GW flexibler KWK‐Anlagen in der Fernwärmeversorgung.1 

Die üblichen Planungs‐, Genehmigungs‐ und Bauzeiten, die gerade in dichtbesiedelten Ge‐
bieten mit einer intensiven Interaktion mit den vielfältigen Interessengruppen einherge‐
hen, umfassen fünf bis sieben Jahre. Entsprechend bleibt wenig Raum für weitere Verzö‐
gerungen,  wenn  nicht  die  Energiewende  insgesamt  gefährdet  werden  soll.  Die  erstin‐
stanzliche Zuständigkeit der Obergerichte führt zu einer Beschleunigung des Rechtsschut‐
zes und ist deshalb zu begrüßen. 
 

 Der VKU bittet die Bundesregierung, die Möglichkeit, Einwände gegen Planungsvorha‐
ben im Verwaltungsverfahren und nachfolgenden Verwaltungsprozess zu erheben, zur 
Verfahrensbeschleunigung und im Sinne der Prozessökonomie angemessen und uni‐
onskonform zu modifizieren. 

 

                                                            
1 Die BDI‐Studie „Klimapfade für Deutschland“ geht davon aus, dass bis 2030 Gaskapazitäten  in 
einer Bandbreite von 25 bis 31 GW zusätzlich gebaut sowie bestehende Kapazitäten erhalten wer‐
den müssen. 
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Begründung 

Oftmals beteiligen sich Einzelpersonen und Personenvereinigungen nur rein formal an Ge‐
nehmigungsverfahren,  um  sich  ihre  besten  Argumente  und  Einwände  für  das  verwal‐
tungsgerichtliche  Klageverfahren  aufsparen.  Deswegen  müssen  dann  eigentlich  schon 
materiell abgeschlossene Genehmigungsverfahren neu geprüft werden, obwohl die Ein‐
wände schon ohne weiteres  in einem früheren Verfahrensstadium hätten vorgetragen, 
geprüft und berücksichtigt werden können. Diese „Salamitaktik“ führt nicht nur zu einer 
aus prozessökonomischen Gründen unnötigen Verlängerung des Verwaltungsgerichtsver‐
fahrens, sondern vielfach zu einer ebenso unnötigen zeitlichen Verzögerung des Geneh‐
migungsvorhabens insgesamt. 

Gerade vor dem Hintergrund von Art. 19 Abs. 4 GG und zur Vermeidung auch von miss‐
bräuchlichem Verhalten ist es daher materiell und prozessual geboten, dass Einwände ge‐
gen Planungsvorhaben innerhalb der gesetzten Verfahrensfristen vollständig zu erheben 
sind.  Mit  Ablauf  der  Einwendungsfrist  müssen  dann  sowohl  im  Verwaltungsverfahren 
selbst als auch in einem eventuellen nachfolgenden Verwaltungsprozess alle Einwendun‐
gen ausgeschlossen sein, die der Einwender auf Grundlage der ausgelegten Plan‐ bzw. 
Genehmigungsunterlagen  vernünftigerweise  hätte  vortragen  können.  Die  Begrenzung 
des Präklusionseffekts auf solche Einwendungen, die auf Grundlage der ausgelegten Un‐
terlagen vernünftigerweise hätten vorgetragen werden können, ermöglicht es schließlich 
dem Verwaltungsgericht die Substanziierungslast im Einzelfall verhältnismäßig und damit 
auch vor dem Hintergrund der EuGH‐Rechtsprechung unionskonform handhaben zu kön‐
nen. 

Artikel 3 – Änderung des Bundes‐Immissionsschutzgesetzes 
 
 Ebenso  unterstützt  der  VKU  die  Änderung  des  BImSchG  dahingehend,  dass  Wider‐

spruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer WEA an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung haben. 

 
Begründung 

Streitigkeiten über Windenergievorhaben führen zu enormen Projektverzögerungen und 
Zusatzkosten. Dadurch verschleppt sich der Windenergieausbau, der von zentraler Bedeu‐
tung für die Energiewende ist. Die vorgesehene Ausnahme von der aufschiebenden Wir‐
kung dient der Verfahrensbeschleunigung. 
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 Bei  Vorhandensein  einer  bestandskräftigen  Flächenausweisung  sollten  (öffentliche) 
Belange, die bereits im Rahmen des Ausweisungsverfahrens geprüft worden sind, ei‐
ner Genehmigung nicht (erneut) entgegenstehen bzw. verzögernd wirken. 

 
Begründung 

Es dient der Verfahrensbeschleunigung und der Rechtsklarheit, wenn Genehmigungsbe‐
hörden an Abwägungsentscheidungen des Planungsträgers gebunden sind.  

Dem VKU liegt ein Fallbeispiel vor, in dem die Regionalplanung eine geringfügige Überlap‐
pung des Windeignungsgebietes mit einem Landschaftsschutzgebiet zugunsten der Wind‐
energie abgewogen hat. Im Genehmigungsverfahren wurde der Projektierer dann mit ei‐
ner Argumentation konfrontiert, die die Abwägungsentscheidung der Regionalplanung in‐
frage  stellte.  Der  Argumentation  der  Genehmigungsbehörde  zufolge  hätte  die  Fläche 
nicht als Windeignungsgebiet ausgewiesen werden dürfen. Das Unternehmen sah sich ge‐
zwungen, gegen die Ablehnungsentscheidung zu klagen. Die damit verbundenen Zusatz‐
kosten und die Verzögerung belasten das Projekt wirtschaftlich erheblich. 
 
 Genehmigungsverfahren sollten beschleunigt werden, indem die Fristen für die Stel‐

lungnahme beteiligter Behörden verkürzt werden. Wenn Stellungnahmen nicht inner‐
halb der Frist erfolgen oder ausbleiben, sollte das rechtssicher als Einverständnis un‐
terstellt werden. 

 
Begründung 

Dem VKU liegen Fallbeispiele vor, in denen Projekte erheblich verzögert wurden, weil be‐
teiligte Behörden kurz vor Genehmigungserteilung erstmals Bedenken äußerten (manch‐
mal aufgrund bloßer Vermutungen), obgleich während des Planungs‐ und Genehmigungs‐
verfahrens, an dem sie beteiligt waren, entsprechende Anhaltspunkte gutachterlich aus‐
geschlossen werden konnten und sich auch nach erneuter Prüfung am Befund nichts än‐
derte. Durch die vom VKU vorgeschlagene Regelung könnten solche unnötigen Verzöge‐
rungen vermieden werden. 
 
 Der VKU befürwortet schließlich nachdrücklich die Einführung einer gesetzlichen Stich‐

tagsregelung im Rahmen von Genehmigungsverfahren mit der zeitverzögernde Anpas‐
sungen von Planungsvorhaben infolge von Rechtsänderungen vermieden werden kön‐
nen. 

 
Nach den Grundsätzen des intertemporalen Verwaltungsrechts erfassen Rechtsänderun‐
gen im Zweifel grundsätzlich alle bei ihrem Inkrafttreten anhängigen Fälle, sofern das Ge‐
setz  nicht mit  hinreichender Deutlichkeit  etwas Abweichendes  bestimmt.  Abweichend 
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hiervon sind Rechtsänderungen auf zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits bestands‐
kräftig abgeschlossene Rechtsverhältnisse nicht anwendbar (Grundsatz der Unantastbar‐
keit in der Vergangenheit abgeschlossener Rechtsverhältnisse). Ein Rechtsverhältnis kraft 
öffentlichen Rechts ist danach aber erst dann „abgeschlossen“, wenn es durch verbindli‐
chen  Einzelrechtsakt,  wie  z.B.  rechtskräftiges  Urteil,  bestandskräftigen  Verwaltungsakt 
etc. rechtlich festgestellt oder abgewickelt ist. 

Noch nicht rechtsverbindlich abgeschlossene Genehmigungsverfahren unterliegen daher 
grundsätzlich während des Verfahrens eintretenden Rechtsänderungen. Diese können so‐
mit zu neuen, noch nicht geprüften materiellen Genehmigungsvoraussetzungen und for‐
mellen Verfahrenserfordernissen führen. Dies führt zu teilweise erheblichen Verzögerun‐
gen. 

Nach dem Grundsatz der Sofortwirkung und der Nichtrückwirkung kann gesetzlich aber 
auch geregelt werden, dass die Rechtsänderung nur die Zukunft und nicht die Vergangen‐
heit ordnen soll, so dass Entstehung und Fortbestand eines Rechts sich grundsätzlich nach 
dem bisherigen Recht richten.  

Die Einführung einer gesetzlichen Stichtagsregelung gewährleistet daher, dass noch nicht 
abgeschlossene Genehmigungsverfahren nach den bisher hierfür  geltenden Rechtsvor‐
schriften fortgeführt und abgeschlossen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
VKU‐Ansprechpartner 

Fabian  Schmitz‐Grethlein  |  Bereichsleiter  Energiesystem  und  Energieerzeugung  | 
030.58580‐380 | schmitz‐grethlein@vku.de 

Andreas Seifert | Bereichsleiter Recht | 030.58580‐132 | seifert@vku.de 
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I. Vorbemerkung 

 

Laut dem jüngsten Bericht des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirt-

schaftsministeriums sehen 72 Prozent der Unternehmen in Deutschland im 

ungenügenden Zustand der Straßenverkehrsinfrastruktur ein Hindernis für 

ihre Geschäftsentwicklung. In den Jahren 2012 bis 2018 hat sich die Länge 

der Staus auf deutschen Autobahnen von 500 Millionen auf 1.500 Millionen 

Kilometer verdreifacht. Für den Schwerverkehr sind wichtige Autobahnbrü-

cken schon jetzt nicht oder nur eingeschränkt nutzbar, so der Bericht. Zügige 

Verfahrenswege für Brückenersatzneubauten sind dringender denn je. Wenn 

in Genua binnen zwei Jahren eine unter tragischen Umständen eingestürzte 

Brücke neu geplant und gebaut werden kann, in Deutschland gleicher aber 

wohl unmöglich wäre, dann ist dies für deutsche Planungs- und Verfahrens-

dauern ein bitteres Armutszeugnis.  

 

Deutschland darf mit der Sanierung und dem Ausbau seiner Verkehrswege 

nicht ins Hintertreffen geraten. Voraussetzung dafür ist ein ambitioniertes In-

vestitionsniveau, das die Rolle einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur 

für die Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Wertschöpfung in Deutsch-

land und seine Rolle als Logistikdrehscheibe in Europa widerspiegelt. Von 

fast ebenso großer Bedeutung ist aber auch, dass haushaltsgesetzgeberisch 

bereitgestellte Investitionsmittel kurzfristiger und zeitlich präziser planbar 

als bisher verausgabt werden können.  

 
Als Volkswirtschaft berauben uns die hohen und unkalkulierbaren Zeitbe-

darfe zudem der Möglichkeit, in Rezessionsphasen Infrastrukturinvestitionen 

besonders effektiv für die Stimulierung der Konjunktur einzusetzen. Hier 

dürften in der jüngsten Vergangenheit bereits Wohlstandschancen in erheb-

lichem Umfang vergeben worden sein. 

 . 
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Genehmigungsverfahren in der Umweltverwaltung für Vorhaben für öffent-

liche Verkehrsinfrastrukturen zu erreichen.3 

 

Weiter scheinen für den Entwurf die Beschleunigungspotentiale im Bereich 

der Straßen- und Binnenschifffahrtsinfrastruktur noch nicht auf dem gleichen 

Ambitionsniveau wie für den Bahnbau evaluiert worden zu sein. Diese Zu-

rückhaltung ist angesichts der volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser Ver-

kehrsträger und zahlreicher auch dort brachliegender Beschleunigungspoten-

tiale schwer nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang sieht der BDI die 

Bundesregierung aufgefordert, rasch zu prüfen, inwieweit die in dem vorlie-

genden Gesetzesentwurf für den Bereich der Schieneninfrastruktur vorgese-

henen Änderungen auch für den Bereich anderer Verkehrsträger Anwendung 

finden können. 

 
 
 

  

 
3 Es ist an dieser Stelle vorsorglich darauf hinzuweisen, dass für den Bereich von Industrie-

anlagen und anderer Infrastrukturen beim Thema digitale Genehmigungsverfahren noch er-

heblicher Konsultationsbedarf zwischen Bundesregierung und Industrie besteht. 
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V. Weiterer Handlungsbedarf  
 
 
Infrastrukturen aller Verkehrsträger berücksichtigen 

 

Der BDI fordert die Bundesregierung auf, rasch zu prüfen, inwieweit Rege-

lungen zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten, die bisher nur für ein-

zelne Verkehrsträger gelten bzw. gelten sollen, auch auf andere Verkehrsträ-

ger übertragbar sind. Handlungsbedarf besteht aus Sicht des BDI in Bezug 

auf die Ermöglichung von Maßnahmengesetzen auch im Bereich der Bun-

desfernstraßen sowie die in diesem Entwurf vorgesehenen Änderungen be-

züglich der Umweltverträglichkeitsprüfung im Bereich der Schieneninfra-

struktur. 

 
 
EU-Initiative zur Einschränkung missbräuchlicher Klageführungen 

Um missbräuchliche Klageführungen entgegenzuwirken, sollte die Bundes-

regierung auf EU-Ebene eine Initiative anstoßen, die sich gegen Klagefüh-

rungen mit dem ausschließlichen Ziel der Verzögerung unanfechtbaren Bau-

rechts richtet. 

 
Widereinführung der materiellen Präklusion 
 
 
Gutachten zur Stichtagsregelungen 

 
In vielen Fällen verzögern sich insbesondere Großprojekte mit ihren ohnehin 

schon komplexen Genehmigungsverfahren aufgrund von Gesetzesänderun-

gen. Ursächlich hierfür ist, dass es für die Rechtmäßigkeit der Genehmigung 

auf den Zeitpunkt ihres Erlasses ankommt. Daher müssen auch Gesetzesän-

derungen noch Eingang in die Planung finden, was regelmäßig zu zeitinten-

siven Umplanungen führt. Bei einer Stichtagsregelung legt hingegen der Ge-

setzgeber fest, dass für die in der Vergangenheit begonnenen Sachverhalte 

weiterhin die alte Rechtslage anwendbar ist. Dies kann zu signifikant schnel-

leren Verfahren führen. Nur für einzelne Sachverhalte wird bereits von Stich-

tagsregelungen Gebrauch gemacht. Der Koalitionsausschuss hatte sich daher 

für die Prüfung der Einführung weiter Stichtagsregelung ausgesprochen.  

 

Dem vorliegenden Entwurf nach scheint diese Prüfung mindestens nicht ab-

geschlossen zu sein. Soweit dieses noch nicht erfolgt ist, regen wir die Be-

auftragung eines wissenschaftlichen Gutachtens zu Stichtagsregelungen an. 

Bereits im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahren könnte eine Regelung 

eingefügt werden, die zumindest die Transparenz zum Thema 
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Stichtagsregelungen verbessert. Bei Gesetzesänderungen sollte im Rahmen 

der Ermittlung des Erfüllungsaufwands durch den Gesetzgeber zumindest ein 

qualitative Abschätzung erfolgen, ob es zu Erfüllungsaufwand in Form von 

Umplanungen bei Bauvorhaben kommen kann, die in Folge des Gesetzes 

notwendig werden.  

 
 
Änderung der AVV Baulärm 

 
Ebenso hatte sich der Koalitionsausschuss zugunsten der Prüfung der Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm von 1970) 

ausgesprochen, wonach allein aufgrund dieser Vorschrift kein PFV geführt 

werden sollte. Diese Situation entsteht dabei auch bei Lärmsanierungsmaß-

nahmen, die der dauerhaften Reduktion der vom Verkehr ausgehenden Lär-

mimmissionen dienen. Wegen Baulärms an nur wenigen Tagen bzw. in we-

nigen Nächten verzögert sich der Bau des Lärmschutzes um bis zu einem 

Jahr. Daher sollte noch in dieser Legislaturperiode es zu einer Novellierung 

der AVV Baulärm kommen. 

 
 
Standards zum Artenschutz 

 

Zur Verfahrensbeschleunigung hatte sich der Koalitionsausschuss am 8. 

März 2020 für eine stärkere Standardisierung im Vollzug des Artenschutzes 

ausgesprochen. Wir regen daher an, dass diese durch Schaffung einer ent-

sprechenden Verordnung erfolgt. Von Arten, die besonders häufig Gegen-

stand von Genehmigungsverfahren im Bereich Verkehrsinfrastruktur sind, 

sollte eine Regelung noch in dieser Legislaturperiode erfolgen.  

 

 
Revision der Natura-2000-Richtlinien  

 

Die Natura-2000-Richtlinien sollten u.a. in Bezug auf Bestandsschutz, Indi-

viduenbezug und Kumulation überarbeitet werden. Die Artenschutzlisten 

sollten nach wissenschaftlichen Kriterien überarbeitet werden. 
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Über den BDI 
 
Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen Wett-

bewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland und 

Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen. 

Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler Markterschlie-

ßung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische Beratung für alle 

industrierelevanten Themen. Der BDI ist die Spitzenorganisation der deut-

schen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er spricht für 40 Bran-

chenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit rund 8 Mio. Beschäf-

tigten. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 15 Landesvertretungen vertreten die 

Interessen der Wirtschaft auf regionaler Ebene. 
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Verbändeanhörung: Stellungnahme zum Entwurf eines 
Investitionsbeschleunigungsgesetzes 
 

Sehr geehrter Herr Bundesverkehrsminister Scheuer, 

sehr geehrte Frau Reimold, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

der VUV e.V. ist ein vom Umweltbundesamt nach § 3 UmwRG bundesweit anerkannter 
Umweltverband. Leider haben wir von der vom BMVI durchgeführten Verbändebeteiligung 
zum Entwurf eines Investitionsbeschleunigungsgesetzes erst verspätet erfahren, dennoch 
bitten wir um Berücksichtigung unserer gravierenden Bedenken gegen den Gesetzentwurf, 
die in unserer untenstehenden Stellungnahme zusammengefasst sind. 
 
Eine demokratische Willensbildung in einem pluralistischen Gemeinwesen wird erschwert 
bzw. sogar unmöglich gemacht, wenn Ihr Ministerium bei einer Verbändeanhörung 
Fristsetzungen von wenigen Tagen - zudem in der Ferienzeit – vorgibt. Die vielfach 
ehrenamtlich wirkenden Mitarbeiter der Verbände sind überwiegend unter diesen 
Voraussetzungen weder personell noch zeitlich in der Lage, fristgerecht sachgerechte 
Einschätzungen und Stellungnahmen zu erstellen. 
  
 
A. Grundsätzliches 
 
Trotz ihrer schieren Vielzahl hat keines der seit dem 
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz im Jahre 1991 beschlossenen 
„Beschleunigungsgesetze“ die erhofften Wirkungen gezeitigt und auch dieses Gesetz und 
alle folgenden können nicht zu einer rascheren Planung und Umsetzung von Bauvorhaben 
führen, denn die wahren Determinanten der Gesamtvorhabensdauer sind insbesondere bei 
Schienenprojekten außerrechtlicher Natur. 
 
Hingegen hat die jedes Mal vorgenommene Abschaffung und/oder weitere Beschneidung 
von Bürgerrechten und die Verschlechterung des materiellen Schutzes der Betroffenen das 
Verhältnis von Bürger und Staat bzw. Regierung inzwischen auf Dauer negativ beeinflusst, 
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der „Staats- und Politik(er)verdrossenheit“ erheblichen Vorschub geleistet und insgesamt der 
Akzeptanz politischer Willensbildungsprozesse geschadet. 
 
Auch dieses Gesetzesvorhaben versucht Rechte der Bürger einzuschränken. Bahnanlieger, 
die sich als gesellschaftliche Minderheit seit Jahren einer negativen Stimmungsmache 
seitens der DB AG und der Bahnlobbyisten, die innerhalb und außerhalb des Bundestags 
wirken, ausgesetzt sehen, haben dadurch z.T. das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren. 
 
Dieser Entwurf eines weiteren “Beschleunigungsgesetzes“ ist daher weder 
demokratiepolitisch nachhaltig, denn er schwächt die Akzeptanz dieses Staates und das 
Vertrauen in demokratische Institutionen. Noch ist er auch ökologisch nachhaltig, denn es ist 
das Gegenteil von Nachhaltigkeit, die zum Schutz der Gesundheit unverzichtbaren 
Schutzvorkehrungen gegen die Emissionen des zunehmenden Schienenverkehrs zu 
verweigern und sie in die Zukunft zu verlagern, d.h. sie künftigen Generationen aufzubürden. 
 
 
 
B. Zu den einzelnen Änderungsvorschlägen 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 1 lit b und Nr. 2 (§48 Abs. 3 VwGO neu und §50 Abs. 2 VwGO neu): 
 
Indem die bisherige – einzelfallbezogene - Ermessensentscheidung des Präsidiums zum 
Regelfall ohne Ausnahme gemacht werden soll, wird die verfassungsrechtliche Garantie des 
gesetzlichen Richters nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ausgehebelt, weil auf diese Weise 
eine Art Sondergericht geschaffen wird. Dies ist abzulehnen. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 5 (§176 VwGO neu): 
 
Die Verfahren, die durch das E-Investitionsbeschleunigungsgesetz erfasst sind, sind 
regelmäßig rechtlich und materiell äußerst komplex und umfangreich. Die Qualität der 
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung kann nicht aufrechterhalten werden, wenn – wie 
im Gesetzentwurf vorgesehen - Richter aus anderen Gerichtsbarkeiten und/oder „Richter auf 
Probe“ für diese komplexen Verfahren eingesetzt werden. Dies gefährdet die Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung und die Akzeptanz der Entscheidungen und wird daher abgelehnt. 
 
Es wäre vielmehr Aufgabe des Bundes und der Länder, die für die personelle Ausstattung 
der Gerichte verantwortlich sind, sich schon im Vorfeld für die Akzeptanz von Vorhaben 
einzusetzen, um so die Anzahl gerichtlicher Auseinandersetzungen zu minimieren und der 
Vergeudung gerichtlicher Ressourcen entgegen zu wirken. Leider trägt dieses 
„Beschleunigungsgesetz“ dazu überhaupt nichts bei – im Gegenteil, durch die 
Verschlechterung des materiellen Schutzes der Betroffenen wird die Anzahl der Klagen 
weiter zunehmen, auch wenn ein großer Teil der Klagen erfolglos bleibt. Befriedung erreicht 
man nicht durch Aufrüstung der Gerichte und durch Abschaffung von einklagbaren Rechten. 
 
Diese Regelung ist daher abzulehnen, auch wenn sie (zunächst) bis 2025 befristet ist, zumal 
die Gerichte neben Asylklagen inzwischen und wohl auch noch länger durch „Corona-
Klagen“ überflutet werden. 
 
 
Zu Artikel 2 
 
Mit all diesen Einzelregelungen soll die bisherige (rechtswidrige) Praxis der DB Netz AG, die 
ihre Betriebsanlagen und Strecken 
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* durch (vorgebliche) Unterhaltsmaßnahmen, 
* durch die Zerlegung von umfangreicheren Ausbauvorhaben in viele kleine, örtlich und 
zeitlich verteilte Einzelmaßnahmen, die als „Unterhaltsmaßnahmen“ deklariert werden 
(„Salamitaktik“), 
* durch eine technische, leistungssteigernde Aufrüstung, die zur „Unterhaltsmaßnahme“ 
erklärt wird und 
* durch die Durchführung von genehmigungsbedürftigen Baumaßnahmen ohne 
vorausgegangene öR Genehmigungsverfahren 
 
seit 1945 ausgebaut hat und weiter ausbaut, ohne dass in der übergroßen Zahl der Fälle die 
gesetzlich gebotenen Schutzvorkehrungen für die Umwelt und für Dritte errichtet wurden, 
fortgesetzt werden. 
 
Durch diese Praxis des „Ausbaus vom Feldweg zur Autobahn durch ‚Unterhaltsmaßnahmen‘“ 
wurden u.a. seit Inkrafttreten des BImSchG im Jahr 1974 viele Hauptverkehrsstrecken der 
Bahn durch den Einbau von Betonschwellen auf eine Achslast von 22,5 oder gar 25 Tonnen 
und – zusammen mit der „Reparatur“ der Regeloberleitung – auf eine Höchstgeschwindigkeit 
von 200 bzw. 230 kmh aufgerüstet. Der Einbau von neuen Signaltechniken (die angeblich 
immer nur eine ‚Unterhaltsmaßnahme‘ zur Einhaltung bzw. Erreichung der anerkannten 
Regeln der Technik waren), angefangen von Gleiswechselbetrieb (GWB) über 
Linienzugbeeinflussung bis nun hin zu ETCS – alles ohne jedes öR Genehmigungsverfahren 
und ohne jede Schutzvorkehrung für Anlieger, Umwelt und Natur – führte zu weiteren 
erheblichen Leistungs- und Verkehrssteigerungen auf allen schienengebundenen 
Hauptverkehrsstrecken. 
 
Im Ergebnis wurden so die vom Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem jüngsten 
Umweltgutachten 2020 heftig kritisierten unhaltbaren Zustände an deutschen Bahnstrecken 
herbeigeführt, die die Bundesratsausschüsse (BR-Drs. 274/1/20 vom 22.06.2020) veranlasst 
haben, den Bundesgesetzgeber zum Handeln aufzufordern. 
 
Anstatt aber dafür zu sorgen, dass die gesundheitsschädlichen Zustände entlang der 
deutschen Bahnanlagen zügig beseitigt werden, will das BMVI mit diesem Gesetzentwurf die 
bisherige rechtswidrige Praxis der DB Netz AG für die Zukunft legalisieren und – entgegen 
den Festlegungen des §5 BImSchG – viele weitere Lärmsanierungsfälle schaffen. Selbst die 
geringen Fortschritte in der Lärmminderung als Folge der Umrüstung der Güterzüge auf LL-
Bremsklötze würden dadurch wieder zunichte gemacht werden. Das ist das Gegenteil von 
nachhaltig, weil so die Sanierungslasten nur in die Zukunft und auf künftige Generationen 
verlagert werden, anstatt die Schienenlärmprobleme heute für die Zukunft zu lösen. 
 
Sämtliche Regelungen, die die Bundesregierung in diesem Gesetzentwurf vorsieht, müssen 
daher unter den Vorbehalt gestellt werden, dass für Maßnahmen, die vorhersehbar zu einer 
Immissionserhöhung (sei es infolge von Mehrverkehren oder schnelleren und/oder 
schwereren Zügen) führen werden, ein öR Genehmigungsverfahren durchzuführen ist und 
dass – sofern das Kriterium der wesentlichen Änderung i.S.d. BImSchG nicht erfüllt sein 
sollte – jede Lärmerhöhung über die grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwellen hinaus (57/67 
dBA, vgl. Beschluss des BVerwG vom 25. April 2018, 9 A 16.16 ) zu einem Anspruch auf 
Lärmvorsorge mindestens herab bis zu den Sanierungszielwerten (demnächst 54/64 dB laut 
kürzlicher PM des BMVI) führt. Dies ist schon aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. 
 
 
 
Zu Artikel 2 Nr. 1 (§2 Abs. 7f AEG neu) 
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a) Nach dem Wortlaut des Abs. 7f neu umfasst der Begriff der Unterhaltung „die Anpassung 
an die anerkannten Regeln der Technik“. In der Begründung wird hingegen ausgeführt 
(letzter Satz zu Nr. 1 auf S. 27), dass Unterhaltungsmaßnahmen auch dann vorlägen, „wenn 
alte Anlagenteile durch neue Bauteile ausgetauscht werden, die den aktuellen Sicherheits- 
und Verkehrsbedürfnissen Rechnung tragen und somit dem neueren Stand der Technik 
entsprechen“. 
 
Der „neuere Stand der Technik“ ist etwas gänzlich anderes als die „anerkannten Regeln der 
Technik“. Ob nur ein redaktionelles Versehen vorliegt oder was der Gesetzgeber denn 
wirklich regeln will, kann von hier aus nicht beurteilt werden, die Unstimmigkeit sollte aber 
bereinigt werden. 
 
b) Wenn aber die „Unterhaltung der Betriebsanlagen einer Eisenbahn“ nach der in Abs. 7f 
neu einzuführenden gesetzlichen Definition nur den „anerkannten Regeln der Technik“ zu 
genügen hätte, dann entsprächen diese Eisenbahn-Betriebsanlagen nicht mehr den 
Anforderungen des BImSchG (§5 Abs. 1 Nr. 2 BImSschG schreibt für 
genehmigungsbedürftige Anlagen zwingend den „Stand der Technik“ vor) und es dürften 
darauf auch keine Verkehre abgewickelt werden, die unter das AtomG fallen. Denn das 
AtomG schreibt zwingend den „Stand von Wissenschaft und Technik“ vor. 
 
Das heißt, dass eine Betriebsanlage der Eisenbahn, die einst unter der Prämisse der 
BImSchG-Anforderung der Einhaltung des Stands der Technik planfestgestellt oder 
genehmigt wurde, als Folge einer Unterhaltsmaßnahme, die lediglich den anerkannten 
Regeln der Technik folgt, nicht mehr dem planfestgestellten oder genehmigten Zustand 
entspricht und das EBA diese Betriebsanlage bis zur Wiederherstellung des Standes der 
Technik stilllegen müsste. 
 
Transporte nach AtomG, die nur nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erfolgen 
dürfen, dürften auf deutschen Eisenbahnstrecken ohnehin nicht stattfinden, weil der Stand 
von Wissenschaft und Technik von keiner deutschen Eisenbahnstrecke erreicht wird. Die 
bisherige Praxis, wonach dennoch regelmäßig Transporte nach AtomG stattfinden, kann 
daher nur als rechtswidrig bewertet werden. 
 
Aus diesen Gründen und um endlich Fortschritte beim emissionsminimierenden Unterhalt 
von Betriebsanlagen der Eisenbahn zu erzielen, halten wir es für sinnvoll und auch 
erforderlich, mindestens den Stand der Technik als zwingende Anforderung für 
Unterhaltsmaßnahmen festzulegen. 
 
 
Zu Artikel 2 Nr. 2 a (Abs. 1 Satz 4 AEG geändert) 
 
Wenn bei gleichem Grundriss und/oder Aufriss z.B. die Leistungsfähigkeit einer 
Betriebsanlage oder Strecke infolge der Erneuerung geändert wird, dann gehen von der 
Anlage bzw. Strecke erstmalige oder stärkere Auswirkungen auf die Umwelt und Dritte aus. 
Es ist nicht rechtlich nicht begründbar, weshalb solche Erneuerungsmaßnahmen ohne öR 
Genehmigung gebaut werden dürften, denn damit würden den Betroffenen und den 
Umweltverbänden jegliche Beteiligungs- und Abwehrrechte vorenthalten. Dies steht in 
Widerspruch zur Rechtsstaatsgarantie des Grundgesetzes und der Aarhus-Konvention. 
 
 
 
Zu Artikel 2 Nr. 2 b (Abs. 1a AEG neu) 
 
Die Elektrifizierung einer Bahnstrecke ermöglicht infolge der im Vergleich zu Dieselantrieb 
höheren Leistungsfähigkeit von Elektrolokomotiven höhere Geschwindigkeiten 
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(insbesondere an Steigungen), stärkere Beschleunigung und dadurch dichtere Zugfolgen. 
Der Wegfall des zeitintensiven Lokomotivenwechsels am Beginn und am Ende einer 
bisherigen Dieselstrecke ermöglicht weitere Reduzierungen der Zugfolgezeiten. 
 
Die flächendeckende Einführung von ETCS zumindest auf allen TEN-T- und 
Hauptverkehrsstrecken in Deutschland wird in der „Machbarkeitsstudie zum Projekt ‚Zukunft 
Bahn‘ (ETCS/NeuPro)“ von McKinsey durch die damit verbundene Leistungssteigerung der 
Strecken (und zusätzlich einen kosteneinsparenden Personalabbau) begründet. Höhere 
Geschwindigkeiten (bis 230 km/h) und dichtere Zugfolgen werden dadurch ermöglicht und 
führen zu mehr Emissionen. 
 
Es ist rechtlich nicht begründbar, weshalb Maßnahmen wie ETCS oder Elektrifizierung, 
wodurch die Dritte und die Umwelt stärker als bisher belastet werden, keinerlei öR 
Genehmigung erfordern sollten, denn damit würden den Betroffenen und den 
Umweltverbänden jegliche Beteiligungs- und Abwehrrechte vorenthalten. 
 
Es ist auch nicht ersichtlich, wie und weshalb die (Gesundheits)schädlichkeit von Emissionen 
– und damit die Erforderlichkeit von Schutzvorkehrungen - davon abhängen soll, ob die 
verursachende Maßnahme als „Einzelmaßnahme“ oder im Rahmen eines BSchWAG-
Projekts, eines anderen Programms (GVFG etc.) oder als „Unterhaltsmaßnahme“ gebaut 
wird. Die Privilegierung von „Einzelmaßnahmen“ würde vielmehr dazu führen, dass die DB 
Netz AG Anreize für eine Zerlegung größerer Vorhaben in lauter kleiner „Einzelmaßnahmen“ 
bekommt, um so alle Abwehrrechte aushebeln zu können und Schutzvorkehrungen 
verweigern zu können („Salamitaktik“). 
 
Es kann auch nicht in der Entscheidungsbefugnis des Vorhabenträgers liegen, ob er in 
solchen Fällen die Durchführung eines öR Genehmigungsverfahren beantragt: 
„ Werden durch das Vorhaben private oder öffentliche Belange einschließlich der Belange 
der Umwelt berührt, kann der Träger des Vorhabens die Feststellung des Planes nach 
Absatz 1 Satz 1 beantragen.“ 
Denn damit erlangte der private Vorhabenträger Kompetenzen, die nur der Exekutive 
zustehen. Dies steht in Widerspruch zur Rechtsstaatsgarantie des Grundgesetzes und der 
Aarhus-Konvention. 
 
Die Privilegierung von „Einzelmaßnahmen“ wird daher strikt abgelehnt. 
 
Im Übrigen sei auf die – dem Gesetzentwurf widersprechenden – Zusagen des ehemaligen 
Bundesverkehrsministers Dobrindt im Fall der Elektrifizierung der Strecke Hof-Regensburg 
gegenüber der Bevölkerung in der Oberpfalz hingewiesen. 
 
 
Zu Artikel 2 Nr. 2 c (Abs. 3 AEG neu) 
 
Wie bereits oben im Abschnitt zu Artikel 2 ausgeführt: Sofern „Unterhaltsmaßnahmen“ zu 
einer erstmaligen oder höheren Belastung von Dritten oder der Umwelt führen, hätte eine 
Genehmigungsfreiheit zur Folge, dass Schutzvorkehrungen nicht errichtet würden und die 
Betroffenen schutzlos gestellt wären. Daher wird auch diese Regelung abgelehnt. 
 
 
Zu Artikel 4 Nr. 3 (Abs. 14a UVPG neu) 
 
Wie schon oben im Abschnitt zu Artikel 2 Nr. 2 b (Abs. 1a AEG neu) ausgeführt, führt die 
Einführung von ETCS - ganz egal ob als „Einzelmaßnahme“ oder im Rahmen eines 
Vorhabens des Bedarfsplans etc. - prinzipbedingt zu einer erstmaligen oder höheren 
Belastung von Dritten oder der Umwelt. Regelmäßig kann von einer Verkehrssteigerung bis 
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Verlangsamung des Ausbaus der Windenergie und damit auch zu Problemen bei der Errei-

chung der Klimaschutzziele.  

 

1.2 Erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte für KWK-Anlagen ab 

einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW  

Der BDEW spricht sich für eine erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte 

für KWK-Anlagen ab einer deutlich geringeren Feuerungswärmeleistung aus.  

Der BDEW regt an, die Schwelle bereits bei einer elektrischen Leistung von 1 MW zu setzen.  

Werden Rechtsmittel gegen die BImSchG-Genehmigung für eine KWK-Anlage eingelegt, die 

eine Förderung nur nach erfolgreicher Teilnahme an einer Ausschreibung erhalten (1-50 MW) 

kann dies dazu führen, dass die Realisierungsfristen überschritten werden und die der Förde-

rung zugrunde liegenden Zuschläge damit erlöschen. Daher ist für das Segment zwischen 1 

und 50 MW ebenfalls der Instanzenzug zu verkürzen. 

Im Einzelnen: 

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V. mit § 8a KWKG 2016 besteht für neue und für nach den dortigen 

Vorgaben modernisierte KWK-Anlagen jeweils mit einer elektrischen Leistung von mehr als 1 

bis einschließlich 50 Megawatt nur dann eine Teilnahmemöglichkeit an einer Förderung nach 

diesem Gesetz, wenn diese Anlagen einen entsprechenden Zuschlag in einer Ausschreibung 

zu diesem Gesetz erhalten haben. Das Segment von 1 bis 50 MW elektrischer Leistung stellt 

einen wesentlichen Sektor für den Neubau von KWK-Anlagen dar. Aus diesem Grunde hatte 

der Gesetzgeber - in Abstimmung mit der Europäischen Kommission - auch dieses Leis-

tungssegment der Teilnahmepflicht an einer entsprechenden Ausschreibung unterworfen.  

Die näheren Regelungen zur Ausschreibungspflicht und zum -verfahren regelt die KWK-Aus-

schreibungsverordnung (KWKAusV). Nach § 18 Abs. 1 KWKAusV erlöschen Zuschläge 54 

Monate nach ihrer Bekanntgabe nach § 15 Abs. 2 der Verordnung, soweit nicht die KWK-An-

lage oder das innovative KWK-System an dem Standort, der dem Zuschlag zugeordnet wor-

den ist, bis zu diesem Zeitpunkt den Dauerbetrieb aufgenommen oder im Fall einer Moderni-

sierung wiederaufgenommen hat. Dementsprechend hat ein Betreiber einer solchen Anlage 

oder eines solchen Systems 4,5 Jahre Zeit, die für die notwendige Maßnahme des Neubaus 

oder der Modernisierung einer KWK-Anlage erforderlichen Schritte bis zum Beginn des Dau-

erbetriebs dieser Anlage oder der Wiederaufnahme desselben nach einer Modernisierung zu 

vollziehen.  

Zudem erlischt der Zuschlag, wenn die KWK-Anlage nach § 10 des Kraft-Wärme-Kopplungs-

gesetzes oder das innovative KWK-System nach § 24 KWKAusV nicht innerhalb von zwölf 

Monaten nach Aufnahme oder Wiederaufnahme des Dauerbetriebs durch das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zugelassen wurde oder hätte zugelassen werden müssen, 

wenn eine KWK-Anlage oder ein innovatives KWK-System den Dauerbetrieb innerhalb der 

Frist von § 18 Abs. 1 KWKAusV aufgenommen oder im Fall einer Modernisierung wiederauf-

genommen hat.  
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Über den konkreten Projektfortschritt hat der Bieter bzw. Betreiber der KWK-Anlage oder des 

-Systems nach § 20 KWKAusV der BNetzA Bericht zu erstatten (§ 20 KWKAusV): Bieter, die 

einen Zuschlag nach § 11 KWKAusV erhalten haben, der nicht vollständig entwertet worden 

ist, sind bis zur Zulassung der KWK-Anlage oder des innovativen KWK-Systems durch das 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verpflichtet, der BNetzA jeweils bis zum 31. 

Mai eines jeden Jahres den Projektfortschritt mitzuteilen. Bei dieser Mitteilung ist anzugeben, 

welcher der folgenden Realisierungsschritte im Hinblick auf die KWK-Anlage oder das inno-

vative KWK-System bereits verwirklicht wurde:  

1. Genehmigungserteilung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, 

2. verbindliche Bestellung, 

3. Baubeginn, 

4. Aufnahme des Probebetriebs, 

5. Aufnahme oder Wiederaufnahme des Dauerbetriebs der KWK-Anlage, 

6. Aufnahme des Dauerbetriebs der Komponenten zur Bereitstellung innovativer erneuer-

barer Wärme des innovativen KWK-Systems. 

Anders als beim EEG ist die Vorlage einer BImSchG-Genehmigung keine Voraussetzung für 

die Teilnahme an einem entsprechenden Ausschreibungsverfahren nach dem KWKG. Dies 

bedeutet, dass der Antrag auf eine BImSchG-Genehmigung vom Bieter bzw. künftigen Anla-

genbetreiber auch erst nach Zuschlagserteilung gestellt werden kann. Dies ist mit Rücksicht 

auf die gegenüber den EEG-Ausschreibungen deutlich geringeren Ausschreibungskapazitä-

ten des KWKG auch insoweit sinnvoll, als bei fehlender Zuschlagserteilung und einer zeitli-

chen Befristung der Geltungsdauer einer BImSchG-Genehmigung diese Frist schneller ablau-

fen könnte, als die Realisierungsfrist eines Zuschlags, der in einer Folgeausschreibung erzielt 

worden ist.  

Werden allerdings gegen diese BImSchG-Genehmigung Rechtsmittel eingelegt, wirkt dies 

automatisch auch im Rahmen der Realisierungsfrist von 4,5 Jahren nach § 18 Abs. 1 

KWKAusV. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die KWKAusV keine Möglichkeit der Verlän-

gerung der Realisierungsfrist bei einem Rechtsbehelf Dritter gegen die BImSchG-Genehmi-

gung enthält, wie dies § 36e Abs. 2 EEG 2017 für Windenergieanlagen ermöglicht (s. vorste-

hend unter Nr. 1.1). Zudem ist die Voraussetzung für den Erhalt des Zuschlags nicht die Inbe-

triebnahme der Anlage innerhalb der Realisierungsfrist wie beim EEG, sondern der Beginn 

des Dauerbetriebes der Anlage. Der Beginn des Probebetriebes führt somit noch nicht zu ei-

ner Sicherung des Zuschlags. Notwendig ist vielmehr die vollständige kauf- bzw. werkver-

tragsrechtliche Abnahme der Neuanlagen bzw. der modernisierten Anlage. Dies kann einen 

weiteren Zeitfortschritt von 6 bis 12 Monaten im Gegensatz zur probeweisen Inbetriebnahme 

der Anlage (beim EEG) bedeuten.  
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Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 8. März 2020 

 

I. Unterstützung für Griechenland und humanitäre Hilfe für die Region Idlib 

Griechenland hat als Land an der Außengrenze Europas die Aufgabe, diese Außengrenze 

zu schützen. Griechenland hat dabei unsere Unterstützung und Solidarität. Genauso wie 

bei der Unterbringung und Versorgung der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge.  

 

Ordnung und Humanität gehören für uns zusammen. Deswegen wollen wir 

Griechenland bei der schwierigen humanitären Lage von etwa 1000 bis 1500 Kindern auf 

den griechischen Inseln unterstützen.  

Es handelt sich dabei um Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung 

dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind, die 

meisten davon Mädchen.  

 

Auf europäischer Ebene wird in diesen Tagen über eine humanitäre Lösung verhandelt, 

um in einer „Koalition der Willigen“ die Übernahme dieser Kinder zu organisieren. In 

diesem Rahmen steht Deutschland bereit, einen angemessenen Anteil zu übernehmen. 

 

 

 

Der Krieg in Syrien, insbesondere die Kämpfe in Idlib, haben längst zu einer humanitären 

Katastrophe geführt. Mittlerweile sind 980.000 Menschen auf der Flucht, die meisten 

davon sind Frauen und Kinder.  

Die Vereinbarung einer Waffenruhe in Idlib und die Einrichtung eines 

Sicherheitskorridors müssen nun genutzt werden, um die dringend benötigte 

humanitäre Hilfe zu der leidenden Zivilbevölkerung vor Ort zu bringen.  

Dafür hat die Bundesregierung aktuell 125 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, die von den 

Vereinten Nationen zur Akuthilfe in Idlib genutzt werden.  
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II. Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, die von den Auswirkungen 

des Coronavirus betroffen sind 

Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist in sehr guter Verfassung. Zurzeit ist aber nicht 

absehbar, in welchem Umfang der Corona-Virus Unternehmen in Deutschland treffen 

wird und welche Auswirkungen das auf Beschäftigung und den Arbeitsmarkt haben 

wird. Durch die Corona-Krise soll möglichst kein Unternehmen in Deutschland in 

Insolvenz geraten, möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen.  

Den betroffenen Unternehmen stehen die bewährten Förderinstrumente zur Verfügung. 

Sollte sich die Lage verschärfen, wollen wir schnell und passgenau reagieren können. Wir 

wollen Arbeitsplätze erhalten und Arbeitnehmern und Arbeitgebern Planungssicherheit 

geben. Dies können wir über Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld erreichen. 

 

Deswegen werden wir befristet bis Ende 2021 Verordnungsermächtigungen einführen, 

mit der die Bundesregierung die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld 

absenken und die Leistungen wie folgt erweitern kann:  

 

 Absenken des Quorums der im Betrieb Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall 

betroffen sein müssen, auf bis zu 10 % 

 Teilweise oder vollständiger Verzicht auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden  

 Ermöglichung des Kurzarbeitergeldbezugs auch für Leiharbeitnehmer 

 Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur 

für Arbeit.  

 

Die Verordnungen selbst sollen zunächst bis Ende 2020 befristet werden. 

An den am 29.01.2020 bereits beschlossenen Verbesserungen bei Kurzarbeit in 

Kombination mit Weiterbildung halten wir fest und setzen diese gesetzlich um. Wir 

werden die Regelungen zum Kurzarbeitergeld in dem vom BMAS vorgelegten 

Gesetzentwurf zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur 

Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung schnellstmöglich umsetzen. Der 

Gesetzentwurf soll deshalb am 11.03.2020 vom Bundeskabinett beschlossen werden und 

in einem verkürzten Verfahren in der ersten Aprilhälfte in Kraft treten.  
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Darüber hinaus wird die Bundesregierung Vorschläge für Liquiditätshilfen für 

Unternehmen unterbreiten, die besonders von den Auswirkungen des Coronavirus 

betroffen sind. Ein Gespräch mit den Spitzenverbänden der Deutschen Wirtschaft und 

den Gewerkschaften wird in Kürze erfolgen. 
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III. Investitionsoffensive für Deutschland 

1. Investitionen stärken, Wirtschaftswachstum steigern 

Wir erneuern unser Land und sorgen für Investitionen auf Rekordniveau. Es bleibt 

weiterhin viel zu tun – der öffentliche Investitionsbedarf für die nächsten 10 Jahre wird 

in einer Studie der Institute IW und IMK auf über 450 Milliarden Euro beziffert. Rechnet 

man entsprechend der bisherigen Anteile der staatlichen Ebenen an den öffentlichen 

Investitionen, kommen auf den Bund in den nächsten Jahren Investitionsaufgaben in 

Höhe von 140 Mrd. Euro zu. Aus diesem Grund hat der Bund bereits gehandelt und 

sowohl den Bundeshaushalt als auch die Finanzplanung umgestellt und mit einem 

Vorfahrtsschild für Investitionen versehen: 

Die Investitionsausgaben des Bundes sind in den letzten Jahren bereits erheblich 

angestiegen und betrugen im Referenzjahr 2019 insgesamt 38,07 Mrd. Euro. Das Soll für 

die Investitionen im Bundeshaushalt 2020 liegt bei 42,91 Mrd. Euro. Mit den Eckwerten 

zum Bundeshaushalt 2021 und zum Finanzplan bis 2024 soll dieses hohe 

Investitionsniveau verstetigt werden.  

Unterstellt man ab 2025 bis 2030 eine jährliche Steigerung der Investitionsausgaben in 

Höhe des durchschnittlichen Wachstums der Investitionsausgaben der letzten 10 Jahre, 

ergeben sich rechnerisch zusätzliche Investitionsausgaben i.H.v. rd. 70 Mrd. Euro für den 

Bund. Hinzu kommen Ausgaben für Bildung und Forschung  

Zudem sind die Investitionen des Bundes zu berücksichtigten, die aus den 

Sondervermögen geleistet werden. Allein 2020 bis 2024 stehen knapp 37 Mrd. Euro an 

Investitionsmitteln bereit (darunter unter anderem knapp 17,5 Mrd. Euro aus dem 

Energie- und Klimafonds, 4,8 Mrd. Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds, 

eine ¾ Mrd. Euro aus dem Sondervermögen „Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz“, 

knapp 12,8 Mrd. Euro aus dem Fonds „Digitale Infrastruktur“ und 1 Mrd. Euro aus dem 

Aufbauhilfefonds). Weitere 2 Mrd. Euro kommen bis 2025 aus dem Sondervermögen 

Ganztagsschulbetreuung hinzu.  

Unter Zugrundelegung der Haushaltsplanungen wird bei Fortschreibung des Trends 

über den Finanzplanzeitraum hinaus das Ziel erreicht werden, zusätzlich 140 Mrd. Euro 

in den kommenden 10 Jahren bereit zu stellen.  

Um Deutschland fit für Gegenwart und Zukunft zu machen, wollen wir die 

Investitionslinie des Bundes bis zum Ende des Finanzplanzeitraums auf dem hohen 

Niveau von 2020 verstetigen und bis 2030 dynamisieren. Die für die nächsten Jahre 
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erforderlichen zusätzlichen Investitionsmittel von 12,4 Mrd. Eurowerden insbesondere 

aus dem Überschuss des Jahres 2019 zur Verfügung stehen.  

Um die gesamtstaatliche Investitionstätigkeit abgestimmt und koordiniert zu erhöhen, 

will die Bundesregierung im Rahmen einer „Nationalen Investitionsallianz“ gemeinsam 

mit Ländern und Kommunen Ziele und investitionspolitische Leitlinien beschließen. Die 

Bundesregierung legt künftig dem Deutschen Bundestag jährlich einen 

Investitionsbericht vor.  

 

2. Investitionsverstärkung in der Finanzplanung 2021-2024 

Wir werden die Investitionen des Bundes in den Jahren 2021 bis 2024 um jeweils um 3,1 

Mrd. Euro verstärken und so vereinbarte Investitionspfade ausbauen und neue 

Prioritäten in Höhe von insgesamt 12,4 Mrd. Euro ermöglichen.  

 Investitionen in die Verkehrswege des Bundes werden nicht nur auf dem 

hohen Niveau des Jahres 2020 gehalten, sondern um etwa 8 Mrd. Euro bis 2024 

verstärkt werden.  

 Die Städtebaumittel werden wir anheben. Aus diesen Programmmitteln soll 

auch die Reaktivierung von Brachflächen finanziert werden, die in Städten 

und Gemeinden dringend für den Bau neuer und bezahlbarer Wohnungen 

gebraucht werden. Das Brachflächenprogramm des Bundes wird fortgesetzt, 

sodass bis zur Mitte des Jahrzehnts insgesamt eine halbe Milliarde Euro an 

Bundesmitteln vor Ort zur Verfügung stehen wird. Zudem werden wir das 

Förderprogramm für die Sanierung und Modernisierung von Sportstätten so 

fortsetzen, dass die Mittel rasch und zielgenau eingesetzt werden können und 

möglichst vielen Sportstätten zugutekommen. Dafür werden wir neue 

Finanzmittel zur Verfügung stellen.  

 Die Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau der Länder 

werden wir fortsetzen. 2018 bis 2021 haben wir dafür über die ursprünglich 

zugesagten Entflechtungsmittel hinaus 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. 

Anschließend werden wir sicherstellen, dass den Ländern bis 2024 jährlich 

eine Milliarde Euro zur Verfügung stehen wird.  

 Die Bundesregierung hat insbesondere im Rahmen ihrer Digitalstrategie und 

der Initiative für Künstliche Intelligenz an zahlreichen Stellen weiteren 

Investitionsbedarf identifiziert, den wir nun ebenfalls prioritär verstärken 
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wollen. So werden die in der KI-Strategie vereinbarten 3 Mrd. Euro für 

Künstliche Intelligenz mit einer dritten Tranche verstärkt, das Engagement 

des Bundes im Quantencomputing um über 200 Mio. Euro zusätzlich 

ausgeweitet und Mittel für IT-Sicherheit in Höhe von mehr als 400 Mio. Euro 

sichergestellt. Wir werden weitere Investitionen über passgenaue 

Förderprogramme für die deutsche Raumfahrt, die Wasserstoffstrategie und 

die Digitalisierung sowie High-Tech- / Robotik-Ausstattung von 

Krankenhäusern bereitstellen und zum Ausbau der digitalen Infrastruktur den 

Zuschuss in das dazu errichtete Sondervermögen von knapp einer Milliarde 

Euro in 2021 auf knapp 3 Mrd. Euro in 2024 erhöhen.  

 

3. Weitere Maßnahmen zur Stärkung öffentlicher und privater Investitionen  

Wir werden nicht nur das staatliche Investitionsniveau verstetigen, sondern auch die 

Wirtschaft mit steuerpolitischen Maßnahmen stärken, um Anreize für private 

Investitionen zu setzen. 

 

Steuerpolitische Maßnahmen  

 Die Abschreibungsmöglichkeiten für „digitale Wirtschaftsgüter“ werden 

verbessert. Um eine konsensfähige Definition für „digitalen Wirtschaftsgüter“ 

zu finden, wird es zeitnah einen Meinungsaustausch zwischen 

Bundesregierung, Wirtschaft und Experten geben.  

 Mit der Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer wird es 

Personengesellschaften ermöglicht, steuerlich wie eine Kapitalgesellschaft 

behandelt zu werden. Die unterschiedlichen Besteuerungsformen können 

heute zu einer höheren Steuer für Personenunternehmer führen. Dies sollen 

Personenunternehmen durch die neue „Veranlagungsoption“ zukünftig 

vermeiden können. 

 Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Gewerbesteuerhebesätze 

Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei § 35 EStG auf 4,0, so dass es unter 

Berücksichtigung der Wirkung auf den Solidaritätszuschlag bei 

Personenunternehmern bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz von rd. 420 % zu 

einer vollständigen Entlastung von der Gewerbesteuer kommt.  
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 Gemeinsam mit unseren Partnern bei den G20 und in der OECD arbeiten wir 

an einer Neuordnung der internationalen Besteuerung. Dabei wollen wir 

Regelungen zur globalen Mindestbesteuerung auf den Weg bringen. In diesem 

Zusammenhang wollen wir zur Entlastung der Wirtschaft und zum Abbau 

unnötiger Steuerbürokratie auch in Deutschland die 

Hinzurechnungsbesteuerung im Außensteuerrecht rechtssicher ausgestalten 

und modernisieren. Wir werden bis Ende 2020 den Niedrigbesteuerungssatz 

entsprechend der „Minimum Taxation“-Initiative anpassen. Die Koalition ist 

sich einig, dass die ATAD-Umsetzung jetzt schnell erfolgen soll.  

 

Weitere investive Maßnahmen 

 Der verbleibende finanzielle Spielraum wird insbesondere für eine 

„Investitionsoffensive Strukturwandel und gleichwertige Lebensverhältnisse“ 

genutzt werden. Dazu erhöht der Bund die Baransätze und VE der 

„Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftspolitik“ (GRW). 

 Die Bundesregierung prüft, ob es einen nationalen politischen Konsens zum 

Thema kommunale Altschulden gibt.  

 

Unverändert wird der Klimaschutz große investive Anstrengungen verlangen, über die 

schon geplanten Investitionen hinaus. Die Mittel für das GVFG werden bis 2025 auf 2 

Mrd. Euro steigen und danach weiter dynamisch verstetigt werden.  

 

4. Verteidigungsausgaben 

Der Verteidigungshaushalt wird es ermöglichen, die international vereinbarten 

Fähigkeitsziele zu erreichen und Fähigkeitslücken zu schließen.  
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IV. Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

Die Koalition hat in dieser Legislaturperiode eine Reihe von dringlichen Maßnahmen zur 

Beschleunigung von Planungsverfahren im Infrastrukturbereich beschlossen, die bereits 

gesetzlich umgesetzt wurden und Wirkung entfalten. Damit wurden wichtige 

Voraussetzungen geschaffen, um Investitionen schneller und effektiver realisieren zu 

können.  

Wir wollen gleichwohl unsere Anstrengungen verstärken und weitere 

Beschleunigungspotenziale noch in dieser Legislaturperiode heben. Damit die für 

Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel in Rekordhöhe schneller realisiert werden 

können, werden wir weitere Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung vor allem in den 

Bereichen Verkehr und digitale Infrastruktur ergreifen und auch das Verfahrensrecht 

anpassen:  

 

1. Die Bundesregierung wird gebeten, den Entwurf eines 

Investitionsbeschleunigungsgesetzes bis Juli 2020 zu beschließen mit dem Ziel, 

dass das Gesetzgebungsverfahren im Herbst 2020 abgeschlossen wird. In dem 

Gesetz sollen auch die in den anliegenden Eckpunkten aufgeführten Maßnahmen 

zur Planungsbeschleunigung geregelt werden. 

 

2. Die Bundesregierung wird gebeten, bis zur Sommerpause einen Vorschlag für die 

in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden exekutiven Maßnahmen vorzulegen, in 

den unter anderem die Maßnahmen aus den anliegenden Eckpunkten einfließen. 

 

3. Der Koalitionsausschuss bittet die Bundeskanzlerin, in ihren Besprechungen mit 

den Regierungschefinnen und -chefs der Länder die zügige Umsetzung der bereits 

beschlossenen und noch zu beschließenden Maßnahmen zur Planungs-

beschleunigung regelmäßig zu erörtern, damit auch alle 

Beschleunigungspotentiale umgesetzt werden. 

 

4. Darüber hinaus wird die Bundesregierung gebeten, gegenüber der Europäischen 

Kommission darauf hinzuwirken, dass diese – als allein initiativberechtigte 

europäische Institution – Vorschläge zur Vereinfachung von planungsrechtlich 

relevanten Rechtsakten der Europäischen Union vorlegt.   
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Anlage: Eckpunkte der Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung 

Diese Eckpunkte stehen beispielhaft für den Willen der Koalitionspartner, die 

Investitionen in Deutschland zu beschleunigen.  

 

1. Planungsbeschleunigung für den Verkehrsinfrastrukturausbau 

 Wir wollen das Raumordnungsverfahren und das Planfeststellungsverfahren 

besser verzahnen und wo möglich zusammenlegen, um langwierige 

Mehrfachbefassungen der Behörden sowie der Öffentlichkeit zu vermeiden.  

 Die Einführung einer rechtssicheren materiellen Präklusionswirkung für die 

Bereiche Schiene, Straße und Wasserstraße kann eine Beschleunigung von 

Genehmigungs- und Gerichtsverfahren bewirken. Wir prüfen im Lichte der im 

Herbst erwarteten EuGH-Entscheidung eine europarechtskonforme materielle 

Präklusion gesetzlich wieder einzuführen. 

 Eine bessere Öffentlichkeitsbeteiligung spart Zeit. Unser Ziel ist eine positive 

Beteiligungs- und Planungskultur mit potenziell Betroffenen. Die 

Planungspraxis in anderen Ländern hat gezeigt, dass eine frühzeitige, ausführliche 

und für die Bürgerinnen und Bürger auch in der Wirkung ihrer Einlassungen 

transparente Beteiligung in hohem Maß befriedend und damit 

planungsverkürzend wirkt. 

 Wir wollen die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

deutlich beschleunigen, indem unter anderem das Onlinezugangsgesetz im 

Bereich von Leistungen und Genehmigungsverfahren in der Umweltverwaltung 

prioritär umgesetzt wird. Zudem wird ein zentrales „Internet-Artenschutzportal“ 

aufgebaut, um den digitalen Zugang zu relevanten Informationen zu 

vereinheitlichen. Bauen 4.0 ist insbesondere im Tiefbau eine große Chance für die 

Beschleunigung in der baulichen Realisierung. Bund und Ländern sollten die 

Fortschritte in diesem Prozess regelmäßig überprüfen. 

 Eine Herausforderung sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen, bei 

deren Erfüllung bei Vorhabenträgern und Behörden zum Teil große 

Unsicherheiten bestehen. Standardisierungen und Vollzugshinweise würden die 

Prüfung des Artenschutzes im Rahmen der Zulassungsverfahren daher wesentlich 

erleichtern.  
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 Wir wollen prüfen, wie die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 

Baulärm, überarbeitet und so angepasst werden kann, dass insbesondere für 

Lärmsanierungsmaßnahmen, Brückensanierungen sowie Bahnhofs- und 

Stadtbahnmodernisierungen eine einfache Plangenehmigung ausreicht. Allein 

wegen des entstehenden Baulärms soll kein Planfeststellungsverfahren 

durchgeführt werden müssen, da sich sonst die Abhilfe einer Belastungssituation 

für die Bürgerinnen und Bürger unnötig verzögert. 

 Wir setzen uns für ein schnelles Inkrafttreten der 

Bundeskompensationsverordnung zur Anwendung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung für Bundesvorhaben ein. 

 Wir werden ferner prüfen, inwieweit Maßnahmen ergriffen werden können, um 

die Elektrifizierung von Schienenstrecken und gegebenenfalls weitere kleine 

Baumaßnahmen zu beschleunigen, insbesondere durch den möglichen Verzicht 

auf ein Planfeststellungsverfahren.  

 Auf Basis der Vorschläge der Länder werden wir weitere Maßnahmen realisieren: 

Dies betrifft die Verbesserung der Abläufe der Projektplanung im Straßenbau und 

Prüfung für Schienenbau und gegebenenfalls andere Fachgebiete.  

 

2. Digitale Infrastruktur 

 Wir wollen die Genehmigungsvoraussetzungen und Verfahrensvorgaben beim 

Glasfaserausbau reduzieren. Dazu werden wir die Regelungen zur Benutzung 

öffentlicher Wege überarbeiten. Bei geringfügigen baulichen Maßnahmen sollen 

die zuständigen Behörden vor Ort flexibler handeln können. Gleichzeitig werden 

wir eine Frist vorgeben, bis wann Behörden Anträge auf Nutzung der Straßen 

zum Ausbau auf Vollständigkeit geprüft haben müssen. Für den Glasfaserausbau 

im ländlichen Raum wollen wir die Nutzung von Forst-, Wald- und 

Wirtschaftswegen durch eine Duldungspflicht erleichtern. 

 Um einen effektiven Ausbau der Mobilfunkmasten zu gewährleisten, wird 

prioritär auf Grundstücke und Liegenschaften der öffentlichen Hand 

zurückgegriffen. Zudem prüfen wir Erleichterungen für die Kontaktaufnahme zu 

den Eigentümern von geeigneten Grundstücken. Außerdem werden wir die 

bürokratischen Hürden für Standorte im freien Gelände (Außenbereich) und 

damit gerade in den ländlichen Regionen reduzieren. 
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 Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft soll im Jahr 2020 ihre Arbeit aufnehmen 

und den Bau von Masten in den sog. weißen Flecken unterstützen. 

 Zur Verbesserung des Mobilfunknetzausbaus an den Verkehrswegen wollen wir 

geltende gesetzliche Mindestabstände von Mobilfunkstandorten an Autobahnen 

und Bundesstraßen streichen, wobei etwaige Sicherheitsbelange vorab zu prüfen 

sind. Damit können die Mobilfunknetzbetreiber Standorte entlang der Straße auf 

bundeseigenen Flächen errichten und müssen nicht mehr auf private 

Grundstücke zurückgreifen. Darüberhinausgehend werden wir prüfen, ob 

Brücken und Schilderbrücken an Autobahnen und Bundesstraßen verstärkt für 

den Mobilfunknetzausbau genutzt werden können, und hierzu bundesweit 

einheitliche Vorgaben entwickeln. 

 Die Einführung einer Konzentrationswirkung für den Bereich der digitalen 

Infrastruktur, wie er bei Planfeststellungsverfahren existiert, wollen wir prüfen. 

 Um die Mitnutzung von vorhandenen Infrastrukturen einschließlich der 

öffentlichen Liegenschaften zu erleichtern, werden wir die 

Planungsdatenbanken weiterentwickeln und verbessern. 

 Wir begrüßen ferner, dass die Bundesregierung in Umsetzung der 

Mobilfunkstrategie eine Kommunikationskampagne zu 5G beschlossen hat. Ziel 

ist es, die Akzeptanz des Mobilfunks vor Ort zu stärken. Dazu werden in einem 

ersten Schritt die Kommunen bundesweit als Ansprechpartner der Bürgerinnen 

und Bürger vor Ort mit Informationen zu den häufigsten Bürgerfragen versorgt 

werden.  

 

Die nachfolgenden Abschnitte III. und IV. umfassen grundlegende Reformvorschläge 

für die Gerichts- und Verwaltungspraxis. Da viele der vorgeschlagenen Maßnahmen 

im Zuständigkeitsbereich der Länder liegen, werden wir bei der Prüfung dieser 

Vorschläge die Länder eng einbinden und sie gemeinsam mit den Ländern einer 

Lösung zuführen. 

 

3. Gerichtsverfahren 

Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Planungs- und Genehmigungsverfahren 

wollen wir beschleunigen. Hierzu werden wir unter anderem folgende Maßnahmen 

ergreifen: 
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 Den Katalog für die erstinstanzliche Zuständigkeit der 

Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe für 

Planfeststellungsverfahren wollen wir um wichtige infrastrukturelle 

Großvorhaben erweitern, die mit den bereits in § 48 Abs. 1 VwGO aufgeführten 

Projekten hinsichtlich Bedeutung und Komplexität vergleichbar sind. Dies sind 

Landesstraßen, die Errichtung, Erweiterung oder Änderung von 

Wasserkraftwerken mit einer elektrischen Nettoleistung von mehr als 100 

Megawatt und Vorhaben nach dem Bundesberggesetz. Ferner werden wir den 

Gesetzesentwurf des Bundesrates zum Hafenbeschleunigungsgesetz aufgreifen. 

Wir wollen prüfen, ob die Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Einrichtung von 

Planungs- und Wirtschaftsspruchkörpern spezialisiert und entlastet werden 

kann. Ferner befürworten wir stärkere länderübergreifende Kooperationen 

benachbarter Oberverwaltungsgerichte. Wir werden prüfen, ob die Revision 

gegen Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe 

auf Abweichungen von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs- oder des 

Bundesverfassungsgerichts (Divergenzrüge) beschränkt wird. 

 Der Einsatz von abgeordneten Richtern auf Lebenszeit, Richtern auf Probe 

sowie Richtern kraft Auftrags an Kammern der Verwaltungsgerichte soll 

flexibler ausgestaltet werden. Abweichend von § 29 Abs. 1 DRiG, der die 

Mitwirkung von nur einer abgeordneten Richterin/ eines abgeordneten Richters 

bei einer gerichtlichen Entscheidung erlaubt, soll für einen Übergangszeitraum 

auch eine Mitwirkung von entweder zwei abgeordneten Richterinnen/ Richtern 

auf Lebenszeit oder einer abgeordneten Richterin/ eines abgeordneten Richters 

auf Lebenszeit und einer Richterin/ eines Richters auf Probe oder einer Richterin/ 

eines Richters kraft Auftrags zulässig sein. Eine entsprechende Regelung könnte 

bis zum Ablauf des Jahres 2025 befristet werden.  

 Wir wollen weitere Maßnahmen zur Straffung und Effektivierung der 

Gerichtsverfahren: Wir werden die Frist zur Eröffnung von Gerichtsverfahren 

prüfen. Ferner befürworten wir eine auskömmliche personelle Ausstattung der 

Gerichtssenate mit rechts- und naturwissenschaftlichen Mitarbeitern neben den 

Richterstellen. Berichterstatter in Gerichtsverfahren sollten bei einer Änderung 
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der Geschäftsverteilung für bereits begonnene Verfahren zuständig bleiben 

können. 

 Im Bereich des vorläufigen Rechtsschutzes wollen wir weitere 

Beschleunigungspotenziale heben, unter anderem indem wir wirtschaftliche 

Entwicklung und Klimaschutz als Abwägungsbelange in die VwGO aufnehmen. 

 

4. Allgemeines Verfahrensrecht 

 Durch den flexiblen Einsatz von Planungs- und Umweltrechtsexperten und die 

Bildung von projektbezogenen Planungsteams in den Vollzugsbehörden können 

Genehmigungsprozesse auf Bundesebene gestärkt und beschleunigt werden.  

 Die Bildung von Kompetenzteams - behördenübergreifende Pools von Experten 

mit Großprojekterfahrung und flexibler Einsatzmöglichkeit nach dem Vorbild 

von anderen EU-Mitgliedstaaten - soll erprobt werden. Ferner streben wir an, 

einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch über Gesetzesanwendung und best 

practices zwischen Behörden und Vorhabenträgern einzurichten.  

 Wir wollen Änderungen bei den Vorschriften zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) prüfen. Soweit EU-rechtlich zulässig, 

könnten demnach Änderungsvorhaben unterhalb bestimmter Schwellenwerte 

zukünftig weder einer UVP noch einer UVP-Vorprüfung bedürfen. Die 

bestehenden UVP-Verwaltungsvorschriften sind veraltet. Die neuen UVP-

Verwaltungsvorschriften sollen an den aktuellen Stand des Gesetzes und der 

Rechtsprechung angepasst werden. Die Konkretisierung der gesetzlichen 

Vorgaben in Verwaltungsvorschriften ist eine wertvolle Unterstützung der 

Behörden bei komplexen Zulassungsentscheidungen. Ferner wollen wir das 

Potential zentraler UVP-Internetportale zur Verbesserung der Information und 

Beteiligung der Öffentlichkeit nutzen.  

 Wir werden weitere Verfahrensoptimierungen prüfen und gegebenenfalls 

realisieren, um die zeitlichen Planungsabläufe zu straffen. Hierzu gehört unter 

anderem eine verbesserte Abstimmung der Planunterlagen vor Beantragung eines 

Genehmigungsverfahrens, eine intensivere und frühzeitige Beratung für 

Antragsteller und Vorhabenträger, eine Ausschlussfrist für Einwendungen im 

Verfahren sowie feste zeitliche Rahmensetzungen für die Beteiligung.   



14 

 Vorhabenträger sollen mehr Planungssicherheit erhalten. Wir werden daher die 

Einführung einer gesetzlichen Stichtagsregelung im Rahmen von 

Genehmigungsverfahren prüfen, mit der zeitverzögernde Anpassungen von 

Planungsverfahren infolge von Rechtsänderungen vermieden werden können.  
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV), Dachverband der Natur- und 
Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg, dankt für die Zusendung der Anhörungsun-
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Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. 

Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der 

Bundesrepublik Deutschland mit rund 166.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber 

Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 

 

Die BRAK bedankt sich für die Übersendung des Referentenentwurfs. Sie kann in ihrer Stellungnahme 

aufgrund der gesetzten Frist leider nur zu einzelnen Punkten Stellung nehmen. Die BRAK möchte be-

sonders hervorheben, dass mit dem Gesetz erneut und an verschiedenen Punkten die von der VwGO 

vorgesehenen Rechtschutzmöglichkeiten deutlich beschränkt und regelmäßig gestufte Planungsverfah-

ren aufgegeben werden: Die als gesetzlicher Regelfall vorgesehene aufschiebende Wirkung von Wi-

derspruch und Anfechtungsklage wird abgeschafft für alle „Infrastrukturvorhaben von überregionaler 

Bedeutung“ (eine Definition dieser Vorhaben gibt es nicht) und für Windenergieanlagen. Die Flächenin-

anspruchnahme von Nebenflächen von Bahnaus- oder -umbauvorhaben (z. B. langfristig für Lärm-

schutzmaßnahmen oder mittelfristig für Baustelleneinrichtungen) soll keiner Planfeststellung bzw. Plan-

genehmigung mehr bedürfen, also ist sie auch nicht mehr mit den Regelrechtsmittelbehelfen überprüf-

bar. Für raumordnerisch bedeutende Vorhaben soll nicht mehr regelhaft, sondern nur noch auf Antrag 

des individuellen Vorhabenträgers ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. 

Es ist für die BRAK nicht nachvollziehbar, warum die für fachlich und sachlich gute Regelungen not-

wendige frühzeitige Verbandsbeteiligung mit einer Frist von nur vier Tagen in der Sommerferienhöchst-

zeit erfolgt. Leider ist dies in dieser Legislatur immer wieder festzustellen. Im Interesse guter Gesetzge-

bung weisen wir erneut auf diesen Umstand hin (vgl. auch Wienhues, Editorial (Rechtsschutzzersplitte-

rung - Der Gesetzgeber zeigt weiter Aktionismus in Sachen „Gerichtsverfahrensbeschleunigung“), 

BRAK-Magazin, Heft 2/2020, S. 3). 

 

Artikel 1 – Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

Es erstaunt die BRAK, dass nunmehr seit über zwei Jahren fachlich und auch parlamentarisch unter 

dem Begriff „VwGO-Novelle“ diskutierte Änderungen – teilweise – im Mantel eines „Investionsbeschleu-

nigungsgesetzes“ umgesetzt werden sollen. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit damit die ohnehin immer 

weiter beschnittene VwGO-Novelle nun im Übrigen ganz gescheitert ist, einschließlich der von der 

BRAK dringend angemahnten Reform des Rechtsmittelrechts. Die BRAK darf ausdrücklich noch einmal 

auf ihre in diesem Zusammenhang erarbeiteten Stellungnahmen hinweisen und sie zur Information in 

der ministeriellen Abstimmung hier noch einmal anfügen (BRAK-Stellungnahmen-Nr. 18/2018, 36/2018 

und 23/2019). Dort hat die BRAK auch ausdrücklich darauf hingewiesen und dargelegt, warum sie in 

den vorgeschlagenen Änderungen kein wesentliches Beschleunigungspotenzial für (insbesondere) Inf-

rastrukturmaßnahmen sieht. 

Zu den im Rahmen dieses Referentenentwurfs vorgestellten Änderungen weist die BRAK noch einmal 

auszugsweise auf Folgendes hin: 

Mit Blick auf die Vorschläge zur Verfahrensbeschleunigung durch die Bildung spezieller Wirtschafts- 

und Planungsspruchkörper bzw. die Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeit der Oberverwal-

tungsgerichte hat die BRAK Zweifel, dass die Veränderungen die (gewünschte) spürbare Beschleuni-

gung der Verfahren ermöglicht bzw. dass die Maßnahmen bundesweit umsetzbar sind. Die BRAK geht 

davon aus, dass die kritisierte Dauer insbesondere der Planungsverfahren in erster Linie das verwal-
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tungsbehördliche Verfahren betrifft. Hierzu weist die BRAK darauf hin, dass sowohl in den infrastruktu-

rellen Verfahren ebenso wie in anderen aktuell besonders kritisierten Gerichtsverfahren die Entschei-

dungen der jeweiligen Verwaltungsbehörden von den (erstinstanzlichen) Gerichten vielfach auch tat-

sächlich als rechtswidrig erkannt werden. Die Verbesserung der Qualität der Verwaltungsverfahren er-

scheint zielführender, um insgesamt schneller belastbare und damit vollziehbare Entscheidungen zu 

ermöglichen.  

 

Art. 1 Nr. 1 - § 48 VwGO-E (Erweiterung und Vereinfachung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten 

der Oberverwaltungsgerichte) 

Die geplante Neuregelung sieht zwei unterschiedliche Änderungs-/Ergänzungsvorschläge für § 48 

VwGO vor. 

Zum einen ist eine punktuelle Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeit auf die Oberverwaltungs-

gerichte vorgesehen So soll nunmehr neben den Zulassungen für Bundes- auch alle Landesstraßen mit 

nur einer Tatsacheninstanz direkt vor den Oberverwaltungsgerichten verhandelt werden.  

Zum anderen soll die Zuständigkeit für einzelne Planfeststellungsverfahren für größere Infrastrukturvor-

haben, namentlich solche nach dem Bundesberggesetz und zur Errichtung, Erweiterung und Änderung 

von großen Häfen und großen Wasserkraftwerken, erweitert werden. Von den Änderungen verspricht 

man sich eine Beschleunigung der Verfahren, die eher bei den Oberverwaltungsgerichten denn in der 

ersten Instanz gesehen wird.  

Die BRAK weist darauf hin, dass § 48 VwGO Ausnahmecharakter hat. Die Erweiterung der erstinstanz-

lichen Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte bedarf deshalb einer besonderen Rechtfertigung. Die 

weit gehende Öffnung der erstinstanzlichen Zuständigkeit führte dazu, dass der Regelfall eines dreistu-

figen Instanzenzugs im Anlagenzulassungsrecht zur Ausnahme wird. Die BRAK sieht keine ausrei-

chende Rechtfertigung und Notwendigkeit einen solchen „Systemwandel“ zu Lasten des Rechtsschutz-

suchenden weiter auszubauen. Die bereits in der Vergangenheit vorgenommenen zahlreichen Ände-

rungen der Verfahrens- und Prozessregeln in diese Richtung haben die angestrebte Beschleunigungs-

wirkung offensichtlich nicht im ausreichenden Maße erbracht. 

Die BRAK teilt zudem die mit dem Neuregelungsvorschlag verbundene pauschale Kritik an der Eignung 

der Verwaltungsgerichte zur Führung von Großverfahren nicht. Es liegt in der Natur der (Laufbahn-

)Dinge, dass Richter am Oberverwaltungsgericht in der Regel erfahrener sind als Richter am Verwal-

tungsgericht. Darüber hinaus gilt, dass die Oberverwaltungsgerichte (bisher) in der Regel auf erstin-

stanzlich bereits gut aufbereitete Sachverhalte zurückgreifen konnten und daher eine straffere Verhand-

lungsführung nicht zwangsläufig an größerer (Fach-)Kompetenz liegt. 

Die BRAK sieht, dass die Verkürzung der Tatsachenprüfung auf eine Instanz und der Verzicht auf eine 

Instanz im Rechtsmittelrecht zu einer Beschleunigung von Verfahren führen können. Mit Blick auf be-

sondere Infrastrukturvorhaben ist dieser Weg nachvollziehbar. Die Zuordnung weiterer straßen- und 

wegerechtlicher Zulassungsverfahren (Landesstraßen) an die Oberverwaltungsgerichte stellt jedoch 

das in der VwGO vorgesehene Regel-Ausnahme-Verhältnis der erstinstanzlichen Zuständigkeit zwi-

schen Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht weiter in Frage. Insbesondere in Flächenlän-

dern könnten regionale Besonderheiten zukünftig nicht mehr im selben Maße berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus spielen tatsächliche Fragen hier für die jeweiligen Rechtschutzsuchenden in der Regel 

eine besondere Rolle; die Verkürzung auf eine Tatsacheninstanz schränkt sie ein. Und schließlich wird 
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sich manch Rechtschutzsuchender vom Erfordernis anwaltlicher Vertretung von der gerichtlichen Ver-

folgung seiner Bedenken abbringen lassen. Mit anderen Worten: Ein Beschleunigungseffekt mit Blick 

auf die endgültige gerichtliche Entscheidung mag erreicht werden. Die Gewähr für eine individuell rich-

tige Entscheidung und insbesondere eine Befriedung der Betroffenen wird nicht erreicht werden. 

Die BRAK kann eine einzelfallbezogene Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeit der Oberver-

waltungsgerichte für größere Häfen, Wasserkraftwerke und Untergrundspeicher nachvollziehen. Denn 

sie dürften Verfahren betreffen, die zahlenmäßig in der Praxis nicht häufig vorkommen werden. Die 

BRAK sieht, dass einige ihrer Anregungen durch die in Art. 1 Nr. 1 a) ee) in § 48 Abs. 1 VwGO vorge-

sehenen Änderungen aufgenommen wurden. Die übrigen vorgeschlagenen Neuregelungen lehnt die 

BRAK ab. 

 

Art. 1 Nr. 3 - § 80 VwGO-E (Erweiterung der Ausnahmen, in denen die aufschiebende Wirkung 

entfällt) 

Neu ist die geplante Erweiterung in § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a VwGO-E. Danach soll die aufschiebende 

Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage „bei der Zulassung aller nicht unter Nummer 3 fallen-

den Infrastrukturvorhaben, die von überregionaler Bedeutung sind“ entfallen lassen. Das würde bedeu-

ten, dass in diesen Fällen kraft Gesetzes die aufschiebende Wirkung entfiele. Die BRAK hält die vorge-

schlagene Regelung für zu unbestimmt, um vollzugsfähig zu sein.  

Fraglich ist, was beispielsweise ein „Infrastrukturvorhaben“ auszeichnet und wann es von „überregiona-

ler Bedeutung“ sein soll. Der Begriff eines „Infrastrukturvorhabens“ wird nicht gesetzlich definiert. Er 

wird häufig im Zusammenhang mit Verkehrswegeprojekten benutzt, ist aber darauf nicht beschränkt. 

Sind Infrastrukturvorhaben auch andere Maßnahmen, etwa der Energieversorgung, der Müllentsor-

gung, des Bergbaus, Anlagen des Mobilfunks usw.? Im Planungsrecht finden sich andere Begriffe, etwa 

den der „überörtlichen Bedeutung“, deren Verhältnis zur „überregionalen Bedeutung“ unklar ist. Ist 

„überregional“ mehr? In der Begründung ist von „Projekten, die einen über den lokalen Rahmen hinaus-

reichenden Bezug aufweisen und denen - etwa wegen ihres wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen 

Wertes - ein besonderes infrastrukturelles Gewicht zukommt“ die Rede. Wann soll ein solcher „über den 

lokalen Rahmen hinausreichenden Bezug“ vorliegen? Ist das schon dann der Fall, wenn das Vorhaben 

mit Auswirkungen verbunden ist, die z. B. die Gemarkung von zwei Gemeinden betreffen? Das dürfte 

auf eine Vielzahl größerer (Bau-)Vorhaben zutreffen. Und was ist mit „Bezug“ gemeint? Meint das „Flä-

cheninanspruchnahme“ oder auch Auswirkungen (etwa durch Immissionen), die nicht lediglich lokal 

sind? Diese Fragen bleiben unbeantwortet und damit der Gesetzestext zu unbestimmt. 

Insbesondere ist aber erneut darauf hinzuweisen, dass das Regelsystem der VwGO (aufschiebende 

Wirkung) verlassen wird. Die Auseinandersetzung damit – insbesondere mit Blick auf das Rechtsschutz-

bedürfnis der von Infrastrukturmaßnahmen betroffenen (Grundstücks-) Eigentümer und weiterer Be-

troffener – fehlt. Die BRAK verweist auf die ergänzenden Ausführungen mit Blick auf die vorgesehene 

Parallelregelung für Windenergieanlagen im BImSchG (s. u. Seite 7), insbesondere hinsichtlich der Be-

denken, dass die Regelung(en) in kritischen Fällen zu einer Verfahrenszulassungsbeschleunigung füh-

ren werden. Notwendig ist – auch insoweit wiederholt sich die BRAK – die sachliche, fachliche und 

personelle Ausstattung der für die Zulassungsverfahren zuständigen Verwaltungen. 
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Art. 1 Nr. 6 - §§ 188a und 188b VwGO-E (Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkör-

per) 

Durch die Einführung der §§ 188a und 188b VwGO-E sollen Wirtschaftsspruchkörper und Planungs-

spruchkörper gebildet werden können. Nach der Gesetzesbegründung sollen die Vorschriften die Spe-

zialisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bereich der wirtschafts- und infrastrukturrelevanten Ver-

fahren fördern. So soll „durch die Einrichtung spezieller Spruchkörper gewährleistet werden, dass in 

den Verfahren, in denen diese Spruchkörper gebildet werden, Richter eingesetzt werden, die besondere 

Kenntnisse im Wirtschafts- und Planungsrecht haben und zudem über ein besonderes Verständnis der 

wirtschaftlichen und planungsrechtlichen Zusammenhänge verfügen. Dies erhöht die Akzeptanz bei den 

Beteiligten. Zugleich können die Verfahren insbesondere im Planungsrecht deutlich beschleunigt wer-

den, da mit der Spezialisierung die Effizienz steigt und die Planungs- und Wirtschaftsspruchkörper von 

anderen Materien verstärkt freigehalten werden können.“ 

Die BRAK empfiehlt diese Regelungsvorschläge ersatzlos zu streichen, denn es bedarf einer Neurege-

lung ihrer Ansicht nach nicht.  

Soweit der Zuschnitt der jeweiligen Verwaltungsgerichte es ermöglicht, sehen die Geschäftsverteilungs-

pläne bereits jetzt Spezialisierungen der einzelnen Kammern (und Senate) vor. Die Erfahrungen der 

(Fach-)Anwaltschaft zeigen, dass in diesen Kammern (und Senaten) die mit einer Gesetzesänderung 

angestrebte „Spezialisierung“ bereits ausgebildet werden kann. Dort, wo die Größe eines Gerichts bzw. 

der Anfall der Angelegenheiten eine entsprechende Geschäftsverteilung nicht ermöglicht, wird dies 

auch durch eine Gesetzesänderung nicht erreicht werden können. Die Einführung landesweiter Spezi-

alkammern führte zu unterschiedlichen Verhältnissen in den Bundesländern (große Flächenstaaten im 

Verhältnis zu kleinen Flächenstaaten/Stadtstaaten).  

Darüber hinaus sieht die BRAK erhebliche Schwierigkeiten eines Zuständigkeitszuschnitts, der zielfüh-

rend ist. Eine Orientierung an der wirtschaftlichen Bedeutung („Streitwert“) ist der Verwaltungsgerichts-

ordnung fremd. Handelt es sich um Rechtsgebiete, deren Streitigkeiten im Wesentlichen um Rechtsfra-

gen kreisen (Gewerbeordnung, Handwerksrecht, Gaststättenrecht, aber auch das Subventions- und 

Kammerrecht) ist der Vorteil einer speziellen Wirtschaftskammer gegenüber einer herkömmlichen Kam-

mer nicht ersichtlich.  

Eine Festlegung auf alle Verfahren der Raumordnung, der Landesplanung, des Bauplanungs-, Bauord-

nungs- und Städtebauförderungsrechts sowie des Planfeststellungsverfahrens erscheint keine „Be-

schränkung“, die im Verhältnis zum jetzigen Zustand größere Spezialisierungsmöglichkeiten eröffnete 

oder Beschleunigungen ermöglichte.  

Die BRAK spricht sich daher gegen eine gesetzliche (auch wenn nur als „Soll“-Vorschrift gedachte) 

Regelung zur Einführung gesonderter Wirtschafts- und Planungsspruchkörper aus. 

Die BRAK wird sich in diesem Sinne weiter dafür einsetzen, den Interessen der Rechtschutzsuchenden 

mehr Gewicht zu geben. Durch klare, einheitlich in der VwGO normierte Verfahrensregelungen und eine 

Abschaffung bzw. wesentliche Modifikation des Berufungszulassungsrechtes und ggf. in Einzelheiten 

auch des Revisionsrechts können sowohl individuell richtige und damit befriedende Gerichtsentschei-

dungen erreicht werden, als auch zentrale Leitentscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes. Durch 

bundeseinheitliche Leitentscheidungen werden mittel- und vor allem langfristig die Verwaltungs- und 

Oberverwaltungsgerichte entlastet. Dies wird in der Folge die gerichtlichen Verfahren beschleunigen. 

Dieser – notwendigen – Reform sollte sich der Gesetzgeber stellen. 
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Artikel 2 – Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes  

Art. 2 Nr. 2, 4 und 5- §§ 18, 21, und 22 AEG-E 

Die Neuregelung des § 18 AEG-E sieht die Genehmigungsfreiheit für einzelne Unterhaltungsmaßnah-

men vor. Nach Ansicht der BRAK sind diese Regelungen sehr weitgehend. 

Die BRAK sieht die damit verbundene Neufassung der §§ 21 und 22 AEG-E kritisch. Nach ihr könnten 

beispielsweise neben der Bahnstrecke gelegene Grundstücke als Baustelleneinrichtungsflächen in An-

spruch genommen werden (insbesondere bei der Errichtung von Schallschutzwänden zur Lärmsanie-

rung), ohne dass die betroffenen Grundstückseigentümer die Maßnahme selbst mangels Planfeststel-

lungsbeschluss oder Plangenehmigung gerichtlich überprüfen lassen können. Nach § 22 Abs. 1 des 

AEG-E ist sogar eine Enteignung zum Zwecke der Unterhaltung zulässig, ohne dass es einer Überprü-

fung der Notwendigkeit der konkreten Flächeninanspruchnahme im Planzulassungsverfahren bedarf (§ 

22 Abs. 1 Satz 2 AEG-E e contrario). Diese Eingriffe in Eigentumsverhältnisse und in die Grundrechte 

der Betroffenen sind zu weitgehend, als dass sie genehmigungsfrei und damit ohne eine Überprüfung 

nach Maßgabe der in der VwGO regelhaft vorgesehenen Rechtsbehelfe erfolgen dürfen. Die BRAK 

bezweifelt, dass die Regelung verfassungsgemäß ist. 

 

Artikel 3 – Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Art. 3 Nr. 2 - § 63 - BImSchG 

Die Neufassung des § 63 BImSchG-E sieht vor, dass Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern 

keine aufschiebende Wirkung haben sollen.  

Die Regelung ist vor dem Hintergrund, dass in den beiden letzten Jahren der Zubau von Windkraftan-

lagen an Land „eingebrochen“ ist und es für das Baurecht bereits den § 212a BauGB gibt, nachvollzieh-

bar.  

Es handelt sich allerdings um ein weiteres Beispiel von mittlerweile einer Vielzahl von Regelungen im 

Fachplanungs- und Zulassungsrecht, die vom Regelfall der aufschiebenden Wirkung eines Wider-

spruchs oder einer Anfechtungsklage abweichen. Damit ist es eine weitere Ausnahme von der nach der 

VwGO vorgesehenen grundsätzlichen Regelung. Der Gesetzgeber sollte sich dessen bewusst sein und 

bedenken, dass die Neuregelung voraussichtlich nicht zu einer Entlastung der Verwaltungsgerichte 

führt, da dann entsprechende Eilverfahren angestrebt würden. 

 

Artikel 4 – Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Diese Regelungsvorschläge betreffen Folgeänderungen im Zusammenhang mit den Änderungen des 

Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Insoweit wird auf die Ausführungen oben verwiesen. 
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Artikel 5 – Änderung des Raumordnungsgesetzes 

Art. 5 Nr. 1 - § 15 ROG-E 

Nach der geplanten Neuregelung soll ein Raumordnungsverfahren künftig im Regelfall nur auf Antrag 

des jeweiligen Vorhabenträgers durchgeführt werden (§ 15 Abs. 5 S. 1 ROG-E i. V. m. § 1 Raumord-

nungsverordnung). Nach geltendem Recht „soll“ für die in der Raumordnungsverordnung aufgeführten 

Vorhaben ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. Künftig soll der Träger der raumbedeut-

samen Planung oder Maßnahme im jeweiligen Einzelfall individuell entscheiden, ob er die Durchführung 

eines vorgelagerten Raumordnungsverfahrens beantragen will. Die für die Raumordnung zuständige 

Landesbehörde soll allerdings ein Raumordnungsverfahren einleiten können, wenn sie befürchtet, dass 

die Planung oder Maßnahme zu raumbedeutsamen Konflikten führen wird.  

Diese Neuregelung wird nach Einschätzung der BRAK dazu führen, dass künftig Vorhabenträger kein 

aufwändiges Raumordnungsverfahren durchführen werden; die Raumordnungsbehörde wird sich vo-

raussichtlich nur in „Extremfällen“ anders entscheiden. Ob damit eine Verfahrensbeschleunigung ver-

bunden sein wird, ist fraglich. Das Raumordnungsverfahren genießt als ein „Vorverfahren“ zur Prüfung 

und Abstimmung eines Projekts mit den Erfordernissen der Raumordnung in der Praxis hohe Akzep-

tanz. Der „Verzicht“ auf ein Raumordnungsverfahren wird dazu führen, dass die Vereinbarkeit mit den 

Erfordernissen der Raumordnung nach Maßgabe des § 4 ROG bzw. fachrechtlicher Raumordnungs-

klauseln im jeweiligen Zulassungsverfahren geprüft werden müssen, das dann seinerseits aufwendiger 

und ggf. fehleranfälliger ausfallen wird.  

In verfahrensrechtlicher Hinsicht und aus Sicht des Rechtsschutzes sind nach Ansicht der BRAK jeden-

falls folgende Anmerkungen zur geplanten Neuregelung in § 15 Abs. 2 und 3 ROG-E angezeigt:  

Um das Verfahren zu beschleunigen, sollen die Antragsunterlagen nicht mehr öffentlich ausgelegt wer-

den, sondern nunmehr im Internet zugänglich gemacht werden. Die Begründung verweist insofern aus-

drücklich auf das Planungssicherstellungsgesetz, zu dem die BRAK Stellung genommen hat (vgl. BRAK 

Stellungnahme-Nr. 20/2029), und meint, die Regelungen des Entwurfs seien gegenüber dem Planungs-

sicherstellungsgesetz vorrangig. Das bedeutet, die Regelungen wären – anders als die des Planungs-

sicherstellungsgesetzes – nicht befristet. 

Die pauschale Regelung in § 15 Abs. 3 Satz 2 ROG-E ist nach Ansicht der BRAK so nicht verhältnis-

mäßig. Nicht mit dem Internet vertraute Bevölkerungsschichten dürfen nicht ausgeschlossen werden. 

Die Regelung sieht eine Modernisierung vor, die sinnvoll erscheint. Allerdings sollte bedacht werden, 

dass sie eine Ergänzung zu der analogen Bekanntmachung ist, diese jedoch nicht ohne weiteres erset-

zen kann. 

Die BRAK begrüßte es, wenn das in den meisten Fachgesetzen vorgesehene Regel (analoge Bekannt-

machungen und Auslegungen) – Ausnahme (digitale Form) – Verhältnis „nur“ umgekehrt wird, die ana-

logen Formen aber nicht aktuell und anlässlich vorübergehender praktischer Schwierigkeiten aufgege-

ben werden. Die Behörden müssen dabei auch eine Einsichtnahme vor Ort weiterhin ermöglichen. 

Wie im Planungssicherstellungsgesetz sollen auch hier als zusätzliches Informationsangebot zusätzlich 

zur Veröffentlichung im Internet andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten, etwa durch Ver-

sendung oder öffentlich zugängliche Lesegeräte, zur Verfügung gestellt werden, soweit dies nach Fest-

stellung der zuständigen Behörde angemessen und zumutbar ist. Auf diese Zugangsmöglichkeiten ist 

in der Bekanntmachung hinzuweisen. 

* * * 
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Die 88. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hat mit Beschluss vom 09.11.2017 die 
Arbeitsgruppe Verwaltungsprozess eingerichtet. Zu den in der Arbeitsgruppe mit Schreiben des Minis-
teriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.03.2018 versandten Regelungsvorschlä-
gen zur Vorbereitung der Sitzung der Arbeitsgruppe am 15.06.2018 in Berlin nimmt die Bundesrechts-
anwaltskammer Stellung.  

Die Stellungnahme bezieht sich zunächst auf die Vorschläge der Arbeitsgruppe zum Themenkreis 
„Beschleunigung infrastruktur- und wirtschaftsrelevanter Verfahren“ (unten B. 1.), namentlich zu den 
Themenkreisen: Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkörper (B.1.1), Erweiterung und 
Vereinfachung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der Oberverwaltungsgerichte, Verwaltungsge-
richtshöfe und ggf. des Bundesverwaltungsgerichts (B.1.2) und der Einführung eines konzentrierten 
Verfahrens (B.1.3). Weiter wird zu dem Themenkomplex „Stärkung und Verbesserung des Rechts-
schutzes“ (unten B.2.) Stellung genommen, dort zu den Einzelbereichen Adhäsionsverfahren für öf-
fentlich-rechtliche Ersatzansprüche (B.2.1), Beschränkung des Prozessstoffes (innerprozessuale 
Präklusion, B.2.2) und Reform des Rechtsmittelrechts (B.2.3). 

 

A. Zusammenfassung 

Die Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer möchten wir vorab wie folgt zusammenfassen:  

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt die vorgeschlagene Reform des Rechtsmittelrechts und 
schlägt einzelne Ergänzungen/Änderungen vor.  

Sie empfiehlt die Fragen im Zusammenhang mit dem Adhäsionsverfahren weiter inhaltlich zu prüfen.  

Die Vorschläge zur Beschränkung des Prozessstoffes (innerprozessuale Präklusion) und zum Kon-
zentrierten Verfahren werden teilweise kritisch gesehen.  

Mit Blick auf die (weiteren) Vorschläge zur Verfahrensbeschleunigung durch die Bildung spezieller 
Wirtschafts- und Planungsspruchkörper bzw. die Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten 
der Oberverwaltungsgerichte, Verwaltungsgerichtshöfe und ggf. des Bundesverwaltungsgerichts hat 
die Bundesrechtsanwaltskammer Zweifel, dass die Veränderungen die (gewünschte) spürbare Be-
schleunigung der Verfahren ermöglicht bzw. dass die Maßnahmen bundesweit umsetzbar sind. Die 
Bundesrechtsanwaltskammer teilt die im Schreiben des Ministeriums der Justiz des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 21. März 2018 wiedergegebene Einschätzung, dass die kritisierte Dauer insbe-
sondere der Planungsverfahren in erster Linie das verwaltungsbehördliche Verfahren betrifft. Hierzu 
weist die Bundesrechtsanwaltskammer darauf hin, dass sowohl in den infrastrukturellen Verfahren 
ebenso wie in anderen aktuell besonders kritisierten Gerichtsverfahren die Entscheidungen der jewei-
ligen Verwaltungsbehörden von den (erstinstanzlichen) Gerichten vielfach auch tatsächlich als 
rechtswidrig erkannt werden. Die Verbesserung der Qualität der Verwaltungsverfahren erscheint ziel-
führender, um insgesamt schneller belastbare und damit vollziehbare Entscheidungen zu ermögli-
chen.  
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B. Stellungnahme 

1. Beschleunigung infrastruktur- und wirtschaftsrelevanter Verfahren 

1.1 Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkörper 

1.1.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe diskutiert, ob Änderungen der §§ 5 ff. VwGO bzw. §§ 173 ff. VwGO erfor-
derlich oder sinnvoll sind, um durch die Einführung von Wirtschaftsspruchkörpern Vorbehalten 
gegen die Wirtschaftskompetenz der Verwaltungsgerichte zu begegnen bzw. durch die Ein-
richtung von Planungsspruchkörpern Planungsverfahren beschleunigen zu können. 

1.1.2 Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer 

Die Bundesrechtsanwaltskammer empfiehlt dem Gesetzgeber Zurückhaltung. Soweit der Zu-
schnitt der jeweiligen Verwaltungsgerichte es ermöglicht, sehen die Geschäftsverteilungsplä-
ne bereits jetzt Spezialisierungen der einzelnen Kammern (und Senate) vor. Die Erfahrungen 
der (Fach-)Anwaltschaft zeigen, dass in diesen Kammern (und Senaten) die mit einer Geset-
zesänderung angestrebte „Spezialisierung“ bereits ausgebildet werden kann. Dort, wo die 
Größe eines Gerichts bzw. der Anfall der Angelegenheiten eine entsprechende Geschäftsver-
teilung nicht ermöglicht, wird dies auch durch eine Gesetzesänderung nicht erreicht werden 
können. Die Einführung landesweiter Spezialkammern führte zu unterschiedlichen Verhältnis-
sen in den Bundesländern (große Flächenstaaten im Verhältnis zu kleinen Flächenstaa-
ten/Stadtstaaten).  

Darüber hinaus sieht die Bundesrechtsanwaltskammer erhebliche Schwierigkeiten eines Zu-
ständigkeitszuschnitts, der zielführend ist. Eine Orientierung an der wirtschaftlichen Bedeu-
tung („Streitwert“) ist der Verwaltungsgerichtsordnung fremd. Handelt es sich um Rechtsge-
biete, deren Streitigkeiten im Wesentlichen um Rechtsfragen kreisen (Gewerbeordnung, 
Handwerksrecht, Gaststättenrecht, aber auch das Subventions- und Kammerrecht) ist der 
Vorteil einer speziellen Wirtschaftskammer gegenüber einer herkömmlichen Kammer nicht 
recht ersichtlich. Eine Festlegung auf alle Verfahren der Raumordnung, der Landesplanung, 
des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Städtebauförderungsrechts sowie des Planfeststel-
lungsverfahrens erscheint keine „Beschränkung“, die im Verhältnis zum jetzigen Zustand grö-
ßere Spezialisierungsmöglichkeiten eröffnete oder Beschleunigungen ermöglichte. Alle diese 
Verfahren sind darüber hinaus häufig mit umweltrechtlichen Aspekten verbunden. Eine Zu-
ständigkeit etwa auf Verfahren nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) erscheint 
nach der zwischenzeitlich weiten Fassung ebenfalls kaum einen „Spezialisierungseffekt“ zu 
bedeuten. Eine Zweiteilung zwischen Verfahren mit und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung in 
derselben Rechtsmaterie erscheint ebenfalls künstlich, da die materiellen Fragen zum Beispiel 
im Immissionsschutzrecht unabhängig davon sind, ob das Verfahren mit oder ohne Öffentlich-
keitsbeteiligung geführt wird oder geführt werden muss.  

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich gegen eine gesetzliche (auch 
wenn nur als „Soll“-Vorschrift gedachte) Regelung“ zur Einführung geson-
derter Wirtschafts- und Planungsspruchkörper aus. 
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1.2 Erweiterung und Vereinfachung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der Oberverwal-
tungsgerichte, Verwaltungsgerichtshöfe und ggf. des Bundesverwaltungsgerichts 

1.2.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe diskutiert im Wesentlichen zwei unterschiedliche Änderungs-
/Ergänzungsvorschläge für § 48 VwGO (erstinstanzliche Zuständigkeit des OVG/VGH). Der 
eine Vorschlag sieht eine punktuelle Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten vor. 
Der andere Vorschlag will die Zuständigkeit insgesamt auf alle Planfeststellungsverfahren er-
weitern. Von den Änderungen verspricht man sich eine Beschleunigung durch „Professionali-
sierung“ der Verfahren, die eher bei den Obergerichten denn in der ersten Instanz gesehen 
wird. Eine Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten des Bundesverwaltungsgerichts 
wird kritisch bewertet.  

1.2.2 Stellungnahme und Regelungsvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer 

1.2.2.1 Die Bundesrechtsanwaltskammer weist darauf hin, dass § 48 VwGO Ausnahmecharakter hat. 
Die Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der OVG/VGH bedarf deshalb einer 
besonderen Rechtfertigung. Die weit gehende Öffnung der erstinstanzlichen Zuständigkeit 
führte dazu, dass der Regelfall eines dreistufigen Instanzenzugs im Anlagenzulassungsrecht 
zur Ausnahme wird. Die Bundesrechtsanwaltskammer sieht keine ausreichende Rechtferti-
gung und Notwendigkeit einen solchen „Systemwandel“ zu Lasten des Rechtsschutzsuchen-
den weiter auszubauen. Die bereits in der Vergangenheit zahlreichen Änderungen der Verfah-
rens- und Prozessregeln in diese Richtung haben die angestrebte Beschleunigungswirkung 
offensichtlich nicht im ausreichenden Maße erbracht. 

1.2.2.2 Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt die pauschale Kritik an der Eignung der Verwaltungsge-
richte zur Führung von Großverfahren nicht. Es liegt in der Natur der (Laufbahn-)Dinge, dass 
Richter am OVG/VGH in der Regel erfahrener sind. Darüber hinaus gilt, dass die OVG/VGH 
(bisher) in der Regel auf erstinstanzlich bereits gut aufbereitete Sachverhalte zurückgreifen 
konnten und daher eine gestrafftere Verhandlungsführung nicht zwangsläufig an größerer 
(Fach-)Kompetenz liegt. 

1.2.2.3 Die Bundesrechtsanwaltskammer kann daher eine einzelfallbezogene Erweiterung der erstin-
stanzlichen Zuständigkeiten der OVG/VGH für größere Häfen, Wasserkraftwerke und Unter-
grundspeicher nachvollziehen. Denn sie dürften Verfahren betreffen, die zahlenmäßig in der 
Praxis nicht häufig vorkommen werden.  

1.2.2.4 Kritisch sieht die Bundesrechtsanwaltskammer die Erweiterung grundsätzlich auf alle straßen-
rechtliche Planfeststellungsverfahren.  

1.2.2.5 Eine Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der OVG/VGH für alle Planfeststel-
lungsverfahren lehnt die Bundesrechtsanwaltskammer ab.  

1.2.2.6 Abzulehnen ist auch die systemwidrige Zuweisung weiterer erstinstanzlicher Zuständigkeiten 
an das Bundesverwaltungsgericht. Es entspricht seiner Funktion und Stellung als Revisions-
gericht, dass das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nur eine Rechtsprüfung vornimmt. 

1.2.2.7 Die Bundesrechtsanwaltskammer unterstützt folgende Änderungen in § 48 Abs. 1 
VwGO:  
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„§ 48 Abs. 1  

[…] 

11. Planfeststellungsverfahren für die Errichtung, die Erweiterung oder die Än-
derung von Häfen, die für Wasserfahrzeuge mit mehr als 1350 t Tragfähig-
keit zugänglich sind 

12.  Planfeststellungsverfahren für die Errichtung oder die Änderung von Was-
serkraftwerken mit einer elektrischen Nettoleistung von mehr als 100 Me-
gawatt und 

13.  Planfeststellungsverfahren für Untergrundspeicheranlagen 

[…]“ 

1.3 Einführung eines konzentrierten Verfahrens 

1.3.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe diskutiert mit der Einführung eines neuen § 87 a VwGO einen gesetzlichen 
Rahmen zu schaffen für verfahrensleitende Anordnungen und (Ausschluss-)Fristen in einem 
strukturierten Verfahren. Der bisherige Vorschlag setzt das Einverständnis der Beteiligten 
hierfür voraus. Das Verfahren soll mehr Transparenz und schnellere Entscheidungen ermögli-
chen, weil der „Kampf ums letzte Wort“ (den letzten Schriftsatz) vermieden wird. 

1.3.1.1 Stellungnahme und Regelungsvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer 

a) Notwendigkeit? 

Die Bundesrechtsanwaltskammer weist darauf hin, dass sich gute und im Ergebnis zügige 
Prozesse bereits jetzt durch entsprechende strukturierende verfahrensleitende Anordnungen 
des Gerichts/Berichterstatters auszeichnen (§ 86, §§ 87 ff. VwGO a.F.). Die Möglichkeiten be-
stehen also (mit Ausnahme noch weitreichender Ausschlussfristen) bereits jetzt. Es bleibt in-
soweit zu hoffen, dass eine neue gesetzliche Regelung, die als „Kann“-Vorschrift ausgestaltet 
ist, den erwünschten Akzeptanz- und Beschleunigungseffekt tatsächlich erbringen wird.  

b) Ausschlussfrist 

Kritisch sieht die Bundesrechtsanwaltskammer den Vorschlag einer „Abschlussfrist“ in der ak-
tuellen Ausgestaltung (§ 87 Abs.  2 S. 2 Nr. 3 VwGO n.F.). Wenn und soweit durch diesen 
Vortrag erstmalig neue Tatsachen eingeführt werden, muss den übrigen Beteiligten die Gele-
genheit einer Stellungnahme bereits unter dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs eingeräumt 
werden. Eine Fristsetzung für diese Stellungnahme im Sinne einer Beibringungsfrist erscheint 
möglich. 

c) Verspätungspräklusion 

Ebenso skeptisch wird die Möglichkeit einer Präklusion von Tatsachenvorbringen gesehen, 
die unabhängig von einer tatsächlichen Verzögerung des Verfahrens erfolgt (siehe hierzu 
auch unten 2.2). Das Einverständnis der Beteiligten zum konzentrierten Verfahren kann die-
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sen Vorrang einer abstrakten „Zeitschiene“ vor der materiellen Rechtmäßigkeit der Entschei-
dung nicht rechtfertigen. Darüber hinaus kann sich daraus kein Beschleunigungseffekt erge-
ben, denn die fehlende Verzögerung wäre gerade ein Zulassungsgrund für den formal verspä-
teten Vortrag.  

d) Regelungsvorschläge 

(i) Den Vorschlag zur (klarstellenden) Neufassung des § 7 VwGO begrüßt die Bundes-
rechtsanwaltskammer. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer unterstützt die vorgeschlagene Neufassung des 
§ 7 VwGO. 

(ii) Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt die im Folgenden hervorgehobenen Ände-
rungen zum Vorschlag der Neuregelung des § 87 a VwGO vor (Rückgriff auf den ak-
tuellen § 87 b Abs. 3 VwGO (a.F.) und Öffnung der Ausschlussfrist im Einzelfall): 

„§ 87 a neu [konzentriertes Verfahren] 

[...] 

(4) Fristen nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 können mit ausschließender Wirkung 
gesetzt werden. In diesem Fall gilt § 87 b Abs. 3 entsprechend. Soweit inner-
halb der Abschlussfrist gemäß Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 erstmals neue Tatsachen 
vorgetragen, neue Dokumente vorgelegt oder neue Beweismittel benannt wer-
den, ist den übrigen Beteiligten [alternativ: dem Berufungsführer] binnen einer 
zu bestimmenden Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“ 

 

2. Stärkung und Verbesserung des Rechtsschutzes 

2.1 Adhäsionsverfahren für öffentlich-rechtliche Ersatzansprüche 

2.1.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe nimmt die Diskussion eines Adhäsionsverfahrens für vermögensrechtliche 
Ansprüche auf. Vorgeschlagen wird durch Ergänzung des § 40 VwGO um einen neuen Ab-
satz 3, den Betroffenen die Möglichkeit zu eröffnen, öffentlich-rechtliche Erstattungsansprüche 
(vermögensrechtliche Ansprüche), die im Zusammenhang mit dem zulässigerweise anhängi-
gen Verwaltungsgerichtsverfahren stehen, in einem verbundenen Verfahren auch vor den 
Verwaltungsgerichten geltend zu machen. Ziel soll eine bürgerfreundliche und prozessöko-
nomische Verfahrensgestaltung sein, weil Doppelprozesse erspart bleiben, die durch die zu-
nächst notwendige Verfolgung verwaltungsgerichtlichen Primärschutzes und der anschließen-
den Geltendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche vor den ordentlichen Gerichten zurzeit 
üblich seien.  

2.1.2 Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer 

Die Bundesrechtsanwaltskammer sieht, dass eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte für 
öffentlich-rechtliche Erstattungsansprüche (besser: vermögensrechtliche Ansprüche) zweck-
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mäßig sein kann. Aus Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer sollte die Diskussion über eine 
grundsätzliche Zuweisung dieser Verfahren an die Verwaltungsgerichte losgelöst von der jetzt 
geplanten Novelle in einem zweiten Schritt im Rahmen eines zweiten Gesetzespakets geführt 
werden. Dabei sieht die Bundesrechtsanwaltskammer die damit nicht zuletzt verfassungs-
rechtlichen Hürden dieser Diskussion. Mit einer grundsätzlichen Zuweisung zu den Verwal-
tungsgerichten könnten jedoch die mit dem jetzigen Vorschlag eines optionalen Adhäsionsver-
fahrens verbundenen Ziele bereits über die Klaghäufung ohne spezielle Verfahrensregelung 
erreicht werden. Auch Folgeänderungen (mit Blick auf unterschiedliche Rechtsmittelfähigkeit, 
Gerichtskosten, etc., s. u.) wären nicht erforderlich und begründeten keine neuen, zusätzli-
chen Rechtsunsicherheiten, da auf bekannte Instrumente zurückgegriffen wird. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat weiter Zweifel, dass Gründe der Prozessökonomie dafür 
sprechen, die grundsätzliche Diskussion hintanzustellen und („nur“) über die Einfügung eines 
Adhäsionsverfahrens zu sprechen. Dies aus folgenden Gründen: 

- Doppelprozesse im Verhältnis zwischen der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit werden nicht vermieden, wenn der Kläger bis zum Schluss 
der mündlichen Verhandlung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Möglichkeit hat, 
die Adhäsionsklage zurückzunehmen und anschließend vor den ordentlichen Gerichten 
zu verfolgen. Notwendig wäre – entsprechend dem Vorschlag des Landes Schleswig-
Holstein –, dass nach Ausübung des Wahlrechts zugunsten des Verwaltungsrechtswegs 
der Zivilrechtsweg dauerhaft ausgeschlossen ist. 

- Eine Verfahrensbeschleunigung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren und die Vermei-
dung einer Konstellation, dass zwei Klagerfahren im Verwaltungsrechtsweg hintereinan-
der geführt werden („Rechtsweg interner Doppelprozess“) kann nur dann vermieden 
werden, wenn die Adhäsionsklage spätestens mit der Klagbegründung erhoben werden 
muss und nicht bis zum Abschluss der mündlichen Verhandlung. 

- Es ist weiter notwendig zu klären und entsprechend zu regeln, wie sich die beiden Ver-
fahrensteile/Klagen zueinander verhalten. Denn dies hat Konsequenzen, wenn hinsicht-
lich des verwaltungsrechtlichen Teils Spruchreife besteht und/oder insoweit ein (Teil-
)Urteil in die zweite Instanz geführt werden soll. 

- Eine Reduzierung der Gerichtskosten erscheint nach der bisherigen Ausgestaltung des 
Regelungsvorschlages nicht gegeben. Denn danach handelt es sich um zwei Klagen 
und entsprechend wären Gerichtskosten für beide Verfahren(steile) zu erheben; sollten 
für beide Verfahren(steile) einheitliche Gerichtskosten erhoben werden, bedarf es einer 
ergänzenden Regelung. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer empfiehlt zu prüfen, ob statt der Einfüh-
rung eines Adhäsionsverfahrens (erneut) geprüft wird, vermögensrechtliche 
Ansprüche aus öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen insgesamt der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zuzuordnen (zweites Gesetzgebungspaket). 

2.1.3 Regelungsvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer 

Wenn die Einführung des Adhäsionsverfahrens aktuell weiter verfolgt wird, dann sollten die 
diskutierten Ergänzungen der VwGO folgende Regelungen umfassen: 

- Ausschluss des Zivilrechtswegs nach Rechtshängigkeit der Adhäsionsklage 
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- Erhebung der Adhäsionsklage zwingend bis zur Klagbegründung 

- Klarstellende Regelungen zum Verhältnis der beiden „Verfahrenstei-
le“/Klagen zueinander: 

- mit Blick auf Rechtsmittelverfahren 

- mit Blick auf Gerichtskosten 

2.2 Beschränkung des Prozessstoffes (innerprozessuale Präklusion) 

2.2.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe diskutiert die Beschränkung des Prozessstoffs (innerprozessuale Präklusi-
on) zum einen durch Änderungen betreffend die Regelungen zum verspäteten Vortrag im 
Rahmen des geltenden § 87 b VwGO, zum anderen mit Blick auf die Notwendigkeit, eine 
Klagbegründungsfrist mit Ausschlussfristen grundsätzlich gesetzlich zu regeln. 

2.2.2 Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer 

Die Bundesrechtsanwaltskammer sieht keinen Grund, verspäteten Vortrag, der nicht zu einer 
verzögerten Erledigung des Rechtsstreits führt, auszuschließen (siehe oben, 1.3). Die mit dem 
Vorschlag der Arbeitsgruppe diskutierte Änderung, die Zurückweisung des verspäteten Vor-
trags tatbestandlich auszuschließen, wenn sie nicht genügend entschuldigt ist, unterscheidet 
sich im Ergebnis nicht von der aktuellen Regelung, dass ein Ausschluss angenommen wird, 
solange die Verspätung nicht ausreichend entschuldigt wird. Eine Änderung ist daher nicht er-
forderlich. Dies gilt insbesondere deshalb, weil nach der geltenden Regelung das Gericht 
schon jetzt die Glaubhaftmachung fordern kann. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt die Auffassung, dass ein Verzicht auf die Belehrung der 
Folgen verspäteten Vortrags nicht möglich ist, da jedenfalls erstinstanzlich grundsätzlich keine 
anwaltliche Vertretung erforderlich ist.  

Ebenso teilt die Bundesrechtsanwaltskammer die Auffassung, dass keine gesetzliche Klagbe-
gründungsfrist entsprechend der (Ausnahme-)Regelung in § 6 UmwRG eingeführt werden 
sollte. Das Gericht hat bereits jetzt die Möglichkeit, entsprechende Fristen im Einzelfall gemäß 
§ 87 b VwGO zu setzen; sie sollen im Rahmen des diskutierten konzentrierten Verfahrens 
grundsätzlich durch das Gericht gesetzt werden (vgl. oben, 1.3). 

Die Bundesrechtsanwaltskammer empfiehlt, § 87 b VwGO nicht zu ändern. 

2.3 Reform des Rechtsmittelrechts 

2.3.1 Diskussion der Rechtsmittelreform 

Seit längerem wird insbesondere in der Richterschaft und in der Anwaltschaft eine Überprü-
fung der vor mittlerweile 20 Jahren durchgeführten umfassenden Rechtsmittelreform disku-
tiert. Im Vordergrund stehen das Berufungs(zulassungs)recht, Einzelaspekte des Revisions-
verfahrens und eine mögliche Zulassungsbeschwerde in Eilverfahren zum Bundesverwal-
tungsgericht. Hintergrund sind unter anderem die Feststellungen, dass die Zulassungspraxis 
in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich ist. Damit sind die Möglichkeiten einer 
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(vollständigen) zweistufigen Überprüfung und die Eröffnung eines Zugangs zum Bundesver-
waltungsgericht nicht bundeseinheitlich. Das Bundesverwaltungsgericht kann mittels entspre-
chender Revisions(zulassungs)verfahren nicht im ausreichendem Maße zur Vereinheitlichung 
der Rechtsanwendung beitragen. Dies gilt auch für bestimmte Rechtsmaterien, die tatsächlich 
nur in Eilverfahren verhandelt werden. Das Bundesverwaltungsgericht wird „ausgetrocknet“ 
und mit zentralen Rechtsauslegungsfragen nicht (mehr) befasst. Gleichzeitig kann der vor gut 
20 Jahren erhoffte Entlastungs- und Beschleunigungseffekt nicht nachhaltig festgestellt wer-
den. Schließlich führen übersteigerte Darlegungsanforderungen im Berufungszulassungsrecht 
insbesondere aus Sicht der Anwaltschaft häufig zu einer Vernachlässigung der inhaltlichen 
Berufungswürdigkeit des jeweiligen Falles. 

2.3.2 Stellungnahme und Regelungsvorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer 

2.3.2.1 Berufungsrecht 

a) Abschaffung der Zulassungsberufung 

Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt seit langem die Abschaffung der Berufungszulas-
sung vor. Sie begrüßt den aktuellen Vorstoß der Arbeitsgruppe daher sehr.  

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich ebenfalls für die Streichung des 
§ 124 a VwGO (a.F.) aus. 

b) Zurückweisung offensichtlich aussichtsloser Berufungsverfahren 

Die Bundesrechtsanwaltskammer kann auch dem Regelungsvorschlag folgen, offensichtlich 
aussichtslose Berufungsverfahren durch Beschluss zurückzuweisen. 

(i) Notwendigkeit einer Gesetzesneureglung? 

Die Bundesrechtsanwaltskammer weist auf § 130 a VwGO (a.F.) hin: 

Das Oberverwaltungsgericht kann über die Berufung durch Beschluss entschei-
den, wenn es sie einstimmig für begründet oder einstimmig für unbegründet hält 
und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich hält. § 125 Abs. 2 Satz 3 bis 
5 gilt entsprechend.  

Gegebenenfalls wäre diese Regelung bereits ausreichend, um den verfolgten Zweck zu 
erreichen. 

(ii) Fristbestimmung 

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt im Beschleunigungsinteresse ausdrücklich die 
gesetzliche Vorgabe einer Frist für die entsprechende Zurückweisung. 

(iii) Regelungsvorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer 

Die Bundesrechtsanwaltskammer unterstützt jedoch auch den Weg, eine neue Regelung 
zu schaffen.  
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(a) Anlehnung an § 522 ZPO 

Aus Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer bietet es sich an, hier den mit § 522 ZPO 
gewählten Ansatz in die VwGO zu übernehmen. Die aktuelle Fassung wurde zwischen-
zeitlich auch an verfassungsrechtlichen Bedenken insbesondere mit Blick auf das rechtli-
che Gehör gemessen. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt daher vor: 

„§ 125 VwGO (n.F.)  

(1) [unverändert] 

(2) Die Berufung ist zu verwerfen, wenn sie unzulässig ist. 

(3) Die Berufung soll innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Berufungs-
begründung verworfen werden, wenn 

1. das Oberverwaltungsgericht auf der Grundlage des angefochtenen Urteils 
und der Berufungsbegründung davon überzeugt ist, dass die Berufung of-
fensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, 

2. keiner der Gründe vorliegt, aus denen die Revision gemäß § 132 Abs. 2 
Nr. 1 oder 2 zuzulassen wäre, 

3. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts nicht erfordert und 

4. eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist. 

Das Oberverwaltungsgericht hat zuvor die Beteiligten auf die beabsichtig-
te Zurückweisung der Berufung und die Gründe hierfür hinzuweise und 
den Berufungsführer binnen einer zu bestimmenden Frist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

(4) Die Entscheidung nach Abs. 2 oder 3 ergeht durch Beschluss. Der Beschluss 
ist kurz zu begründen, soweit die Gründe für die Zurückweisung nicht bereits 
in dem Hinweis nach Abs. 3 Satz 2 enthalten sind. Ein anfechtbarer Beschluss 
hat darüber hinaus eine Bezugnahme auf die tatsächlichen Feststellungen im 
angefochtenen Urteil mit Darstellung etwaiger Änderungen oder Ergänzungen 
zu enthalten. Gegen den Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel zu, 
das zulässig wäre, wenn das Gericht durch Urteil entschieden hätte. Die Betei-
ligten sind über dieses Rechtsmittel zu belehren. 

(b) Hilfsweise: Modifikationen des Regelungsvorschlags der Arbeitsgruppe 

Mit Blick auf den Vorschlag der Arbeitsgruppe merkt die Bundesrechtsanwaltskam-
mer unter dem Gerichtspunkt des rechtlichen Gehörs an, dass jedenfalls folgende 
Änderung vorgenommen werden sollte: 
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§ 125 Abs. 4 (n.F.): 

Die Entscheidung nach Abs. 2 oder 3 ergeht durch Beschluss. Die Beteiligten 
sind auf die beabsichtigte Zurückweisung der Berufung und die Gründe hier-
für hinzuweisen. Die Beteiligten sind vor dem Beschluss nach Satz 1 zu hören. 
Der Beschluss ist kurz zu begründen. Gegen den Beschluss steht den Beteilig-
ten das Rechtsmittel zu, das zulässig wäre, wenn das Gericht durch Urteil ent-
schieden hätte, die Beteiligten sind über dieses Rechtsmittel zu belehren.  

(c) Klarstellung in § 128 VwGO 

Zu § 128 VwGO (n.F.) regt die Bundesrechtsanwaltskammer an, den Halbsatz 

„[…] soweit die Berufung nicht nach § 125 Abs. 3 verworfen wird […]“ 

zu streichen. Der Einschub könnte dahingehend missverstanden werden, dass das 
Berufungsgericht, wenn es die Berufung nach § 125 Abs. 3 durch Beschluss verwer-
fen will, neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, die vom Berufungsführer in 
der Berufungsbegründung vorgetragen wurden, nicht mehr berücksichtigen darf. 

2.3.2.2 Revisionsverfahren 

a) Folgeänderungen in § 132 Abs. 1 VwGO 

Die Bundesrechtsanwaltskammer weist darauf hin, dass bei Neuregelung des § 125 Abs. 
3 und 4 VwGO eine klarstellende Folgeänderung in  § 132 Abs. 1 VwGO erforderlich 
würde:  

Gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (§ 49 Nr. 1) und Beschlüsse nach § 
47 Abs. 5 Satz 1 und § 125 Abs. 4 steht den Beteiligten die Revision an das Bun-
desverwaltungsgericht zu [… unverändert]. 

b) Zusätzlicher Revisionsgrund 

(i) Um der auch von der Arbeitsgruppe beschriebenen Austrocknung des Bundesver-
waltungsgerichts entgegen zu wirken, empfiehlt die Bundesrechtsanwaltskammer 
eine vorsichtige Lockerung der Zulassungsgründe im Sinne des § 132 Abs. 2 
VwGO. Sie schlägt – auch in Anlehnung an die entsprechende Formulierung in § 
522 ZPO – vor:  

„§ 132 Abs. 2 VwGO (n.F.): 

4. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.“ 

Bei Einführung dieser Ergänzung wären als Folgeänderungen sowohl § 125 Abs. 3 
(n.F.) als auch § 134 Abs. 2 (a.F.) entsprechend zu ändern (Folgeänderungen). 

(ii) Die Schaffung eines weiteren Zulassungsgrundes zur Klärung grundsätzlich bedeut-
samer Tatsachenfragen durch das Bundesverwaltungsgericht erscheint der Bundes-
rechtsanwaltskammer aktuell außerhalb des Asylverfahrensrechts nicht erforderlich. 
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c) Sprungrevision 

Schließlich regt die Bundesrechtsanwaltskammer auch eine Änderung des § 134 VwGO 
(Sprungrevision) an. Das Rechtsmittel der Sprungrevision scheitert in vielen Fällen daran, 
dass der zukünftige Revisionsbeklagte der Einlegung der Sprungrevision nicht zustimmt. 
Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt daher vor, auf das Zustimmungserfordernis zur 
Einlegung der Sprungrevision der in der ersten Instanz obsiegenden Partei zu verzichten. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt folgende Fassung für § 134 Abs. 1 (n.F.) 
vor: 

Gegen das Urteil eines Verwaltungsgerichts (§ 49 Nr. 2) steht den Beteiligten die 
Revision unter Übergehung der Berufungsinstanz zu, wenn der Kläger und der Be-
klagte der Einlegung der Sprungrevision schriftlich zustimmen und wenn sie von 
dem Verwaltungsgericht im Urteil oder auf Antrag durch Beschluss zugelassen 
wird. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Ur-
teils schriftlich zu stellen. Die Zustimmung zu der Einlegung der Sprungrevision ist 
dem Antrag oder, wenn die Revision im Urteil zugelassen ist, der Revisionsschrift 
beizufügen. 

2.3.3 Vorläufiger Rechtsschutz: Einführung einer Zulassungsbeschwerde zum Bundesver-
waltungsgericht 

2.3.3.1 Diskussion 

Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt die Einschätzung, dass in bestimmten Rechtsmaterien, 
wie insbesondere dem öffentlichen Dienstrecht, aufgrund der Verfahrensstruktur Entschei-
dungen des Bundesverwaltungsgerichts faktisch ausgeschlossen sind, da die Verfahren (ab-
schließend) im bisher ausschließlich zweizügig ausgestalteten Eilverfahren entschieden wer-
den.  

2.3.3.2 Stellungnahme und Regelungsvorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer 

Aus Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer erscheint es schwierig, abschließende Rechtsbe-
reiche zu benennen, in denen (ausnahmsweise) eine Zulassungsbeschwerde zum Bundes-
verwaltungsgericht möglich sein soll.  

a) Zulassung ohne weitere Maßgaben 

Die Bundesrechtsanwaltskammer schließt sich daher dem in der Arbeitsgruppe unter 3. 
diskutierten Vorschlag einer Zulassung ohne weitere Maßgaben an. Die Gesetzesbe-
gründung sollte ausreichend deutlich machen, dass der Gesetzgeber hier den jeweiligen 
Oberverwaltungsgerichten/Verwaltungsgerichtshöfen vertraut, bei entsprechend grund-
sätzlichen Fragen eine entsprechende Zulassung auszusprechen.  

Die Bundesrechtsanwaltskammer schließt sich folgendem Vorschlag an: 

„§ 150 a VwGO 

(1) Gegen die Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts in Verfahren des vorläu-
figen Rechtsschutzes nach den § 47 Abs. 6, §§ 80, 80 a und 123 steht den Be-
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teiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Rechtsbe-
schwerde an das Bundesverwaltungsgericht zu, wenn das Oberverwaltungs-
gericht sie in dem Beschluss zugelassen hat.  

(2) Die Rechtsbeschwerde ist nur zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 132 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 vorliegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist an die 
Zulassung gebunden.  

(3) § 137 Abs. 1 und 2, §§ 147, 149, 150 gelten entsprechend.“ 

Im Falle der Ergänzung des § 132 Abs. 2 VwGO um eine neue Nr. 4 wäre dies in Absatz 
2 entsprechend zu ergänzen. 

b) Evaluationsklausel 

Weiter schlägt die Bundesrechtsanwaltskammer für diese Neufassung des § 150 a 
VwGO ausnahmsweise eine Evaluationsklausel und Befristung der Geltungsdauer auf 
fünf Jahre vor. Innerhalb dieser fünf Jahre soll überprüft werden, ob das Vertrauen in ent-
sprechende Ermessensentscheidungen der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungs-
gerichtshöfe gerechtfertigt war oder doch über die Bildung von Fallgruppen nachzuden-
ken ist, in denen grundsätzlich die Möglichkeit einer Rechtsbeschwerde zum Bundesver-
waltungsgericht besteht. 

* * * 
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Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie 
vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bun-
desrepublik Deutschland mit etwa 164.500 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Be-
hörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 
 

Stellungnahme 

Die Bundesrechtsrechtsanwaltskammer wurde im Rahmen der länderoffenen Arbeitsgruppe mit Betei-
ligung des Bundes an der Diskussion über Vorschläge zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 
beteiligt. Die Stellungnahme (Nr. 18/2018, Mai 2018) liegt der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister der Länder (JuMiKo) bereits als Anlage zum Bericht der Arbeitsgruppe vor und ist hier 
nochmals als Anlage beigefügt. 

Die Bundesrechtsrechtsanwaltskammer fasst einige zentrale Diskussionspunkte auch der nachfolgen-
den Diskussion aus Sicht der die Rechtsuchenden vertretenden Anwaltschaft unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf ihre anliegende Stellungnahme noch einmal wie folgt zusammen: 

1. Aktuelle Situation der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Die aktuelle Belastungssituation der Verwaltungsgerichte durch die Vielzahl von anhängigen und an-
stehenden Asylverfahrensprozessen ist der Anwaltschaft bekannt. Die Bundesrechtsrechtsanwalts-
kammer appelliert an die JuMiKo nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass trotz dieser Umstände die 
Diskussion und die Bemühungen zur Situation und zum Verfahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
im Übrigen nicht hintangestellt werden. Die Bemühungen und Veränderungen sind von besonderer 
Wichtigkeit. Denn es gilt heute in ganz besonderem Maße das Vertrauen des Rechtsuchenden in die 
Institutionen des Rechtsstaates zu stützen und zu fördern. 

Der Rechtsstaat gewährt Rechtssicherheit durch Verfahren. Dazu müssen die Verfahren individuell 
richtige Entscheidungen und zeitnahe Entscheidungen ermöglichen. Beides muss weiter gefördert 
werden. 

2. Sächliche und personelle Ausstattung der Gerichte 

Eine ausreichende sächliche und personelle Ausstattung der Verwaltungsgerichtsbarkeit – nicht nur 
auf der Ebene der Richterschaft – ist aus der Erfahrung der Anwaltschaft nicht immer gewährleistet. 
Die Fortbildung ist nicht immer gesichert. Dies führt zu Verfahrensverzögerungen mangels Räumen, 
Personal und aufgrund von fachlichen Unsicherheiten. Hier sind besondere Anstrengungen erforder-
lich, um dieser Situation für alle Verfahrensarten begegnen zu können. So können zeitnahe Entschei-
dungen befördert werden. 

3. Reform des Rechtsmittelrechts 

Nach Auffassung der Bundesrechtsanwaltskammer ist die Reform des Rechtsmittelrechts ein zentra-
ler Aspekt notwendiger verfahrensrechtlicher Änderungen. Die Einführung der Zulassungsberufung 
vor 20 Jahren hat dazu geführt, dass der ganz überwiegende Anteil erstinstanzlicher Entscheidungen 
nicht mehr auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüft wird. In der Folge werden auch Auslegungsfra-
gen des sich gleichzeitig immer häufiger ändernden Bundesrechts nicht mehr zur Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung vom Bundesverwaltungsgericht entschieden. Dennoch hat sich der 
seinerzeit erhoffte Entlastungs- und Beschleunigungseffekt der Gerichte nicht nachhaltig bzw. nicht im 
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erhofften Umfang eingestellt. Darüber hinaus fehlt es an Leitentscheidungen des Bundesverwaltungs-
gerichts, die zur Einheitlichkeit der Rechtsprechung erforderlich sind und so Rechtssicherheit schaf-
fen. Aus der Erfahrung der Anwaltschaft führen entsprechende Leitentscheidungen nicht nur zu kürze-
ren Verfahrensdauern in den Instanzgerichten. Vielmehr werden dadurch bereits Verwaltungsverfah-
ren beschleunigt und gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden. Dies könnte entscheidend zur 
Entlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit beitragen. 

3.1 Abschaffung der Berufungszulassung, fristgebundene Möglichkeit offensichtlich aus-
sichtsloser Berufungen durch Beschluss zurückzuweisen 

3.1.1 Das Vertrauenkönnen auf individuell richtige Entscheidungen ist für den Rechtsuchenden und 
sein Vertrauen in die Rechtsordnung zentral. Daher ist die Zulassungsberufung abzuschaffen.  

Denn dem ebenso wichtigen aber nicht vorrangigen Aspekt zügiger Verfahren, die eine Entlastung der 
Gerichte von offensichtlich aussichtslosen Berufungsverfahren notwendig macht, kann mit der Mög-
lichkeit begegnet werden, entsprechende Berufungen in Anlehnung an die Regelung in § 522 ZPO 
durch Beschluss des Oberverwaltungsgerichts/ Verwaltungsgerichtshofs zurückzuweisen. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich daher nachdrücklich für diesen Reformvorschlag aus 
und hat in ihrer Stellungnahme Nr. 18/2018 (vgl. Anlage) dazu auch konkrete Regelungsvorschläge 
unterbreitet. 

3.1.2 Die Bundesrechtsanwaltskammer hält eine Modifikation des bisherigen Berufungszulassungs-
rechts durch Erleichterungen der Darlegungspflichten oder die Einführung einer Beschwerde gegen 
Nichtzulassungsbeschlüsse für nicht zielführend:  

Die Darlegungspflichten stellen zwar eine Schwierigkeit bei der Berufungszulassung dar. Die nur noch 
seltene Überprüfung der Sachentscheidung liegt aber nicht in erster Linie an formalen Hürden, son-
dern daran, dass im Zulassungsverfahren die Überprüfung systemimmanent die Ausnahme und nicht 
die Regel darstellt. 

Auch mit einer Beschwerde wird nur die Möglichkeit einer Überprüfung in der zweiten Instanz und 
damit einer individuell richtigen Entscheidung erhöht. Das Regel-Ausnahme-Verhältnis wird nicht um-
gekehrt. Gleichzeitig wird ein zusätzlicher und erneut mit formalen Anforderungen ausgestalteter Ver-
fahrensschritt eingeführt; dies entspricht nicht der Forderung nach Verfahrensvereinfachung und -
beschleunigung. 

3.2 Behutsame Erweiterung der Revisionsgründe 

3.2.1 Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt die Auffassung, dass außerhalb von Asylverfahren kei-
ne Notwendigkeit besteht, einen Zulassungsgrund zu schaffen, der eine Überprüfungsmöglichkeit 
bedeutsamer Tatsachenfragen durch das Bundesverwaltungsgericht begründet. Die Funktion und 
Stellung des Bundesverwaltungsgerichts in der Verwaltungsgerichtsordnung ist nicht die eines Tatsa-
chengerichts, sondern die eines grundsätzlich nur zur Rechtsprüfung berufenen Revisionsgerichts. 
Aus diesem Grund spricht sich die Bundesrechtsanwaltskammer regelmäßig auch gegen die Begrün-
dung weiterer erstinstanzlicher Zuständigkeiten beim Bundesverwaltungsgericht aus. 

3.2.2 Es wurde oben auf die Bedeutung höchstrichterlicher Leitentscheidungen für die Rechtsein-
heitlichkeit und Rechtssicherheit hingewiesen, mit ihren positiven Folgen zur Entlastung der Verwal-
tungsverfahren und der Instanzgerichte. Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt in ihrer Stellung-
nahme (vgl. Anlage) daher vor, dass die Revision auch zugelassen werden können soll, wenn 
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„die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine 
Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.“ 

3.3 Sprungrevision 

Um in entsprechend gelagerten Fällen zeitnah zu solchen Leitentscheidungen zu gelangen, schlägt 
die Bundesrechtsanwaltskammer in ihrer Stellungnahme schließlich vor, die Sprungrevision dahinge-
hend zu reformieren, dass auf das Zustimmungserfordernis des in erster Instanz obsiegenden Betei-
ligten verzichtet wird. 

4. Verfahrenszuständigkeiten 

Diskutiert wird zum einen, besondere Wirtschafts- und Planungsspruchkörper einzuführen, zum ande-
ren für weitere Verfahrensgegenstände die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerich-
te/ Verwaltungsgerichtshöfe zu begründen. 

4.1 Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkörper 

Von der Richterschaft wird die Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkörper vorgeschla-
gen, um entsprechendes Fachwissen bündeln und so mittelfristig Verfahren beschleunigen zu können. 
Die Bundesrechtsanwaltskammer hat organisatorische Schwierigkeiten gesehen, wie die Zuständig-
keiten gefasst werden können und ob eine solche Organisation für alle Gerichte bzw. Bundesländer 
umsetzbar ist. Grundsätzlich sind Maßnahmen, die zur fachlichen Spezialisierung und damit zur Ver-
besserung von Verfahrensqualität und -beschleunigung führen können, zu begrüßen. 

4.2 Erweiterte erstinstanzliche Zuständigkeiten der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungs-
gerichtshöfe 

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die VwGO die 
Zuweisung erstinstanzlicher Verfahren an die Oberverwaltungsgerichte/ Verwaltungsgerichtshöfe als 
Ausnahme ausgestaltet. Das Regel-Ausnahme-Verhältnis sollte daher gewahrt werden. Dieses sieht 
die Bundesrechtsanwaltskammer bei einer eher einzelfallbezogenen Erweiterung der Zuständigkeiten 
grundsätzlich noch als gewahrt an. Die vorgeschlagene Ausweitung zum Beispiel auf Verfahren für 
größere Häfen, Wasserkraftwerke oder Untergrundspeicher, kann daher mitgetragen werden; es han-
delt sich um Verfahren, die nicht regelhaft geführt werden. 

5. Regelungen zur Verfahrensorganisation: Einführung eines konzentrierten Verfahrens 

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt es grundsätzlich, wenn gerichtliche Verfahren gut vorberei-
tet und nach einem mit den Prozessbeteiligten vereinbarten Zeitplan geführt werden. Aus Sicht der 
Richterschaft erscheinen dazu deutlichere Vorgaben in der VwGO sinnvoll, damit eine entsprechende 
Prozessstrukturierung zukünftig für alle Verfahrensbeteiligten eher die Regel als die Ausnahme sein 
kann. Dann können entsprechende Regelungen der Verfahrensbeschleunigung dienen. Die Bundes-
rechtsanwaltskammer hat in ihrer Stellungahme Nr. 18/2018 (vgl. Anlage) hervorgehoben, dass bei 
der Ausgestaltung entsprechender Verfahrensregelungen dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs 
ausreichend Rechnung zu tragen ist, zum Beispiel mit Blick auf späten Tatsachenvortrag. 

*** 
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Stellungnahme des BUND zum Entwurf des Investitionsbe-
schleunigungsgesetzes  
 
 
Grundsätzliches 
 
Aufgrund der vom BMVI gesetzten extrem kurzen Stellungnahmefrist von 3 Werktagen mitten in 
der Ferienzeit im August ist eine ausführliche Stellungnahme für einen ehrenamtlich geprägten 
und interdisziplinär arbeitenden Verband wie dem BUND nicht möglich. Der BUND reicht deshalb 
lediglich eine Kurzstellungnahme zum Investitionsbeschleunigungsgesetz ein. Grundsätzlich 
lassen diese wiederholt extrem kurzen Fristen ein Desinteresse des Bundesverkehrsministeriums 
an Stellungnahmen von Umwelt-NGO erahnen.  
 
Der BUND kritisiert, dass seit nunmehr fast 30 Jahren Einschränkungen von Beteiligungsrechten 
der Umweltverbände und der rechtsstaatlichen Kontrolle von Infrastrukturprojekten 
vorgenommen werden, ohne jemals die tatsächlichen Ursachen langer Planungs- und 
Umsetzungsdauern von Infrastrukturprojekten untersucht zu haben. Im Jahr 2004 wurde der 
letzte Erfahrungsbericht zur Planungsbeschleunigung vorgelegt. Seither gibt es keine Evaluation 
von Wirkungen der einzelnen getroffenen Maßnahmen. Stattdessen versuchten es die 
unterschiedlichen Bundesregierungen mit immer hektischeren neue Gesetzgebungsverfahren zur 
Planungsbeschleunigung, die aber bis heute offenbar weitgehend wirkungslos blieben. Auch die 
aktuellen Forderungen nach immer weiteren Beschleunigungsmaßnahmen zeugen nicht 
unbedingt von Sachkenntnis, wie z.B. der „11 Punkte Plan für schnelleres Planen und Bauen“ von 
fünf Mitgliedern der CDU/CSU im Bundestag und im Landtag NRW vom 13.9.2019 zeigt. Dort 
werden auch Beschleunigungsmaßnahmen gefordert, die bereits umgesetzt wurden. Bei der 
Unzahl von zehn oder mehr Artikelgesetzen zur Planungsbeschleunigung ist dies aber durchaus 
verständlich; die Rechtsmaterie könnte kaum unübersichtlicher sein. 
 
Ohne eine Ursachenanalyse wirken die Gesetzesvorhaben der Vergangenheit ausgesprochen 
konzeptionslos, und offenbar waren die meisten Beschleunigungsgesetze bisher auch weitgehend 
wirkungslos. Die aktuelle große Koalition hat sich die Umweltverbände als Sündenböcke für die 
langen Planungszeiten auserkoren, um ihre Eigenverantwortung auszublenden. Zu nennen ist hier 
vor allem die fehlende Priorisierung und schlüssige und verständliche Argumentation 
bundesweiter Investitionsprojekte und deren Problemlösungsbeiträge auf der Netz- und 
Projektebene. Dies ist aus Sicht des BUND eine der Hauptursachen langer Planungsdauern. 
 
Hinzu kommt, dass die letzten beiden Bundesregierungen keine Maßnahmen zur Implementierung 
einer frühen und guten Öffentlichkeitsbeteiligung als Instrument der Planungsbeschleunigung auf 
den Weg gebracht haben. Das Versprechen der GroKo 2013, gesetzliche Planungsstandards für 
eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung einzuführen wurde nicht erfüllt. Dort hieß es: 
„Verkehrsinfrastrukturprojekte brauchen Akzeptanz und Transparenz. Wir werden deshalb die 
Bürgerbeteiligung in der Vorphase der Planfeststellung weiter verbessern und hierfür verbindliche 
Qualitätsstandards gesetzlich festschreiben. 
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In die gleiche Richtung gehen Aussagen des 2018er Koalitionsvertrags “die Bürgerbeteiligung zu 
stärken“. Bis heute gibt es weder die angekündigten Qualitätsstandards noch eine qualitative 
Verbesserung oder Stärkung der Bürgerbeteiligung. 
 
Statt einer Stärkung der Bürgerbeteiligung wird eine gute Öffentlichkeitsbeteiligung systematisch 
erschwert. Bei über 1000 im Rahmen des Bundesverkehrswegeplan 2030 alternativlos gesetzten 
Fernstraßenprojekten des Bundes mit Planungsrecht wurde durch das Fernstraßenausbaugesetz 
eine Verbindlichkeit erzeugt. Alternativen dürfen nun, so die offizielle Interpretation, nicht mehr 
geprüft oder in Betracht gezogen werden. Auch vor Gericht können diese wegen des gesetzlich 
vorgegebenen Bedarfs nicht mehr in Frage gestellt werden. Auch bestehende Planungsfehler 
können derzeit nur noch vor Gericht geheilt werden. Das Resultat ist, dass Vorhabenträger keine 
Motivation mehr haben Vorschläge und Alternativen frühzeitig in der Öffentlichkeitsbeteiligung 
einzubringen, sondern diese zurückzuhalten um sie, wenn nötig, dann vor Gericht vorzutragen. 
 
Anmerkungen zu einzelnen Punkten des Investitionsbeschleunigungsgesetzes 
 
Der BUND begrüßt, dass die Beschleunigungsmaßnahmen im Investitionsbeschleunigungsgesetz 
auf die Themen Eisenbahnstrecken und Windenergie beschränkt wurden und keine 
klimaschädlichen Projekte beschleunigt werden. Es ist elementar, dass diese Einschränkung 
dauerhaft bestehen bleibt und dies auch im Gesetz festgeschrieben wird.  
 
Die Eingangszuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte bzw. der Verwaltungsgerichtshöfe der 
Länder kann wegen deren Spezialisierung, durchaus beschleunigend wirken. Aber nur dann, wenn 
diese zukünftig auch ausreichend personell ausgestattet werden. Auch an die Notwendigkeit einer 
besseren personellen Ausstattung des Bundesverwaltungsgerichts sei an dieser Stelle erinnert. Der 
BUND hatte dies bereits im Innovationsforum Planungsbeschleunigung gefordert. 
 
Bei der Freistellung von der Genehmigungspflicht für die nachträgliche Elektrifizierung von 
Schienenstrecken und weiterer kleiner Baumaßnahmen schlägt der BUND vor, viel stärker als 
bisher auf Kooperation mit den örtlichen Umweltverbänden zu setzen und mit den bundesweiten 
NGO plus Vorhabenträger und Sachverständigen eine konkrete Bestimmung der Fälle und 
räumlichen Situationen (Betroffenheit von Schutzgebieten etc.) zu entwickeln. Dadurch könnte 
ermittelt werden, in welchen Fällen dann tatsächlich auf eine UVP-Vorprüfung verzichtet werden 
kann. Das neu zuständige Eisenbahn-Bundesamt betreibt einen erheblichen Aufwand, der durch 
Standardisierung reduziert werden könnte. Eine grundsätzliche Aufhebung der Genehmigung 
ohne Kenntnis der Auswirkungen geht nach Auffassung des BUND allerdings zu weit. 
 
Art. 2 spezifiziert für das AEG die Fälle, in denen die UVP-Pflicht aufgehoben wird 
(Oberleitungsbau, Digitalisierung/Signaltechnik, ERMTS etc.) Das ist ein richtiger Ansatz, aber 
auch hier müssen die Eingriffe näher spezifiziert und typologisiert werden, um eine 
missbräuchliche Auslegung der Regelung zu verhindern. 
 
Artikel 4 ROG sieht vor, dass das Raumordnungsverfahren (ROV) zukünftig nur noch auf Antrag 
des Trägers der raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme durchgeführt wird und enger mit dem 
Zulassungsverfahren verzahnt wird. Leider wird über die Rolle des ROV bereits seit 1991 diskutiert, 
ohne bis heute Klarheit über den Status des ROV zu haben. Soll es gestärkt oder aufgegeben 
werden? 
Der BUND fordert die Durchführung und auch die Aufwertung des ROV einschließlich früher 
Öffentlichkeitsbeteiligungen, da dort noch Spielräume für Alternativen sind, später im PFV gibt es 
diese nicht mehr. Auch die ROV-Änderung von 2017 schlägt das so vor. 
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Daran z.B. direkt ein PFV anzuschließen kann sinnvoll sein, während eine Parallelführung von ROV 
und PFV keinen Sinn macht. Ob sich alle Betroffenen einig sind oder doch Alternativen gefordert 
werden, zeigt sich ohnehin meist erst im Verfahren selbst. 
 
Der Verzicht auf die aufschiebende Wirkung bei Infrastrukturvorhaben, die überregionale 
Bedeutung haben, ist zu unbestimmt formuliert. Schon jetzt haben Klagen gegen 
Baugenehmigungen keine aufschiebende Wirkung.  
 
Die gesetzliche Anordnung des Sofortvollzugs für die Zulassung von Windenergieanlagen an Land 
bedeutet nur, dass generell ein öffentliches Interesse am Sofortvollzug angenommen wird. Leider 
werden keine Begründungen dafür gegeben. Die Anordnung des Sofortvollzugs ist aber bereits 
heute die Regel. Dagegen kann mit einem Eilverfahren vorgegangen werden. Daher erschließt sich 
der Sinn dieser Regelung nicht.  
 
06. August 2020 
 
 
Kontakt und weitere Informationen: 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 
Bundesgeschäftsstelle 
Kaiserin-Augusta-Allee 5 
10553 Berlin 
www.bund.net 
bund@bund.net 
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV versammelt mehr als 62.000 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare, 

die in 252 lokalen Anwaltvereinen im In- und Ausland organisiert sind. Er vertritt die 

Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene.  

 

Vorbemerkung: 

 

Der DAV nimmt nachfolgend zu dem Entwurf eines 

Investitionsbeschleunigungsgesetzes Stellung, soweit der Entwurf eine Änderung des 

Raumordnungsrechts zum Gegenstand hat. Eine weitergehende Stellungnahme zu 

dem Gesetzentwurf ist wegen der dem DAV gesetzten kurzen Frist binnen offener Frist 

leider nicht möglich. Der DAV behält sich eine weitere Stellungnahme zu dem Entwurf 

ausdrücklich vor. 

 

Zusammenfassung: 

 

Der DAV begrüßt die mit dem Gesetzentwurf verfolgte Beschleunigungszielsetzung für 

Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturvorhaben. Der vorliegende 

Gesetzentwurf sieht eine Reihe von beschleunigenden Maßnahmen vor. Dazu zählen 

unter anderem Vereinfachungen im Raumordnungsrecht. Hierfür sollen das 

Raumordnungsgesetz (ROG) und die Raumordnungsverordnung (RoV) geändert 

werden (Art. 5 und Art. 6 Gesetzentwurf). Das Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG 

soll als Kann-Regelung ausgestaltet, verschlankt und besser mit dem 

Planfeststellungsverfahren verzahnt werden.  

Der vorliegende Gesetzentwurf ist zur Erzielung der von ihm erstrebten 

Beschleunigungswirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren nach Auffassung 

des DAV nicht voll geeignet. Die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen sind 

aus Sicht des DAV um Regelungen zu einer stärkeren Integration des 

Raumordnungsverfahrens und des Zielabweichungsverfahrens in die Planfeststellungs- 

und Genehmigungsverfahren zu ergänzen. 
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A. Regelungen des Gesetzentwurfs zum Raumordnungsrecht 

 

Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung des § 15 ROG sowie des § 1 Satz 1 

RoV vor. Die vorgesehene Neuregelung regelt im Kern nunmehr für den Regelfall 

ein Antragserfordernis durch den Vorhabenträger. Das Raum-ordnungsverfahren 

soll damit künftig regelmäßig ein antragsbedürftiges Verfahren werden. § 15 

Abs. 5 Satz 3 ROG-E sieht jedoch Ausnahmen von der Regel vor, indem er eine 

Anzeigepflicht des Vorhabenträgers aufstellt, die mit der Möglichkeit der 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens von Amts wegen verknüpft ist. Diese 

Regelung ist mit Blick auf die mit dem Gesetzentwurf angestrebte 

Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung aus Sicht des DAV unbefriedigend. 

Denn sie zwingt die Vorhabenträger zur Erstellung von Unterlagen, die formal und 

inhaltlich voll den Antragsunterlagen für ein Raumordnungsverfahren genügen 

müssen. Zudem wird durch diese Regelung nach Einschätzung des DAV die 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens von Amts wegen für 

Infrastrukturvorhaben wegen deren regelmäßig bestehenden Konfliktpotentials mit 

Erfordernissen der Raumordnung nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein. 

Dadurch werden Beschleunigungspotentiale gerade für Planungs- und 

Genehmigungsverfahren zu Infrastrukturvorhaben wieder zunichtegemacht. Die 

weiteren von dem Gesetzentwurf in § 15 ROG vorgesehenen Detailregelungen 

vermögen dann daran nichts mehr zu ändern. Dies gilt namentlich auch für 

§ 15 Abs. 4 Satz 4 ROG-E. Diese Vorschrift soll zwar für abschnittsweise 

zugelassene Vorhaben eine bessere Verzahnung von Raumordnungsverfahren mit 

Zulassungsverfahren oder der Linienbestimmung schaffen. Die Vorschrift trägt aber 

der Planungswirklichkeit nicht ausreichend Rechnung, da jedenfalls dann, wenn für 

ein Gesamtvorhaben bereits konkrete Planfeststellungsabschnitte gebildet worden 

sind (Detailplanung), diese keiner eigenständigen ständigen Prüfung in einem 

Raumordnungsverfahren mehr bedürften, sondern in aller Regel im 

Planfeststellungsverfahren auf Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 

Raumordnung geprüft werden können (vgl. § 16 Abs. 2 ROG). 
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Der DAV schlägt zur besseren Erreichung der Zielsetzung des Gesetzentwurfs 

unter Beifügung einer Begründung nachfolgende Ergänzungen vor, welche 

zusätzlich zu den derzeitig vorgesehenen Neuregelungen in den Gesetzentwurf 

aufgenommen werden sollten.  

 

B. Integration des Raumordnungsverfahrens und des Zielabweichungs-

verfahrens in Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

 

I. Derzeitige Rechtslage zum Raumordnungsverfahren nach Bundesrecht 

 
1. Raumordnungsverfahren nach § 15 Abs. 1 ROG 

 
 Nach § 15 Abs. 1 ROG prüft die für Raumordnung zuständige Landesbehörde in 

einem besonderen Verfahren die Raumverträglichkeit raumbedeutsamer Planungen 

und Maßnahmen i.S.v. § 1 der Raumordnungsverordnung 

(Raumordnungsverfahren). Dabei sind die raumbedeutsamen Auswirkungen der 

Planung oder Maßnahmen unter überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. 

Insbesondere werden die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 

Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen geprüft. Gegenstand der Prüfung sollen auch ernsthaft in Betracht 

kommende Standort- oder Trassenalternativen sein.  

 

 Die Planungen und Maßnahmen, für die nach § 15 ROG ein 

Raumordnungsverfahren durchgeführt werden soll, sind in § 1 Satz 3 Ziff. 1 bis 

19 RoV aufgelistet. Dabei handelt es sich nicht nur um planfeststellungsbedürftige 

Vorhaben der Verkehrsinfrastruktur, sondern auch um andere 

planfeststellungsbedürftige Vorhaben, um Vorhaben, die einer Baugenehmigung, 

einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung oder einer Genehmigung nach 

dem Atomgesetz bedürfen. 

 

 Die Befugnis der für die Raumordnung zuständigen Landesbehörden, weitere 

bedeutsame Planungen und Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung nach 

landesrechtlichen Vorschriften in einem Raumordnungsverfahren zu überprüfen, 

bleibt unberührt (§ 1 Satz 2 RoV).  
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2. Absehen von einem Raumordnungsverfahren (§ 16 Abs. 2 ROG)  

 
 Von der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens kann nach § 16 Abs. 2 ROG 

bei solchen Planungen und Maßnahmen abgesehen werden, für die sichergestellt 

ist, dass ihre Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird. Die Landesregierungen 

können durch Rechtsverordnung regeln, welche Fälle die Durchführung eines 

Raumordnungsverfahrens erübrigen.  

 

 Von einem Raumordnungsverfahren kann die Behörde danach absehen, wenn 

anderweitig eine gleichwertige Prüfung der Raumverträglichkeit der Planung oder 

Maßnahme sichergestellt ist, wenn also das materielle Ziel des 

Raumordnungsverfahrens auf andere Weise erreicht wird (Dietz, in: Kment, 

Raumordnungsgesetz mit Landesplanungsrecht, 2019, § 16 Rn. 17, 21; Schmitz, in: 

Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des 

Bundes und der Länder, Stand Mai 2020, § 16 ROG Rn. 89). Von der Durchführung 

eines bundesrechtlich vorgesehenen Raumordnungsverfahrens kann insbesondere 

dann abgesehen werden, wenn die Planung oder Maßnahme in einem anderen 

gesetzlichen Abstimmungsverfahren unter Beteiligung der Landesplanungsbehörde 

festgelegt wurde, z.B. in anderen Fachplanungsverfahren (Schmitz, a.a.O., Rn. 83).  

 

3. Prüfungsprogramm 

 
 Gegenstand des Raumordnungsverfahrens sind die raumbedeutsamen 

Auswirkungen des Vorhabens unter überörtlichen Gesichtspunkten, insbesondere 

die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und die 

Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. 

Erfordernisse der Raumordnung sind nach der Legaldefinition in 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und 

sonstige Erfordernisse der Raumordnung. Sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG in Aufstellung befindliche Ziele der 

Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des 

Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen.  
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 Das Raumordnungsverfahren dient nicht der Aufstellung von Zielen der 

Raumordnung, sondern der Prüfung, ob das Vorhaben mit den bestehenden Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung sowie den sonstigen Erfordernissen der 

Raumordnung übereinstimmt. 

 

4. Verfahren 

 
 Der Träger der raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme legt der für 

Raumordnung zuständigen Landesbehörde die Verfahrensunterlagen vor, die 

notwendig sind, um eine Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen des 

Vorhabens zu ermöglichen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 ROG). 

 

 Die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen und die Öffentlichkeit sind zu 

beteiligen. Die Verfahrensunterlagen sind für die Dauer von mindestens einem 

Monat öffentlich auszulegen. Stellungnahmen können zumindest während der 

Auslegungsfrist vorgebracht werden (§ 15 Abs. 3 ROG). Ein Erörterungstermin ist 

im ROG nicht vorgesehen. 

 

 Für UVP-pflichtige Vorhaben bestimmt § 49 Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), dass im Raumordnungsverfahren eine UVP 

nach dem Planungsstand des jeweiligen Vorhabens durchzuführen ist, 

einschließlich der Standortalternativenprüfung nach § 15 Abs. 1 Satz 3 ROG, 

soweit durch Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt ist. In diesen Fällen ist 

nach § 18 Abs. 1 UVPG eine Öffentlichkeitsbeteiligung mit Erörterungstermin 

erforderlich. Gem. § 18 Abs. 2 UVPG kann im vorgelagerten 

Raumordnungsverfahren auf die Durchführung des Erörterungstermins verzichtet 

werden.  

 

 Über das Erfordernis, ein Raumordnungsverfahren durchzuführen, ist gem. § 15 

Abs. 4 ROG innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Einreichung der hierfür 

erforderlichen Unterlagen zu entscheiden. Das Raumordnungsverfahren ist nach 

Vorliegen der vollständigen Unterlagen innerhalb einer Frist von 6 Monaten 

abzuschließen. 
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5. Raumordnerische Beurteilung  

 
 Das Raumordnungsverfahren wird durch die raumordnerische Beurteilung 

abgeschlossen. § 15 ROG enthält dazu keine Regelung. Die raumordnerische 

Beurteilung ersetzt Planfeststellung, Genehmigungen oder sonstige 

Zulassungsentscheidungen, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, 

nicht. Sie enthält – anders als Ziele der Raumordnung – keine verbindlichen 

Vorgaben und entfaltet keine unmittelbaren Rechtswirkungen gegenüber dem 

Einzelnen (BVerwGE 125, 116 Rn. 137). Die Geltungsdauer der raumordnerischen 

Beurteilung ist nach Maßgabe des Landesrechts beschränkt, in der Regel auf 

5 Jahre (z.B. § 19 Abs. 8 bwLplG), mit Verlängerungsmöglichkeit. 

 

II. Schwächen der geltenden Regelung 

 
1. Grobprüfung 

 
 Im raumordnerischen Verfahren findet nur eine Grobprüfung statt, nämlich der 

raumbedeutsamen Auswirkungen unter überörtlichen Gesichtspunkten. Die 

raumordnerische Beurteilung beschränkt sich auf die Klärung der vergleichsweise 

abstrakten Frage, ob Ziele der Raumordnung verletzt sind und welche 

Auswirkungen das Vorhaben auf die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 

haben wird. Eine Detailprüfung ist im Gesetz nicht vorgesehen. Eine Detailprüfung 

ist im Raumordnungsverfahren auch nicht möglich, weil im 

Raumordnungsverfahren kein konkret ausgeplantes Projekt vorliegt.  

 

 Auch im Rahmen der landesplanerischen Umweltverträglichkeitsprüfung sind nur 

relativ abstrakte Aussagen möglich. Die UVP bezieht sich gem. § 16 UVPG auf den 

jeweiligen Planungsstand. Dasselbe gilt für die Prüfung von Alternativen. 

 

 Da keine projektspezifischen, detaillierten naturschutzfachlichen Untersuchungen 

vorliegen können, beschränkt sich die landesplanerische Beurteilung auf die 

grundsätzliche Aussage, dass die naturschutzfachlichen und naturschutzrechtlichen 

Probleme im nachfolgenden Zulassungsverfahren lösbar sind. Durch Maßgaben zur 

landesplanerischen Beurteilung wird bestimmt, dass im nachfolgenden 

Zulassungsverfahren diese Lösung gesucht werden muss. 
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 Auf der Ebene des Raumordnungsverfahren ist es mangels eines konkret 

ausgeplanten Projekts und konkreter örtlicher Untersuchungen häufig nicht möglich 

festzustellen, ob Ziele der Raumordnung, die dem Natur- und Landschaftsschutz 

dienen, verletzt sind. Diese Frage kann oft erst im nachfolgenden 

Planfeststellungsverfahren aufgrund detaillierter Untersuchungen beantwortet 

werden. Das Raumordnungsverfahren kann in diesen Fällen seiner Aufgabe nicht 

gerecht werden, die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Zielen der 

Raumordnung zu prüfen. Stellt sich der Verstoß gegen das Ziel der Raumordnung 

erst aufgrund detaillierter Untersuchungen im nachfolgenden Zulassungsverfahren 

heraus, wird erst im Zulassungsverfahren der Verstoß gegen die Ziele der 

Raumordnung festgestellt. 

 

2. Fehlende Bindungswirkung 

 
 Eine weitere Schwäche des Raumordnungsverfahrens besteht darin, dass die 

landesplanerische Beurteilung keine Bindungswirkung hat. Sie ist gerichtlich nicht 

angreifbar. Im nachfolgenden Zulassungsverfahren wie auch in einem 

nachfolgenden Gerichtsverfahren ist sie inzidenter auf ihre Rechtmäßigkeit zu 

überprüfen. § 49 Abs. 3 UVPG bestimmt ausdrücklich, dass das Ergebnis des 

Raumordnungsverfahrens nach § 15 ROG nur im Rahmen des 

Rechtsbehelfsverfahrens gegen die nachfolgende Zulassungsentscheidung 

überprüft werden kann. 

 

 Das Raumordnungsverfahren führt deshalb nicht zu einer Entlastung des 

nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens bzw. anderer nachfolgender 

Zulassungsverfahren. Das Raumordnungsverfahren führt nicht zu einer 

verbindlichen Klärung einzelner Fragen und erfüllt damit keine 

Abschichtungsfunktion. Dies gilt auch für die UVP. Eine im 

Raumordnungsverfahren durchgeführte UVP führt nur dann zu einem reduzierten 

Prüfungsumfang der UVP im nachfolgenden Zulassungsverfahren, wenn die 

Ergebnisse der UVP im Raumordnungsverfahren hinreichend konkret sind, wenn 

sie noch aktuell sind und noch dem Stand der Planung entsprechen und deshalb im 

nachfolgenden Zulassungsverfahren berücksichtigt werden können.  
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 Daran fehlt es regelmäßig. Die UVP im Raumordnungsverfahren kann naturgemäß 

nicht den Detaillierungsgrad aufweisen, der im Zulassungsverfahren erforderlich ist. 

Die UVP im Raumordnungsverfahren ist deshalb nicht geeignet, die nachfolgende 

UVP im Zulassungsverfahren wesentlich zu entlasten. Außerdem sind bei 

komplexen Vorhaben die Geltungsdauer der raumordnerischen Beurteilung und die 

fachliche Grenze für die Aktualität umweltfachlicher Prüfung von 5 Jahren oft 

überschritten. De facto läuft § 49 Abs. 2 UVPG leer, nachdem im nachfolgenden 

Zulassungsverfahren die Prüfung der Umweltverträglichkeit auf zusätzliche 

erhebliche oder andere erhebliche Umwelteinwirkungen des Vorhabens beschränkt 

werden kann. 

 

3. Verfahrensrechtliche Risiken 

 
 Verfahrensrechtliche Risiken bestehen insoweit, als § 19 Abs. 2 Nr. 2 UVPG 

bestimmt, dass im Rahmen des Beteiligungsverfahrens für UVP-pflichtige Vorhaben 

die entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der zuständigen 

Behörde zum Zeitpunkt des Beginns des Beteiligungsverfahrens vorgelegen haben, 

auszulegen sind. Dazu wird die Frage aufgeworfen, ob im 

Planfeststellungsverfahren die raumordnerische Beurteilung sowie die dazu 

eingegangenen Stellungnahmen auszulegen sind.  

 

4. Fazit 

 
 Die Reihenfolge Raumordnungsverfahren – Zulassungsverfahren führt zu 

Mehrfachprüfungen, zu Mehrkosten und zu personellem Mehraufwand, denen kein 

entsprechender Vorteil gegenübersteht, insbesondere kein Beschleunigungseffekt 

und kein Abschichtungseffekt. 

 

 Der Aufwand für die Ausarbeitung der Unterlagen für ein Raumordnungsverfahren, 

die Einholung der erforderlichen Gutachten und Stellungnahmen, die Durchführung 

des Verfahrens ist erheblich und beläuft sich vor allem bei größeren Verfahren oft 

auf mehrere Jahre. Dieser Mehraufwand wird nicht durch die Vorklärung von 

Sachfragen und einen Abschichtungseffekt kompensiert. Eine positive 

raumordnerische Beurteilung hat keinen Abschichtungseffekt für das nachfolgende 
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Zulassungsverfahren und dient deshalb nicht der Beschleunigung dieses 

Verfahrens. 

 

 Allenfalls eine negative raumordnerische Beurteilung, die den Verstoß gegen Ziele 

der Raumordnung feststellt und keine entsprechende Zielabweichung nach 

§ 6 Abs. 2 ROG zulässt, kann eine abschichtende Wirkung insoweit entfalten, als 

der Vorhabenträger aufgrund dieser negativen landesplanerischen Beurteilung das 

Vorhaben aufgibt. Führt die raumordnerische Beurteilung zu dem Ergebnis, dass 

zwar kein Ziel der Raumordnung verletzt wird, dass jedoch andere Erfordernisse 

der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen 

zu einem negativen Ergebnis führen, liegt darin keine für das nachfolgende 

Zulassungsverfahren verbindliche negative Entscheidung, die der Zulassung des 

Vorhabens entgegensteht.  

 

 Nach § 4 Abs. 1 ROG sind für die dort genannten raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen sowie Entscheidungen öffentlicher Stellen die Ziele der 

Raumordnung zu beachten. Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung sind in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu 

berücksichtigen. Eine negative raumordnerische Beurteilung kann deshalb im 

nachfolgenden Zulassungsverfahren insoweit „überwunden“ werden.  

 

 Bei sonstigen Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit 

raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts sind 

gem. § 4 Abs. 2 ROG die Erfordernisse der Raumordnung – auch die Ziele der 

Raumordnung – nach den für diese Entscheidungen geltenden Vorschriften zu 

berücksichtigen. Nach § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB dürfen auch private 

raumbedeutsame Vorhaben den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. 

Erfordernisse der Raumordnung sind nach § 35 BauGB kein 

Genehmigungshindernis.  

 

 Bei Genehmigungen über die Errichtung und den Betrieb von öffentlich 

zugänglichen Abfallbeseitigungsanlagen von Personen des Privatrechts nach den 

Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind nach § 4 Abs. 3 ROG die 

Ziele der Raumordnung zu beachten, die Grundsätze der Raumordnung und die 
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sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen, also nicht „strikt 

verbindlich“. 

 

III. Vorschlag: Integration der Prüfung der Raumverträglichkeit in das 

Zulassungsverfahren 

 
1. Grundgedanke von § 16 Abs. 2 ROG 

 
 Bereits das geltende Recht sieht in § 16 Abs. 2 ROG vor, dass von der 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens bei solchen Planungen und 

Maßnahmen abgesehen werden kann, für die sichergestellt ist, dass ihre 

Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird. 

 

 Bereits das geltende Recht geht deshalb davon aus, dass die Prüfung der 

Raumverträglichkeit nicht zwingend in einem Raumordnungsverfahren erfolgen 

muss, sondern dass es ausreicht, wenn eine gleichwertige Prüfung der 

Raumverträglichkeit anderweitig erfolgt. 

 

 Die unter II. dargelegten Schwächen des geltenden Rechts können dadurch 

vermieden werden, dass entsprechend dem Grundgedanken des 

§ 16 Abs. 2 Satz 1 ROG die Prüfung der Raumverträglichkeit nicht in einem 

vorgelagerten Raumordnungsverfahren erfolgt, sondern im Zulassungsverfahren, 

insbesondere im Planfeststellungsverfahren, für das konkrete Vorhaben. 

 

2. Vorschlag des Innovationsforums Planungsbeschleunigung 

 
a) Das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eingesetzte 

Informationsforum Planungsbeschleunigung empfiehlt dem BMVI in seinem 

Abschlussbericht vom März 2017 (S. 26, 28), eine Änderung der 

Fachplanungsgesetze dahingehend einzuleiten, dass die Belange der 

Raumordnung statt in einem eigenständigen Raumordnungsverfahren innerhalb 

eines zweistufig gestalteten Planfeststellungsverfahrens geprüft werden. Danach 

soll der Vorhabenträger zunächst mehrere Trassenvarianten untersuchen und der 

Planfeststellungsbehörde zur Bestimmung einer Vorzugsvariante vorlegen. Aufgabe 

der Planfeststellungsbehörde sei es, in einem unselbstständigen ersten 
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Verfahrensabschnitt die Vorzugsvariante zu bestimmen. Die hierfür erforderlichen 

Ermittlungen schließen eine Umweltverträglichkeitsstudie, eine 

Raumverträglichkeitsprüfung und eine frühzeitige Bürgerbeteiligung ein. Auf dieser 

Grundlage würden vom Vorhabenträger konkrete Planfeststellungsunterlagen für 

die im ersten Verfahrensabschnitt festgelegte Vorzugsvariante erarbeitet. Die 

Planfeststellung selbst erfolge nach Durchführung des zweiten 

Verfahrensabschnitts, der in seiner Ausgestaltung dem heutigen 

Planfeststellungsverfahren entspreche.  

 

 Ziel des Vorschlags sei es, die derzeit vorgesehenen einzelnen Verfahrensstufen in 

einer Hand zusammenzuführen, um Doppelarbeiten sowie Doppelprüfungen soweit 

wie möglich zu vermeiden. Dies gelte insbesondere für die UVP. Auf die im 

Rahmen der Variantenprüfung erarbeiteten Unterlagen könne im zweiten Teil des 

Verfahrens in vollem Umfang Bezug genommen werden. Ergänzende 

Umweltuntersuchungen seien nur noch erforderlich, soweit sie aus der Vertiefung 

der Planung resultierten. Es wäre nur noch eine Behörde für das Verfahren 

zuständig. Die Variantenentscheidung müsse von derselben Behörde verantwortet 

werden, die auch die abschließende Entscheidung über die Planfeststellung trifft. 

Nach Abschluss der Prüfung der Belange der Raumordnung müsse sich keine neue 

Behörde in das Verfahren einarbeiten. 

 

b) Der Vorschlag ist insofern zu begrüßen und gegenüber der geltenden Rechtslage 

von Vorteil, als er die bisherige Zweiteilung des Verfahrens in 

Raumordnungsverfahren und Planfeststellungs- bzw. Zulassungsverfahren und die 

dadurch begründete Zuständigkeit von zwei verschiedenen Behörden beseitigt.  

 

 Er ist allerdings nur eingeschränkt geeignet, die Schwächen der derzeitigen 

Rechtslage zu beseitigen:  

 

 Der Vorschlag geht von zwei verschiedenen Verfahrensabschnitten aus. Im ersten 

unselbstständigen Verfahrensabschnitt soll die Raumverträglichkeit geprüft werden, 

in diesem Abschnitt soll abschließend die Vorzugsvariante bestimmt werden. Im 

ersten Abschnitt ist eine Umweltverträglichkeitsstudie erforderlich, eine 

Raumverträglichkeitsprüfung und eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Am Ende des 
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ersten Abschnitts steht die Entscheidung über die Vorzugsvariante. Der zweite 

Abschnitt soll dann dem heutigen Planfeststellungsverfahren entsprechen. Die oben 

dargestellten Schwächen der derzeitigen Rechtslage werden dadurch nicht 

behoben. Im Ergebnis sind zwei Verfahren durchzuführen, wenn auch von einer 

Behörde. Der erste Verfahrensabschnitt entspricht weitgehend dem bisherigen 

Raumordnungsverfahren und beseitigt deshalb die Schwächen des 

Raumordnungsverfahrens nicht. Der notwendigen Mehrfachprüfung aufgrund des 

Abstraktionsniveaus im ersten Verfahrensabschnitt wird nicht beseitigt. Es bleibt bei 

der Notwendigkeit von zwei Bürgerbeteiligungen, von zwei 

Umweltverträglichkeitsprüfungen und der damit verbundenen Doppelarbeit.  

 

 Im Ergebnis wird die Prüfung der Raumverträglichkeit nicht in das 

Zulassungsverfahren integriert. Der Vorschlag beschränkt sich darauf, die 

Raumverträglichkeit in einem ersten Verfahrensabschnitt eines einheitlichen 

Verfahrens gesondert zu prüfen. Der Vorteil gegenüber der bisherigen Rechtslage 

beschränkt sich deshalb im Wesentlichen darauf, dass sowohl für die Prüfung der 

Raumverträglichkeit als auch für das eigentliche Planfeststellungsverfahren die 

gleiche Behörde zuständig ist. Die Einbindung der Raumordnungsbehörde in den 

ersten Verfahrensabschnitt bleibt unklar.  

 

3. Vorschlag: Vollständige Integration in das Zulassungsverfahren 

 
 Vorzugswürdig ist es, die Prüfung der Raumverträglichkeit vollständig in das 

Zulassungsverfahren zu integrieren. Dies kann durch eine Änderung des ROG und 

durch eine „Raumordnungsklausel“ im jeweiligen Fachplanungsgesetz geschehen, 

die bestimmt, dass die Zulassungsbehörde über die Raumverträglichkeit des 

Vorhabens im Benehmen mit der für die Raumordnung zuständigen Behörde 

entscheidet, wenn für das Vorhaben eine nach § 25 Abs. 3 VwVfG erforderliche 

frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt worden ist. 

 

 Vorbild dieses Vorschlags ist das „Huckepack-Verfahren“ der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in § 17 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG). Danach hat die für die Zulassung des Vorhabens zuständige Behörde 

die zur Durchführung der Eingriffsregelung in § 15 BNatSchG erforderlichen 
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Entscheidungen und Maßnahmen im Benehmen mit der für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörde zu treffen, soweit nicht nach Bundes- oder 

Landesrecht eine weitergehende Form der Beteiligung vorgeschrieben ist oder die 

für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde selbst entscheidet.  

 

 Diese Integration der Raumverträglichkeitsprüfung in das Zulassungsverfahren 

entspricht dem Grundgedanken des § 16 Abs. 2 Satz 1 ROG, nach dem die 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens entbehrlich ist, wenn eine 

gleichwertige Prüfung der Raumverträglichkeit anderweitig sichergestellt ist. Die 

vorgeschlagene Integration in das Zulassungsverfahren vermeidet 

Mehrfachprüfungen, Mehrkosten und personellen Mehraufwand durch die 

unterschiedlichen Prüfungen im Raumordnungsverfahren und im 

Zulassungsverfahren. Der Vorschlag vermeidet auch den Mehraufwand durch die 

Prüfung in zwei Verfahrensabschnitten, die der Vorschlag des Innovationsforums 

Planungsbeschleunigung vorsieht. Der Vorschlag erreicht das Maximum an 

Synergie von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren. Die Entscheidung 

bezieht sich auf ein konkretes Projekt, insoweit sind abschließende und endgültige 

Prüfungen und Entscheidungen sowohl in raumordnungsrechtlicher Hinsicht als 

auch auf der Ebene der Zulassung des einzelnen Vorhabens möglich. Es ist nur ein 

Verfahren mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, es ist nur eine UVP 

erforderlich. Der Aufwand für das Raumordnungsverfahren entfällt. 

 

 Mit der vorgeschlagenen Integration ist kein Bedeutungsverlust der Raumordnung 

und der Raumordnungsbehörden verbunden. Die „Huckepack-Lösung“ des 

§ 17 BNatSchG, der der Vorschlag folgt, hat nicht zu einer Minderung der 

Bedeutung der Naturschutzbehörden in Zulassungsverfahren geführt. Für die 

Integration des Raumordnungsverfahrens in das Planfeststellungsverfahren und die 

Bedeutung der Raumordnungsbehörden ist nichts anderes zu erwarten. Die 

Beteiligung der Raumordnungsbehörden bleibt sichergestellt, da die Entscheidung 

entsprechend dem Modell des § 17 BNatSchG im Benehmen mit der 

Raumordnungsbehörde erfolgt. 

 

 Der Vorschlag sichert die Mitwirkung der Raumordnungsbehörde weitergehend als 

§ 16 Abs. 2 Satz 1 ROG, der nicht bestimmt, dass die anderweitige Prüfung der 
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Raumverträglichkeit im Benehmen mit der zuständigen Raumordnungsbehörde 

erfolgen muss.  

 

Durch die vorgeschlagene Verknüpfung des Wegfalls eines 

Raumordnungsverfahrens mit der Durchführung einer nach § 25 Abs. 3 VwVfG für 

das Vorhaben vorgesehenen frühen Öffentlichkeitsbeteiligung kann vermieden 

werden, dass die Öffentlichkeit erstmals im Zulassungsverfahren mit dem Vorhaben 

befasst wird. Dies ist aus Gründen der Vorhabenakzeptanz sowie im Sinne der 

Beschleunigungszielsetzung von Bedeutung. 

 

Der Vorschlag würde zudem dazu führen, die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§ 25 Abs. 3 VwVfG zu stärken. Er würde es aber gleichzeitig ermöglichen, dass 

diejenigen Vorhabenträger, die für Projekte weiterhin ein Raumordnungsverfahren 

für zweckdienlich halten und von einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§ 25 Abs. 3 VwVfG nicht Gebrauch machen möchten, auf Grundlage eines 

Raumordnungsverfahrens planen können. Auch dafür gibt es – namentlich bei 

staatlichen Vorhaben – weiterhin Bedarf. 

 

IV. Integration des Zielabweichungsverfahrens in das Zulassungsverfahren 

 
1. Geltende Rechtslage 

 
a) Nach § 6 Abs. 2 ROG kann von Zielen der Raumordnung abgewichen werden, 

wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und 

die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Antragsberechtigt sind die 

öffentlichen Stellen und die Personen des Privatrechts, die das Ziel, von dem eine 

Abweichung zugelassen werden soll, nach § 4 ROG zu beachten haben. 

 

b) Verstößt ein Vorhaben gegen Ziele der Raumordnung, wird in der Praxis ein 

Raumordnungsverfahren mit integrierter Zielabweichung durchgeführt. In diesem 

Verfahren wird über die Raumverträglichkeit des Vorhabens insgesamt 

entschieden, gegebenenfalls unter Zulassung einer Zielabweichung nach 

§ 6 Abs. 2 ROG. 
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 Diese Lösung hat ebenfalls die unter II. dargelegten Schwächen. 

 

c) Häufig stellt sich erst im Rahmen des Zulassungsverfahrens auf der Grundlage der 

detaillierten Prüfung des ausgeplanten Vorhabens heraus, dass das Vorhaben 

gegen Ziele der Raumordnung verstößt und deshalb nur auf der Grundlage einer 

Zielabweichung nach § 6 Abs. 2 ROG zugelassen werden kann. Die herrschende 

Meinung geht davon aus, dass die Konzentrationswirkung des § 75 VwVfG die 

Zielabweichungsentscheidung erfasst, dass also die Planfeststellungsbehörde mit 

dem Planfeststellungsbeschuss über die Zielabweichung entscheidet (Lieber, in: 

Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG, 2. Aufl. 2019, § 74 Rn. 25; Deutsch, ebenda, 

§ 75 Rn. 65; Kment, in: Raumordnungsgesetz mit Landesplanungsrecht, 2019, 

A Rn. 32; zweifelnd allerdings § 6 Rn. 14 ff.; a. A. Giemulla, ZLW 2004, 152; dazu 

Kümper UPR 2018, 463, 470 f.). Für § 13 BImSchG gilt nichts anderes (Jarass, 

BImSchG, 12. Aufl. 2017, § 13 Rn. 6 a).  

 

2. Vorschlag 

 
 Auch im Hinblick auf in der Literatur geäußerte Zweifel wird vorgeschlagen, durch 

eine Ergänzung von § 6 Abs. 2 ROG klarzustellen, dass über eine Zielabweichung 

auch im Zulassungsverfahren auf der Grundlage der Konzentrationswirkung von 

§ 75 VwVfG bzw. § 13 BImSchG entschieden werden kann.  

 

 Dies ermöglicht es, über eine Zielabweichung sowohl in einem eigenen Verfahren 

nach § 6 Abs. 2 ROG und den einschlägigen Regelungen des jeweiligen 

Landesplanungsgesetzes zu entscheiden als auch im Zulassungsverfahren. 

Letzteres ist insbesondere dann sinnvoll, wenn sich erst im 

Planfeststellungsverfahren aufgrund einer Detailprüfung herausstellt, dass das 

Vorhaben gegen Ziele der Raumordnung verstößt. Der Vorschlag ermöglicht es, die 

Raumverträglichkeit des Vorhabens auch im Hinblick auf eine notwendige 

Zielabweichung im Zulassungsverfahren umfassend und vollständig zu prüfen, 

jeweils im Benehmen mit der für Raumordnung zuständigen Behörde. 
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Sehr geehrte Frau Reimold,

haben Sie besten Dank für die Übersendung des Referentenentwurfs eines

Investitionsbeschleunigungsgesetzes und die Möglichkeit, hierzu Stellung zu

beziehen. Aufgrund der laufenden Urlaubszeit und der sehr kurz bemessenen Frist

ist es uns leider nicht möglich, Ihnen eine detailliertere Einlassung zukommen zu

lassen.

In der Gesamtsicht bewerten wir das Vorhaben, eine schnellere und effektivere

Realisierung von Investitionen durch geeignete Beschleunigung  in Planungs-,

Genehmigungs- und Gerichtsverfahren zu erreichen, als zielführend und richtig. Aus

Sicht unserer Unternehmen haben Planungs- und Realisierungssicherheit einen

hohen Stellenwert und daher bewerten wir jede Maßnahme, die dazu dient,

Erleichterungen zeitlicher oder administrativer Art zu schaffen, sehr positiv. Die im

Entwurf (Art. 2) betreffend den Bereich Schiene vorgesehenen Regelungen sind

zweckmäßig. Es sollte auf dieser Grundlage überlegt werden, weitergehende

Erleichterungen auch für die Bereich Straße und Wasserstraße zu schaffen, die im

Entwurf nicht erwähnt werden.

Wir werden das nun folgende Gesetzgebungsverfahren eng begleiten und haben

dann sicher noch Gelegenheit, nach Rücksprache mit unseren Mitgliedern in

detaillierter Weise zu dem Vorhaben Stellung zu beziehen.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Stephan Rabe

Geschäftsbereichsleiter

Wirtschaft, Recht und Digitalisierung

BAUINDUSTRIE

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

Kurfürstenstraße 129 - 10785 Berlin









Der Bau und die Änderung von Betriebsanlagen der Eisenbahnen 

bedürfen grundsätzlich der Planfeststellung nach § 18 Absatz 1 Satz 1 

Allgemeines Eisenbahngesetz. Um einen beschleunigten Ausbau der 

Eisenbahninfrastruktur mit Blick auf die Erreichung der Klimaschutzziele 

zu ermöglichen, werden mit dieser Regelung Maßnahmen der 

nachträglichen Elektrifizierung und Digitalisierung bestehender 

Schienenwege und weitere dringliche, aber wenig beeinträchtigende, 

kleinräumige Bau- und Änderungsmaßnahmen, wie die Anpassung von 

Bahnsteigen und die Errichtung von Schallschutzwänden zur 

Lärmsanierung, von dem Erfordernis einer planungsrechtlichen 

Genehmigung ausgenommen. 

Die Digitalisierung greift auf teilweise ältere technische 

Komponenten im Zuge der signaltechnischen Anpassung zurück.

Die Ausnahme von dem planfeststellungsrechtlichen 

Genehmigungserfordernis bezieht sich auf den Bau dieser 

Betriebsanlagen, soweit sie als Einzelmaßnahmen realisiert werden. 

Lärmschutzwände, die im Zuge eines Bedarfsplanprojekts im Rahmen 

der Lärmvorsorge zu errichten sind, sind keine Einzelmaßnahme im 

Sinne dieser Regelung. 

Keine weiteren Hinweise.

Wird eine Bahnstrecke neu errichtet oder ausgebaut, ist für das 

Vorhaben einschließlich der Maßnahmen der Elektrifizierung und 

Digitalisierung, sowie weiterer in § 18 Absatz 1 Satz 5 Allgemeines 

Eisenbahngesetz aufgeführter Baumaßnahmen, der Plan vor dem Bau 

festzustellen, d.h. das Planfeststellungsverfahren umfasst alle mit dem 

Neu- oder Ausbauvorhaben verbundenen Bestandteile der 

Betriebsanlagen. Wird dem hingegen eine bestehende Bahnstrecke z.B. 

mit einer Oberleitung ausgestattet, unterliegt dieses Bauvorhaben nach 

dieser Ausnahmeregelung nicht der planungsrechtlichen 

Genehmigungspflicht, wenn diese als Einzelmaßnahme errichtet werden 

kann.

Hier sollte nach Auffassung des VDEI differenziert werden. 

Maßstab sollte sein, inwieweit Dritte in ihren Eigentumsrechten 

betroffen sind oder Einschränkungen erfahren. Die reine 

Elektrifizierung (mit üblicher Oberleitung nach Stand der Technik) 

sollte als Bestandteil einer zeitgemäßen Eisenbahninfrastruktur 

immer genehmigungsfrei bleiben, weil die Regeloberleitungsmaste 

zum Bild der Eisenbahnanlagen gehören. 



Eine Einzelmaßnahme liegt vor, wenn das Bauvorhaben als solches 

ohne weitere genehmigungspflichtige Änderungen anderer Bestandteile 

der bestehenden Bahnstrecke oder notwendiger Folgemaßnahmen 

umgesetzt wird. Ist im Rahmen der Elektrifizierung z.B. die Aufweitung 

des Tunnelprofils, die Aufweitung von Kreuzungsbauwerken, das 

Anlegen von Geländeeinschnitten bzw. Geländeanschnitten und 

Böschungen oder die Änderungen an Bahnübergängen erforderlich, 

liegt keine Einzelmaßnahme in diesem Sinne vor. 

Wenn z.B. Tunnel oder Straßenüberführungen aufzuweiten sind, 

sollten diese Maßnahmen immer dann ebenfalls genehmigungsfrei 

sein, wenn Dritte in ihren Eigentumsrechten nicht oder nicht stärker 

betroffen sind.

Insoweit ist die Einführung des Begriffes Einzelmaßnahme eher 

nicht zielführend. 

Eher solle im Falle der Elektrifizierung nicht die Elektrifizierung als 

Einzelmaßnahme bestimmt sein, sondern die Bauwerke mit 

Eingriffen in die Eigentumsrechte Dritter. Hier sollte der 

Vorhabenträger zusammen mit der Planfeststellungsbehörde die 

Möglichkeit haben, die planfeststellungsbedürftigen Bauwerke 

geeignet einzeln oder als Paket zu fassen. Somit entsteht eine 

Zeitersparnis, weil dann bereits planfeststellungsfreie Abschnitte 

der Oberleitungsanlage errichtet werden können.

                                                                                                                                                       

Ebenso liegt dann keine Einzelmaßnahme vor, wenn infolge der 

Baumaßnahme, die von der Planfeststellung freigestellt ist, weitere 

Baumaßnahmen erforderlich werden oder zusätzlich ausgeführt werden 

sollen, die für sich betrachtet nach dieser Vorschrift von der 

Planfeststellung ebenfalls freigestellt sind. Die Baumaßnahmen stellen 

in diesem Fall jeweils Teile einer komplexeren Maßnahme dar, die 

gesamthaft zu betrachten sind.

Keine weiteren Hinweise.

Die Planungserleichterung für Eisenbahnbetriebsanlagen nach Nummer 

2 ist auch dann anwendbar, wenn der Träger des Vorhabens die 

Einräumung einer Mitnutzungsmöglichkeit der Bahnbetriebsanlagen für 

bahnfremde Zwecke, z.B. durch Mobilfunkanbieter beabsichtigt. Dies gilt 

zum Beispiel, wenn der Träger des Vorhabens an den im Rahmen der 

Digitalisierung der Bahnstrecke errichteten Masten die Anbringung von 

Telekommunikationsanlagen zu gestatten beabsichtigt oder hierzu 

aufgrund anderer Gesetze verpflichtet sein sollte. Die für eine solche 

Anbringung von Telekommunikationsanlagen gegebenenfalls geltenden 

Genehmigungspflichten blieben unberührt. 

Keine weiteren Hinweise.



3. der barrierefreie Umbau, die Erhöhung oder die Verlängerung von 

Bahnsteigen und Keine weiteren Hinweise zu diesem Aufzählungspunkt.

4. die Errichtung von Schallschutzwänden zur Lärmsanierung Keine weiteren Hinweise zu diesem Aufzählungspunkt.

Zu Satz 2 und zu Satz 3 und zu Satz 4

Für die in Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Einzelmaßnahmen ist keine 

weitere baurechtliche Zulassung erforderlich; landesrechtliche 

Regelungen bleiben unberührt. Werden durch das Vorhaben private 

oder öffentliche Belange einschließlich der Belange der Umwelt berührt, 

kann der Träger des Vorhabens die Feststellung des Planes nach 

Absatz 1 Satz 1 beantragen. Ungeachtet dessen hat sich der Träger des 

Vorhabens vor Durchführung einer Einzelmaßnahme im Sinne des Satz 

1 Nummer 1 und 2 durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 

und Dienstleistungen der Bundeswehr vor der Durchführung bestätigen 

zu lassen, dass keine militärischen Belange entgegenstehen.

Keine weiteren Hinweise zu diesen Sätzen.

Ist für die Errichtung des Bauvorhabens nach dieser Vorschrift nicht der 

Plan zuvor festzustellen, so ist auch keine anderweitige baurechtliche 

Zulassung erforderlich. Soweit anderweitige fachgesetzliche 

Genehmigungspflichten bestehen, sind diese gesondert einzuholen. 

Unabhängig von bestehenden Genehmigungserfordernissen hat der 

Träger des Vorhabens die fachgesetzlichen Vorgaben stets zu beachten 

und im Rahmen seines Vorhabens umzusetzen.

Keine weiteren Hinweise.

Der Hinweis, dass landesrechtliche Regelungen unberührt bleiben, dient 

der Klarstellung. Keine weiteren Hinweise.

Zu Satz 3
                                                                                                                                             

Der Träger des Vorhabens kann wie bisher für die genannten Vorhaben 

einen Antrag auf Planfeststellung stellen, wenn durch das Vorhaben 

private oder öffentliche Belange einschließlich der Belange der Umwelt, 

z.B. des Natur- und Artenschutzes oder des Immissionsschutzes berührt 

werden. 

Keine weiteren Hinweise.



Dies gilt auch, wenn durch das Bauvorhaben öffentliche Belange 

einschließlich der Belange der Umwelt berührt werden oder mehrere 

fachgesetzliche Genehmigungen z.B. nach den gesetzlichen Vorgaben 

des Naturschutzrechtes, des Immissionsschutzes, des Denkmalrechts 

oder anderer Regelungen erforderlich sind, die im Rahmen der 

Konzentrationswirkung einer Planfeststellungsentscheidung 

mitentschieden würden.

Keine weiteren Hinweise.

Das Bauvorhaben kann sich auf die privaten Rechte Dritter auswirken, 

z.B. wenn eine Flächeninanspruchnahme erforderlich ist oder das 

Bauvorhaben zu mehr Verkehr auf der Schiene führt und hierdurch z.B. 

Lärmauswirkungen zunehmen können. Ist eine privatrechtliche Einigung 

zwischen dem Betroffenen und dem Träger des Vorhabens nicht 

möglich, kann weiterhin eine planungsrechtliche Entscheidung eingeholt 

werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Eigentümer oder 

Besitzer des betroffenen Grundstücks der Maßnahme nicht zustimmt, 

oder der Kreis der Betroffenen, z.B. bei betriebs- und baubedingten 

Betroffenheiten durch Lärm und Erschütterungen, nicht ohne die 

Durchführung eines öffentlichen Genehmigungsverfahrens bestimmbar 

ist. In einem Planfeststellungsbeschluss, der zudem 

enteignungsrechtliche Vorwirkung hat, erfolgt eine 

Öffentlichkeitsbeteiligung, auf deren Grundlage die Belange Dritter 

abgewogen und entschieden werden.

Keine weiteren Hinweise.

Zu Satz 4
Durch die Elektrifizierung und/oder Digitalisierung einer Bahnstrecke 

kann es zur Beeinträchtigung von Radar- und Funkanlagen der 

Bundeswehr kommen. Deshalb ist vor Umsetzung eines Vorhabens 

nach den Nummern 1 oder 2 durch das Bundesamt für Infrastruktur, 

Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr zwingend zu 

prüfen, ob dem Vorhaben militärische Belange entgegenstehen. Um 

dem Gedanken der Verfahrensbeschleunigung Rechnung zu tragen, ist 

dem Vorhabenträger innerhalb von vier Wochen zu antworten.

Keine weiteren Hinweise.

Zu Satz 5 Änderungsvorschlag Gesetzestext:









Die Vorschrift dient der Klarstellung, dass auch eine Enteignung zum 

Zweck der Unterhaltung von Betriebsanlagen möglich ist. Enteignungen 

für Unterhaltungsmaßnahmen haben auf Grund der eingeschränkten 

Begrifflichkeit der Unterhaltung (s.o. zu § 2 Absatz 7f) nur einen sehr 

beschränkten Anwendungsbereich, da allenfalls unwesentliche 

Änderungen des Grundrisses und/oder Aufrisses der Anlagen vom 

Unterhaltungsbegriff erfasst sind.

Hinweis: Auch hier ist anstelle des Begriffs Unterhaltung der 

umfassendere Begriff der Erhaltung einzusetzen.

Insoweit ist die Regelung auch verhältnismäßig, da die Eingriffe 

einerseits sehr beschränkt sind und andererseits die Funktionsfähigkeit 

der Eisenbahninfrastruktur und damit der Verkehrsfluss eine hohe 

Bedeutung für das Allgemeinwohl in Form der Ermöglichung von 

reibungslosem Personen- und Gütertransport auf der Schiene hat, dies 

mit hohem volkswirtschaftlichen Nutzen. Keine weiteren Hinweise.
                                                                                                                                  

Im konkreten Fall einer Enteignung zum Zwecke der Unterhaltung von 

Betriebsanlagen erfolgt ein Verfahren nach dem jeweiligen 

Landesenteignungsgesetz. Sofern im Rahmen einer 

Unterhaltungsmaßnahme ein festgestellter oder genehmigter Plan für 

die zu unterhaltende Anlage, z.B. wegen sehr langen Zurückliegens des 

Baus der Anlage, nicht vorliegt, ist Absatz 2 nicht anwendbar, da dieser 

das Vorliegen eines festgestellten oder genehmigten Plans und eine 

darin enthaltene Aussage zu der konkreten Enteignung erfordert .In 

diesen Fällen muss die Enteignungsbehörde eine eigene Prüfung 

vornehmen: Gemäß § 22 Absatz 4 Allgemeines Eisenbahngesetz gelten 

die Enteignungsgesetze der Länder, soweit keine abweichende 

Regelung in § 22 Allgemeines Eisenbahngesetz getroffen ist. Die 

Enteignungsgesetze der Länder gelten auch, wenn § 22a Allgemeines 

Eisenbahngesetz entweder wegen Nichtvorliegen eines 

Planfeststellungsbeschlusses oder Plangenehmigung oder weil ein 

solcher zwar vorliegt, dieser aber keine Verpflichtung nach § 22a Absatz Keine weiteren Hinweise.

Die verfassungsrechtlich gebotenen Rechtsschutzmöglichkeiten gegen 

Enteignungen sind folglich auch im Falle von Unterhaltungsmaßnahmen 

gewährleistet. Keine weiteren Hinweise.









Absatz 1 bestimmt kleine Änderungen an den Schienenwegen und 

Betriebsanlagen, deren Umweltauswirkungen aufgrund des geringen 

Umfangs sowie, für die Phase der baulichen Errichtung der betreffenden 

Änderung, aufgrund der kurzen Dauer als unerheblich im Sinne des 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung eingestuft werden 

können. Für die in Absatz 1 aufgezählten Änderungsvorhaben ist daher 

die Durchführung einer UVP nicht gefordert.

In Absatz (1) Punkt 4. wird auf  Eisenbahnübergänge Bezug 

genommen. Der Begriff Eisenbahnübergänge ist nicht definiert und 

nicht eindeutig (z.B. Verwendung für Grenzübergänge!). Es sollten 

die Begriffe der Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung EBO § 11 

bzw. des Eisenbahnkreuzungsgesetzes EKrG verwendet werden. 

Siehe obigen Vorschlag Textausbesserung

Für die in Absatz 2 aufgeführten Änderungsvorhaben kann nicht 

generell und für jeden Standort ausgeschlossen werden, dass sie 

möglicherweise erhebliche Umweltauswirkungen haben. Keine weiteren Hinweise.

Dies gilt zum Beispiel für die Ausstattung von Oberleitungen an 

bestehenden Bahnstrecken (Elektrifizierung), auch soweit sie lediglich 

auf einer Länge von weniger als 15 Kilometern erfolgt (Nummer 1). So 

können die Oberleitungen z.B., je nach Standort, zu Kollisionen mit 

geschützten Vogelarten und daraus folgendem Individuenverlust führen. 

Hingegen ist die baubedingte Flächeninanspruchnahme und 

Versiegelung, die mit der Errichtung der Leitungsmasten verbunden ist, 

eher gering, wenn sie im unmittelbaren Streckenbereich erfolgt; ebenso 

sind die baubedingten Schallemissionen und Erschütterungen für 

derartige Maßnahmen eher gering.

Hier sollte eine Vereinfachung angedacht werden. Gutachten 

bedeuten immer Zeitverzögerungen, Kosten und Konfliktpotential. 

Es dürfte im Sinne einer stringenden Vereinfachung wirtschaftlicher 

sein, alle Oberleitungen mit Vogelschutz auszurüsten. Dies wäre 

zudem noch ein Beitrag zum Schutz der Avifauna, da es hierdurch 

keine ungeschützten Bereiche mehr gäbe. Damit würde die UVP-

Pflicht für Oberleitungsanlagen insgesamt entfallen. 

Bei der Errichtung von Schallschutzwänden zur Lärmsanierung (Nummer 

2) ist einerseits zu berücksichtigen, dass es sich um lokal begrenzte 

Baumaßnahmen handelt. Andererseits stellen solche 

Schallschutzwände Baukörper dar, die möglicherweise Barrierewirkung 

für geschützte Tierarten entfalten, sodass an besonders sensiblen 

Standorten erhebliche Umweltumweltauswirkungen nicht generell 

ausgeschlossen werden können. Zudem kann man je nach Höhe und 

Länge der Schallschutzwand, einen erheblichen nachteiligen Einfluss 

auf das Landschaftsbild nicht generell ausschließen, etwa soweit sie 

z.B. in einem Landschaftsschutzgebiet erfolgt. Keine weiteren Hinweise.





Mit der Änderung der Nummer 14.8 wird für den Bau von 

Bahnbetriebsanlagen eine Differenzierung getroffen zwischen 

Vorhaben, bei denen eine allgemeine Vorprüfung nach § 7 Absatz 1 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist und 

kleinen Vorhaben, bei denen eine standortbezogene Vorprüfung nach § 

7 Absatz 2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung ausreicht. 

Anknüpfungspunkt ist dabei die Größe der Fläche, die von dem 

Vorhaben in Anspruch genommen wird. Beim Bau von 

Bahnbetriebsanlagen mit einer Flächeninanspruchnahme von weniger 

als 2.000 m
2
 sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu 

erwarten. Derartige, sehr kleine Vorhaben bedürfen demnach keiner 

Umweltverträglichkeitsprüfung.

Diese Regelung ist für die Digitalisierung der Eisenbahnstrecken 

sehr wertvoll. Der Bau von ESTW bzw. DSTW erfordert regelmäßig 

einen  unmäßigen Aufwand an planfestzustellenden und 

nachrichtlichen Unterlagen. 

Diese Bauwerke sind planfeststellungsbedürftig. Sie umfassen 

einschliesslich der umliegenden Verkehrsflächen sehr selten eine 

Fläche von mehr als 2.000 m². Nach Auffassung des VDEI könnte 

z.B. der naturschutzfachliche Ausgleich- und Ersatz einen Anteil für 

versiegelte Flächen und einen Anteil für die beeinträchtigte Fauna 

und Flora enthalten, der Pauschal berechnet und als 

Kompensationsleistung in Geld in entsprechende Öko-Konten 

eingezahlt wird. 

Damit würde ein erheblicher Aufwand an Zeit und 

Gutachterleistungen entfallen, der Nutzen für die Umwelt wäre 

trotzdem gegeben. Vor Ort würden die Unschärfen auf Grund des 

geringen Umfanges der Eingriffe keine Nachteile ergeben. Dies 

könnte auch bei weiteren Einzelmaßnahmen sinnvoll sein.                                                               

Weiterhin sollte bezüglich der Oberleitung hinterfragt werden, ob 

und wieweit die Begrenzung auf 15 km sinnvoll ist. Aus Sicht des 

VDEI sollte keine Begrenzung aufgenommmen werden, weil 

Oberleitungsmasten auf Grund ihrer geringen Größe und ihrer 

Lage unmittelbar im und am Gleiskörper stehen. Insoweit ist auch 

aus einer größeren Länge des Abschnittes keine UVP-

Verpflichtung abzuleiten.
Zu Buchstabe c (Nummer 19.13)









Verhandlung gelenkt werden, bei denen bislang die Durchführung eines frühen Er-
örterungstermins nach § 87 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 VwGO nicht möglich war.  
 

- Ausnahmen von planungsrechtlicher Genehmigung 

Die Ergänzung des § 18 AEG um den Absatz 1a, welcher diverse Maßnahmen von 
dem Erfordernis einer planungsrechtlichen Genehmigung ausnimmt, ist geeignet, 
um den beschleunigten Ausbau der Eisenbahninfrastruktur mit Blick auf die Errei-
chung der Klimaschutzziele zu ermöglichen. So schafft die Errichtung von Schall-
schutzwänden zur Lärmsanierung mehr Akzeptanz beim Bau von neuen Bahnstre-
cken. Auch sind der barrierefreie Umbau und die Erhöhung oder die Verlängerung 
von Bahnsteigen im Interesse der Bahnreisenden und tragen dem avisierten Ziel der 
Verdoppelung der Passagierzahlen bis 2030 Rechnung.  
 
Die Aufzählung von Maßnahmen in den Nummern 1 bis 4 bietet hierbei weiteren 
Raum für explizite kleinräumige Bau- und Änderungsmaßnahmen, wie etwa die 
Einrichtung lokaler Park- und Halteflächen sowie Servicestellen an Bahnanlagen und 
Betriebsstellen. 
 

- Erleichterung bei der Modernisierung und Digitalisierung von Schienen-
wegen 

Die Erleichterung für die Durchführung von kleinräumigen Änderungsmaßnahmen 
durch die neue Spezialregelung in § 14a UVPG ist ebenfalls geeignet, den beschleu-
nigten Ausbau der Eisenbahninfrastruktur mit Blick auf die Erreichung der Klima-
schutzziele zu ermöglichen. So erkennt der Absatz 1 den geringen Umfang bzw. die 
unerheblich kurze Dauer der Umweltauswirkungen der dort aufgezählten kleinen 
Änderungen an den Schienenwegen und Betriebsanlagen.  
 
 

C. Weitergehende Vorschläge 
 
Aus unserer Sicht müssen aber über dieses Gesetzesvorhaben hinaus noch wesentli-
che Bestandteile der Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 8. März 2020 zeit-
nah umgesetzt werden.  
 

- Materielle Präklusion 

Dazu gehört vor allem die Einführung einer rechtssicheren materiellen Präklusions-
wirkung für die Bereiche Schiene und Straße. Nach derzeitiger Rechtslage können 
und werden Bedenken im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit von Infrastruktur-
projekten im gerichtlichen Verfahren weiter auch dann vorgetragen, wenn sie im 
behördlichen Verfahren nicht vorgebracht worden sind. Maßgebliche Einwendun-
gen werden so gezielt im Sinne einer Verzögerungstaktik oft erst während des Ge-
richtsverfahrens erhoben. Dadurch werden Gerichtsverfahren regelmäßig deutlich 
verzögert. Die (Wieder)Einführung einer unionsrechtskonformen Präklusionsklausel 
verhindert langwierige Planfeststellungsverfahren.  
 

- Frühzeitige Einbindung von Bürgerinteressen 



Die frühzeitige Einbindung von Bürgerinteressen in Gestalt einer besseren Öffent-
lichkeitsbeteiligung ist ebenso zielführend bzw. zeitsparend. Die aktuelle Form der 
Bürgerbeteiligung wird von vielen Betroffenen als unzureichend angesehen, da sie 
den Bürgern keine ausreichenden Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet und im Pla-
nungsprozess oft erst sehr spät stattfindet. Wir brauchen eine frühzeitige und echte 
Bürgerbeteiligung, um eine neue Akzeptanzkultur für Infrastruktur in Deutschland 
zu etablieren. Nur so werden Bürgerinnen und Bürger transparent an Planungen be-
teiligt und mit Ihren Einlassungen in hohem Maß befriedigend und damit planungs-
verkürzend einbezogen. 
 

- Gesetzliche Stichtagsregelung  

Für mehr Planungssicherheit ist die Einführung einer gesetzlichen Stichtagsregelung 
im Rahmen von Genehmigungsverfahren angezeigt. Derzeit müssen Planungen ge-
mäß den neuesten fachlichen Erkenntnissen und Gesetzen während des laufenden 
Genehmigungsverfahrens angepasst werden. Dadurch kommt es während des Pla-
nungsverfahrens häufig zu Verzögerungen und langwierigen Überarbeitungen, weil 
sich technische oder verkehrliche Rahmenbedingungen ändern. Eine gesetzliche 
Stichtagsregelung würde es ermöglichen, dass Änderungen nach einem bestimmten 
Stichtag nicht mehr berücksichtigt werden müssen. Klare Stichtagsregelungen kön-
nen der mehrfachen Durchführung von umweltrechtlichen Untersuchungen und an-
schließenden Änderungen der Planunterlagen vorbeugen. Dies würde Rechtssicher-
heit schaffen und damit die Planbarkeit von Infrastrukturprojekten verbessern so-
wie die Zeit vom Planungsbeginn bis zum Bau verkürzen.  
 

- Bedingtes Verbandsklagerecht 

Weiter schlagen wir ein bedingtes Verbandsklagerecht vor. Danach sollen Umwelt-
verbände nur unter der Bedingung klagen dürfen, dass ihre Belange direkt betroffen 
sind oder eine ordnungsgemäße Beteiligung der Umweltverbände im Genehmi-
gungsverfahren nicht gegeben war. Ohne hinreichende Bedingung kann das Ver-
bandsklagerecht ansonsten weiter pauschal für die Blockade von Infrastrukturpro-
jekten missbraucht werden. Die Einführung des umfassenden Verbandsklagerecht 
hat zu erheblichen Verzögerungen von Gerichtsverfahren geführt. Danach dürfen 
Umweltverbände in Gerichtsverfahren nicht nur Umweltbelange, sondern sämtliche 
Belange im Planfeststellungsverfahren geltend machen. Klagen von Umweltverbän-
den sollten sich auf umweltbezogene Rechtsvorschriften beschränken und nicht 
mehr auf Basis von wirtschaftlichen Bedenken erfolgen können. 
 

- Gerichtliche Fehlerheilung im Einzelnen 

Schließlich befürworten wir u.a. noch die Umsetzung eines weiteren Vorschlags des 
Normenkontrollrats zur Beschleunigung des Verwaltungsrechtswegs. Aus dem Gut-
achten des Normenkontrollrates vom April 2019 mit insgesamt zehn Kernbotschaf-
ten zur Beschleunigung verwaltungsgerichtlicher Verfahren, halten wir die Ermögli-
chung einer gerichtlichen Feststellung auf Heilung einzelner Fehler bei Klagen von 
Umweltverbänden für effektiv streitbeiliegend und damit planungsverkürzend.  
So würde die verbandspolitische Akzeptanz auf Klägerseite durch die Anerkennung 
gelungener Fehlerheilungen erhöht werden. Damit sind aufgrund von Klagerücknah-
men bzw. Erledigungserklärungen zeitliche Verfahrensbeschleunigungen möglich. 



Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Übersendung des Gesetzentwurfs für ein

Investitionsbeschleunigungsgesetz im Rahmen der Verbändeanhörung.

Nach einer (urlaubsbedingt) äußerst oberflächlichen Durchsicht möchte ich zunächst

folgende inhaltlichen Hinweise geben:

1) Das Vorhaben, die Elektrifizierung von bestehenden Eisenbahnstrecken

planungsrechtlich deutlich zu beschleunigen, entspricht einer von uns (und anderen

Verbänden) bereits seit längerer Zeit erhobenen Forderung, die vorgesehenen

Regeln scheinen uns auf den ersten Blick hierfür gut geeignet zu sein.

2) Auch die Leistungsfähigkeit der Verwaltungsgerichtsbarkeit durch personelle

Stützung und Spezialisierung zu erhöhen, sehen wir als zielführendes Instrument zur

Beseitigung eines Bottlenecks beim Ausbau der Schieneninfrastruktur an. Fraglich

scheint uns, ob eine generelle Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte als erste

Instanz die hierdurch angestrebten Effekte nicht möglicherweise durch neue

Personalengpässe wieder zunichtemachen könnte.

3) Die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens in das Belieben (faktisch) der

DB Netz AG zu stellen, ist aus unserer Sicht weniger geeignet als die Stärkung und

Beschleunigung der Raumordnungsverfahren in rechtlicher, fachlicher und

personeller Dimension, da dies unseres Erachtens zu einer in der Regel schnelleren

Prüfung und Entscheidung über die im weiteren Planungsverlauf wesentlichen

Fragen führen könnte.

Ungeachtet der Planung zum Beschluss des Gesetzentwurfs im Kabinett in der

kommenden Woche behalten wir uns eine vertiefte Stellungnahme vor. Wir sind

negativ überrascht, dass das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

nach einer Reihe von massiv kritisierten, extrem kurzen Anhörungsfristen im

vergangenen Jahr und den politischen Debatten um unvollständige

Gesetzgebungsvorhaben, erneut die Regeln der Verbändeanhörung nicht anwendet.

Ungeachtet der Dringlichkeit zur Beschleunigung des Ausbaus der



Schieneninfrastruktur bitten wir zum wiederholten Male, davon abzusehen, komplexe

Gesetzgebungsvorhaben – bevorzugt in der Sommerpause - ohne jegliche

"Vorwarnung" (es sei denn, man bezöge sich auf die seit Monaten allgemein

geäußerten Hinweise) den Verbänden mit extrem kurzen Fristen vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Westenberger

Geschäftsführer

Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) e.V.

Reinhardtstraße 46

10117 Berlin



Sehr geehrte Damen und Herren,

im Nachgang erreichte uns noch folgender Hinweis, den wir Ihnen gerne

weiterreichen möchten:

In Artikel 2, Nr. 2b Ziffer 3 ist explizit die Erhöhung von Bahnsteigen benannt worden.

Es kann jedoch auch bei Veränderungen zu (mit DB S&S vereinbarten)

Absenkungen von Bahnsteigen (z.B. von 96 cm auf 76 cm) kommen.

Daher ist zu prüfen, ob statt der bisher geplanten Formulierung besser die „(…)

Erhöhung/Absenkung (…) von Bahnsteigen“ benannt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Zerban

___________________________________________________

Frank Zerban

Hauptgeschäftsführer

Bundesarbeitsgemeinschaft der Aufgabenträger des SPNV e. V.

Wilmersdorfer Str. 50/51, 10627 Berlin
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Entwurf eines Investitionsbeschleunigungsgesetzes 
Ihre Nachricht vom: 02.08.2020 , Unser Zeichen: 40-R-13-01-03 

Sehr geehrte Frau Reimold, 

für die Möglichkeit einer Stellungnahme zu dem Entwurf eines 
Investitionsbeschleunigungsgesetzes (im Folgenden: Entwurf) danken wir Ihnen. 
Der VDV unterstützt den Entwurf als weiteren wichtigen Baustein auf dem Weg zu 
schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Wir 
möchten die Gelegenheit allerdings auch nutzen, um auf einige Punkte hinzuweisen, 
bei denen wir noch Änderungsbedarf sehen. 

Insbesondere ist problematisch, dass in wichtigen Punkten der Bereich der 
städtischen Schienenbahnen erneut unberücksichtigt bleibt. Bereits nach dem 
Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im 
Verkehrsbereich vom 29. November 2018 vergingen nahezu eineinhalb Jahre, bis 
durch das Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und 
Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 3. März 2020 wichtige 
Änderungen des AEG durch weitgehend inhaltsgleiche Regelungen im PBefG 
nachvollzogen wurden. Weshalb auch jetzt die vorgeschlagenen Änderungen von 
AEG in Art. 2 des Entwurfs nicht direkt auch im PBefG umgesetzt werden sollen, 
erschließt sich nicht und kostet wieder wertvolle Zeit. 

Zu Art. 1 – Änderung der VwGO 

Der VDV begrüßt die vorgeschlagenen Regelungen, insbesondere die vorgesehene 
Ermöglichung von Planungskammern und –Senaten in § 188b VwGO des Entwurfs. 
Überlegenswert erscheint jedoch, ergänzend für Oberverwaltungsgerichte und 
Bundesverwaltungsgericht die Bestimmung als Soll-Vorschrift auszugestalten, um 
die hier bestehenden Synergiepotenziale noch konsequenter zu nutzen. 

Außerdem bittet der VDV um Prüfung, ob die Beschränkung der vorgesehenen 
Regelung zur Ausweitung des Sofortvollzugs in § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a (neu) VwGO 
auf Infrastrukturprojekte „überregionaler Bedeutung“ nicht zu einer 
Benachteiligung der städtischen Schienenbahnen führt. Es bleibt nach diesseitiger 
Einschätzung unklar, ob diese von dieser Regelung profitieren könnten. Denn auch 
lokale Schienenbahnsysteme haben – man denke nur an den täglichen 
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Berufsverkehr in großen Städten und Ballungsräumen – deutliche Auswirkungen 
über den Ortsbereich hinaus. Daher wäre es wünschenswert (über die bereits in § 29 
Abs. 6 Satz 2 PBefG bestehende Regelung für Planfeststellungsbeschlüsse und 
Plangenehmigungen hinaus) für wichtige, nicht unter Planfeststellungs- oder 
Plangenehmigungsvorbehalt stehende Vorhaben ebenfalls die aufschiebende 
Wirkung auszuschließen. Nach Einschätzung des VDV würde eine entsprechende 
Klarstellung in der amtlichen Begründung ausreichen.  

Zu Art. 2 – Änderung des AEG 

Fehlende Umsetzung im PBefG 

Hier ist nochmals auf Kritikpunkt hinzuweisen, dass insbesondere die in Nrn. 2. b) 
und c), 3., und 4. vorgesehenen und inhaltlich eigentlich begrüßenswerten 
Änderungsvorschläge nicht direkt durch entsprechende Änderungen im PBefG auch 
für die städtischen Schienenbahnen umgesetzt werden. Dies ist nach diesseitiger 
Einschätzung sowohl unproblematisch möglich als auch sehr sinnvoll und würde im 
Hinblick auf die Nr. 2. b) auch dem Gedanken des ebenso zu begrüßenden neuen 
§ 14a UVPG (Art. 4 Nr. 3 des Entwurfs) entsprechen. Der VDV bittet eindringlich 
darum, dies noch in diesem Gesetzgebungsverfahren zu tun. 

Zu Art. 2 Nr. 1 

Hinsichtlich des Entwurfs von § 2 Abs. 7f AEG erscheint das Verhältnis zu § 2 
Abs. 7c und 7d unklar. Die Begründungen zu Art. 2 Nrn. 1 und 5 (S. 27f, 33) lassen 
vermuten, dass eine Streichung von § 2 Abs. 7c und 7d vorgesehen war, was aber auf 
Grund der europarechtlichen Vorgabe dieser Begriffe kaum möglich sein dürfte. In 
diesem Fall wäre – neben den europarechtlichen Bedenken - die Begrifflichkeit im 
gesamten AEG entsprechend zu bereinigen und insbesondere auch in Art. 4 Nr. 3 (§ 
14a Abs. 1 Nrn. 4 und 5 des Entwurfs) nachzuvollziehen. Sinnvoller dürfte es daher 
sein, einen definitorischen Gleichklang zwischen den Begriffen herzustellen. Zudem 
regen wir an, die Gesetzesbegründung zu § 2 Abs. 7f AEG dahingehend zu ergänzen, 
dass Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere auch die Instandhaltung einer Anlage 
(vgl. DIN 31051) umfassen. Die in Bezug genommene DIN kennt neben der 
Instandhaltung, z.B. auch die Instandsetzung und Wartung. Um sicherzustellen, dass 
alle diesbezüglichen Begriffe erfasst sind, sollte der Zusatz „insbesondere“ erfolgen. 

Zu Art. 2 Nr. 2. b) 

Das Ziel der vorgeschlagenen Regelungen wird begrüßt, jedoch bestehen hinsichtlich 
des neuen § 18 Abs. 1a AEG folgende Bedenken:  

- Da die Regelungen nicht als lex specialis ausgestaltet sind und durch Satz 6 
sowie die Begründung wieder aufgeweicht werden, bergen die Regelungen 
Gefahren für die Projektverantwortlichen. Ein Vorrang durch Spezialität 
wäre aber erforderlich, um überhaupt eine Beschleunigung zu ermöglichen.  
 

- Die Sichtweise in Satz 1 des § 18a AEG, nach der die Bündelung mehrerer für 
sich genommen planfeststellungsfreier Einzelmaßnahmen einer 
Planfeststellung unterliegen soll, teilen wir nicht.  
 
Es soll dann keine Einzelmaßnahme vorliegen, wenn infolge der 
Baumaßnahme, die von der Planfeststellung freigestellt ist, weitere 
Baumaßnahmen erforderlich werden oder zusätzlich ausgeführt werden 
sollen, die für sich betrachtet nach dieser Vorschrift von der Planfeststellung 
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ebenfalls freigestellt sind. Die Baumaßnahmen stellten in diesem Fall jeweils 
Teile einer komplexeren Maßnahme dar, die gesamthaft zu betrachten seien. 
Diese Auffassung teilen wir nicht und bitten, den Absatz zu streichen. 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen könnten freigestellte 
Baumaßnahmen – um dem Erfordernis einer Planfeststellung zu entgehen – 
jeweils nacheinander durchführen. Es handelte sich dann um 
Einzelmaßnahmen, einer Planfeststellung bedürfte es nicht. 
Für die Auswirkungen auf öffentliche und private Belange macht es aber – 
vom Ergebnis her gesehen – keinen Unterschied, ob Baumaßnahmen 
zeitgleich oder nacheinander durchgeführt werden. Das Ergebnis wäre mit 
und ohne Planfeststellung das gleiche. 
Gesplittete Baumaßnahmen würden jedoch mit höheren Kosten, zeitlichen 
Verzögerungen, einer insgesamt deutlich verlängerten Bauphase und 
dadurch bedingt wiederholten betrieblichen Einschränkungen mit 
negativen Auswirkungen auf deren Fahrgäste und Frachtkunden 
einhergehen. Vor allem aber würden auch Anwohner über einen deutlich 
längeren Zeitraum mit den Widrigkeiten der nacheinander geschalteten 
Baumaßnahmen zu leben haben. 
 

- Satz 2 des § 18 Abs. 1a AEG ist hinsichtlich des Begriffs der „baurechtlichen 
Zulassung“ unklar. Weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus der 
Gesetzesbegründung wird deutlich, welche „baurechtliche Zulassung“ 
gemeint ist. Denkbar scheinen überhaupt nur 
Baugenehmigungserfordernisse nach den Landesbauordnungen, soweit 
diese überhaupt auf Verkehrsanlagen Anwendung finden. Sofern 
beispielsweise bei Maßnahmen für die digitale Schiene (wohl gemeint mit 
ERTMS) digitale Stellwerke in Gebäuden oder Modulgebäuden errichtet 
werden, ist nach dem Gesetzeswortlaut zweifelhaft, ob für diese Gebäude 
etwaige Baugenehmigungserfordernisse nach Landesbaurecht gelten oder 
durch die bundesrechtliche Regelung verdrängt werden sollen, da nach dem 
zweiten Halbsatz der Neuregelung landesrechtliche Regelungen gerade 
unberührt bleiben. Dies bedürfte daher einer Klarstellung. Nach unserem 
Verständnis sollen die landesrechtlichen Baugenehmigungserfordernisse 
verdrängt werden, damit die Situation, mit der bei einer Planfeststellung 
vergleichbar ist (Konzentrationswirkung). Dies ergibt sich allerdings – wie 
ausgeführt – derzeit nicht eindeutig aus dem Gesetzeswortlaut oder der 
Gesetzesbegründung. 
 

- Nach Satz 4 des § 18 Abs. 1 hat der Träger des Vorhabens sich vor 
Durchführung einer Einzelmaßnahme im Sinne des § 18 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 
und 2 AEG durch das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr vor der Durchführung bestätigen zu 
lassen, dass keine militärischen Belange entgegenstehen. Um dem Gedanken 
der Verfahrensbeschleunigung Rechnung zu tragen, sei dem Vorhabenträger 
ausweislich der Begründung (Seite 31) innerhalb von vier Wochen zu 
antworten. Letzteres findet im Gesetz keine Stütze. Wir bitten, § 18 Abs. 1a 
AEG entsprechend zu ergänzen. 
 

- § 18 Abs.1a Satz 5 sieht vor, dass wenn für das Vorhaben die Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen kann, der 
Träger des Vorhabens die Feststellung des Planes nach Absatz 1 Satz 1 zu 
beantragen hat. Das EBA soll daraufhin die UVP-Pflicht prüfen, und bei 
deren Verneinung das Verfahren dann wieder beenden (vgl. hierzu auch die 
Gesetzesbegründung auf S. 31). Dies hat für die Praxis aller Voraussicht nach 
keine wirkliche Beschleunigungswirkung, da in einem solchen Fall zunächst 
die Planfeststellungsunterlagen vollständig erarbeitet werden müssen nur 
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um dann ggf. die Feststellung zu erhalten, dass eine UVP und damit eine 
Planfeststellung nicht erforderlich ist. Entweder führt der Vorhabenträger 
dann das Verfahren doch freiwillig durch (weil ohnehin schon alle 
Unterlagen eingereicht wurden) oder er bricht es ab und muss dann aber 
noch die Einzelgenehmigungen nach anderen Gesetzen einholen; den 
Planfeststellungsantrag hat man dann aber „umsonst“ erstellt. Eine wirkliche 
Beschleunigungswirkung ist damit daher aller Voraussicht nach nicht 
verbunden. Dies betrifft immer die in § 18 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 und 4 AEG 
aufgeführten Maßnahmen, da für diese nach § 14a Abs. 2 und 3 UVPG immer 
eine standortbezogene  bzw. eine allgemeine Vorprüfung im Einzelfall 
besteht. Das heißt, für diese beiden Maßnahmentypen des § 18 Abs.1a 
„kann“ immer „die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen“, mit der Folge, dass insoweit 
immer zunächst ein Antrag nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG – einschließlich der 
dafür erforderlichen Planunterlagen einzureichen ist. 
 
Sinnvoller ist es,  das Verfahren auf die Feststellung nach § 5 UVPG und die 
Einreichung der für § 5 UVPG notwendigen Unterlagen (Screeningbogen) zu 
beschränken, so dass kein vollständiger Antrag nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG 
eingereicht werden muss, der sich bei Verneinung der UVP-Pflicht als 
überflüssig herausstellt. Eine entsprechende Formulierung könnte wie folgt 
lauten: 
 
„Kann für das Vorhaben die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen, hat der Träger des Vorhabens die 
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 5 UVPG bei der zuständigen 
Behörde zu beantragen. Ergibt die Feststellung nach § 5 UVPG, dass eine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, hat 
der Träger des Vorhabens einen Antrag nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG zu 
stellen.“ 
 
Im Gesetzeswortlaut des § 18 Abs. 1a Satz 5 AEG („Kann für das Vorhaben die 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen, 
hat der Träger des Vorhabens die Feststellung des Planes nach Absatz 1 Satz 
1 zu beantragen.“) spiegelt sich zudem nicht das vom Gesetzgeber nach der 
Gesetzesbegründung (vgl. dort S. 31) Gewollte wider. Der aktuell vorgesehene 
Gesetzeswortlaut des § 18 Abs. 1a Satz 5 AEG suggeriert jedoch, dass eine 
Planfeststellung nach § 18 Abs. 1 Satz 1 AEG durchzuführen ist, wenn eine 
UVP-Pflicht bestehen „kann“. Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich 
demgegenüber nicht, dass wenn der Antrag auf Planfeststellung gestellt 
wurde, danach das EBA festgestellt hat, dass nach der Einzelfallprüfung 
keine UVP-Pflicht besteht, das Verfahren dann aber wieder beendet werden 
kann. Dies müsste in dem Gesetzeswortlaut klargestellt werden, sofern nicht 
dem vorstehenden Vorschlag gefolgt wird. 
 

- Gemäß § 21 Abs. 8 Satz 3 AEG entscheidet über die vorzeitige 
Besitzeinweisung nach § 21 Abs. 8 Satz 1 AEG die Enteignungsbehörde. Wir 
regen an, zu prüfen, ob sich dies nicht bereits aus § 21 Abs. 8 Satz 1 AEG i. V. 
m. § 21 Abs. 1 Satz 1 AEG ergibt. § 21 Abs. 8 Satz 3 AEG wäre dann 
entbehrlich. 
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Zu Art. 4 – Änderung des UVPG 

Obgleich die im geplanten neuen § 14a UVPG für Schienenbahnen erstmals 
vorgesehene Regelung von Schwellenwerten grundsätzlich begrüßenswert sind, 
bleibt der Vorschlag doch hinter den Ergebnissen des Koalitionsausschusses vom 8. 
März 2020 zurück. Dieser hatte sich dafür ausgesprochen, EU-rechtliche 
Spielräume hier auszunutzen, so dass unterhalb dieser Werte künftig weder eine 
UVP noch eine UVP-Vorprüfung erforderlich ist. Aufgrund fehlender 
Schwellenwerte ist derzeit im Bereich Schiene sehr vielen Vorhaben eine 
zeitintensive UVP-Vorprüfung obligatorisch, die jedoch in rd. 90% der Fälle zum 
Ergebnis kommt, dass keine UVP-Pflicht besteht. Daher ist folgerichtig, wenn der 
Gesetzentwurf nun erstmals für Schiene Schwellenwerte vorsieht. Jedoch sind hier 
die EU-rechtlichen Spielräume noch nicht in ausreichendem Maße ausgeschöpft. 
Insbesondere Lärmsanierungsmaßnahmen und Elektrifizierungsinseln sollten 
zusätzlich von der Vorprüfungspflicht befreit werden, indem  

- § 14a Abs. 2 Nr. 2 des Entwurfs in § 14a Abs. 1 verschoben wird und 
- die Ausstattung einer bestehenden Bahnstrecke mit einer Oberleitung auf 

einer Länge von weniger als 5 Kilometern sowie die Erweiterung einer 
Bahnbetriebsanlage mit einer Flächeninanspruchnahme von weniger als 
2.000 m² werden zusätzlich in § 14a Abs. 1 aufgenommen werden. 

Des Weiteren sollten in § 14a Abs. 2 die Ziffer 3 und in Abs. 3 die Ziffer 2 und 3 
gestrichen werden, um einen Gleichklang mit § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UVPG 
herzustellen und eine Schlechterstellung der genannten Maßnahmen gegenüber 
anderen Vorhaben, für die Schwellenwerte vorhanden sind, zu verhindern. 

Ferner regen wir an, § 14a UVPG um einen neuen Abs. 4 zu ergänzen, der eine Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Abs. 2 und 3 an die 
Voraussetzung der Möglichkeit erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen 
durch die Änderung knüpft. Dies entspricht dem Gedanken von § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2, Abs. 3 Satz 2 UVPG. 

Neben der bereits oben angemerkten Schwierigkeit der Verwendung des Begriffs 
„Erneuerung“ in § 14a Abs. 1 Nrn. 4 und 5 des Entwurfs (s. o. zu Art. 2) möchten wir 
zudem darauf hinweisen, dass der Begriff der „Eisenbahnübergänge“ in § 14a Abs. 1 
Nr. 4 unklar bleibt. Da dieser Begriff nach diesseitiger Kenntnis nicht definiert ist, 
sollte die Begrifflichkeit z. B. durch die Verwendung der Wörter „Kreuzungen von 
Schienenbahnen mit Verkehrswegen“ klarer gefasst und auch städtische 
Schienenbahnen in den Anwendungsbereich aufgenommen werden. 

Ferner scheinen uns die Neufassungen in Ziffer 14.7 und 19.13 der Anlage 1 zum 
UVPG von der dahinterstehenden Wertung hinsichtlich der Bahnstromfernleitungen 
„verdreht“. In 14.7 wird geregelt, dass der Bau von Bahnstromfernleitungen „auf dem 
Gelände der Betriebsanlage oder entlang des Schienenwegs“ immer der UVP-Pflicht 
unterliegt. Für die übrigen Bahnstromfernleitungen (also für selbständig geführte 
Bahnstromfernleitungen) gilt hingegen dann 19.13, der also für nicht auf dem 
Gelände der Betriebsanlage oder entlang der Schienenwege zu bauende 
Bahnstromfernleitungen „nur“ eine Vorprüfungspflicht bzw. eine standortbezogene 
Vorprüfungspflicht vorsieht. Diese Wertung erscheint unseres Erachtens insoweit 
nicht nachvollziehbar, da Anlagen auf dem Betriebsgelände bzw. entlang des 
Schienenweges als beeinträchtigender für die Umwelt angesehen werden (mit der 
Folge einer UVP-Pflicht) als Anlagen, die außerhalb des Betriebsgeländes/des 
Schienenweges angeordnet werden. Unseres Erachtens sind die 
Umweltauswirkungen im zuerst genannten Fall aber weit geringer, da sie auf bereits 
baulich belasteten Flächen erfolgen.  
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Außerdem ist es aufgrund der bisherigen Praxisfälle nahezu ausgeschlossen, dass 
„Bahnstromfernleitungen auf dem Gelände der Betriebsanlage oder entlang des 
Schienenwegs“ errichtet werden. Bahnstromfernleitungen dienen der Zuführung 
von elektrischer Energie und verlaufen daher in der Regel „über Land“ hin zu den 
Schienenwegen und sonstigen Betriebsanlagen (z.B. Unterwerk). 

Wir regen daher an, in Ziffer 14.7 den Zusatz „sowie Bahnstromfernleitungen auf 
dem Gelände der Betriebsanlage oder entlang des Schienenwegs“ zu streichen. 

Zu Art. 5 – Änderung des ROG 

Die vorgesehenen Regelungen zur Digitalisierung im Rahmen des 
Raumordnungsverfahrens (ROVf) werden ausdrücklich begrüßt, ebenso die 
Klarstellung, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Vorhabenträgers durch 
die Behörde zu schützen sind. 

Jedoch hat der VDV Bedenken hinsichtlich der für § 15 Abs. 4 5 ROG vorgesehenen 
Änderungen. Da es außerdem noch erheblicher Planungsschritte bedarf, um nach 
einem ROVf Planfeststellungsreife zu erreichen, ist die in Satz 2 vorgesehene 
„zeitnahe“ Beantragung des Zulassungsverfahrens nicht hilfreich, zumal die 
Planfeststellungsbehörde weiterhin an das Ergebnis des ROVfs nicht gebunden ist. 
Zudem sollten nach diesseitiger Einschätzung die in § 14 Abs. 4 vorgesehenen Sätze 
4 und 5 gestrichen werden. Zunächst dürfte das ROG keine Vorgaben für das 
nachgelagerte Zulassungsverfahren machen können; dies nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund des Art. 5 Nr. 1. g). Durch den vorgesehenen Satz 5 könnten zudem 
anderenfalls mehrere ROVf für ein Vorhaben entstehen, dies scheint die Begründung 
auf Seite 39 zu verstehen zu geben.  

Aus der Begründung zu § 15 Abs. 5 wird deutlich, dass bei linienhaften Vorhaben 
weitgehend nicht  auf ein ROVf verzichtet werden kann. Schließlich bestehen selbst 
bei kleineren linienhaften Vorhaben (bspw. der Neubau von Verbindungskurven im 
Schienenverkehr) häufig großräumige Trassenalternativen. In Abs. 5 sollte daher 
eine Regelung aufgenommen werden, dass in Fällen, in denen eine 
abschnittsübergreifende frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, die die Kriterien nach 
§ 25 Abs. 3 VwVfG erfüllt, dazu führt, dass auf das ROVf zu verzichten ist. Eine 
entsprechende Anpassung von Artikel 6 ROV wird ebenfalls empfohlen.  

Erst mit einer solchen Regelung würde für linienhafte Vorhaben im signifikanten 
Umfang die Möglichkeit zum Verzicht auf ROVf geschaffen. Die gerade in der 
Öffentlichkeitsbeteiligung bestehen Doppelungen zwischen früher Öffentlichkeits-
beteiligung und ROVf würden hierdurch entfallen und betreffende Vorhaben 
angesichts üblicher Verfahrensdauern von ROVf um mehrere Jahre beschleunigt.  

Vorschlag für eine Änderung von § 14 BNatSchG 

Wir regen an, § 14 BNatSchG um einen Absatz zu ergänzen, nach dem nicht als 
Eingriff bauliche Maßnahmen auf solchen Flächen gelten, die nach § 4 Nummer 3 
dem öffentlichen Verkehr als öffentliche Verkehrswege dienen, wenn diese keiner 
baurechtlichen Zulassung bedürfen und die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege berücksichtigt werden. Derartige Maßnahmen dienen der 
Funktionssicherung des Verkehrsweges. Der Biotop- und Artenschutz sowie die 
Regelungen zu Natura 2000 finden auf diesen Flächen weiterhin Anwendung.  
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Abschließende Anmerkungen: 

Der Entwurf nimmt leider einige sehr wichtige Punkte, die der Koalitionsausschuss 
vom 8. März 2020 für das Investitionsbeschleunigungsgesetz vorgesehen hatte (vgl. 
IV. Nr. 1 i. V. m. der Anlage: „Eckpunkte der Maßnahmen zur 
Planungsbeschleunigung“ der Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom 8. März 
2020) nicht in Angriff. Hier bitten wir um nochmalige Prüfung, welche der noch 
offenen Punkte des Ergebnisses des Koalitionsausschusses in diesem 
Gesetzgebungsverfahren (bspw. weitere gesetzliche Stichtagsregelungen) noch 
realisiert werden können. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir wegen der Kürze der von Ihnen gesetzten Frist 
keine umfassende Gremienbeteiligung im VDV durchführen konnten und uns daher 
weitere Ausführungen vorbehalten müssen. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und wären Ihnen 
verbunden, wenn Sie die Argumente des VDV prüfen und im laufenden 
Gesetzgebungsverfahren berücksichtigen würden. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Jan Schilling 
Geschäftsführer 



               

            

 

Handlungsmöglichkeiten zur Beschleunigung der Planung  
und Genehmigung von Infrastrukturprojekten 

 

Einleitung  

In der seit einigen Jahren geführten Diskussion über die Umsetzung von Infrastrukturprojekten in 
Deutschland wird gern der Eindruck vermittelt, Verzögerungen seien vor allem durch geltendes Um-
weltrecht, durch eine übermäßige Beteiligung und – vor allem in jüngster Zeit – durch Klagen aner-
kannter Umweltverbände verursacht. Andere Belange werden von der Politik nur selten als hemmende 
Faktoren benannt: Hierzu gehören die Unübersichtlichkeit und Kompliziertheit der rechtlichen Rege-
lungen, fehlende oder veraltete Ausführungsvorschriften für den Vollzug unbestimmter Rechtsbe-
griffe, die Ausdehnung von Prüfweite und -tiefe aufgrund der zunehmenden Regelungsdichte, fehlen-
des oder überbeanspruchtes Fachpersonal in Planungs- und Genehmigungsbehörden, Planungsände-
rungen durch den Vorhabenträger während des Verfahrens oder Auswüchse bei der gutachterlichen 
Erstellung von Sicherheitsanalysen. Diese sind aber gemäß wissenschaftlicher Evaluationen deutlich 
relevanter als die durch Umweltverbände beeinflussten Faktoren. 

Betrachtet man die Faktenlage genauer, liefert die Beteiligung von Umweltverbänden an jährlich über 
1.000 Planfeststellungsverfahren beim Ausbau von Straßen, Schienen und Wasserstraßen in Bund und 
Ländern häufig die einzigen Rückmeldungen und Stellungnahmen und damit auch Optimierungspoten-
ziale für die Genehmigungsbehörden. Denn in vielen Planfeststellungsverfahren im Verkehrsbereich 
beteiligen sich Bürger*innen inzwischen nur noch, wenn die eigenen Grundstücke in Anspruch genom-
men werden.  

Auch das Argument, die Umweltverbände würden übermäßig klagen, trifft nicht zu, denn die tatsäch-
liche Zahl der Verbandsklagen ist äußerst gering. Von 2013 bis 2016 lag der Anteil der durch Verbands-
klagen veranlassten Entscheidungen in Deutschland lediglich bei 0,04% im Verhältnis zu allen insge-
samt durch die Verwaltungsgerichte abgeschlossenen Verfahren (ohne Asylverfahren) (Schmidt, 
Zschiesche 2018). Im Verkehrsbereich gehen die Verbandsklagen trotz zunehmendem Vollzugsdefizit 
sogar zurück, wie wissenschaftliche Untersuchungen verdeutlichen. In 2017 und 2018 wurden bundes-
weit nur 15 Verbandsklagen gegen Infrastrukturprojekte im Verkehrsbereich entschieden. Umweltver-
bände haben in Zeiten reduzierter behördlicher Vollzugskapazitäten jedoch die immer wichtigere Auf-
gabe, erkennbare Fehler oder Verstöße beispielsweise gegen umweltrechtliche Vorschriften aufzude-
cken (siehe EU-Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie). Sie nutzen ihre begrenzten Klagemöglichkeiten, 
um evident fehlerhafte Planungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Sie tun das auf eigene Kosten (Gut-
achten), um die Planungen auch im Sinne der Gesellschaft umweltseitig zu optimieren. Dabei gehen 
sie äußerst verantwortungsbewusst vor und klagen nur dort, wo von behördlicher Seite erkennbare 
Fehler oder Verstöße gegen umweltrechtliche Vorschriften vorliegen. Verbandsklagen sind oft das 
letzte Korrektiv für eine fehlerhafte, Umweltbelange nicht ausreichend beachtende Planung, denn die 
vorgetragenen, substanziellen Sachargumente innerhalb der verfahrensrechtlichen Öffentlichkeitsbe-
teiligung werden oft genug nur unzureichend berücksichtigt. 
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Deshalb ist die von Teilen der Politik wiederholt geforderte Konsequenz, die Beteiligungs- und Klage-
rechte der Umweltverbände weiter einzuschränken, um damit den Planungszeitraum bis zur Realisie-
rung von Projekten zu verkürzen, ein falscher Ansatz. Werden bei den Planungen alle rechtlichen Vor-
gaben vollumfänglich eingehalten, müssen die planenden Behörden keine gerichtliche Überprüfung 
befürchten. Die Umweltverbände können überhaupt nur dann erfolgreich sein, wenn grobe planeri-
sche bzw. umweltrechtliche Defizite vorliegen.  

Um den langwierigen und teuren Klageweg zu vermeiden, fordern die Verbände eine frühzeitige und 
effektive Öffentlichkeitsbeteiligung von Umweltvereinigungen sowie Bürgerinnen und Bürgern. Vor al-
lem dadurch würden Planungen beschleunigt und Kosten für alle Beteiligten reduziert. Auch Umwelt-
verbänden ist nicht an Verfahren gelegen, die länger dauern, als die gute Planung und Einbeziehung 
der Öffentlichkeit benötigt.  

Die Bundesregierung hat seit der Wiedervereinigung bereits viele gesetzliche Anläufe für eine Pla-
nungsbeschleunigung von Infrastrukturvorhaben unternommen. Eine Beschleunigungswirkung war 
mit den Gesetzen jedoch in der Regel nicht verbunden. Und auch die aktuellen Vorstöße des Bundes-
verkehrsministeriums, die neben einer Einschränkung der Bürgerrechte auch einen Eingriff in die 
Rechtsstaatlichkeit durch Aushebeln des Rechtsschutzes und Zulassung von Einzelvorhaben durch den 
Bundestag per Gesetz vorsieht, werden nicht zu einer Beschleunigung und verbesserten Planung füh-
ren.   
 

Planung beschleunigen, aber richtig! 

1. Öffentlichkeitsbeteiligung ernst nehmen 

Wer Planungen beschleunigen will, muss die oben bereits genannten Hemmnisse angehen und der 
Öffentlichkeitsbeteiligung die notwendige Bedeutung beimessen. Die frühzeitige Beteiligung, 2010 
nach den Ereignissen zum Bahnhofsbau Stuttgart 21 auch von der Bundeskanzlerin gefordert, ist erst 
in wenigen Bundesländern (u.a. Baden-Württemberg) Realität. Der Bundesgesetzgeber hat zwar nach 
2010 in § 25 des Verwaltungsverfahrensgesetzes einen neuen Absatz 3 eingefügt, der eine über die 
bestehende Öffentlichkeitsbeteiligung hinausgehende frühzeitige Beteiligung sicherstellen soll. Aller-
dings greift diese Regelung zu kurz, da sie insbesondere den Vorhabenträger nicht verpflichtet, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabe konkreter gesetzlicher Vorgaben durchzuführen. Aktuell 
wird die Öffentlichkeit meist erst nach jahrelanger, oft jahrzehntelanger Planung im Rahmen des Plan-
feststellungsverfahrens eingebunden. Gerade bei größeren Infrastrukturprojekten ist das viel zu spät.  

Eine Einbeziehung bereits in einer frühen Planungsphase kann indes zu einer Optimierung der Planung 
beitragen und die Akzeptanz des Projektes erhöhen, was gerichtliche Auseinandersetzungen vermei-
den würde. Der im aktuellen Beschleunigungsgesetz geplante Verzicht auf den Erörterungstermin oder 
die Beschränkung der Verbandsklage sind in der Sache nicht geeignet, für Beschleunigung zu sorgen. 
Die Fachkompetenz, die Verbände im Erörterungstermin beisteuern, führt zu besseren Planungsergeb-
nissen, sorgt für eine gewisse Akzeptanz und entschärft so mögliche Konflikte.  

Das europäische Recht zur Strategischen Umweltprüfung (SUP) schreibt eine frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung mit einer Alternativenprüfung bereits auf der Ebene von Plänen und Programmen vor. Dort 
heißt es: Alle „vernünftigen“ Alternativen müssen „ermittelt, beschrieben und bewertet“ werden. Vor-
gesehen ist somit ein ergebnisoffener Planungsprozess, an dem sich die Öffentlichkeit beteiligt. 

Eine deutlich weitergehende Berücksichtigung dieses Ansatzes in der deutschen Planungskaskade 
könnte zu einem klaren Abbau der Planungs- und Realisierungszeiten von Bauprojekten führen. 
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2. Vorgelagerte Verfahren durch echte Alternativenprüfung aufwerten 

Ein Problem der späten Beteiligung ist auch, dass maßgebliche Entscheidungen wie die Linienführung 
bei Verkehrsinfrastrukturprojekten meist bereits getroffen wurden, bevor die Öffentlichkeit einbezo-
gen wird. Besser wäre eine abgeschichtete Einbeziehung der Öffentlichkeit bereits während der Phase 
der Raumordnungsentscheidung bzw. der Linienbestimmung. Dadurch würde eine Entscheidung über 
die tatsächliche Realisierung der Projekte wesentlich früher herbeigeführt (das „ob“ eines Vorhabens). 
Das Planfeststellungsverfahren und auch die Öffentlichkeitsbeteiligung würden dann der Ausgestal-
tung und Optimierung (das „wie“ eines Vorhabens) vorbehalten sein, nicht aber mehr die Grundsatz-
entscheidung diskutieren. Eine Bürgerbeteiligung sollte am Beginn des Planungsprozesses in Form ei-
ner ergebnisoffenen „Grundsatzanhörung“ durchgeführt werden. In dieser sollte geklärt werden, wel-
chen Bedarf es für das Vorhaben gibt und welche tragenden Aspekte das Projekt in der vorgesehenen 
Form planerisch rechtfertigen. Zudem sollte die Nullvariante – also der Verzicht auf das jeweilige Pro-
jekt (siehe EU-Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie und EU-UVP-Richtlinie) – tatsächlich geprüft wer-
den. Eine echte Alternativenprüfung muss alle Umweltauswirkungen betrachten und alle anderen öf-
fentlichen Bedenken gegenüber den wirtschaftlichen Interessen abwägen. Die Ziele der Umweltver-
träglichkeitsprüfung dürfen nicht wirtschaftlichen Interessen nachgelagert werden. Eine umfangreiche 
Prüfung möglicher Alternativen und eine plausible Begründung der dann gewählten Variante können 
beschleunigend auf die weiteren Planungsschritte sowie die Umsetzung des Projektes wirken. Da auf 
der Ebene der Raumordnung/ Linienfindung faktisch regelmäßig über die Variante entschieden wird, 
mit der der Vorhabenträger in die Planfeststellung eintritt, sollte die Klagemöglichkeit auch auf der 
vorgelagerten Ebene eingeführt werden. Zurzeit ist dies aufgrund der Regelung in § 1 Absatz 1 Satz 3 
Nr. 3 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes für Dritte erst im anschließenden Planfeststellungsverfahren 
möglich, wenn der umfangreiche UVP-Bericht für die Antragsvariante bereits vorliegt. Dies ist für alle 
Beteiligten nicht hilfreich. 
 

3. Neue Formen der Planung etablieren 

Eine entscheidende Größe mit enormem Einfluss auf die Realisierungszeiten in Großprojekten sind 
mangelnde Planungs- und Personalkapazitäten in den zuständigen Verwaltungen der Bundesländer. 
Diese wurden in den letzten Jahren sogar sukzessive abgebaut, was einer der wesentlichen Gründe 
dafür ist, dass Verfahren lange dauern.  

Eine erfolgreiche und effiziente Planung muss bereits bei den Verkehrsprognosen beginnen, wo es bis-
her keine zwischen den zuständigen Ressorts abgestimmten Prognosen zu den Umwelt- und Klimawir-
kungen des Verkehrs und kein abgestimmtes Handlungsszenario gibt. Eine Beschleunigung von Pro-
jektplanungen kann erreicht werden, wenn von Anfang an in interdisziplinären Teams gearbeitet wird. 
Diese müssen dann von der Bedarfsanalyse bis zur Planung der Baudurchführung zusammenarbeiten. 
Hier wäre es hilfreich, auf Bundesebene ein Planungsteam zusammenzustellen, welches vor allem für 
Großprojekte tätig ist, denn diese weisen eigene Spielregeln und Anforderungen auf.  

Auch das Bundesverwaltungsgericht leidet massiv unter der Zuweisung erstinstanzlicher Zuständigkei-
ten, ohne dass gleichzeitig eine ausreichende Anzahl an zusätzlichen Richterstellen geschaffen wird. 
Dadurch hat sich die Dauer gerichtlicher Verfahren in Bezug auf Klagen gegen Infrastrukturprojekte 
deutlich verlängert.  
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4. EU-Umweltrecht anwenden 

Neben Einschränkungen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung werden von Teilen der Politik immer wieder 
Abschwächungen bei der Umsetzung geltenden Umweltrechts gefordert. Dass Deutschland EU-weit 
kein umweltpolitisches Vorbild ist, sieht man bereits an der enorm hohen Zahl laufender Vertragsver-
letzungsverfahren im Umweltbereich. Dies führt zu anhaltender Planungs- und Rechtsunsicherheit für 
die Wirtschaft, was derzeit besonders deutlich am Beispiel der ständigen Nachbesserung des Dünge-
rechts zur Umsetzung der Nitrat-Richtlinie zu beobachten ist.  

Zudem blockieren die einschlägigen Umweltrichtlinien neue Projekte keineswegs umfassend, sondern 
sehen in der Regel die Möglichkeit von Ausnahmen vor, sofern ein „übergeordnetes öffentliches Inte-
resse“ bestätigt werden kann und auch nach intensiver Prüfung keine Alternativen identifiziert werden 
konnten. Deshalb ist es wichtig, dass frühzeitig – z.B. im Rahmen der SUP auf der Ebene des Bundes-
verkehrswegeplans (BVWP) – eine umfassende Alternativenprüfung durchgeführt wird, welche auch 
andere Verkehrsträger mit einbezieht. 
 

5. Umweltverbände aktiv einbeziehen 

Eine Möglichkeit zur Beschleunigung von Planungen besteht auch darin, dass die Vorhabenträger die 
Umweltverbände vor Beginn des jeweiligen formellen behördlichen Verfahrens einbeziehen. Hierfür 
existieren gute Beispiele der Deutschen Bahn, die im Rahmen der Vorbereitung von Raumordnungs-
verfahren Dialogforen mit den Beteiligten planungsbegleitend etabliert, dort die Planung transparent 
macht und von den Verbänden eingebrachte Alternativen überprüft und diskutiert. Je früher eine kri-
tische und informelle Beteiligung erfolgt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer zügigen Reali-
sierung. Deshalb sollten die Umweltverbände schon zu einem frühen Zeitpunkt direkt beteiligt werden, 
anstatt sie erst später über die Vorhaben zu informieren. Ihre Kompetenz und kritische Begleitung 
können so bereits in einem frühen Stadium des Planungsprozesses helfen, teure und zeitaufwändige 
Fehlplanungen zu vermeiden, indem frühzeitig auf Verstöße gegen geltendes Umweltrecht hingewie-
sen wird. Dies kann zudem helfen, Klagen zu vermeiden.  
 

6. Verstärkte Kooperation sowie Streitbeilegung durch Vergleich nutzen 

Wie auch von der Bundesregierung in ihrem „Aktionsplan Großprojekte“ erwähnt wird, können außer-
gerichtliche Streitbeilegungen, aber noch viel mehr eine verstärkte Kooperation mit den Umweltver-
bänden zur Verbesserung und Beschleunigung von Planungsverfahren führen (Einsatz informeller Ver-
fahren). Das Bundesverkehrsministerium sowie die Vorhabenträger und zuständigen Behörden sollten 
demnach den Empfehlungen aus dem Aktionsplan von 2015 folgen und Maßnahmen für eine bessere 
Kommunikation und Kooperation während des gesamten Planungsverfahrens umsetzen sowie inner-
halb der Planungsbehörden Anreize schaffen, dass Umweltverbände frühzeitig einbezogen werden. 
Der bundesweite „Bürgerdialog Stromnetz“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie Öffentlichkeits- und Ver-
bändebeteiligung informell funktionieren kann. Um Zeit und Kosten zu sparen, kann auch eine Streit-
belegung durch Vergleich für die wenigen Klageverfahren im Verkehrsinfrastrukturbereich in Betracht 
gezogen werden. 

Stand: 17.01.2020 

Kontakt: BUND, Laura von Vittorelli, Tel. 030-27586-532, laura.vonvittorelli@bund.net; DUH, Dr. Cornelia Nick-
las, Tel. 030-2400867-0, nicklas@duh.de; DNR, Florian Schöne, Tel. 030-6781775-99, florian.schoene@dnr.de; 
NABU, Daniel Rieger, Tel. 030-284984-1927, daniel.rieger@nabu.de, UVP-Gesellschaft, Dr. Joachim Hartlik, Tel. 
05175-9291003; VCD, Alexander Kaas Elias, Tel. 030-280351-281, alexander.kaaselias@vcd.org  
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06. August 2020 
 

Verbändeanhörung Investitionsbeschleunigungsgesetz 
 
Sehr geehrte Frau Reimold,  

 

wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum vorgelegten Entwurf des Investitionsbeschleunigungs-

gesetzes Stellung nehmen zu können. Die erneut kurze Frist kommentieren wir nicht weiter.  

Bereits im Januar diesen hatten mehrere Verbände eine gemeinsame Stellungnahme zum Thema 

Planungsbeschleunigung veröffentlicht (siehe Anlage). In diesem Papier weisen wir darauf hin, 

dass eine Analyse der Ursachen langer Planungs- und Umsetzungszeiträume für Infrastrukturvor-

haben nach wie vor aussteht. Die Aussagen unserer Stellungnahme, verbunden mit den dort auf-

geführten Vorschlägen besitzen nach wie vor Gültigkeit.  

Wir begrüßen, dass die Beschleunigungsmaßnahem auf die Themen Eisenbahnstrecken und Wind-

energie beschränkt werden und klimaschädliche Projekte hier keine Berücksichtigung finden. Die 

Eingangszuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte ist aus unserer Sicht sinnvoll vor allem in Hin-

blick auf die Spezialisierung von Oberverwaltungsgerichten. Wir geben jedoch zu bedenken, dass 

dies mit einer ausreichenden Personalkapazität auf Seiten der Gerichte abgesichert werden muss.  

Die Aufhebung der UVP-Pflicht für Vorhaben von Oberleitungsbau, Digitalisierung/Signaltechnik, 

ERMTS etc. ist aus unserer Sicht ein richtiger Ansatz. Allerdings sollten die Eingriffe näher spezifi-

ziert und typologisiert werden. Es empfiehlt sich, gemeinsam mit Sachverständigen und Umwelt-

verbänden konkrete Kriterien zu entwickeln, die eine Bewertung der Vorhaben im Kontext der 

räumlichen Situation ermöglichen, um daraus ableitend zu ermitteln, wann auf eine UVP verzich-

tet werden kann. Dies kann Missverständnisse in den konkreten Vorhaben und damit Verzögerun-

gen bei der Umsetzung vermeiden.   

Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur  
Referates G 10 - Grundsatzangelegenheiten, 
Finanz- und Wettbewerbspolitik 
Frau Iris Reimold  
Invalidenstraße 44 

10115 Berlin 
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Spruchkörpern kann die Verwaltungsgerichtsbarkeit ihre hohe wirtschafts- bzw. pla-

nungsrechtliche Kompetenz zukünftig noch stärker als schon bislang bündeln und ver-

tiefen. Die Einrichtung solcher Spruchkörper wird zugleich das Vertrauen der Rechts-

schutzsuchenden in die Gewährung zeitnahen und qualitativ hochwertigen Rechts-

schutzes stärken. 

 

Art. 3 Entwurf-InvBeschlG 

Nr. 2: Der geplante Wegfall der aufschiebenden Wirkung für Windkraftanlagen, die 

nach Nr. 1.6 der 4. BImSchV einer Genehmigung nach dem BImSchG bedürfen, ist aus 

Sicht des BDVR nicht zu beanstanden. Allerdings ist auch hier darauf hinzuweisen, 

dass dies vermehrt Anträge nach § 80 Abs. 5 VwGO zur Folge haben dürfte. 

 

 

 

 

 

Dr. Robert Seegmüller 

       (Vorsitzender) 

Berlin, den 6. August 2020 



 

 

Verband kommunaler Unternehmen e.V. ∙ Invalidenstraße 91 ∙ 10115 Berlin  
Fon +49 30 58580‐0 ∙ Fax +49 30 58580‐100 ∙ info@vku.de ∙ www.vku.de 

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.500 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Un‐
ternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit mehr als
275.000 Beschäftigten wurden 2018 Umsatzerlöse von rund 119 Milliarden Euro erwirtschaftet und mehr als 12
Milliarden Euro investiert. Im Endkundensegment haben die VKU‐Mitgliedsunternehmen große Marktanteile in
zentralen Ver‐ und Entsorgungsbereichen: Strom 62 Prozent, Erdgas 67 Prozent, Trinkwasser 90 Prozent, Wärme
74 Prozent, Abwasser 44 Prozent.  Sie entsorgen  jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall  und  tragen durch getrennte
Sammlung entscheidend dazu bei, dass Deutschland mit 67 Prozent die höchste Recyclingquote in der Europäi‐
schen Union hat. Immer mehr kommunale Unternehmen engagieren sich im Breitbandausbau. 190 Unternehmen
investieren pro Jahr über 450 Mio. EUR. Sie steigern jährlich ihre Investitionen um rund 30 Prozent. Beim Breit‐
bandausbau setzen 93 Prozent der Unternehmen auf Glasfaser bis mindestens ins Gebäude. 
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Einleitung 
 
Der VKU begrüßt, dass im Entwurf des Investitionsbeschleunigungsgesetzes die Notwen‐
digkeit eines beschleunigten Windenergieausbaus berücksichtigt wird.  

Das Ausbauziel für Windenergie an Land liegt  laut EEG im Jahr 2020 bei 2900 MW neu 
installierter Leistung. Aktuelle Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land belegen: Im 
ersten Halbjahr 2020 gingen gerade einmal 587 MW Onshore‐Windenergie in Betrieb.  

Allein im kommunalwirtschaftlichen Bereich weiß der VKU von über 300 geplanten Wind‐
energieanlagen mit insgesamt 1,2 GW, die in Genehmigungsverfahren feststecken.  

Die Ursachen für den geringen Ausbau sind vielfältig. Rechtstreitigkeiten über die Zuläs‐
sigkeit von Windenergievorhaben sind ein Grund, weshalb sich viele Projekte verzögern. 
Daher unterstützt es der VKU, dass durch die vorgeschlagenen Rechtsänderungen unnö‐
tige Verzögerungen vermieden werden sollen. Insoweit bittet der VKU die Bundesregie‐
rung zudem, eine Ausschlussfrist für Einwendungen im Verfahren einzuführen. 

Der VKU unterstützt die vorgesehenen verfahrensbeschleunigenden Maßnahmen zuguns‐
ten von Windenergie‐ und KWK‐Vorhaben.  

Darüber hinaus schlägt der VKU vor, Genehmigungsbehörden an Abwägungsentscheidun‐
gen des Planungsträgers zu binden, um Doppelprüfungen zu vermeiden. Zudem sollte die 
Behördenbeteiligung  im  Rahmen  des  Bundes‐Immissionsschutzgesetzes  gestrafft  wer‐
den. 

Der VKU befürwortet schließlich die Einführung einer gesetzlichen Stichtagsregelung im 
Rahmen  von  Genehmigungsverfahren,  mit  der  zeitverzögernde  Anpassungen  von  Pla‐
nungsverfahren infolge von Rechtsänderungen vermieden werden können. 

Artikel 1 – Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 
 
 Der VKU unterstützt die in Artikel 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO vorgesehene Erstreckung 

der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungs‐
gerichtshöfe in § 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO auf Streitigkeiten über die Errichtung, den 
Betrieb und die Änderung von WEA an Land mit einer Gesamthöhe von mehr aus 50 
Metern. 
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Begründung 

Streitigkeiten über Windenergievorhaben führen zu enormen Projektverzögerungen und 
Zusatzkosten. Dadurch verschleppt sich der Windenergieausbau, der von zentraler Bedeu‐
tung für die Energiewende ist. Die vorgesehene erstinstanzliche Zuständigkeit der Ober‐
verwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe dient der Verfahrensbeschleunigung. 
 
 Der VKU begrüßt außerdem, dass die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwal‐

tungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe in § 48 Absatz 1 Satz 1 VwGO auch auf 
Streitigkeiten über die Errichtung, den Betrieb und die Änderung von KWK‐Anlagen ab 
einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW erstreckt werden soll. 

 
Begründung 

Die Klimaschutz‐ und Sektorenkopplungstechnologie Kraft‐Wärme‐Kopplung (KWK) ist ein 
zentraler Baustein des zukünftigen Energiesystems, das sich in diesem Jahrzehnt stark ver‐
ändern wird. Bei der Flankierung des Ausstiegs aus der Kernenergie und der Kohleverstro‐
mung sowie des parallelen Ausbaus der erneuerbaren Energien spielen KWK‐Anlagen eine 
entscheidende Rolle für die Versorgungssicherheit in Strom und Wärme. 

Die KWK stellt mit ihrer Zuverlässigkeit, Flexibilität und bundesweiten Verteilung ein zent‐
rales Element zum Erhalt einer sicheren Versorgung dar. Dies gilt insbesondere für KWK‐
Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW, die die Versorgung dichtbesie‐
delter Gebiete mit Strom und Wärme heute und in Zukunft sicherstellen sollen. Dazu be‐
darf es gemäß aktueller Untersuchungen bis zum Jahr 2030 eines Neubaus im Umfang von 
etwa 12 GW flexibler KWK‐Anlagen in der Fernwärmeversorgung.1 

Die üblichen Planungs‐, Genehmigungs‐ und Bauzeiten, die gerade in dichtbesiedelten Ge‐
bieten mit einer intensiven Interaktion mit den vielfältigen Interessengruppen einherge‐
hen, umfassen fünf bis sieben Jahre. Entsprechend bleibt wenig Raum für weitere Verzö‐
gerungen,  wenn  nicht  die  Energiewende  insgesamt  gefährdet  werden  soll.  Die  erstin‐
stanzliche Zuständigkeit der Obergerichte führt zu einer Beschleunigung des Rechtsschut‐
zes und ist deshalb zu begrüßen. 
 

 Der VKU bittet die Bundesregierung, die Möglichkeit, Einwände gegen Planungsvorha‐
ben im Verwaltungsverfahren und nachfolgenden Verwaltungsprozess zu erheben, zur 
Verfahrensbeschleunigung und im Sinne der Prozessökonomie angemessen und uni‐
onskonform zu modifizieren. 

 

                                                            
1 Die BDI‐Studie „Klimapfade für Deutschland“ geht davon aus, dass bis 2030 Gaskapazitäten  in 
einer Bandbreite von 25 bis 31 GW zusätzlich gebaut sowie bestehende Kapazitäten erhalten wer‐
den müssen. 
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Begründung 

Oftmals beteiligen sich Einzelpersonen und Personenvereinigungen nur rein formal an Ge‐
nehmigungsverfahren,  um  sich  ihre  besten  Argumente  und  Einwände  für  das  verwal‐
tungsgerichtliche  Klageverfahren  aufsparen.  Deswegen  müssen  dann  eigentlich  schon 
materiell abgeschlossene Genehmigungsverfahren neu geprüft werden, obwohl die Ein‐
wände schon ohne weiteres  in einem früheren Verfahrensstadium hätten vorgetragen, 
geprüft und berücksichtigt werden können. Diese „Salamitaktik“ führt nicht nur zu einer 
aus prozessökonomischen Gründen unnötigen Verlängerung des Verwaltungsgerichtsver‐
fahrens, sondern vielfach zu einer ebenso unnötigen zeitlichen Verzögerung des Geneh‐
migungsvorhabens insgesamt. 

Gerade vor dem Hintergrund von Art. 19 Abs. 4 GG und zur Vermeidung auch von miss‐
bräuchlichem Verhalten ist es daher materiell und prozessual geboten, dass Einwände ge‐
gen Planungsvorhaben innerhalb der gesetzten Verfahrensfristen vollständig zu erheben 
sind.  Mit  Ablauf  der  Einwendungsfrist  müssen  dann  sowohl  im  Verwaltungsverfahren 
selbst als auch in einem eventuellen nachfolgenden Verwaltungsprozess alle Einwendun‐
gen ausgeschlossen sein, die der Einwender auf Grundlage der ausgelegten Plan‐ bzw. 
Genehmigungsunterlagen  vernünftigerweise  hätte  vortragen  können.  Die  Begrenzung 
des Präklusionseffekts auf solche Einwendungen, die auf Grundlage der ausgelegten Un‐
terlagen vernünftigerweise hätten vorgetragen werden können, ermöglicht es schließlich 
dem Verwaltungsgericht die Substanziierungslast im Einzelfall verhältnismäßig und damit 
auch vor dem Hintergrund der EuGH‐Rechtsprechung unionskonform handhaben zu kön‐
nen. 

Artikel 3 – Änderung des Bundes‐Immissionsschutzgesetzes 
 
 Ebenso  unterstützt  der  VKU  die  Änderung  des  BImSchG  dahingehend,  dass  Wider‐

spruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer WEA an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung haben. 

 
Begründung 

Streitigkeiten über Windenergievorhaben führen zu enormen Projektverzögerungen und 
Zusatzkosten. Dadurch verschleppt sich der Windenergieausbau, der von zentraler Bedeu‐
tung für die Energiewende ist. Die vorgesehene Ausnahme von der aufschiebenden Wir‐
kung dient der Verfahrensbeschleunigung. 
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 Bei  Vorhandensein  einer  bestandskräftigen  Flächenausweisung  sollten  (öffentliche) 
Belange, die bereits im Rahmen des Ausweisungsverfahrens geprüft worden sind, ei‐
ner Genehmigung nicht (erneut) entgegenstehen bzw. verzögernd wirken. 

 
Begründung 

Es dient der Verfahrensbeschleunigung und der Rechtsklarheit, wenn Genehmigungsbe‐
hörden an Abwägungsentscheidungen des Planungsträgers gebunden sind.  

Dem VKU liegt ein Fallbeispiel vor, in dem die Regionalplanung eine geringfügige Überlap‐
pung des Windeignungsgebietes mit einem Landschaftsschutzgebiet zugunsten der Wind‐
energie abgewogen hat. Im Genehmigungsverfahren wurde der Projektierer dann mit ei‐
ner Argumentation konfrontiert, die die Abwägungsentscheidung der Regionalplanung in‐
frage  stellte.  Der  Argumentation  der  Genehmigungsbehörde  zufolge  hätte  die  Fläche 
nicht als Windeignungsgebiet ausgewiesen werden dürfen. Das Unternehmen sah sich ge‐
zwungen, gegen die Ablehnungsentscheidung zu klagen. Die damit verbundenen Zusatz‐
kosten und die Verzögerung belasten das Projekt wirtschaftlich erheblich. 
 
 Genehmigungsverfahren sollten beschleunigt werden, indem die Fristen für die Stel‐

lungnahme beteiligter Behörden verkürzt werden. Wenn Stellungnahmen nicht inner‐
halb der Frist erfolgen oder ausbleiben, sollte das rechtssicher als Einverständnis un‐
terstellt werden. 

 
Begründung 

Dem VKU liegen Fallbeispiele vor, in denen Projekte erheblich verzögert wurden, weil be‐
teiligte Behörden kurz vor Genehmigungserteilung erstmals Bedenken äußerten (manch‐
mal aufgrund bloßer Vermutungen), obgleich während des Planungs‐ und Genehmigungs‐
verfahrens, an dem sie beteiligt waren, entsprechende Anhaltspunkte gutachterlich aus‐
geschlossen werden konnten und sich auch nach erneuter Prüfung am Befund nichts än‐
derte. Durch die vom VKU vorgeschlagene Regelung könnten solche unnötigen Verzöge‐
rungen vermieden werden. 
 
 Der VKU befürwortet schließlich nachdrücklich die Einführung einer gesetzlichen Stich‐

tagsregelung im Rahmen von Genehmigungsverfahren mit der zeitverzögernde Anpas‐
sungen von Planungsvorhaben infolge von Rechtsänderungen vermieden werden kön‐
nen. 

 
Nach den Grundsätzen des intertemporalen Verwaltungsrechts erfassen Rechtsänderun‐
gen im Zweifel grundsätzlich alle bei ihrem Inkrafttreten anhängigen Fälle, sofern das Ge‐
setz  nicht mit  hinreichender Deutlichkeit  etwas Abweichendes  bestimmt.  Abweichend 
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hiervon sind Rechtsänderungen auf zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits bestands‐
kräftig abgeschlossene Rechtsverhältnisse nicht anwendbar (Grundsatz der Unantastbar‐
keit in der Vergangenheit abgeschlossener Rechtsverhältnisse). Ein Rechtsverhältnis kraft 
öffentlichen Rechts ist danach aber erst dann „abgeschlossen“, wenn es durch verbindli‐
chen  Einzelrechtsakt,  wie  z.B.  rechtskräftiges  Urteil,  bestandskräftigen  Verwaltungsakt 
etc. rechtlich festgestellt oder abgewickelt ist. 

Noch nicht rechtsverbindlich abgeschlossene Genehmigungsverfahren unterliegen daher 
grundsätzlich während des Verfahrens eintretenden Rechtsänderungen. Diese können so‐
mit zu neuen, noch nicht geprüften materiellen Genehmigungsvoraussetzungen und for‐
mellen Verfahrenserfordernissen führen. Dies führt zu teilweise erheblichen Verzögerun‐
gen. 

Nach dem Grundsatz der Sofortwirkung und der Nichtrückwirkung kann gesetzlich aber 
auch geregelt werden, dass die Rechtsänderung nur die Zukunft und nicht die Vergangen‐
heit ordnen soll, so dass Entstehung und Fortbestand eines Rechts sich grundsätzlich nach 
dem bisherigen Recht richten.  

Die Einführung einer gesetzlichen Stichtagsregelung gewährleistet daher, dass noch nicht 
abgeschlossene Genehmigungsverfahren nach den bisher hierfür  geltenden Rechtsvor‐
schriften fortgeführt und abgeschlossen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
VKU‐Ansprechpartner 

Fabian  Schmitz‐Grethlein  |  Bereichsleiter  Energiesystem  und  Energieerzeugung  | 
030.58580‐380 | schmitz‐grethlein@vku.de 

Andreas Seifert | Bereichsleiter Recht | 030.58580‐132 | seifert@vku.de 
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I. Vorbemerkung 

 

Laut dem jüngsten Bericht des Wissenschaftlichen Beirats des Bundeswirt-

schaftsministeriums sehen 72 Prozent der Unternehmen in Deutschland im 

ungenügenden Zustand der Straßenverkehrsinfrastruktur ein Hindernis für 

ihre Geschäftsentwicklung. In den Jahren 2012 bis 2018 hat sich die Länge 

der Staus auf deutschen Autobahnen von 500 Millionen auf 1.500 Millionen 

Kilometer verdreifacht. Für den Schwerverkehr sind wichtige Autobahnbrü-

cken schon jetzt nicht oder nur eingeschränkt nutzbar, so der Bericht. Zügige 

Verfahrenswege für Brückenersatzneubauten sind dringender denn je. Wenn 

in Genua binnen zwei Jahren eine unter tragischen Umständen eingestürzte 

Brücke neu geplant und gebaut werden kann, in Deutschland gleicher aber 

wohl unmöglich wäre, dann ist dies für deutsche Planungs- und Verfahrens-

dauern ein bitteres Armutszeugnis.  

 

Deutschland darf mit der Sanierung und dem Ausbau seiner Verkehrswege 

nicht ins Hintertreffen geraten. Voraussetzung dafür ist ein ambitioniertes In-

vestitionsniveau, das die Rolle einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur 

für die Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Wertschöpfung in Deutsch-

land und seine Rolle als Logistikdrehscheibe in Europa widerspiegelt. Von 

fast ebenso großer Bedeutung ist aber auch, dass haushaltsgesetzgeberisch 

bereitgestellte Investitionsmittel kurzfristiger und zeitlich präziser planbar 

als bisher verausgabt werden können.  

 
Als Volkswirtschaft berauben uns die hohen und unkalkulierbaren Zeitbe-

darfe zudem der Möglichkeit, in Rezessionsphasen Infrastrukturinvestitionen 

besonders effektiv für die Stimulierung der Konjunktur einzusetzen. Hier 

dürften in der jüngsten Vergangenheit bereits Wohlstandschancen in erheb-

lichem Umfang vergeben worden sein. 

 . 
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Genehmigungsverfahren in der Umweltverwaltung für Vorhaben für öffent-

liche Verkehrsinfrastrukturen zu erreichen.3 

 

Weiter scheinen für den Entwurf die Beschleunigungspotentiale im Bereich 

der Straßen- und Binnenschifffahrtsinfrastruktur noch nicht auf dem gleichen 

Ambitionsniveau wie für den Bahnbau evaluiert worden zu sein. Diese Zu-

rückhaltung ist angesichts der volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser Ver-

kehrsträger und zahlreicher auch dort brachliegender Beschleunigungspoten-

tiale schwer nachvollziehbar. In diesem Zusammenhang sieht der BDI die 

Bundesregierung aufgefordert, rasch zu prüfen, inwieweit die in dem vorlie-

genden Gesetzesentwurf für den Bereich der Schieneninfrastruktur vorgese-

henen Änderungen auch für den Bereich anderer Verkehrsträger Anwendung 

finden können. 

 
 
 

  

 
3 Es ist an dieser Stelle vorsorglich darauf hinzuweisen, dass für den Bereich von Industrie-

anlagen und anderer Infrastrukturen beim Thema digitale Genehmigungsverfahren noch er-

heblicher Konsultationsbedarf zwischen Bundesregierung und Industrie besteht. 
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V. Weiterer Handlungsbedarf  
 
 
Infrastrukturen aller Verkehrsträger berücksichtigen 

 

Der BDI fordert die Bundesregierung auf, rasch zu prüfen, inwieweit Rege-

lungen zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten, die bisher nur für ein-

zelne Verkehrsträger gelten bzw. gelten sollen, auch auf andere Verkehrsträ-

ger übertragbar sind. Handlungsbedarf besteht aus Sicht des BDI in Bezug 

auf die Ermöglichung von Maßnahmengesetzen auch im Bereich der Bun-

desfernstraßen sowie die in diesem Entwurf vorgesehenen Änderungen be-

züglich der Umweltverträglichkeitsprüfung im Bereich der Schieneninfra-

struktur. 

 
 
EU-Initiative zur Einschränkung missbräuchlicher Klageführungen 

Um missbräuchliche Klageführungen entgegenzuwirken, sollte die Bundes-

regierung auf EU-Ebene eine Initiative anstoßen, die sich gegen Klagefüh-

rungen mit dem ausschließlichen Ziel der Verzögerung unanfechtbaren Bau-

rechts richtet. 

 
Widereinführung der materiellen Präklusion 
 
 
Gutachten zur Stichtagsregelungen 

 
In vielen Fällen verzögern sich insbesondere Großprojekte mit ihren ohnehin 

schon komplexen Genehmigungsverfahren aufgrund von Gesetzesänderun-

gen. Ursächlich hierfür ist, dass es für die Rechtmäßigkeit der Genehmigung 

auf den Zeitpunkt ihres Erlasses ankommt. Daher müssen auch Gesetzesän-

derungen noch Eingang in die Planung finden, was regelmäßig zu zeitinten-

siven Umplanungen führt. Bei einer Stichtagsregelung legt hingegen der Ge-

setzgeber fest, dass für die in der Vergangenheit begonnenen Sachverhalte 

weiterhin die alte Rechtslage anwendbar ist. Dies kann zu signifikant schnel-

leren Verfahren führen. Nur für einzelne Sachverhalte wird bereits von Stich-

tagsregelungen Gebrauch gemacht. Der Koalitionsausschuss hatte sich daher 

für die Prüfung der Einführung weiter Stichtagsregelung ausgesprochen.  

 

Dem vorliegenden Entwurf nach scheint diese Prüfung mindestens nicht ab-

geschlossen zu sein. Soweit dieses noch nicht erfolgt ist, regen wir die Be-

auftragung eines wissenschaftlichen Gutachtens zu Stichtagsregelungen an. 

Bereits im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahren könnte eine Regelung 

eingefügt werden, die zumindest die Transparenz zum Thema 
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Stichtagsregelungen verbessert. Bei Gesetzesänderungen sollte im Rahmen 

der Ermittlung des Erfüllungsaufwands durch den Gesetzgeber zumindest ein 

qualitative Abschätzung erfolgen, ob es zu Erfüllungsaufwand in Form von 

Umplanungen bei Bauvorhaben kommen kann, die in Folge des Gesetzes 

notwendig werden.  

 
 
Änderung der AVV Baulärm 

 
Ebenso hatte sich der Koalitionsausschuss zugunsten der Prüfung der Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm von 1970) 

ausgesprochen, wonach allein aufgrund dieser Vorschrift kein PFV geführt 

werden sollte. Diese Situation entsteht dabei auch bei Lärmsanierungsmaß-

nahmen, die der dauerhaften Reduktion der vom Verkehr ausgehenden Lär-

mimmissionen dienen. Wegen Baulärms an nur wenigen Tagen bzw. in we-

nigen Nächten verzögert sich der Bau des Lärmschutzes um bis zu einem 

Jahr. Daher sollte noch in dieser Legislaturperiode es zu einer Novellierung 

der AVV Baulärm kommen. 

 
 
Standards zum Artenschutz 

 

Zur Verfahrensbeschleunigung hatte sich der Koalitionsausschuss am 8. 

März 2020 für eine stärkere Standardisierung im Vollzug des Artenschutzes 

ausgesprochen. Wir regen daher an, dass diese durch Schaffung einer ent-

sprechenden Verordnung erfolgt. Von Arten, die besonders häufig Gegen-

stand von Genehmigungsverfahren im Bereich Verkehrsinfrastruktur sind, 

sollte eine Regelung noch in dieser Legislaturperiode erfolgen.  

 

 
Revision der Natura-2000-Richtlinien  

 

Die Natura-2000-Richtlinien sollten u.a. in Bezug auf Bestandsschutz, Indi-

viduenbezug und Kumulation überarbeitet werden. Die Artenschutzlisten 

sollten nach wissenschaftlichen Kriterien überarbeitet werden. 
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Über den BDI 
 
Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen Wett-

bewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland und 

Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen. 

Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler Markterschlie-

ßung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische Beratung für alle 

industrierelevanten Themen. Der BDI ist die Spitzenorganisation der deut-

schen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er spricht für 40 Bran-

chenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit rund 8 Mio. Beschäf-

tigten. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 15 Landesvertretungen vertreten die 

Interessen der Wirtschaft auf regionaler Ebene. 
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Verbändeanhörung: Stellungnahme zum Entwurf eines 
Investitionsbeschleunigungsgesetzes 
 

Sehr geehrter Herr Bundesverkehrsminister Scheuer, 

sehr geehrte Frau Reimold, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

der VUV e.V. ist ein vom Umweltbundesamt nach § 3 UmwRG bundesweit anerkannter 
Umweltverband. Leider haben wir von der vom BMVI durchgeführten Verbändebeteiligung 
zum Entwurf eines Investitionsbeschleunigungsgesetzes erst verspätet erfahren, dennoch 
bitten wir um Berücksichtigung unserer gravierenden Bedenken gegen den Gesetzentwurf, 
die in unserer untenstehenden Stellungnahme zusammengefasst sind. 
 
Eine demokratische Willensbildung in einem pluralistischen Gemeinwesen wird erschwert 
bzw. sogar unmöglich gemacht, wenn Ihr Ministerium bei einer Verbändeanhörung 
Fristsetzungen von wenigen Tagen - zudem in der Ferienzeit – vorgibt. Die vielfach 
ehrenamtlich wirkenden Mitarbeiter der Verbände sind überwiegend unter diesen 
Voraussetzungen weder personell noch zeitlich in der Lage, fristgerecht sachgerechte 
Einschätzungen und Stellungnahmen zu erstellen. 
  
 
A. Grundsätzliches 
 
Trotz ihrer schieren Vielzahl hat keines der seit dem 
Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz im Jahre 1991 beschlossenen 
„Beschleunigungsgesetze“ die erhofften Wirkungen gezeitigt und auch dieses Gesetz und 
alle folgenden können nicht zu einer rascheren Planung und Umsetzung von Bauvorhaben 
führen, denn die wahren Determinanten der Gesamtvorhabensdauer sind insbesondere bei 
Schienenprojekten außerrechtlicher Natur. 
 
Hingegen hat die jedes Mal vorgenommene Abschaffung und/oder weitere Beschneidung 
von Bürgerrechten und die Verschlechterung des materiellen Schutzes der Betroffenen das 
Verhältnis von Bürger und Staat bzw. Regierung inzwischen auf Dauer negativ beeinflusst, 
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der „Staats- und Politik(er)verdrossenheit“ erheblichen Vorschub geleistet und insgesamt der 
Akzeptanz politischer Willensbildungsprozesse geschadet. 
 
Auch dieses Gesetzesvorhaben versucht Rechte der Bürger einzuschränken. Bahnanlieger, 
die sich als gesellschaftliche Minderheit seit Jahren einer negativen Stimmungsmache 
seitens der DB AG und der Bahnlobbyisten, die innerhalb und außerhalb des Bundestags 
wirken, ausgesetzt sehen, haben dadurch z.T. das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren. 
 
Dieser Entwurf eines weiteren “Beschleunigungsgesetzes“ ist daher weder 
demokratiepolitisch nachhaltig, denn er schwächt die Akzeptanz dieses Staates und das 
Vertrauen in demokratische Institutionen. Noch ist er auch ökologisch nachhaltig, denn es ist 
das Gegenteil von Nachhaltigkeit, die zum Schutz der Gesundheit unverzichtbaren 
Schutzvorkehrungen gegen die Emissionen des zunehmenden Schienenverkehrs zu 
verweigern und sie in die Zukunft zu verlagern, d.h. sie künftigen Generationen aufzubürden. 
 
 
 
B. Zu den einzelnen Änderungsvorschlägen 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 1 lit b und Nr. 2 (§48 Abs. 3 VwGO neu und §50 Abs. 2 VwGO neu): 
 
Indem die bisherige – einzelfallbezogene - Ermessensentscheidung des Präsidiums zum 
Regelfall ohne Ausnahme gemacht werden soll, wird die verfassungsrechtliche Garantie des 
gesetzlichen Richters nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ausgehebelt, weil auf diese Weise 
eine Art Sondergericht geschaffen wird. Dies ist abzulehnen. 
 
 
Zu Artikel 1 Nr. 5 (§176 VwGO neu): 
 
Die Verfahren, die durch das E-Investitionsbeschleunigungsgesetz erfasst sind, sind 
regelmäßig rechtlich und materiell äußerst komplex und umfangreich. Die Qualität der 
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung kann nicht aufrechterhalten werden, wenn – wie 
im Gesetzentwurf vorgesehen - Richter aus anderen Gerichtsbarkeiten und/oder „Richter auf 
Probe“ für diese komplexen Verfahren eingesetzt werden. Dies gefährdet die Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung und die Akzeptanz der Entscheidungen und wird daher abgelehnt. 
 
Es wäre vielmehr Aufgabe des Bundes und der Länder, die für die personelle Ausstattung 
der Gerichte verantwortlich sind, sich schon im Vorfeld für die Akzeptanz von Vorhaben 
einzusetzen, um so die Anzahl gerichtlicher Auseinandersetzungen zu minimieren und der 
Vergeudung gerichtlicher Ressourcen entgegen zu wirken. Leider trägt dieses 
„Beschleunigungsgesetz“ dazu überhaupt nichts bei – im Gegenteil, durch die 
Verschlechterung des materiellen Schutzes der Betroffenen wird die Anzahl der Klagen 
weiter zunehmen, auch wenn ein großer Teil der Klagen erfolglos bleibt. Befriedung erreicht 
man nicht durch Aufrüstung der Gerichte und durch Abschaffung von einklagbaren Rechten. 
 
Diese Regelung ist daher abzulehnen, auch wenn sie (zunächst) bis 2025 befristet ist, zumal 
die Gerichte neben Asylklagen inzwischen und wohl auch noch länger durch „Corona-
Klagen“ überflutet werden. 
 
 
Zu Artikel 2 
 
Mit all diesen Einzelregelungen soll die bisherige (rechtswidrige) Praxis der DB Netz AG, die 
ihre Betriebsanlagen und Strecken 



Verein zur Förderung 
der Umweltverträglichkeit des Verkehrs e.V. 

 

Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs (VUV), Sitz 15827 Blankenfelde-Mahlow 
Gemeinnützigkeit vom FA Luckenwalde anerkannt, Registereintrag beim Amtsgericht Potsdam 

Vorstand: E. Bock, C. Dorn, Prof. W.Carius 

 
* durch (vorgebliche) Unterhaltsmaßnahmen, 
* durch die Zerlegung von umfangreicheren Ausbauvorhaben in viele kleine, örtlich und 
zeitlich verteilte Einzelmaßnahmen, die als „Unterhaltsmaßnahmen“ deklariert werden 
(„Salamitaktik“), 
* durch eine technische, leistungssteigernde Aufrüstung, die zur „Unterhaltsmaßnahme“ 
erklärt wird und 
* durch die Durchführung von genehmigungsbedürftigen Baumaßnahmen ohne 
vorausgegangene öR Genehmigungsverfahren 
 
seit 1945 ausgebaut hat und weiter ausbaut, ohne dass in der übergroßen Zahl der Fälle die 
gesetzlich gebotenen Schutzvorkehrungen für die Umwelt und für Dritte errichtet wurden, 
fortgesetzt werden. 
 
Durch diese Praxis des „Ausbaus vom Feldweg zur Autobahn durch ‚Unterhaltsmaßnahmen‘“ 
wurden u.a. seit Inkrafttreten des BImSchG im Jahr 1974 viele Hauptverkehrsstrecken der 
Bahn durch den Einbau von Betonschwellen auf eine Achslast von 22,5 oder gar 25 Tonnen 
und – zusammen mit der „Reparatur“ der Regeloberleitung – auf eine Höchstgeschwindigkeit 
von 200 bzw. 230 kmh aufgerüstet. Der Einbau von neuen Signaltechniken (die angeblich 
immer nur eine ‚Unterhaltsmaßnahme‘ zur Einhaltung bzw. Erreichung der anerkannten 
Regeln der Technik waren), angefangen von Gleiswechselbetrieb (GWB) über 
Linienzugbeeinflussung bis nun hin zu ETCS – alles ohne jedes öR Genehmigungsverfahren 
und ohne jede Schutzvorkehrung für Anlieger, Umwelt und Natur – führte zu weiteren 
erheblichen Leistungs- und Verkehrssteigerungen auf allen schienengebundenen 
Hauptverkehrsstrecken. 
 
Im Ergebnis wurden so die vom Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem jüngsten 
Umweltgutachten 2020 heftig kritisierten unhaltbaren Zustände an deutschen Bahnstrecken 
herbeigeführt, die die Bundesratsausschüsse (BR-Drs. 274/1/20 vom 22.06.2020) veranlasst 
haben, den Bundesgesetzgeber zum Handeln aufzufordern. 
 
Anstatt aber dafür zu sorgen, dass die gesundheitsschädlichen Zustände entlang der 
deutschen Bahnanlagen zügig beseitigt werden, will das BMVI mit diesem Gesetzentwurf die 
bisherige rechtswidrige Praxis der DB Netz AG für die Zukunft legalisieren und – entgegen 
den Festlegungen des §5 BImSchG – viele weitere Lärmsanierungsfälle schaffen. Selbst die 
geringen Fortschritte in der Lärmminderung als Folge der Umrüstung der Güterzüge auf LL-
Bremsklötze würden dadurch wieder zunichte gemacht werden. Das ist das Gegenteil von 
nachhaltig, weil so die Sanierungslasten nur in die Zukunft und auf künftige Generationen 
verlagert werden, anstatt die Schienenlärmprobleme heute für die Zukunft zu lösen. 
 
Sämtliche Regelungen, die die Bundesregierung in diesem Gesetzentwurf vorsieht, müssen 
daher unter den Vorbehalt gestellt werden, dass für Maßnahmen, die vorhersehbar zu einer 
Immissionserhöhung (sei es infolge von Mehrverkehren oder schnelleren und/oder 
schwereren Zügen) führen werden, ein öR Genehmigungsverfahren durchzuführen ist und 
dass – sofern das Kriterium der wesentlichen Änderung i.S.d. BImSchG nicht erfüllt sein 
sollte – jede Lärmerhöhung über die grundrechtlichen Zumutbarkeitsschwellen hinaus (57/67 
dBA, vgl. Beschluss des BVerwG vom 25. April 2018, 9 A 16.16 ) zu einem Anspruch auf 
Lärmvorsorge mindestens herab bis zu den Sanierungszielwerten (demnächst 54/64 dB laut 
kürzlicher PM des BMVI) führt. Dies ist schon aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. 
 
 
 
Zu Artikel 2 Nr. 1 (§2 Abs. 7f AEG neu) 
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a) Nach dem Wortlaut des Abs. 7f neu umfasst der Begriff der Unterhaltung „die Anpassung 
an die anerkannten Regeln der Technik“. In der Begründung wird hingegen ausgeführt 
(letzter Satz zu Nr. 1 auf S. 27), dass Unterhaltungsmaßnahmen auch dann vorlägen, „wenn 
alte Anlagenteile durch neue Bauteile ausgetauscht werden, die den aktuellen Sicherheits- 
und Verkehrsbedürfnissen Rechnung tragen und somit dem neueren Stand der Technik 
entsprechen“. 
 
Der „neuere Stand der Technik“ ist etwas gänzlich anderes als die „anerkannten Regeln der 
Technik“. Ob nur ein redaktionelles Versehen vorliegt oder was der Gesetzgeber denn 
wirklich regeln will, kann von hier aus nicht beurteilt werden, die Unstimmigkeit sollte aber 
bereinigt werden. 
 
b) Wenn aber die „Unterhaltung der Betriebsanlagen einer Eisenbahn“ nach der in Abs. 7f 
neu einzuführenden gesetzlichen Definition nur den „anerkannten Regeln der Technik“ zu 
genügen hätte, dann entsprächen diese Eisenbahn-Betriebsanlagen nicht mehr den 
Anforderungen des BImSchG (§5 Abs. 1 Nr. 2 BImSschG schreibt für 
genehmigungsbedürftige Anlagen zwingend den „Stand der Technik“ vor) und es dürften 
darauf auch keine Verkehre abgewickelt werden, die unter das AtomG fallen. Denn das 
AtomG schreibt zwingend den „Stand von Wissenschaft und Technik“ vor. 
 
Das heißt, dass eine Betriebsanlage der Eisenbahn, die einst unter der Prämisse der 
BImSchG-Anforderung der Einhaltung des Stands der Technik planfestgestellt oder 
genehmigt wurde, als Folge einer Unterhaltsmaßnahme, die lediglich den anerkannten 
Regeln der Technik folgt, nicht mehr dem planfestgestellten oder genehmigten Zustand 
entspricht und das EBA diese Betriebsanlage bis zur Wiederherstellung des Standes der 
Technik stilllegen müsste. 
 
Transporte nach AtomG, die nur nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erfolgen 
dürfen, dürften auf deutschen Eisenbahnstrecken ohnehin nicht stattfinden, weil der Stand 
von Wissenschaft und Technik von keiner deutschen Eisenbahnstrecke erreicht wird. Die 
bisherige Praxis, wonach dennoch regelmäßig Transporte nach AtomG stattfinden, kann 
daher nur als rechtswidrig bewertet werden. 
 
Aus diesen Gründen und um endlich Fortschritte beim emissionsminimierenden Unterhalt 
von Betriebsanlagen der Eisenbahn zu erzielen, halten wir es für sinnvoll und auch 
erforderlich, mindestens den Stand der Technik als zwingende Anforderung für 
Unterhaltsmaßnahmen festzulegen. 
 
 
Zu Artikel 2 Nr. 2 a (Abs. 1 Satz 4 AEG geändert) 
 
Wenn bei gleichem Grundriss und/oder Aufriss z.B. die Leistungsfähigkeit einer 
Betriebsanlage oder Strecke infolge der Erneuerung geändert wird, dann gehen von der 
Anlage bzw. Strecke erstmalige oder stärkere Auswirkungen auf die Umwelt und Dritte aus. 
Es ist nicht rechtlich nicht begründbar, weshalb solche Erneuerungsmaßnahmen ohne öR 
Genehmigung gebaut werden dürften, denn damit würden den Betroffenen und den 
Umweltverbänden jegliche Beteiligungs- und Abwehrrechte vorenthalten. Dies steht in 
Widerspruch zur Rechtsstaatsgarantie des Grundgesetzes und der Aarhus-Konvention. 
 
 
 
Zu Artikel 2 Nr. 2 b (Abs. 1a AEG neu) 
 
Die Elektrifizierung einer Bahnstrecke ermöglicht infolge der im Vergleich zu Dieselantrieb 
höheren Leistungsfähigkeit von Elektrolokomotiven höhere Geschwindigkeiten 
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(insbesondere an Steigungen), stärkere Beschleunigung und dadurch dichtere Zugfolgen. 
Der Wegfall des zeitintensiven Lokomotivenwechsels am Beginn und am Ende einer 
bisherigen Dieselstrecke ermöglicht weitere Reduzierungen der Zugfolgezeiten. 
 
Die flächendeckende Einführung von ETCS zumindest auf allen TEN-T- und 
Hauptverkehrsstrecken in Deutschland wird in der „Machbarkeitsstudie zum Projekt ‚Zukunft 
Bahn‘ (ETCS/NeuPro)“ von McKinsey durch die damit verbundene Leistungssteigerung der 
Strecken (und zusätzlich einen kosteneinsparenden Personalabbau) begründet. Höhere 
Geschwindigkeiten (bis 230 km/h) und dichtere Zugfolgen werden dadurch ermöglicht und 
führen zu mehr Emissionen. 
 
Es ist rechtlich nicht begründbar, weshalb Maßnahmen wie ETCS oder Elektrifizierung, 
wodurch die Dritte und die Umwelt stärker als bisher belastet werden, keinerlei öR 
Genehmigung erfordern sollten, denn damit würden den Betroffenen und den 
Umweltverbänden jegliche Beteiligungs- und Abwehrrechte vorenthalten. 
 
Es ist auch nicht ersichtlich, wie und weshalb die (Gesundheits)schädlichkeit von Emissionen 
– und damit die Erforderlichkeit von Schutzvorkehrungen - davon abhängen soll, ob die 
verursachende Maßnahme als „Einzelmaßnahme“ oder im Rahmen eines BSchWAG-
Projekts, eines anderen Programms (GVFG etc.) oder als „Unterhaltsmaßnahme“ gebaut 
wird. Die Privilegierung von „Einzelmaßnahmen“ würde vielmehr dazu führen, dass die DB 
Netz AG Anreize für eine Zerlegung größerer Vorhaben in lauter kleiner „Einzelmaßnahmen“ 
bekommt, um so alle Abwehrrechte aushebeln zu können und Schutzvorkehrungen 
verweigern zu können („Salamitaktik“). 
 
Es kann auch nicht in der Entscheidungsbefugnis des Vorhabenträgers liegen, ob er in 
solchen Fällen die Durchführung eines öR Genehmigungsverfahren beantragt: 
„ Werden durch das Vorhaben private oder öffentliche Belange einschließlich der Belange 
der Umwelt berührt, kann der Träger des Vorhabens die Feststellung des Planes nach 
Absatz 1 Satz 1 beantragen.“ 
Denn damit erlangte der private Vorhabenträger Kompetenzen, die nur der Exekutive 
zustehen. Dies steht in Widerspruch zur Rechtsstaatsgarantie des Grundgesetzes und der 
Aarhus-Konvention. 
 
Die Privilegierung von „Einzelmaßnahmen“ wird daher strikt abgelehnt. 
 
Im Übrigen sei auf die – dem Gesetzentwurf widersprechenden – Zusagen des ehemaligen 
Bundesverkehrsministers Dobrindt im Fall der Elektrifizierung der Strecke Hof-Regensburg 
gegenüber der Bevölkerung in der Oberpfalz hingewiesen. 
 
 
Zu Artikel 2 Nr. 2 c (Abs. 3 AEG neu) 
 
Wie bereits oben im Abschnitt zu Artikel 2 ausgeführt: Sofern „Unterhaltsmaßnahmen“ zu 
einer erstmaligen oder höheren Belastung von Dritten oder der Umwelt führen, hätte eine 
Genehmigungsfreiheit zur Folge, dass Schutzvorkehrungen nicht errichtet würden und die 
Betroffenen schutzlos gestellt wären. Daher wird auch diese Regelung abgelehnt. 
 
 
Zu Artikel 4 Nr. 3 (Abs. 14a UVPG neu) 
 
Wie schon oben im Abschnitt zu Artikel 2 Nr. 2 b (Abs. 1a AEG neu) ausgeführt, führt die 
Einführung von ETCS - ganz egal ob als „Einzelmaßnahme“ oder im Rahmen eines 
Vorhabens des Bedarfsplans etc. - prinzipbedingt zu einer erstmaligen oder höheren 
Belastung von Dritten oder der Umwelt. Regelmäßig kann von einer Verkehrssteigerung bis 
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Verlangsamung des Ausbaus der Windenergie und damit auch zu Problemen bei der Errei-

chung der Klimaschutzziele.  

 

1.2 Erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte für KWK-Anlagen ab 

einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW  

Der BDEW spricht sich für eine erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte 

für KWK-Anlagen ab einer deutlich geringeren Feuerungswärmeleistung aus.  

Der BDEW regt an, die Schwelle bereits bei einer elektrischen Leistung von 1 MW zu setzen.  

Werden Rechtsmittel gegen die BImSchG-Genehmigung für eine KWK-Anlage eingelegt, die 

eine Förderung nur nach erfolgreicher Teilnahme an einer Ausschreibung erhalten (1-50 MW) 

kann dies dazu führen, dass die Realisierungsfristen überschritten werden und die der Förde-

rung zugrunde liegenden Zuschläge damit erlöschen. Daher ist für das Segment zwischen 1 

und 50 MW ebenfalls der Instanzenzug zu verkürzen. 

Im Einzelnen: 

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V. mit § 8a KWKG 2016 besteht für neue und für nach den dortigen 

Vorgaben modernisierte KWK-Anlagen jeweils mit einer elektrischen Leistung von mehr als 1 

bis einschließlich 50 Megawatt nur dann eine Teilnahmemöglichkeit an einer Förderung nach 

diesem Gesetz, wenn diese Anlagen einen entsprechenden Zuschlag in einer Ausschreibung 

zu diesem Gesetz erhalten haben. Das Segment von 1 bis 50 MW elektrischer Leistung stellt 

einen wesentlichen Sektor für den Neubau von KWK-Anlagen dar. Aus diesem Grunde hatte 

der Gesetzgeber - in Abstimmung mit der Europäischen Kommission - auch dieses Leis-

tungssegment der Teilnahmepflicht an einer entsprechenden Ausschreibung unterworfen.  

Die näheren Regelungen zur Ausschreibungspflicht und zum -verfahren regelt die KWK-Aus-

schreibungsverordnung (KWKAusV). Nach § 18 Abs. 1 KWKAusV erlöschen Zuschläge 54 

Monate nach ihrer Bekanntgabe nach § 15 Abs. 2 der Verordnung, soweit nicht die KWK-An-

lage oder das innovative KWK-System an dem Standort, der dem Zuschlag zugeordnet wor-

den ist, bis zu diesem Zeitpunkt den Dauerbetrieb aufgenommen oder im Fall einer Moderni-

sierung wiederaufgenommen hat. Dementsprechend hat ein Betreiber einer solchen Anlage 

oder eines solchen Systems 4,5 Jahre Zeit, die für die notwendige Maßnahme des Neubaus 

oder der Modernisierung einer KWK-Anlage erforderlichen Schritte bis zum Beginn des Dau-

erbetriebs dieser Anlage oder der Wiederaufnahme desselben nach einer Modernisierung zu 

vollziehen.  

Zudem erlischt der Zuschlag, wenn die KWK-Anlage nach § 10 des Kraft-Wärme-Kopplungs-

gesetzes oder das innovative KWK-System nach § 24 KWKAusV nicht innerhalb von zwölf 

Monaten nach Aufnahme oder Wiederaufnahme des Dauerbetriebs durch das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zugelassen wurde oder hätte zugelassen werden müssen, 

wenn eine KWK-Anlage oder ein innovatives KWK-System den Dauerbetrieb innerhalb der 

Frist von § 18 Abs. 1 KWKAusV aufgenommen oder im Fall einer Modernisierung wiederauf-

genommen hat.  
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Über den konkreten Projektfortschritt hat der Bieter bzw. Betreiber der KWK-Anlage oder des 

-Systems nach § 20 KWKAusV der BNetzA Bericht zu erstatten (§ 20 KWKAusV): Bieter, die 

einen Zuschlag nach § 11 KWKAusV erhalten haben, der nicht vollständig entwertet worden 

ist, sind bis zur Zulassung der KWK-Anlage oder des innovativen KWK-Systems durch das 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verpflichtet, der BNetzA jeweils bis zum 31. 

Mai eines jeden Jahres den Projektfortschritt mitzuteilen. Bei dieser Mitteilung ist anzugeben, 

welcher der folgenden Realisierungsschritte im Hinblick auf die KWK-Anlage oder das inno-

vative KWK-System bereits verwirklicht wurde:  

1. Genehmigungserteilung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, 

2. verbindliche Bestellung, 

3. Baubeginn, 

4. Aufnahme des Probebetriebs, 

5. Aufnahme oder Wiederaufnahme des Dauerbetriebs der KWK-Anlage, 

6. Aufnahme des Dauerbetriebs der Komponenten zur Bereitstellung innovativer erneuer-

barer Wärme des innovativen KWK-Systems. 

Anders als beim EEG ist die Vorlage einer BImSchG-Genehmigung keine Voraussetzung für 

die Teilnahme an einem entsprechenden Ausschreibungsverfahren nach dem KWKG. Dies 

bedeutet, dass der Antrag auf eine BImSchG-Genehmigung vom Bieter bzw. künftigen Anla-

genbetreiber auch erst nach Zuschlagserteilung gestellt werden kann. Dies ist mit Rücksicht 

auf die gegenüber den EEG-Ausschreibungen deutlich geringeren Ausschreibungskapazitä-

ten des KWKG auch insoweit sinnvoll, als bei fehlender Zuschlagserteilung und einer zeitli-

chen Befristung der Geltungsdauer einer BImSchG-Genehmigung diese Frist schneller ablau-

fen könnte, als die Realisierungsfrist eines Zuschlags, der in einer Folgeausschreibung erzielt 

worden ist.  

Werden allerdings gegen diese BImSchG-Genehmigung Rechtsmittel eingelegt, wirkt dies 

automatisch auch im Rahmen der Realisierungsfrist von 4,5 Jahren nach § 18 Abs. 1 

KWKAusV. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die KWKAusV keine Möglichkeit der Verlän-

gerung der Realisierungsfrist bei einem Rechtsbehelf Dritter gegen die BImSchG-Genehmi-

gung enthält, wie dies § 36e Abs. 2 EEG 2017 für Windenergieanlagen ermöglicht (s. vorste-

hend unter Nr. 1.1). Zudem ist die Voraussetzung für den Erhalt des Zuschlags nicht die Inbe-

triebnahme der Anlage innerhalb der Realisierungsfrist wie beim EEG, sondern der Beginn 

des Dauerbetriebes der Anlage. Der Beginn des Probebetriebes führt somit noch nicht zu ei-

ner Sicherung des Zuschlags. Notwendig ist vielmehr die vollständige kauf- bzw. werkver-

tragsrechtliche Abnahme der Neuanlagen bzw. der modernisierten Anlage. Dies kann einen 

weiteren Zeitfortschritt von 6 bis 12 Monaten im Gegensatz zur probeweisen Inbetriebnahme 

der Anlage (beim EEG) bedeuten.  
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Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 8. März 2020 

 

I. Unterstützung für Griechenland und humanitäre Hilfe für die Region Idlib 

Griechenland hat als Land an der Außengrenze Europas die Aufgabe, diese Außengrenze 

zu schützen. Griechenland hat dabei unsere Unterstützung und Solidarität. Genauso wie 

bei der Unterbringung und Versorgung der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge.  

 

Ordnung und Humanität gehören für uns zusammen. Deswegen wollen wir 

Griechenland bei der schwierigen humanitären Lage von etwa 1000 bis 1500 Kindern auf 

den griechischen Inseln unterstützen.  

Es handelt sich dabei um Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung 

dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind, die 

meisten davon Mädchen.  

 

Auf europäischer Ebene wird in diesen Tagen über eine humanitäre Lösung verhandelt, 

um in einer „Koalition der Willigen“ die Übernahme dieser Kinder zu organisieren. In 

diesem Rahmen steht Deutschland bereit, einen angemessenen Anteil zu übernehmen. 

 

 

 

Der Krieg in Syrien, insbesondere die Kämpfe in Idlib, haben längst zu einer humanitären 

Katastrophe geführt. Mittlerweile sind 980.000 Menschen auf der Flucht, die meisten 

davon sind Frauen und Kinder.  

Die Vereinbarung einer Waffenruhe in Idlib und die Einrichtung eines 

Sicherheitskorridors müssen nun genutzt werden, um die dringend benötigte 

humanitäre Hilfe zu der leidenden Zivilbevölkerung vor Ort zu bringen.  

Dafür hat die Bundesregierung aktuell 125 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, die von den 

Vereinten Nationen zur Akuthilfe in Idlib genutzt werden.  
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II. Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, die von den Auswirkungen 

des Coronavirus betroffen sind 

Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist in sehr guter Verfassung. Zurzeit ist aber nicht 

absehbar, in welchem Umfang der Corona-Virus Unternehmen in Deutschland treffen 

wird und welche Auswirkungen das auf Beschäftigung und den Arbeitsmarkt haben 

wird. Durch die Corona-Krise soll möglichst kein Unternehmen in Deutschland in 

Insolvenz geraten, möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen.  

Den betroffenen Unternehmen stehen die bewährten Förderinstrumente zur Verfügung. 

Sollte sich die Lage verschärfen, wollen wir schnell und passgenau reagieren können. Wir 

wollen Arbeitsplätze erhalten und Arbeitnehmern und Arbeitgebern Planungssicherheit 

geben. Dies können wir über Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld erreichen. 

 

Deswegen werden wir befristet bis Ende 2021 Verordnungsermächtigungen einführen, 

mit der die Bundesregierung die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld 

absenken und die Leistungen wie folgt erweitern kann:  

 

 Absenken des Quorums der im Betrieb Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall 

betroffen sein müssen, auf bis zu 10 % 

 Teilweise oder vollständiger Verzicht auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden  

 Ermöglichung des Kurzarbeitergeldbezugs auch für Leiharbeitnehmer 

 Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur 

für Arbeit.  

 

Die Verordnungen selbst sollen zunächst bis Ende 2020 befristet werden. 

An den am 29.01.2020 bereits beschlossenen Verbesserungen bei Kurzarbeit in 

Kombination mit Weiterbildung halten wir fest und setzen diese gesetzlich um. Wir 

werden die Regelungen zum Kurzarbeitergeld in dem vom BMAS vorgelegten 

Gesetzentwurf zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur 

Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung schnellstmöglich umsetzen. Der 

Gesetzentwurf soll deshalb am 11.03.2020 vom Bundeskabinett beschlossen werden und 

in einem verkürzten Verfahren in der ersten Aprilhälfte in Kraft treten.  
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Darüber hinaus wird die Bundesregierung Vorschläge für Liquiditätshilfen für 

Unternehmen unterbreiten, die besonders von den Auswirkungen des Coronavirus 

betroffen sind. Ein Gespräch mit den Spitzenverbänden der Deutschen Wirtschaft und 

den Gewerkschaften wird in Kürze erfolgen. 
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III. Investitionsoffensive für Deutschland 

1. Investitionen stärken, Wirtschaftswachstum steigern 

Wir erneuern unser Land und sorgen für Investitionen auf Rekordniveau. Es bleibt 

weiterhin viel zu tun – der öffentliche Investitionsbedarf für die nächsten 10 Jahre wird 

in einer Studie der Institute IW und IMK auf über 450 Milliarden Euro beziffert. Rechnet 

man entsprechend der bisherigen Anteile der staatlichen Ebenen an den öffentlichen 

Investitionen, kommen auf den Bund in den nächsten Jahren Investitionsaufgaben in 

Höhe von 140 Mrd. Euro zu. Aus diesem Grund hat der Bund bereits gehandelt und 

sowohl den Bundeshaushalt als auch die Finanzplanung umgestellt und mit einem 

Vorfahrtsschild für Investitionen versehen: 

Die Investitionsausgaben des Bundes sind in den letzten Jahren bereits erheblich 

angestiegen und betrugen im Referenzjahr 2019 insgesamt 38,07 Mrd. Euro. Das Soll für 

die Investitionen im Bundeshaushalt 2020 liegt bei 42,91 Mrd. Euro. Mit den Eckwerten 

zum Bundeshaushalt 2021 und zum Finanzplan bis 2024 soll dieses hohe 

Investitionsniveau verstetigt werden.  

Unterstellt man ab 2025 bis 2030 eine jährliche Steigerung der Investitionsausgaben in 

Höhe des durchschnittlichen Wachstums der Investitionsausgaben der letzten 10 Jahre, 

ergeben sich rechnerisch zusätzliche Investitionsausgaben i.H.v. rd. 70 Mrd. Euro für den 

Bund. Hinzu kommen Ausgaben für Bildung und Forschung  

Zudem sind die Investitionen des Bundes zu berücksichtigten, die aus den 

Sondervermögen geleistet werden. Allein 2020 bis 2024 stehen knapp 37 Mrd. Euro an 

Investitionsmitteln bereit (darunter unter anderem knapp 17,5 Mrd. Euro aus dem 

Energie- und Klimafonds, 4,8 Mrd. Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds, 

eine ¾ Mrd. Euro aus dem Sondervermögen „Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz“, 

knapp 12,8 Mrd. Euro aus dem Fonds „Digitale Infrastruktur“ und 1 Mrd. Euro aus dem 

Aufbauhilfefonds). Weitere 2 Mrd. Euro kommen bis 2025 aus dem Sondervermögen 

Ganztagsschulbetreuung hinzu.  

Unter Zugrundelegung der Haushaltsplanungen wird bei Fortschreibung des Trends 

über den Finanzplanzeitraum hinaus das Ziel erreicht werden, zusätzlich 140 Mrd. Euro 

in den kommenden 10 Jahren bereit zu stellen.  

Um Deutschland fit für Gegenwart und Zukunft zu machen, wollen wir die 

Investitionslinie des Bundes bis zum Ende des Finanzplanzeitraums auf dem hohen 

Niveau von 2020 verstetigen und bis 2030 dynamisieren. Die für die nächsten Jahre 
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erforderlichen zusätzlichen Investitionsmittel von 12,4 Mrd. Eurowerden insbesondere 

aus dem Überschuss des Jahres 2019 zur Verfügung stehen.  

Um die gesamtstaatliche Investitionstätigkeit abgestimmt und koordiniert zu erhöhen, 

will die Bundesregierung im Rahmen einer „Nationalen Investitionsallianz“ gemeinsam 

mit Ländern und Kommunen Ziele und investitionspolitische Leitlinien beschließen. Die 

Bundesregierung legt künftig dem Deutschen Bundestag jährlich einen 

Investitionsbericht vor.  

 

2. Investitionsverstärkung in der Finanzplanung 2021-2024 

Wir werden die Investitionen des Bundes in den Jahren 2021 bis 2024 um jeweils um 3,1 

Mrd. Euro verstärken und so vereinbarte Investitionspfade ausbauen und neue 

Prioritäten in Höhe von insgesamt 12,4 Mrd. Euro ermöglichen.  

 Investitionen in die Verkehrswege des Bundes werden nicht nur auf dem 

hohen Niveau des Jahres 2020 gehalten, sondern um etwa 8 Mrd. Euro bis 2024 

verstärkt werden.  

 Die Städtebaumittel werden wir anheben. Aus diesen Programmmitteln soll 

auch die Reaktivierung von Brachflächen finanziert werden, die in Städten 

und Gemeinden dringend für den Bau neuer und bezahlbarer Wohnungen 

gebraucht werden. Das Brachflächenprogramm des Bundes wird fortgesetzt, 

sodass bis zur Mitte des Jahrzehnts insgesamt eine halbe Milliarde Euro an 

Bundesmitteln vor Ort zur Verfügung stehen wird. Zudem werden wir das 

Förderprogramm für die Sanierung und Modernisierung von Sportstätten so 

fortsetzen, dass die Mittel rasch und zielgenau eingesetzt werden können und 

möglichst vielen Sportstätten zugutekommen. Dafür werden wir neue 

Finanzmittel zur Verfügung stellen.  

 Die Unterstützung des Bundes für den sozialen Wohnungsbau der Länder 

werden wir fortsetzen. 2018 bis 2021 haben wir dafür über die ursprünglich 

zugesagten Entflechtungsmittel hinaus 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. 

Anschließend werden wir sicherstellen, dass den Ländern bis 2024 jährlich 

eine Milliarde Euro zur Verfügung stehen wird.  

 Die Bundesregierung hat insbesondere im Rahmen ihrer Digitalstrategie und 

der Initiative für Künstliche Intelligenz an zahlreichen Stellen weiteren 

Investitionsbedarf identifiziert, den wir nun ebenfalls prioritär verstärken 
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wollen. So werden die in der KI-Strategie vereinbarten 3 Mrd. Euro für 

Künstliche Intelligenz mit einer dritten Tranche verstärkt, das Engagement 

des Bundes im Quantencomputing um über 200 Mio. Euro zusätzlich 

ausgeweitet und Mittel für IT-Sicherheit in Höhe von mehr als 400 Mio. Euro 

sichergestellt. Wir werden weitere Investitionen über passgenaue 

Förderprogramme für die deutsche Raumfahrt, die Wasserstoffstrategie und 

die Digitalisierung sowie High-Tech- / Robotik-Ausstattung von 

Krankenhäusern bereitstellen und zum Ausbau der digitalen Infrastruktur den 

Zuschuss in das dazu errichtete Sondervermögen von knapp einer Milliarde 

Euro in 2021 auf knapp 3 Mrd. Euro in 2024 erhöhen.  

 

3. Weitere Maßnahmen zur Stärkung öffentlicher und privater Investitionen  

Wir werden nicht nur das staatliche Investitionsniveau verstetigen, sondern auch die 

Wirtschaft mit steuerpolitischen Maßnahmen stärken, um Anreize für private 

Investitionen zu setzen. 

 

Steuerpolitische Maßnahmen  

 Die Abschreibungsmöglichkeiten für „digitale Wirtschaftsgüter“ werden 

verbessert. Um eine konsensfähige Definition für „digitalen Wirtschaftsgüter“ 

zu finden, wird es zeitnah einen Meinungsaustausch zwischen 

Bundesregierung, Wirtschaft und Experten geben.  

 Mit der Einführung einer Option zur Körperschaftsteuer wird es 

Personengesellschaften ermöglicht, steuerlich wie eine Kapitalgesellschaft 

behandelt zu werden. Die unterschiedlichen Besteuerungsformen können 

heute zu einer höheren Steuer für Personenunternehmer führen. Dies sollen 

Personenunternehmen durch die neue „Veranlagungsoption“ zukünftig 

vermeiden können. 

 Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Gewerbesteuerhebesätze 

Anhebung des Ermäßigungsfaktors bei § 35 EStG auf 4,0, so dass es unter 

Berücksichtigung der Wirkung auf den Solidaritätszuschlag bei 

Personenunternehmern bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz von rd. 420 % zu 

einer vollständigen Entlastung von der Gewerbesteuer kommt.  
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 Gemeinsam mit unseren Partnern bei den G20 und in der OECD arbeiten wir 

an einer Neuordnung der internationalen Besteuerung. Dabei wollen wir 

Regelungen zur globalen Mindestbesteuerung auf den Weg bringen. In diesem 

Zusammenhang wollen wir zur Entlastung der Wirtschaft und zum Abbau 

unnötiger Steuerbürokratie auch in Deutschland die 

Hinzurechnungsbesteuerung im Außensteuerrecht rechtssicher ausgestalten 

und modernisieren. Wir werden bis Ende 2020 den Niedrigbesteuerungssatz 

entsprechend der „Minimum Taxation“-Initiative anpassen. Die Koalition ist 

sich einig, dass die ATAD-Umsetzung jetzt schnell erfolgen soll.  

 

Weitere investive Maßnahmen 

 Der verbleibende finanzielle Spielraum wird insbesondere für eine 

„Investitionsoffensive Strukturwandel und gleichwertige Lebensverhältnisse“ 

genutzt werden. Dazu erhöht der Bund die Baransätze und VE der 

„Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftspolitik“ (GRW). 

 Die Bundesregierung prüft, ob es einen nationalen politischen Konsens zum 

Thema kommunale Altschulden gibt.  

 

Unverändert wird der Klimaschutz große investive Anstrengungen verlangen, über die 

schon geplanten Investitionen hinaus. Die Mittel für das GVFG werden bis 2025 auf 2 

Mrd. Euro steigen und danach weiter dynamisch verstetigt werden.  

 

4. Verteidigungsausgaben 

Der Verteidigungshaushalt wird es ermöglichen, die international vereinbarten 

Fähigkeitsziele zu erreichen und Fähigkeitslücken zu schließen.  
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IV. Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

Die Koalition hat in dieser Legislaturperiode eine Reihe von dringlichen Maßnahmen zur 

Beschleunigung von Planungsverfahren im Infrastrukturbereich beschlossen, die bereits 

gesetzlich umgesetzt wurden und Wirkung entfalten. Damit wurden wichtige 

Voraussetzungen geschaffen, um Investitionen schneller und effektiver realisieren zu 

können.  

Wir wollen gleichwohl unsere Anstrengungen verstärken und weitere 

Beschleunigungspotenziale noch in dieser Legislaturperiode heben. Damit die für 

Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel in Rekordhöhe schneller realisiert werden 

können, werden wir weitere Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung vor allem in den 

Bereichen Verkehr und digitale Infrastruktur ergreifen und auch das Verfahrensrecht 

anpassen:  

 

1. Die Bundesregierung wird gebeten, den Entwurf eines 

Investitionsbeschleunigungsgesetzes bis Juli 2020 zu beschließen mit dem Ziel, 

dass das Gesetzgebungsverfahren im Herbst 2020 abgeschlossen wird. In dem 

Gesetz sollen auch die in den anliegenden Eckpunkten aufgeführten Maßnahmen 

zur Planungsbeschleunigung geregelt werden. 

 

2. Die Bundesregierung wird gebeten, bis zur Sommerpause einen Vorschlag für die 

in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden exekutiven Maßnahmen vorzulegen, in 

den unter anderem die Maßnahmen aus den anliegenden Eckpunkten einfließen. 

 

3. Der Koalitionsausschuss bittet die Bundeskanzlerin, in ihren Besprechungen mit 

den Regierungschefinnen und -chefs der Länder die zügige Umsetzung der bereits 

beschlossenen und noch zu beschließenden Maßnahmen zur Planungs-

beschleunigung regelmäßig zu erörtern, damit auch alle 

Beschleunigungspotentiale umgesetzt werden. 

 

4. Darüber hinaus wird die Bundesregierung gebeten, gegenüber der Europäischen 

Kommission darauf hinzuwirken, dass diese – als allein initiativberechtigte 

europäische Institution – Vorschläge zur Vereinfachung von planungsrechtlich 

relevanten Rechtsakten der Europäischen Union vorlegt.   



9 

Anlage: Eckpunkte der Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung 

Diese Eckpunkte stehen beispielhaft für den Willen der Koalitionspartner, die 

Investitionen in Deutschland zu beschleunigen.  

 

1. Planungsbeschleunigung für den Verkehrsinfrastrukturausbau 

 Wir wollen das Raumordnungsverfahren und das Planfeststellungsverfahren 

besser verzahnen und wo möglich zusammenlegen, um langwierige 

Mehrfachbefassungen der Behörden sowie der Öffentlichkeit zu vermeiden.  

 Die Einführung einer rechtssicheren materiellen Präklusionswirkung für die 

Bereiche Schiene, Straße und Wasserstraße kann eine Beschleunigung von 

Genehmigungs- und Gerichtsverfahren bewirken. Wir prüfen im Lichte der im 

Herbst erwarteten EuGH-Entscheidung eine europarechtskonforme materielle 

Präklusion gesetzlich wieder einzuführen. 

 Eine bessere Öffentlichkeitsbeteiligung spart Zeit. Unser Ziel ist eine positive 

Beteiligungs- und Planungskultur mit potenziell Betroffenen. Die 

Planungspraxis in anderen Ländern hat gezeigt, dass eine frühzeitige, ausführliche 

und für die Bürgerinnen und Bürger auch in der Wirkung ihrer Einlassungen 

transparente Beteiligung in hohem Maß befriedend und damit 

planungsverkürzend wirkt. 

 Wir wollen die Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

deutlich beschleunigen, indem unter anderem das Onlinezugangsgesetz im 

Bereich von Leistungen und Genehmigungsverfahren in der Umweltverwaltung 

prioritär umgesetzt wird. Zudem wird ein zentrales „Internet-Artenschutzportal“ 

aufgebaut, um den digitalen Zugang zu relevanten Informationen zu 

vereinheitlichen. Bauen 4.0 ist insbesondere im Tiefbau eine große Chance für die 

Beschleunigung in der baulichen Realisierung. Bund und Ländern sollten die 

Fortschritte in diesem Prozess regelmäßig überprüfen. 

 Eine Herausforderung sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen, bei 

deren Erfüllung bei Vorhabenträgern und Behörden zum Teil große 

Unsicherheiten bestehen. Standardisierungen und Vollzugshinweise würden die 

Prüfung des Artenschutzes im Rahmen der Zulassungsverfahren daher wesentlich 

erleichtern.  
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 Wir wollen prüfen, wie die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 

Baulärm, überarbeitet und so angepasst werden kann, dass insbesondere für 

Lärmsanierungsmaßnahmen, Brückensanierungen sowie Bahnhofs- und 

Stadtbahnmodernisierungen eine einfache Plangenehmigung ausreicht. Allein 

wegen des entstehenden Baulärms soll kein Planfeststellungsverfahren 

durchgeführt werden müssen, da sich sonst die Abhilfe einer Belastungssituation 

für die Bürgerinnen und Bürger unnötig verzögert. 

 Wir setzen uns für ein schnelles Inkrafttreten der 

Bundeskompensationsverordnung zur Anwendung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung für Bundesvorhaben ein. 

 Wir werden ferner prüfen, inwieweit Maßnahmen ergriffen werden können, um 

die Elektrifizierung von Schienenstrecken und gegebenenfalls weitere kleine 

Baumaßnahmen zu beschleunigen, insbesondere durch den möglichen Verzicht 

auf ein Planfeststellungsverfahren.  

 Auf Basis der Vorschläge der Länder werden wir weitere Maßnahmen realisieren: 

Dies betrifft die Verbesserung der Abläufe der Projektplanung im Straßenbau und 

Prüfung für Schienenbau und gegebenenfalls andere Fachgebiete.  

 

2. Digitale Infrastruktur 

 Wir wollen die Genehmigungsvoraussetzungen und Verfahrensvorgaben beim 

Glasfaserausbau reduzieren. Dazu werden wir die Regelungen zur Benutzung 

öffentlicher Wege überarbeiten. Bei geringfügigen baulichen Maßnahmen sollen 

die zuständigen Behörden vor Ort flexibler handeln können. Gleichzeitig werden 

wir eine Frist vorgeben, bis wann Behörden Anträge auf Nutzung der Straßen 

zum Ausbau auf Vollständigkeit geprüft haben müssen. Für den Glasfaserausbau 

im ländlichen Raum wollen wir die Nutzung von Forst-, Wald- und 

Wirtschaftswegen durch eine Duldungspflicht erleichtern. 

 Um einen effektiven Ausbau der Mobilfunkmasten zu gewährleisten, wird 

prioritär auf Grundstücke und Liegenschaften der öffentlichen Hand 

zurückgegriffen. Zudem prüfen wir Erleichterungen für die Kontaktaufnahme zu 

den Eigentümern von geeigneten Grundstücken. Außerdem werden wir die 

bürokratischen Hürden für Standorte im freien Gelände (Außenbereich) und 

damit gerade in den ländlichen Regionen reduzieren. 
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 Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft soll im Jahr 2020 ihre Arbeit aufnehmen 

und den Bau von Masten in den sog. weißen Flecken unterstützen. 

 Zur Verbesserung des Mobilfunknetzausbaus an den Verkehrswegen wollen wir 

geltende gesetzliche Mindestabstände von Mobilfunkstandorten an Autobahnen 

und Bundesstraßen streichen, wobei etwaige Sicherheitsbelange vorab zu prüfen 

sind. Damit können die Mobilfunknetzbetreiber Standorte entlang der Straße auf 

bundeseigenen Flächen errichten und müssen nicht mehr auf private 

Grundstücke zurückgreifen. Darüberhinausgehend werden wir prüfen, ob 

Brücken und Schilderbrücken an Autobahnen und Bundesstraßen verstärkt für 

den Mobilfunknetzausbau genutzt werden können, und hierzu bundesweit 

einheitliche Vorgaben entwickeln. 

 Die Einführung einer Konzentrationswirkung für den Bereich der digitalen 

Infrastruktur, wie er bei Planfeststellungsverfahren existiert, wollen wir prüfen. 

 Um die Mitnutzung von vorhandenen Infrastrukturen einschließlich der 

öffentlichen Liegenschaften zu erleichtern, werden wir die 

Planungsdatenbanken weiterentwickeln und verbessern. 

 Wir begrüßen ferner, dass die Bundesregierung in Umsetzung der 

Mobilfunkstrategie eine Kommunikationskampagne zu 5G beschlossen hat. Ziel 

ist es, die Akzeptanz des Mobilfunks vor Ort zu stärken. Dazu werden in einem 

ersten Schritt die Kommunen bundesweit als Ansprechpartner der Bürgerinnen 

und Bürger vor Ort mit Informationen zu den häufigsten Bürgerfragen versorgt 

werden.  

 

Die nachfolgenden Abschnitte III. und IV. umfassen grundlegende Reformvorschläge 

für die Gerichts- und Verwaltungspraxis. Da viele der vorgeschlagenen Maßnahmen 

im Zuständigkeitsbereich der Länder liegen, werden wir bei der Prüfung dieser 

Vorschläge die Länder eng einbinden und sie gemeinsam mit den Ländern einer 

Lösung zuführen. 

 

3. Gerichtsverfahren 

Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Planungs- und Genehmigungsverfahren 

wollen wir beschleunigen. Hierzu werden wir unter anderem folgende Maßnahmen 

ergreifen: 
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 Den Katalog für die erstinstanzliche Zuständigkeit der 

Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe für 

Planfeststellungsverfahren wollen wir um wichtige infrastrukturelle 

Großvorhaben erweitern, die mit den bereits in § 48 Abs. 1 VwGO aufgeführten 

Projekten hinsichtlich Bedeutung und Komplexität vergleichbar sind. Dies sind 

Landesstraßen, die Errichtung, Erweiterung oder Änderung von 

Wasserkraftwerken mit einer elektrischen Nettoleistung von mehr als 100 

Megawatt und Vorhaben nach dem Bundesberggesetz. Ferner werden wir den 

Gesetzesentwurf des Bundesrates zum Hafenbeschleunigungsgesetz aufgreifen. 

Wir wollen prüfen, ob die Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Einrichtung von 

Planungs- und Wirtschaftsspruchkörpern spezialisiert und entlastet werden 

kann. Ferner befürworten wir stärkere länderübergreifende Kooperationen 

benachbarter Oberverwaltungsgerichte. Wir werden prüfen, ob die Revision 

gegen Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungsgerichtshöfe 

auf Abweichungen von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs- oder des 

Bundesverfassungsgerichts (Divergenzrüge) beschränkt wird. 

 Der Einsatz von abgeordneten Richtern auf Lebenszeit, Richtern auf Probe 

sowie Richtern kraft Auftrags an Kammern der Verwaltungsgerichte soll 

flexibler ausgestaltet werden. Abweichend von § 29 Abs. 1 DRiG, der die 

Mitwirkung von nur einer abgeordneten Richterin/ eines abgeordneten Richters 

bei einer gerichtlichen Entscheidung erlaubt, soll für einen Übergangszeitraum 

auch eine Mitwirkung von entweder zwei abgeordneten Richterinnen/ Richtern 

auf Lebenszeit oder einer abgeordneten Richterin/ eines abgeordneten Richters 

auf Lebenszeit und einer Richterin/ eines Richters auf Probe oder einer Richterin/ 

eines Richters kraft Auftrags zulässig sein. Eine entsprechende Regelung könnte 

bis zum Ablauf des Jahres 2025 befristet werden.  

 Wir wollen weitere Maßnahmen zur Straffung und Effektivierung der 

Gerichtsverfahren: Wir werden die Frist zur Eröffnung von Gerichtsverfahren 

prüfen. Ferner befürworten wir eine auskömmliche personelle Ausstattung der 

Gerichtssenate mit rechts- und naturwissenschaftlichen Mitarbeitern neben den 

Richterstellen. Berichterstatter in Gerichtsverfahren sollten bei einer Änderung 



13 

der Geschäftsverteilung für bereits begonnene Verfahren zuständig bleiben 

können. 

 Im Bereich des vorläufigen Rechtsschutzes wollen wir weitere 

Beschleunigungspotenziale heben, unter anderem indem wir wirtschaftliche 

Entwicklung und Klimaschutz als Abwägungsbelange in die VwGO aufnehmen. 

 

4. Allgemeines Verfahrensrecht 

 Durch den flexiblen Einsatz von Planungs- und Umweltrechtsexperten und die 

Bildung von projektbezogenen Planungsteams in den Vollzugsbehörden können 

Genehmigungsprozesse auf Bundesebene gestärkt und beschleunigt werden.  

 Die Bildung von Kompetenzteams - behördenübergreifende Pools von Experten 

mit Großprojekterfahrung und flexibler Einsatzmöglichkeit nach dem Vorbild 

von anderen EU-Mitgliedstaaten - soll erprobt werden. Ferner streben wir an, 

einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch über Gesetzesanwendung und best 

practices zwischen Behörden und Vorhabenträgern einzurichten.  

 Wir wollen Änderungen bei den Vorschriften zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) prüfen. Soweit EU-rechtlich zulässig, 

könnten demnach Änderungsvorhaben unterhalb bestimmter Schwellenwerte 

zukünftig weder einer UVP noch einer UVP-Vorprüfung bedürfen. Die 

bestehenden UVP-Verwaltungsvorschriften sind veraltet. Die neuen UVP-

Verwaltungsvorschriften sollen an den aktuellen Stand des Gesetzes und der 

Rechtsprechung angepasst werden. Die Konkretisierung der gesetzlichen 

Vorgaben in Verwaltungsvorschriften ist eine wertvolle Unterstützung der 

Behörden bei komplexen Zulassungsentscheidungen. Ferner wollen wir das 

Potential zentraler UVP-Internetportale zur Verbesserung der Information und 

Beteiligung der Öffentlichkeit nutzen.  

 Wir werden weitere Verfahrensoptimierungen prüfen und gegebenenfalls 

realisieren, um die zeitlichen Planungsabläufe zu straffen. Hierzu gehört unter 

anderem eine verbesserte Abstimmung der Planunterlagen vor Beantragung eines 

Genehmigungsverfahrens, eine intensivere und frühzeitige Beratung für 

Antragsteller und Vorhabenträger, eine Ausschlussfrist für Einwendungen im 

Verfahren sowie feste zeitliche Rahmensetzungen für die Beteiligung.   
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 Vorhabenträger sollen mehr Planungssicherheit erhalten. Wir werden daher die 

Einführung einer gesetzlichen Stichtagsregelung im Rahmen von 

Genehmigungsverfahren prüfen, mit der zeitverzögernde Anpassungen von 

Planungsverfahren infolge von Rechtsänderungen vermieden werden können.  
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Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. 

Sie vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der 

Bundesrepublik Deutschland mit rund 166.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber 

Behörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 

 

Die BRAK bedankt sich für die Übersendung des Referentenentwurfs. Sie kann in ihrer Stellungnahme 

aufgrund der gesetzten Frist leider nur zu einzelnen Punkten Stellung nehmen. Die BRAK möchte be-

sonders hervorheben, dass mit dem Gesetz erneut und an verschiedenen Punkten die von der VwGO 

vorgesehenen Rechtschutzmöglichkeiten deutlich beschränkt und regelmäßig gestufte Planungsverfah-

ren aufgegeben werden: Die als gesetzlicher Regelfall vorgesehene aufschiebende Wirkung von Wi-

derspruch und Anfechtungsklage wird abgeschafft für alle „Infrastrukturvorhaben von überregionaler 

Bedeutung“ (eine Definition dieser Vorhaben gibt es nicht) und für Windenergieanlagen. Die Flächenin-

anspruchnahme von Nebenflächen von Bahnaus- oder -umbauvorhaben (z. B. langfristig für Lärm-

schutzmaßnahmen oder mittelfristig für Baustelleneinrichtungen) soll keiner Planfeststellung bzw. Plan-

genehmigung mehr bedürfen, also ist sie auch nicht mehr mit den Regelrechtsmittelbehelfen überprüf-

bar. Für raumordnerisch bedeutende Vorhaben soll nicht mehr regelhaft, sondern nur noch auf Antrag 

des individuellen Vorhabenträgers ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. 

Es ist für die BRAK nicht nachvollziehbar, warum die für fachlich und sachlich gute Regelungen not-

wendige frühzeitige Verbandsbeteiligung mit einer Frist von nur vier Tagen in der Sommerferienhöchst-

zeit erfolgt. Leider ist dies in dieser Legislatur immer wieder festzustellen. Im Interesse guter Gesetzge-

bung weisen wir erneut auf diesen Umstand hin (vgl. auch Wienhues, Editorial (Rechtsschutzzersplitte-

rung - Der Gesetzgeber zeigt weiter Aktionismus in Sachen „Gerichtsverfahrensbeschleunigung“), 

BRAK-Magazin, Heft 2/2020, S. 3). 

 

Artikel 1 – Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

Es erstaunt die BRAK, dass nunmehr seit über zwei Jahren fachlich und auch parlamentarisch unter 

dem Begriff „VwGO-Novelle“ diskutierte Änderungen – teilweise – im Mantel eines „Investionsbeschleu-

nigungsgesetzes“ umgesetzt werden sollen. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit damit die ohnehin immer 

weiter beschnittene VwGO-Novelle nun im Übrigen ganz gescheitert ist, einschließlich der von der 

BRAK dringend angemahnten Reform des Rechtsmittelrechts. Die BRAK darf ausdrücklich noch einmal 

auf ihre in diesem Zusammenhang erarbeiteten Stellungnahmen hinweisen und sie zur Information in 

der ministeriellen Abstimmung hier noch einmal anfügen (BRAK-Stellungnahmen-Nr. 18/2018, 36/2018 

und 23/2019). Dort hat die BRAK auch ausdrücklich darauf hingewiesen und dargelegt, warum sie in 

den vorgeschlagenen Änderungen kein wesentliches Beschleunigungspotenzial für (insbesondere) Inf-

rastrukturmaßnahmen sieht. 

Zu den im Rahmen dieses Referentenentwurfs vorgestellten Änderungen weist die BRAK noch einmal 

auszugsweise auf Folgendes hin: 

Mit Blick auf die Vorschläge zur Verfahrensbeschleunigung durch die Bildung spezieller Wirtschafts- 

und Planungsspruchkörper bzw. die Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeit der Oberverwal-

tungsgerichte hat die BRAK Zweifel, dass die Veränderungen die (gewünschte) spürbare Beschleuni-

gung der Verfahren ermöglicht bzw. dass die Maßnahmen bundesweit umsetzbar sind. Die BRAK geht 

davon aus, dass die kritisierte Dauer insbesondere der Planungsverfahren in erster Linie das verwal-



4 

 

tungsbehördliche Verfahren betrifft. Hierzu weist die BRAK darauf hin, dass sowohl in den infrastruktu-

rellen Verfahren ebenso wie in anderen aktuell besonders kritisierten Gerichtsverfahren die Entschei-

dungen der jeweiligen Verwaltungsbehörden von den (erstinstanzlichen) Gerichten vielfach auch tat-

sächlich als rechtswidrig erkannt werden. Die Verbesserung der Qualität der Verwaltungsverfahren er-

scheint zielführender, um insgesamt schneller belastbare und damit vollziehbare Entscheidungen zu 

ermöglichen.  

 

Art. 1 Nr. 1 - § 48 VwGO-E (Erweiterung und Vereinfachung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten 

der Oberverwaltungsgerichte) 

Die geplante Neuregelung sieht zwei unterschiedliche Änderungs-/Ergänzungsvorschläge für § 48 

VwGO vor. 

Zum einen ist eine punktuelle Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeit auf die Oberverwaltungs-

gerichte vorgesehen So soll nunmehr neben den Zulassungen für Bundes- auch alle Landesstraßen mit 

nur einer Tatsacheninstanz direkt vor den Oberverwaltungsgerichten verhandelt werden.  

Zum anderen soll die Zuständigkeit für einzelne Planfeststellungsverfahren für größere Infrastrukturvor-

haben, namentlich solche nach dem Bundesberggesetz und zur Errichtung, Erweiterung und Änderung 

von großen Häfen und großen Wasserkraftwerken, erweitert werden. Von den Änderungen verspricht 

man sich eine Beschleunigung der Verfahren, die eher bei den Oberverwaltungsgerichten denn in der 

ersten Instanz gesehen wird.  

Die BRAK weist darauf hin, dass § 48 VwGO Ausnahmecharakter hat. Die Erweiterung der erstinstanz-

lichen Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte bedarf deshalb einer besonderen Rechtfertigung. Die 

weit gehende Öffnung der erstinstanzlichen Zuständigkeit führte dazu, dass der Regelfall eines dreistu-

figen Instanzenzugs im Anlagenzulassungsrecht zur Ausnahme wird. Die BRAK sieht keine ausrei-

chende Rechtfertigung und Notwendigkeit einen solchen „Systemwandel“ zu Lasten des Rechtsschutz-

suchenden weiter auszubauen. Die bereits in der Vergangenheit vorgenommenen zahlreichen Ände-

rungen der Verfahrens- und Prozessregeln in diese Richtung haben die angestrebte Beschleunigungs-

wirkung offensichtlich nicht im ausreichenden Maße erbracht. 

Die BRAK teilt zudem die mit dem Neuregelungsvorschlag verbundene pauschale Kritik an der Eignung 

der Verwaltungsgerichte zur Führung von Großverfahren nicht. Es liegt in der Natur der (Laufbahn-

)Dinge, dass Richter am Oberverwaltungsgericht in der Regel erfahrener sind als Richter am Verwal-

tungsgericht. Darüber hinaus gilt, dass die Oberverwaltungsgerichte (bisher) in der Regel auf erstin-

stanzlich bereits gut aufbereitete Sachverhalte zurückgreifen konnten und daher eine straffere Verhand-

lungsführung nicht zwangsläufig an größerer (Fach-)Kompetenz liegt. 

Die BRAK sieht, dass die Verkürzung der Tatsachenprüfung auf eine Instanz und der Verzicht auf eine 

Instanz im Rechtsmittelrecht zu einer Beschleunigung von Verfahren führen können. Mit Blick auf be-

sondere Infrastrukturvorhaben ist dieser Weg nachvollziehbar. Die Zuordnung weiterer straßen- und 

wegerechtlicher Zulassungsverfahren (Landesstraßen) an die Oberverwaltungsgerichte stellt jedoch 

das in der VwGO vorgesehene Regel-Ausnahme-Verhältnis der erstinstanzlichen Zuständigkeit zwi-

schen Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht weiter in Frage. Insbesondere in Flächenlän-

dern könnten regionale Besonderheiten zukünftig nicht mehr im selben Maße berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus spielen tatsächliche Fragen hier für die jeweiligen Rechtschutzsuchenden in der Regel 

eine besondere Rolle; die Verkürzung auf eine Tatsacheninstanz schränkt sie ein. Und schließlich wird 
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sich manch Rechtschutzsuchender vom Erfordernis anwaltlicher Vertretung von der gerichtlichen Ver-

folgung seiner Bedenken abbringen lassen. Mit anderen Worten: Ein Beschleunigungseffekt mit Blick 

auf die endgültige gerichtliche Entscheidung mag erreicht werden. Die Gewähr für eine individuell rich-

tige Entscheidung und insbesondere eine Befriedung der Betroffenen wird nicht erreicht werden. 

Die BRAK kann eine einzelfallbezogene Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeit der Oberver-

waltungsgerichte für größere Häfen, Wasserkraftwerke und Untergrundspeicher nachvollziehen. Denn 

sie dürften Verfahren betreffen, die zahlenmäßig in der Praxis nicht häufig vorkommen werden. Die 

BRAK sieht, dass einige ihrer Anregungen durch die in Art. 1 Nr. 1 a) ee) in § 48 Abs. 1 VwGO vorge-

sehenen Änderungen aufgenommen wurden. Die übrigen vorgeschlagenen Neuregelungen lehnt die 

BRAK ab. 

 

Art. 1 Nr. 3 - § 80 VwGO-E (Erweiterung der Ausnahmen, in denen die aufschiebende Wirkung 

entfällt) 

Neu ist die geplante Erweiterung in § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a VwGO-E. Danach soll die aufschiebende 

Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage „bei der Zulassung aller nicht unter Nummer 3 fallen-

den Infrastrukturvorhaben, die von überregionaler Bedeutung sind“ entfallen lassen. Das würde bedeu-

ten, dass in diesen Fällen kraft Gesetzes die aufschiebende Wirkung entfiele. Die BRAK hält die vorge-

schlagene Regelung für zu unbestimmt, um vollzugsfähig zu sein.  

Fraglich ist, was beispielsweise ein „Infrastrukturvorhaben“ auszeichnet und wann es von „überregiona-

ler Bedeutung“ sein soll. Der Begriff eines „Infrastrukturvorhabens“ wird nicht gesetzlich definiert. Er 

wird häufig im Zusammenhang mit Verkehrswegeprojekten benutzt, ist aber darauf nicht beschränkt. 

Sind Infrastrukturvorhaben auch andere Maßnahmen, etwa der Energieversorgung, der Müllentsor-

gung, des Bergbaus, Anlagen des Mobilfunks usw.? Im Planungsrecht finden sich andere Begriffe, etwa 

den der „überörtlichen Bedeutung“, deren Verhältnis zur „überregionalen Bedeutung“ unklar ist. Ist 

„überregional“ mehr? In der Begründung ist von „Projekten, die einen über den lokalen Rahmen hinaus-

reichenden Bezug aufweisen und denen - etwa wegen ihres wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen 

Wertes - ein besonderes infrastrukturelles Gewicht zukommt“ die Rede. Wann soll ein solcher „über den 

lokalen Rahmen hinausreichenden Bezug“ vorliegen? Ist das schon dann der Fall, wenn das Vorhaben 

mit Auswirkungen verbunden ist, die z. B. die Gemarkung von zwei Gemeinden betreffen? Das dürfte 

auf eine Vielzahl größerer (Bau-)Vorhaben zutreffen. Und was ist mit „Bezug“ gemeint? Meint das „Flä-

cheninanspruchnahme“ oder auch Auswirkungen (etwa durch Immissionen), die nicht lediglich lokal 

sind? Diese Fragen bleiben unbeantwortet und damit der Gesetzestext zu unbestimmt. 

Insbesondere ist aber erneut darauf hinzuweisen, dass das Regelsystem der VwGO (aufschiebende 

Wirkung) verlassen wird. Die Auseinandersetzung damit – insbesondere mit Blick auf das Rechtsschutz-

bedürfnis der von Infrastrukturmaßnahmen betroffenen (Grundstücks-) Eigentümer und weiterer Be-

troffener – fehlt. Die BRAK verweist auf die ergänzenden Ausführungen mit Blick auf die vorgesehene 

Parallelregelung für Windenergieanlagen im BImSchG (s. u. Seite 7), insbesondere hinsichtlich der Be-

denken, dass die Regelung(en) in kritischen Fällen zu einer Verfahrenszulassungsbeschleunigung füh-

ren werden. Notwendig ist – auch insoweit wiederholt sich die BRAK – die sachliche, fachliche und 

personelle Ausstattung der für die Zulassungsverfahren zuständigen Verwaltungen. 
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Art. 1 Nr. 6 - §§ 188a und 188b VwGO-E (Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkör-

per) 

Durch die Einführung der §§ 188a und 188b VwGO-E sollen Wirtschaftsspruchkörper und Planungs-

spruchkörper gebildet werden können. Nach der Gesetzesbegründung sollen die Vorschriften die Spe-

zialisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bereich der wirtschafts- und infrastrukturrelevanten Ver-

fahren fördern. So soll „durch die Einrichtung spezieller Spruchkörper gewährleistet werden, dass in 

den Verfahren, in denen diese Spruchkörper gebildet werden, Richter eingesetzt werden, die besondere 

Kenntnisse im Wirtschafts- und Planungsrecht haben und zudem über ein besonderes Verständnis der 

wirtschaftlichen und planungsrechtlichen Zusammenhänge verfügen. Dies erhöht die Akzeptanz bei den 

Beteiligten. Zugleich können die Verfahren insbesondere im Planungsrecht deutlich beschleunigt wer-

den, da mit der Spezialisierung die Effizienz steigt und die Planungs- und Wirtschaftsspruchkörper von 

anderen Materien verstärkt freigehalten werden können.“ 

Die BRAK empfiehlt diese Regelungsvorschläge ersatzlos zu streichen, denn es bedarf einer Neurege-

lung ihrer Ansicht nach nicht.  

Soweit der Zuschnitt der jeweiligen Verwaltungsgerichte es ermöglicht, sehen die Geschäftsverteilungs-

pläne bereits jetzt Spezialisierungen der einzelnen Kammern (und Senate) vor. Die Erfahrungen der 

(Fach-)Anwaltschaft zeigen, dass in diesen Kammern (und Senaten) die mit einer Gesetzesänderung 

angestrebte „Spezialisierung“ bereits ausgebildet werden kann. Dort, wo die Größe eines Gerichts bzw. 

der Anfall der Angelegenheiten eine entsprechende Geschäftsverteilung nicht ermöglicht, wird dies 

auch durch eine Gesetzesänderung nicht erreicht werden können. Die Einführung landesweiter Spezi-

alkammern führte zu unterschiedlichen Verhältnissen in den Bundesländern (große Flächenstaaten im 

Verhältnis zu kleinen Flächenstaaten/Stadtstaaten).  

Darüber hinaus sieht die BRAK erhebliche Schwierigkeiten eines Zuständigkeitszuschnitts, der zielfüh-

rend ist. Eine Orientierung an der wirtschaftlichen Bedeutung („Streitwert“) ist der Verwaltungsgerichts-

ordnung fremd. Handelt es sich um Rechtsgebiete, deren Streitigkeiten im Wesentlichen um Rechtsfra-

gen kreisen (Gewerbeordnung, Handwerksrecht, Gaststättenrecht, aber auch das Subventions- und 

Kammerrecht) ist der Vorteil einer speziellen Wirtschaftskammer gegenüber einer herkömmlichen Kam-

mer nicht ersichtlich.  

Eine Festlegung auf alle Verfahren der Raumordnung, der Landesplanung, des Bauplanungs-, Bauord-

nungs- und Städtebauförderungsrechts sowie des Planfeststellungsverfahrens erscheint keine „Be-

schränkung“, die im Verhältnis zum jetzigen Zustand größere Spezialisierungsmöglichkeiten eröffnete 

oder Beschleunigungen ermöglichte.  

Die BRAK spricht sich daher gegen eine gesetzliche (auch wenn nur als „Soll“-Vorschrift gedachte) 

Regelung zur Einführung gesonderter Wirtschafts- und Planungsspruchkörper aus. 

Die BRAK wird sich in diesem Sinne weiter dafür einsetzen, den Interessen der Rechtschutzsuchenden 

mehr Gewicht zu geben. Durch klare, einheitlich in der VwGO normierte Verfahrensregelungen und eine 

Abschaffung bzw. wesentliche Modifikation des Berufungszulassungsrechtes und ggf. in Einzelheiten 

auch des Revisionsrechts können sowohl individuell richtige und damit befriedende Gerichtsentschei-

dungen erreicht werden, als auch zentrale Leitentscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes. Durch 

bundeseinheitliche Leitentscheidungen werden mittel- und vor allem langfristig die Verwaltungs- und 

Oberverwaltungsgerichte entlastet. Dies wird in der Folge die gerichtlichen Verfahren beschleunigen. 

Dieser – notwendigen – Reform sollte sich der Gesetzgeber stellen. 
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Artikel 2 – Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes  

Art. 2 Nr. 2, 4 und 5- §§ 18, 21, und 22 AEG-E 

Die Neuregelung des § 18 AEG-E sieht die Genehmigungsfreiheit für einzelne Unterhaltungsmaßnah-

men vor. Nach Ansicht der BRAK sind diese Regelungen sehr weitgehend. 

Die BRAK sieht die damit verbundene Neufassung der §§ 21 und 22 AEG-E kritisch. Nach ihr könnten 

beispielsweise neben der Bahnstrecke gelegene Grundstücke als Baustelleneinrichtungsflächen in An-

spruch genommen werden (insbesondere bei der Errichtung von Schallschutzwänden zur Lärmsanie-

rung), ohne dass die betroffenen Grundstückseigentümer die Maßnahme selbst mangels Planfeststel-

lungsbeschluss oder Plangenehmigung gerichtlich überprüfen lassen können. Nach § 22 Abs. 1 des 

AEG-E ist sogar eine Enteignung zum Zwecke der Unterhaltung zulässig, ohne dass es einer Überprü-

fung der Notwendigkeit der konkreten Flächeninanspruchnahme im Planzulassungsverfahren bedarf (§ 

22 Abs. 1 Satz 2 AEG-E e contrario). Diese Eingriffe in Eigentumsverhältnisse und in die Grundrechte 

der Betroffenen sind zu weitgehend, als dass sie genehmigungsfrei und damit ohne eine Überprüfung 

nach Maßgabe der in der VwGO regelhaft vorgesehenen Rechtsbehelfe erfolgen dürfen. Die BRAK 

bezweifelt, dass die Regelung verfassungsgemäß ist. 

 

Artikel 3 – Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Art. 3 Nr. 2 - § 63 - BImSchG 

Die Neufassung des § 63 BImSchG-E sieht vor, dass Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten 

gegen die Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern 

keine aufschiebende Wirkung haben sollen.  

Die Regelung ist vor dem Hintergrund, dass in den beiden letzten Jahren der Zubau von Windkraftan-

lagen an Land „eingebrochen“ ist und es für das Baurecht bereits den § 212a BauGB gibt, nachvollzieh-

bar.  

Es handelt sich allerdings um ein weiteres Beispiel von mittlerweile einer Vielzahl von Regelungen im 

Fachplanungs- und Zulassungsrecht, die vom Regelfall der aufschiebenden Wirkung eines Wider-

spruchs oder einer Anfechtungsklage abweichen. Damit ist es eine weitere Ausnahme von der nach der 

VwGO vorgesehenen grundsätzlichen Regelung. Der Gesetzgeber sollte sich dessen bewusst sein und 

bedenken, dass die Neuregelung voraussichtlich nicht zu einer Entlastung der Verwaltungsgerichte 

führt, da dann entsprechende Eilverfahren angestrebt würden. 

 

Artikel 4 – Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Diese Regelungsvorschläge betreffen Folgeänderungen im Zusammenhang mit den Änderungen des 

Allgemeinen Eisenbahngesetzes. Insoweit wird auf die Ausführungen oben verwiesen. 
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Artikel 5 – Änderung des Raumordnungsgesetzes 

Art. 5 Nr. 1 - § 15 ROG-E 

Nach der geplanten Neuregelung soll ein Raumordnungsverfahren künftig im Regelfall nur auf Antrag 

des jeweiligen Vorhabenträgers durchgeführt werden (§ 15 Abs. 5 S. 1 ROG-E i. V. m. § 1 Raumord-

nungsverordnung). Nach geltendem Recht „soll“ für die in der Raumordnungsverordnung aufgeführten 

Vorhaben ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. Künftig soll der Träger der raumbedeut-

samen Planung oder Maßnahme im jeweiligen Einzelfall individuell entscheiden, ob er die Durchführung 

eines vorgelagerten Raumordnungsverfahrens beantragen will. Die für die Raumordnung zuständige 

Landesbehörde soll allerdings ein Raumordnungsverfahren einleiten können, wenn sie befürchtet, dass 

die Planung oder Maßnahme zu raumbedeutsamen Konflikten führen wird.  

Diese Neuregelung wird nach Einschätzung der BRAK dazu führen, dass künftig Vorhabenträger kein 

aufwändiges Raumordnungsverfahren durchführen werden; die Raumordnungsbehörde wird sich vo-

raussichtlich nur in „Extremfällen“ anders entscheiden. Ob damit eine Verfahrensbeschleunigung ver-

bunden sein wird, ist fraglich. Das Raumordnungsverfahren genießt als ein „Vorverfahren“ zur Prüfung 

und Abstimmung eines Projekts mit den Erfordernissen der Raumordnung in der Praxis hohe Akzep-

tanz. Der „Verzicht“ auf ein Raumordnungsverfahren wird dazu führen, dass die Vereinbarkeit mit den 

Erfordernissen der Raumordnung nach Maßgabe des § 4 ROG bzw. fachrechtlicher Raumordnungs-

klauseln im jeweiligen Zulassungsverfahren geprüft werden müssen, das dann seinerseits aufwendiger 

und ggf. fehleranfälliger ausfallen wird.  

In verfahrensrechtlicher Hinsicht und aus Sicht des Rechtsschutzes sind nach Ansicht der BRAK jeden-

falls folgende Anmerkungen zur geplanten Neuregelung in § 15 Abs. 2 und 3 ROG-E angezeigt:  

Um das Verfahren zu beschleunigen, sollen die Antragsunterlagen nicht mehr öffentlich ausgelegt wer-

den, sondern nunmehr im Internet zugänglich gemacht werden. Die Begründung verweist insofern aus-

drücklich auf das Planungssicherstellungsgesetz, zu dem die BRAK Stellung genommen hat (vgl. BRAK 

Stellungnahme-Nr. 20/2029), und meint, die Regelungen des Entwurfs seien gegenüber dem Planungs-

sicherstellungsgesetz vorrangig. Das bedeutet, die Regelungen wären – anders als die des Planungs-

sicherstellungsgesetzes – nicht befristet. 

Die pauschale Regelung in § 15 Abs. 3 Satz 2 ROG-E ist nach Ansicht der BRAK so nicht verhältnis-

mäßig. Nicht mit dem Internet vertraute Bevölkerungsschichten dürfen nicht ausgeschlossen werden. 

Die Regelung sieht eine Modernisierung vor, die sinnvoll erscheint. Allerdings sollte bedacht werden, 

dass sie eine Ergänzung zu der analogen Bekanntmachung ist, diese jedoch nicht ohne weiteres erset-

zen kann. 

Die BRAK begrüßte es, wenn das in den meisten Fachgesetzen vorgesehene Regel (analoge Bekannt-

machungen und Auslegungen) – Ausnahme (digitale Form) – Verhältnis „nur“ umgekehrt wird, die ana-

logen Formen aber nicht aktuell und anlässlich vorübergehender praktischer Schwierigkeiten aufgege-

ben werden. Die Behörden müssen dabei auch eine Einsichtnahme vor Ort weiterhin ermöglichen. 

Wie im Planungssicherstellungsgesetz sollen auch hier als zusätzliches Informationsangebot zusätzlich 

zur Veröffentlichung im Internet andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten, etwa durch Ver-

sendung oder öffentlich zugängliche Lesegeräte, zur Verfügung gestellt werden, soweit dies nach Fest-

stellung der zuständigen Behörde angemessen und zumutbar ist. Auf diese Zugangsmöglichkeiten ist 

in der Bekanntmachung hinzuweisen. 

* * * 
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Die 88. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hat mit Beschluss vom 09.11.2017 die 
Arbeitsgruppe Verwaltungsprozess eingerichtet. Zu den in der Arbeitsgruppe mit Schreiben des Minis-
teriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 21.03.2018 versandten Regelungsvorschlä-
gen zur Vorbereitung der Sitzung der Arbeitsgruppe am 15.06.2018 in Berlin nimmt die Bundesrechts-
anwaltskammer Stellung.  

Die Stellungnahme bezieht sich zunächst auf die Vorschläge der Arbeitsgruppe zum Themenkreis 
„Beschleunigung infrastruktur- und wirtschaftsrelevanter Verfahren“ (unten B. 1.), namentlich zu den 
Themenkreisen: Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkörper (B.1.1), Erweiterung und 
Vereinfachung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der Oberverwaltungsgerichte, Verwaltungsge-
richtshöfe und ggf. des Bundesverwaltungsgerichts (B.1.2) und der Einführung eines konzentrierten 
Verfahrens (B.1.3). Weiter wird zu dem Themenkomplex „Stärkung und Verbesserung des Rechts-
schutzes“ (unten B.2.) Stellung genommen, dort zu den Einzelbereichen Adhäsionsverfahren für öf-
fentlich-rechtliche Ersatzansprüche (B.2.1), Beschränkung des Prozessstoffes (innerprozessuale 
Präklusion, B.2.2) und Reform des Rechtsmittelrechts (B.2.3). 

 

A. Zusammenfassung 

Die Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer möchten wir vorab wie folgt zusammenfassen:  

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt die vorgeschlagene Reform des Rechtsmittelrechts und 
schlägt einzelne Ergänzungen/Änderungen vor.  

Sie empfiehlt die Fragen im Zusammenhang mit dem Adhäsionsverfahren weiter inhaltlich zu prüfen.  

Die Vorschläge zur Beschränkung des Prozessstoffes (innerprozessuale Präklusion) und zum Kon-
zentrierten Verfahren werden teilweise kritisch gesehen.  

Mit Blick auf die (weiteren) Vorschläge zur Verfahrensbeschleunigung durch die Bildung spezieller 
Wirtschafts- und Planungsspruchkörper bzw. die Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten 
der Oberverwaltungsgerichte, Verwaltungsgerichtshöfe und ggf. des Bundesverwaltungsgerichts hat 
die Bundesrechtsanwaltskammer Zweifel, dass die Veränderungen die (gewünschte) spürbare Be-
schleunigung der Verfahren ermöglicht bzw. dass die Maßnahmen bundesweit umsetzbar sind. Die 
Bundesrechtsanwaltskammer teilt die im Schreiben des Ministeriums der Justiz des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 21. März 2018 wiedergegebene Einschätzung, dass die kritisierte Dauer insbe-
sondere der Planungsverfahren in erster Linie das verwaltungsbehördliche Verfahren betrifft. Hierzu 
weist die Bundesrechtsanwaltskammer darauf hin, dass sowohl in den infrastrukturellen Verfahren 
ebenso wie in anderen aktuell besonders kritisierten Gerichtsverfahren die Entscheidungen der jewei-
ligen Verwaltungsbehörden von den (erstinstanzlichen) Gerichten vielfach auch tatsächlich als 
rechtswidrig erkannt werden. Die Verbesserung der Qualität der Verwaltungsverfahren erscheint ziel-
führender, um insgesamt schneller belastbare und damit vollziehbare Entscheidungen zu ermögli-
chen.  
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B. Stellungnahme 

1. Beschleunigung infrastruktur- und wirtschaftsrelevanter Verfahren 

1.1 Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkörper 

1.1.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe diskutiert, ob Änderungen der §§ 5 ff. VwGO bzw. §§ 173 ff. VwGO erfor-
derlich oder sinnvoll sind, um durch die Einführung von Wirtschaftsspruchkörpern Vorbehalten 
gegen die Wirtschaftskompetenz der Verwaltungsgerichte zu begegnen bzw. durch die Ein-
richtung von Planungsspruchkörpern Planungsverfahren beschleunigen zu können. 

1.1.2 Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer 

Die Bundesrechtsanwaltskammer empfiehlt dem Gesetzgeber Zurückhaltung. Soweit der Zu-
schnitt der jeweiligen Verwaltungsgerichte es ermöglicht, sehen die Geschäftsverteilungsplä-
ne bereits jetzt Spezialisierungen der einzelnen Kammern (und Senate) vor. Die Erfahrungen 
der (Fach-)Anwaltschaft zeigen, dass in diesen Kammern (und Senaten) die mit einer Geset-
zesänderung angestrebte „Spezialisierung“ bereits ausgebildet werden kann. Dort, wo die 
Größe eines Gerichts bzw. der Anfall der Angelegenheiten eine entsprechende Geschäftsver-
teilung nicht ermöglicht, wird dies auch durch eine Gesetzesänderung nicht erreicht werden 
können. Die Einführung landesweiter Spezialkammern führte zu unterschiedlichen Verhältnis-
sen in den Bundesländern (große Flächenstaaten im Verhältnis zu kleinen Flächenstaa-
ten/Stadtstaaten).  

Darüber hinaus sieht die Bundesrechtsanwaltskammer erhebliche Schwierigkeiten eines Zu-
ständigkeitszuschnitts, der zielführend ist. Eine Orientierung an der wirtschaftlichen Bedeu-
tung („Streitwert“) ist der Verwaltungsgerichtsordnung fremd. Handelt es sich um Rechtsge-
biete, deren Streitigkeiten im Wesentlichen um Rechtsfragen kreisen (Gewerbeordnung, 
Handwerksrecht, Gaststättenrecht, aber auch das Subventions- und Kammerrecht) ist der 
Vorteil einer speziellen Wirtschaftskammer gegenüber einer herkömmlichen Kammer nicht 
recht ersichtlich. Eine Festlegung auf alle Verfahren der Raumordnung, der Landesplanung, 
des Bauplanungs-, Bauordnungs- und Städtebauförderungsrechts sowie des Planfeststel-
lungsverfahrens erscheint keine „Beschränkung“, die im Verhältnis zum jetzigen Zustand grö-
ßere Spezialisierungsmöglichkeiten eröffnete oder Beschleunigungen ermöglichte. Alle diese 
Verfahren sind darüber hinaus häufig mit umweltrechtlichen Aspekten verbunden. Eine Zu-
ständigkeit etwa auf Verfahren nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) erscheint 
nach der zwischenzeitlich weiten Fassung ebenfalls kaum einen „Spezialisierungseffekt“ zu 
bedeuten. Eine Zweiteilung zwischen Verfahren mit und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung in 
derselben Rechtsmaterie erscheint ebenfalls künstlich, da die materiellen Fragen zum Beispiel 
im Immissionsschutzrecht unabhängig davon sind, ob das Verfahren mit oder ohne Öffentlich-
keitsbeteiligung geführt wird oder geführt werden muss.  

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich gegen eine gesetzliche (auch 
wenn nur als „Soll“-Vorschrift gedachte) Regelung“ zur Einführung geson-
derter Wirtschafts- und Planungsspruchkörper aus. 
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1.2 Erweiterung und Vereinfachung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der Oberverwal-
tungsgerichte, Verwaltungsgerichtshöfe und ggf. des Bundesverwaltungsgerichts 

1.2.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe diskutiert im Wesentlichen zwei unterschiedliche Änderungs-
/Ergänzungsvorschläge für § 48 VwGO (erstinstanzliche Zuständigkeit des OVG/VGH). Der 
eine Vorschlag sieht eine punktuelle Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten vor. 
Der andere Vorschlag will die Zuständigkeit insgesamt auf alle Planfeststellungsverfahren er-
weitern. Von den Änderungen verspricht man sich eine Beschleunigung durch „Professionali-
sierung“ der Verfahren, die eher bei den Obergerichten denn in der ersten Instanz gesehen 
wird. Eine Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten des Bundesverwaltungsgerichts 
wird kritisch bewertet.  

1.2.2 Stellungnahme und Regelungsvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer 

1.2.2.1 Die Bundesrechtsanwaltskammer weist darauf hin, dass § 48 VwGO Ausnahmecharakter hat. 
Die Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der OVG/VGH bedarf deshalb einer 
besonderen Rechtfertigung. Die weit gehende Öffnung der erstinstanzlichen Zuständigkeit 
führte dazu, dass der Regelfall eines dreistufigen Instanzenzugs im Anlagenzulassungsrecht 
zur Ausnahme wird. Die Bundesrechtsanwaltskammer sieht keine ausreichende Rechtferti-
gung und Notwendigkeit einen solchen „Systemwandel“ zu Lasten des Rechtsschutzsuchen-
den weiter auszubauen. Die bereits in der Vergangenheit zahlreichen Änderungen der Verfah-
rens- und Prozessregeln in diese Richtung haben die angestrebte Beschleunigungswirkung 
offensichtlich nicht im ausreichenden Maße erbracht. 

1.2.2.2 Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt die pauschale Kritik an der Eignung der Verwaltungsge-
richte zur Führung von Großverfahren nicht. Es liegt in der Natur der (Laufbahn-)Dinge, dass 
Richter am OVG/VGH in der Regel erfahrener sind. Darüber hinaus gilt, dass die OVG/VGH 
(bisher) in der Regel auf erstinstanzlich bereits gut aufbereitete Sachverhalte zurückgreifen 
konnten und daher eine gestrafftere Verhandlungsführung nicht zwangsläufig an größerer 
(Fach-)Kompetenz liegt. 

1.2.2.3 Die Bundesrechtsanwaltskammer kann daher eine einzelfallbezogene Erweiterung der erstin-
stanzlichen Zuständigkeiten der OVG/VGH für größere Häfen, Wasserkraftwerke und Unter-
grundspeicher nachvollziehen. Denn sie dürften Verfahren betreffen, die zahlenmäßig in der 
Praxis nicht häufig vorkommen werden.  

1.2.2.4 Kritisch sieht die Bundesrechtsanwaltskammer die Erweiterung grundsätzlich auf alle straßen-
rechtliche Planfeststellungsverfahren.  

1.2.2.5 Eine Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeiten der OVG/VGH für alle Planfeststel-
lungsverfahren lehnt die Bundesrechtsanwaltskammer ab.  

1.2.2.6 Abzulehnen ist auch die systemwidrige Zuweisung weiterer erstinstanzlicher Zuständigkeiten 
an das Bundesverwaltungsgericht. Es entspricht seiner Funktion und Stellung als Revisions-
gericht, dass das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nur eine Rechtsprüfung vornimmt. 

1.2.2.7 Die Bundesrechtsanwaltskammer unterstützt folgende Änderungen in § 48 Abs. 1 
VwGO:  
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„§ 48 Abs. 1  

[…] 

11. Planfeststellungsverfahren für die Errichtung, die Erweiterung oder die Än-
derung von Häfen, die für Wasserfahrzeuge mit mehr als 1350 t Tragfähig-
keit zugänglich sind 

12.  Planfeststellungsverfahren für die Errichtung oder die Änderung von Was-
serkraftwerken mit einer elektrischen Nettoleistung von mehr als 100 Me-
gawatt und 

13.  Planfeststellungsverfahren für Untergrundspeicheranlagen 

[…]“ 

1.3 Einführung eines konzentrierten Verfahrens 

1.3.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe diskutiert mit der Einführung eines neuen § 87 a VwGO einen gesetzlichen 
Rahmen zu schaffen für verfahrensleitende Anordnungen und (Ausschluss-)Fristen in einem 
strukturierten Verfahren. Der bisherige Vorschlag setzt das Einverständnis der Beteiligten 
hierfür voraus. Das Verfahren soll mehr Transparenz und schnellere Entscheidungen ermögli-
chen, weil der „Kampf ums letzte Wort“ (den letzten Schriftsatz) vermieden wird. 

1.3.1.1 Stellungnahme und Regelungsvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer 

a) Notwendigkeit? 

Die Bundesrechtsanwaltskammer weist darauf hin, dass sich gute und im Ergebnis zügige 
Prozesse bereits jetzt durch entsprechende strukturierende verfahrensleitende Anordnungen 
des Gerichts/Berichterstatters auszeichnen (§ 86, §§ 87 ff. VwGO a.F.). Die Möglichkeiten be-
stehen also (mit Ausnahme noch weitreichender Ausschlussfristen) bereits jetzt. Es bleibt in-
soweit zu hoffen, dass eine neue gesetzliche Regelung, die als „Kann“-Vorschrift ausgestaltet 
ist, den erwünschten Akzeptanz- und Beschleunigungseffekt tatsächlich erbringen wird.  

b) Ausschlussfrist 

Kritisch sieht die Bundesrechtsanwaltskammer den Vorschlag einer „Abschlussfrist“ in der ak-
tuellen Ausgestaltung (§ 87 Abs.  2 S. 2 Nr. 3 VwGO n.F.). Wenn und soweit durch diesen 
Vortrag erstmalig neue Tatsachen eingeführt werden, muss den übrigen Beteiligten die Gele-
genheit einer Stellungnahme bereits unter dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs eingeräumt 
werden. Eine Fristsetzung für diese Stellungnahme im Sinne einer Beibringungsfrist erscheint 
möglich. 

c) Verspätungspräklusion 

Ebenso skeptisch wird die Möglichkeit einer Präklusion von Tatsachenvorbringen gesehen, 
die unabhängig von einer tatsächlichen Verzögerung des Verfahrens erfolgt (siehe hierzu 
auch unten 2.2). Das Einverständnis der Beteiligten zum konzentrierten Verfahren kann die-
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sen Vorrang einer abstrakten „Zeitschiene“ vor der materiellen Rechtmäßigkeit der Entschei-
dung nicht rechtfertigen. Darüber hinaus kann sich daraus kein Beschleunigungseffekt erge-
ben, denn die fehlende Verzögerung wäre gerade ein Zulassungsgrund für den formal verspä-
teten Vortrag.  

d) Regelungsvorschläge 

(i) Den Vorschlag zur (klarstellenden) Neufassung des § 7 VwGO begrüßt die Bundes-
rechtsanwaltskammer. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer unterstützt die vorgeschlagene Neufassung des 
§ 7 VwGO. 

(ii) Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt die im Folgenden hervorgehobenen Ände-
rungen zum Vorschlag der Neuregelung des § 87 a VwGO vor (Rückgriff auf den ak-
tuellen § 87 b Abs. 3 VwGO (a.F.) und Öffnung der Ausschlussfrist im Einzelfall): 

„§ 87 a neu [konzentriertes Verfahren] 

[...] 

(4) Fristen nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 können mit ausschließender Wirkung 
gesetzt werden. In diesem Fall gilt § 87 b Abs. 3 entsprechend. Soweit inner-
halb der Abschlussfrist gemäß Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 erstmals neue Tatsachen 
vorgetragen, neue Dokumente vorgelegt oder neue Beweismittel benannt wer-
den, ist den übrigen Beteiligten [alternativ: dem Berufungsführer] binnen einer 
zu bestimmenden Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“ 

 

2. Stärkung und Verbesserung des Rechtsschutzes 

2.1 Adhäsionsverfahren für öffentlich-rechtliche Ersatzansprüche 

2.1.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe nimmt die Diskussion eines Adhäsionsverfahrens für vermögensrechtliche 
Ansprüche auf. Vorgeschlagen wird durch Ergänzung des § 40 VwGO um einen neuen Ab-
satz 3, den Betroffenen die Möglichkeit zu eröffnen, öffentlich-rechtliche Erstattungsansprüche 
(vermögensrechtliche Ansprüche), die im Zusammenhang mit dem zulässigerweise anhängi-
gen Verwaltungsgerichtsverfahren stehen, in einem verbundenen Verfahren auch vor den 
Verwaltungsgerichten geltend zu machen. Ziel soll eine bürgerfreundliche und prozessöko-
nomische Verfahrensgestaltung sein, weil Doppelprozesse erspart bleiben, die durch die zu-
nächst notwendige Verfolgung verwaltungsgerichtlichen Primärschutzes und der anschließen-
den Geltendmachung vermögensrechtlicher Ansprüche vor den ordentlichen Gerichten zurzeit 
üblich seien.  

2.1.2 Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer 

Die Bundesrechtsanwaltskammer sieht, dass eine Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte für 
öffentlich-rechtliche Erstattungsansprüche (besser: vermögensrechtliche Ansprüche) zweck-



8 
 

mäßig sein kann. Aus Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer sollte die Diskussion über eine 
grundsätzliche Zuweisung dieser Verfahren an die Verwaltungsgerichte losgelöst von der jetzt 
geplanten Novelle in einem zweiten Schritt im Rahmen eines zweiten Gesetzespakets geführt 
werden. Dabei sieht die Bundesrechtsanwaltskammer die damit nicht zuletzt verfassungs-
rechtlichen Hürden dieser Diskussion. Mit einer grundsätzlichen Zuweisung zu den Verwal-
tungsgerichten könnten jedoch die mit dem jetzigen Vorschlag eines optionalen Adhäsionsver-
fahrens verbundenen Ziele bereits über die Klaghäufung ohne spezielle Verfahrensregelung 
erreicht werden. Auch Folgeänderungen (mit Blick auf unterschiedliche Rechtsmittelfähigkeit, 
Gerichtskosten, etc., s. u.) wären nicht erforderlich und begründeten keine neuen, zusätzli-
chen Rechtsunsicherheiten, da auf bekannte Instrumente zurückgegriffen wird. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat weiter Zweifel, dass Gründe der Prozessökonomie dafür 
sprechen, die grundsätzliche Diskussion hintanzustellen und („nur“) über die Einfügung eines 
Adhäsionsverfahrens zu sprechen. Dies aus folgenden Gründen: 

- Doppelprozesse im Verhältnis zwischen der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit werden nicht vermieden, wenn der Kläger bis zum Schluss 
der mündlichen Verhandlung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren die Möglichkeit hat, 
die Adhäsionsklage zurückzunehmen und anschließend vor den ordentlichen Gerichten 
zu verfolgen. Notwendig wäre – entsprechend dem Vorschlag des Landes Schleswig-
Holstein –, dass nach Ausübung des Wahlrechts zugunsten des Verwaltungsrechtswegs 
der Zivilrechtsweg dauerhaft ausgeschlossen ist. 

- Eine Verfahrensbeschleunigung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren und die Vermei-
dung einer Konstellation, dass zwei Klagerfahren im Verwaltungsrechtsweg hintereinan-
der geführt werden („Rechtsweg interner Doppelprozess“) kann nur dann vermieden 
werden, wenn die Adhäsionsklage spätestens mit der Klagbegründung erhoben werden 
muss und nicht bis zum Abschluss der mündlichen Verhandlung. 

- Es ist weiter notwendig zu klären und entsprechend zu regeln, wie sich die beiden Ver-
fahrensteile/Klagen zueinander verhalten. Denn dies hat Konsequenzen, wenn hinsicht-
lich des verwaltungsrechtlichen Teils Spruchreife besteht und/oder insoweit ein (Teil-
)Urteil in die zweite Instanz geführt werden soll. 

- Eine Reduzierung der Gerichtskosten erscheint nach der bisherigen Ausgestaltung des 
Regelungsvorschlages nicht gegeben. Denn danach handelt es sich um zwei Klagen 
und entsprechend wären Gerichtskosten für beide Verfahren(steile) zu erheben; sollten 
für beide Verfahren(steile) einheitliche Gerichtskosten erhoben werden, bedarf es einer 
ergänzenden Regelung. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer empfiehlt zu prüfen, ob statt der Einfüh-
rung eines Adhäsionsverfahrens (erneut) geprüft wird, vermögensrechtliche 
Ansprüche aus öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen insgesamt der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit zuzuordnen (zweites Gesetzgebungspaket). 

2.1.3 Regelungsvorschlag der Bundesrechtsanwaltskammer 

Wenn die Einführung des Adhäsionsverfahrens aktuell weiter verfolgt wird, dann sollten die 
diskutierten Ergänzungen der VwGO folgende Regelungen umfassen: 

- Ausschluss des Zivilrechtswegs nach Rechtshängigkeit der Adhäsionsklage 
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- Erhebung der Adhäsionsklage zwingend bis zur Klagbegründung 

- Klarstellende Regelungen zum Verhältnis der beiden „Verfahrenstei-
le“/Klagen zueinander: 

- mit Blick auf Rechtsmittelverfahren 

- mit Blick auf Gerichtskosten 

2.2 Beschränkung des Prozessstoffes (innerprozessuale Präklusion) 

2.2.1 Regelungsvorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe diskutiert die Beschränkung des Prozessstoffs (innerprozessuale Präklusi-
on) zum einen durch Änderungen betreffend die Regelungen zum verspäteten Vortrag im 
Rahmen des geltenden § 87 b VwGO, zum anderen mit Blick auf die Notwendigkeit, eine 
Klagbegründungsfrist mit Ausschlussfristen grundsätzlich gesetzlich zu regeln. 

2.2.2 Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer 

Die Bundesrechtsanwaltskammer sieht keinen Grund, verspäteten Vortrag, der nicht zu einer 
verzögerten Erledigung des Rechtsstreits führt, auszuschließen (siehe oben, 1.3). Die mit dem 
Vorschlag der Arbeitsgruppe diskutierte Änderung, die Zurückweisung des verspäteten Vor-
trags tatbestandlich auszuschließen, wenn sie nicht genügend entschuldigt ist, unterscheidet 
sich im Ergebnis nicht von der aktuellen Regelung, dass ein Ausschluss angenommen wird, 
solange die Verspätung nicht ausreichend entschuldigt wird. Eine Änderung ist daher nicht er-
forderlich. Dies gilt insbesondere deshalb, weil nach der geltenden Regelung das Gericht 
schon jetzt die Glaubhaftmachung fordern kann. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt die Auffassung, dass ein Verzicht auf die Belehrung der 
Folgen verspäteten Vortrags nicht möglich ist, da jedenfalls erstinstanzlich grundsätzlich keine 
anwaltliche Vertretung erforderlich ist.  

Ebenso teilt die Bundesrechtsanwaltskammer die Auffassung, dass keine gesetzliche Klagbe-
gründungsfrist entsprechend der (Ausnahme-)Regelung in § 6 UmwRG eingeführt werden 
sollte. Das Gericht hat bereits jetzt die Möglichkeit, entsprechende Fristen im Einzelfall gemäß 
§ 87 b VwGO zu setzen; sie sollen im Rahmen des diskutierten konzentrierten Verfahrens 
grundsätzlich durch das Gericht gesetzt werden (vgl. oben, 1.3). 

Die Bundesrechtsanwaltskammer empfiehlt, § 87 b VwGO nicht zu ändern. 

2.3 Reform des Rechtsmittelrechts 

2.3.1 Diskussion der Rechtsmittelreform 

Seit längerem wird insbesondere in der Richterschaft und in der Anwaltschaft eine Überprü-
fung der vor mittlerweile 20 Jahren durchgeführten umfassenden Rechtsmittelreform disku-
tiert. Im Vordergrund stehen das Berufungs(zulassungs)recht, Einzelaspekte des Revisions-
verfahrens und eine mögliche Zulassungsbeschwerde in Eilverfahren zum Bundesverwal-
tungsgericht. Hintergrund sind unter anderem die Feststellungen, dass die Zulassungspraxis 
in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich ist. Damit sind die Möglichkeiten einer 
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(vollständigen) zweistufigen Überprüfung und die Eröffnung eines Zugangs zum Bundesver-
waltungsgericht nicht bundeseinheitlich. Das Bundesverwaltungsgericht kann mittels entspre-
chender Revisions(zulassungs)verfahren nicht im ausreichendem Maße zur Vereinheitlichung 
der Rechtsanwendung beitragen. Dies gilt auch für bestimmte Rechtsmaterien, die tatsächlich 
nur in Eilverfahren verhandelt werden. Das Bundesverwaltungsgericht wird „ausgetrocknet“ 
und mit zentralen Rechtsauslegungsfragen nicht (mehr) befasst. Gleichzeitig kann der vor gut 
20 Jahren erhoffte Entlastungs- und Beschleunigungseffekt nicht nachhaltig festgestellt wer-
den. Schließlich führen übersteigerte Darlegungsanforderungen im Berufungszulassungsrecht 
insbesondere aus Sicht der Anwaltschaft häufig zu einer Vernachlässigung der inhaltlichen 
Berufungswürdigkeit des jeweiligen Falles. 

2.3.2 Stellungnahme und Regelungsvorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer 

2.3.2.1 Berufungsrecht 

a) Abschaffung der Zulassungsberufung 

Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt seit langem die Abschaffung der Berufungszulas-
sung vor. Sie begrüßt den aktuellen Vorstoß der Arbeitsgruppe daher sehr.  

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich ebenfalls für die Streichung des 
§ 124 a VwGO (a.F.) aus. 

b) Zurückweisung offensichtlich aussichtsloser Berufungsverfahren 

Die Bundesrechtsanwaltskammer kann auch dem Regelungsvorschlag folgen, offensichtlich 
aussichtslose Berufungsverfahren durch Beschluss zurückzuweisen. 

(i) Notwendigkeit einer Gesetzesneureglung? 

Die Bundesrechtsanwaltskammer weist auf § 130 a VwGO (a.F.) hin: 

Das Oberverwaltungsgericht kann über die Berufung durch Beschluss entschei-
den, wenn es sie einstimmig für begründet oder einstimmig für unbegründet hält 
und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich hält. § 125 Abs. 2 Satz 3 bis 
5 gilt entsprechend.  

Gegebenenfalls wäre diese Regelung bereits ausreichend, um den verfolgten Zweck zu 
erreichen. 

(ii) Fristbestimmung 

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt im Beschleunigungsinteresse ausdrücklich die 
gesetzliche Vorgabe einer Frist für die entsprechende Zurückweisung. 

(iii) Regelungsvorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer 

Die Bundesrechtsanwaltskammer unterstützt jedoch auch den Weg, eine neue Regelung 
zu schaffen.  
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(a) Anlehnung an § 522 ZPO 

Aus Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer bietet es sich an, hier den mit § 522 ZPO 
gewählten Ansatz in die VwGO zu übernehmen. Die aktuelle Fassung wurde zwischen-
zeitlich auch an verfassungsrechtlichen Bedenken insbesondere mit Blick auf das rechtli-
che Gehör gemessen. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt daher vor: 

„§ 125 VwGO (n.F.)  

(1) [unverändert] 

(2) Die Berufung ist zu verwerfen, wenn sie unzulässig ist. 

(3) Die Berufung soll innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Berufungs-
begründung verworfen werden, wenn 

1. das Oberverwaltungsgericht auf der Grundlage des angefochtenen Urteils 
und der Berufungsbegründung davon überzeugt ist, dass die Berufung of-
fensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, 

2. keiner der Gründe vorliegt, aus denen die Revision gemäß § 132 Abs. 2 
Nr. 1 oder 2 zuzulassen wäre, 

3. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts nicht erfordert und 

4. eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist. 

Das Oberverwaltungsgericht hat zuvor die Beteiligten auf die beabsichtig-
te Zurückweisung der Berufung und die Gründe hierfür hinzuweise und 
den Berufungsführer binnen einer zu bestimmenden Frist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

(4) Die Entscheidung nach Abs. 2 oder 3 ergeht durch Beschluss. Der Beschluss 
ist kurz zu begründen, soweit die Gründe für die Zurückweisung nicht bereits 
in dem Hinweis nach Abs. 3 Satz 2 enthalten sind. Ein anfechtbarer Beschluss 
hat darüber hinaus eine Bezugnahme auf die tatsächlichen Feststellungen im 
angefochtenen Urteil mit Darstellung etwaiger Änderungen oder Ergänzungen 
zu enthalten. Gegen den Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel zu, 
das zulässig wäre, wenn das Gericht durch Urteil entschieden hätte. Die Betei-
ligten sind über dieses Rechtsmittel zu belehren. 

(b) Hilfsweise: Modifikationen des Regelungsvorschlags der Arbeitsgruppe 

Mit Blick auf den Vorschlag der Arbeitsgruppe merkt die Bundesrechtsanwaltskam-
mer unter dem Gerichtspunkt des rechtlichen Gehörs an, dass jedenfalls folgende 
Änderung vorgenommen werden sollte: 
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§ 125 Abs. 4 (n.F.): 

Die Entscheidung nach Abs. 2 oder 3 ergeht durch Beschluss. Die Beteiligten 
sind auf die beabsichtigte Zurückweisung der Berufung und die Gründe hier-
für hinzuweisen. Die Beteiligten sind vor dem Beschluss nach Satz 1 zu hören. 
Der Beschluss ist kurz zu begründen. Gegen den Beschluss steht den Beteilig-
ten das Rechtsmittel zu, das zulässig wäre, wenn das Gericht durch Urteil ent-
schieden hätte, die Beteiligten sind über dieses Rechtsmittel zu belehren.  

(c) Klarstellung in § 128 VwGO 

Zu § 128 VwGO (n.F.) regt die Bundesrechtsanwaltskammer an, den Halbsatz 

„[…] soweit die Berufung nicht nach § 125 Abs. 3 verworfen wird […]“ 

zu streichen. Der Einschub könnte dahingehend missverstanden werden, dass das 
Berufungsgericht, wenn es die Berufung nach § 125 Abs. 3 durch Beschluss verwer-
fen will, neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, die vom Berufungsführer in 
der Berufungsbegründung vorgetragen wurden, nicht mehr berücksichtigen darf. 

2.3.2.2 Revisionsverfahren 

a) Folgeänderungen in § 132 Abs. 1 VwGO 

Die Bundesrechtsanwaltskammer weist darauf hin, dass bei Neuregelung des § 125 Abs. 
3 und 4 VwGO eine klarstellende Folgeänderung in  § 132 Abs. 1 VwGO erforderlich 
würde:  

Gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (§ 49 Nr. 1) und Beschlüsse nach § 
47 Abs. 5 Satz 1 und § 125 Abs. 4 steht den Beteiligten die Revision an das Bun-
desverwaltungsgericht zu [… unverändert]. 

b) Zusätzlicher Revisionsgrund 

(i) Um der auch von der Arbeitsgruppe beschriebenen Austrocknung des Bundesver-
waltungsgerichts entgegen zu wirken, empfiehlt die Bundesrechtsanwaltskammer 
eine vorsichtige Lockerung der Zulassungsgründe im Sinne des § 132 Abs. 2 
VwGO. Sie schlägt – auch in Anlehnung an die entsprechende Formulierung in § 
522 ZPO – vor:  

„§ 132 Abs. 2 VwGO (n.F.): 

4. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.“ 

Bei Einführung dieser Ergänzung wären als Folgeänderungen sowohl § 125 Abs. 3 
(n.F.) als auch § 134 Abs. 2 (a.F.) entsprechend zu ändern (Folgeänderungen). 

(ii) Die Schaffung eines weiteren Zulassungsgrundes zur Klärung grundsätzlich bedeut-
samer Tatsachenfragen durch das Bundesverwaltungsgericht erscheint der Bundes-
rechtsanwaltskammer aktuell außerhalb des Asylverfahrensrechts nicht erforderlich. 
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c) Sprungrevision 

Schließlich regt die Bundesrechtsanwaltskammer auch eine Änderung des § 134 VwGO 
(Sprungrevision) an. Das Rechtsmittel der Sprungrevision scheitert in vielen Fällen daran, 
dass der zukünftige Revisionsbeklagte der Einlegung der Sprungrevision nicht zustimmt. 
Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt daher vor, auf das Zustimmungserfordernis zur 
Einlegung der Sprungrevision der in der ersten Instanz obsiegenden Partei zu verzichten. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt folgende Fassung für § 134 Abs. 1 (n.F.) 
vor: 

Gegen das Urteil eines Verwaltungsgerichts (§ 49 Nr. 2) steht den Beteiligten die 
Revision unter Übergehung der Berufungsinstanz zu, wenn der Kläger und der Be-
klagte der Einlegung der Sprungrevision schriftlich zustimmen und wenn sie von 
dem Verwaltungsgericht im Urteil oder auf Antrag durch Beschluss zugelassen 
wird. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Ur-
teils schriftlich zu stellen. Die Zustimmung zu der Einlegung der Sprungrevision ist 
dem Antrag oder, wenn die Revision im Urteil zugelassen ist, der Revisionsschrift 
beizufügen. 

2.3.3 Vorläufiger Rechtsschutz: Einführung einer Zulassungsbeschwerde zum Bundesver-
waltungsgericht 

2.3.3.1 Diskussion 

Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt die Einschätzung, dass in bestimmten Rechtsmaterien, 
wie insbesondere dem öffentlichen Dienstrecht, aufgrund der Verfahrensstruktur Entschei-
dungen des Bundesverwaltungsgerichts faktisch ausgeschlossen sind, da die Verfahren (ab-
schließend) im bisher ausschließlich zweizügig ausgestalteten Eilverfahren entschieden wer-
den.  

2.3.3.2 Stellungnahme und Regelungsvorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer 

Aus Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer erscheint es schwierig, abschließende Rechtsbe-
reiche zu benennen, in denen (ausnahmsweise) eine Zulassungsbeschwerde zum Bundes-
verwaltungsgericht möglich sein soll.  

a) Zulassung ohne weitere Maßgaben 

Die Bundesrechtsanwaltskammer schließt sich daher dem in der Arbeitsgruppe unter 3. 
diskutierten Vorschlag einer Zulassung ohne weitere Maßgaben an. Die Gesetzesbe-
gründung sollte ausreichend deutlich machen, dass der Gesetzgeber hier den jeweiligen 
Oberverwaltungsgerichten/Verwaltungsgerichtshöfen vertraut, bei entsprechend grund-
sätzlichen Fragen eine entsprechende Zulassung auszusprechen.  

Die Bundesrechtsanwaltskammer schließt sich folgendem Vorschlag an: 

„§ 150 a VwGO 

(1) Gegen die Beschlüsse des Oberverwaltungsgerichts in Verfahren des vorläu-
figen Rechtsschutzes nach den § 47 Abs. 6, §§ 80, 80 a und 123 steht den Be-
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teiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Rechtsbe-
schwerde an das Bundesverwaltungsgericht zu, wenn das Oberverwaltungs-
gericht sie in dem Beschluss zugelassen hat.  

(2) Die Rechtsbeschwerde ist nur zuzulassen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 132 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 vorliegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist an die 
Zulassung gebunden.  

(3) § 137 Abs. 1 und 2, §§ 147, 149, 150 gelten entsprechend.“ 

Im Falle der Ergänzung des § 132 Abs. 2 VwGO um eine neue Nr. 4 wäre dies in Absatz 
2 entsprechend zu ergänzen. 

b) Evaluationsklausel 

Weiter schlägt die Bundesrechtsanwaltskammer für diese Neufassung des § 150 a 
VwGO ausnahmsweise eine Evaluationsklausel und Befristung der Geltungsdauer auf 
fünf Jahre vor. Innerhalb dieser fünf Jahre soll überprüft werden, ob das Vertrauen in ent-
sprechende Ermessensentscheidungen der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungs-
gerichtshöfe gerechtfertigt war oder doch über die Bildung von Fallgruppen nachzuden-
ken ist, in denen grundsätzlich die Möglichkeit einer Rechtsbeschwerde zum Bundesver-
waltungsgericht besteht. 

* * * 
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Die Bundesrechtsanwaltskammer ist die Dachorganisation der anwaltlichen Selbstverwaltung. Sie 
vertritt die Interessen der 28 Rechtsanwaltskammern und damit der gesamten Anwaltschaft der Bun-
desrepublik Deutschland mit etwa 164.500 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten gegenüber Be-
hörden, Gerichten und Organisationen – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 
 

Stellungnahme 

Die Bundesrechtsrechtsanwaltskammer wurde im Rahmen der länderoffenen Arbeitsgruppe mit Betei-
ligung des Bundes an der Diskussion über Vorschläge zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 
beteiligt. Die Stellungnahme (Nr. 18/2018, Mai 2018) liegt der Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister der Länder (JuMiKo) bereits als Anlage zum Bericht der Arbeitsgruppe vor und ist hier 
nochmals als Anlage beigefügt. 

Die Bundesrechtsrechtsanwaltskammer fasst einige zentrale Diskussionspunkte auch der nachfolgen-
den Diskussion aus Sicht der die Rechtsuchenden vertretenden Anwaltschaft unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf ihre anliegende Stellungnahme noch einmal wie folgt zusammen: 

1. Aktuelle Situation der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Die aktuelle Belastungssituation der Verwaltungsgerichte durch die Vielzahl von anhängigen und an-
stehenden Asylverfahrensprozessen ist der Anwaltschaft bekannt. Die Bundesrechtsrechtsanwalts-
kammer appelliert an die JuMiKo nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass trotz dieser Umstände die 
Diskussion und die Bemühungen zur Situation und zum Verfahren in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
im Übrigen nicht hintangestellt werden. Die Bemühungen und Veränderungen sind von besonderer 
Wichtigkeit. Denn es gilt heute in ganz besonderem Maße das Vertrauen des Rechtsuchenden in die 
Institutionen des Rechtsstaates zu stützen und zu fördern. 

Der Rechtsstaat gewährt Rechtssicherheit durch Verfahren. Dazu müssen die Verfahren individuell 
richtige Entscheidungen und zeitnahe Entscheidungen ermöglichen. Beides muss weiter gefördert 
werden. 

2. Sächliche und personelle Ausstattung der Gerichte 

Eine ausreichende sächliche und personelle Ausstattung der Verwaltungsgerichtsbarkeit – nicht nur 
auf der Ebene der Richterschaft – ist aus der Erfahrung der Anwaltschaft nicht immer gewährleistet. 
Die Fortbildung ist nicht immer gesichert. Dies führt zu Verfahrensverzögerungen mangels Räumen, 
Personal und aufgrund von fachlichen Unsicherheiten. Hier sind besondere Anstrengungen erforder-
lich, um dieser Situation für alle Verfahrensarten begegnen zu können. So können zeitnahe Entschei-
dungen befördert werden. 

3. Reform des Rechtsmittelrechts 

Nach Auffassung der Bundesrechtsanwaltskammer ist die Reform des Rechtsmittelrechts ein zentra-
ler Aspekt notwendiger verfahrensrechtlicher Änderungen. Die Einführung der Zulassungsberufung 
vor 20 Jahren hat dazu geführt, dass der ganz überwiegende Anteil erstinstanzlicher Entscheidungen 
nicht mehr auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüft wird. In der Folge werden auch Auslegungsfra-
gen des sich gleichzeitig immer häufiger ändernden Bundesrechts nicht mehr zur Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung vom Bundesverwaltungsgericht entschieden. Dennoch hat sich der 
seinerzeit erhoffte Entlastungs- und Beschleunigungseffekt der Gerichte nicht nachhaltig bzw. nicht im 
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erhofften Umfang eingestellt. Darüber hinaus fehlt es an Leitentscheidungen des Bundesverwaltungs-
gerichts, die zur Einheitlichkeit der Rechtsprechung erforderlich sind und so Rechtssicherheit schaf-
fen. Aus der Erfahrung der Anwaltschaft führen entsprechende Leitentscheidungen nicht nur zu kürze-
ren Verfahrensdauern in den Instanzgerichten. Vielmehr werden dadurch bereits Verwaltungsverfah-
ren beschleunigt und gerichtliche Auseinandersetzungen vermieden. Dies könnte entscheidend zur 
Entlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit beitragen. 

3.1 Abschaffung der Berufungszulassung, fristgebundene Möglichkeit offensichtlich aus-
sichtsloser Berufungen durch Beschluss zurückzuweisen 

3.1.1 Das Vertrauenkönnen auf individuell richtige Entscheidungen ist für den Rechtsuchenden und 
sein Vertrauen in die Rechtsordnung zentral. Daher ist die Zulassungsberufung abzuschaffen.  

Denn dem ebenso wichtigen aber nicht vorrangigen Aspekt zügiger Verfahren, die eine Entlastung der 
Gerichte von offensichtlich aussichtslosen Berufungsverfahren notwendig macht, kann mit der Mög-
lichkeit begegnet werden, entsprechende Berufungen in Anlehnung an die Regelung in § 522 ZPO 
durch Beschluss des Oberverwaltungsgerichts/ Verwaltungsgerichtshofs zurückzuweisen. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer spricht sich daher nachdrücklich für diesen Reformvorschlag aus 
und hat in ihrer Stellungnahme Nr. 18/2018 (vgl. Anlage) dazu auch konkrete Regelungsvorschläge 
unterbreitet. 

3.1.2 Die Bundesrechtsanwaltskammer hält eine Modifikation des bisherigen Berufungszulassungs-
rechts durch Erleichterungen der Darlegungspflichten oder die Einführung einer Beschwerde gegen 
Nichtzulassungsbeschlüsse für nicht zielführend:  

Die Darlegungspflichten stellen zwar eine Schwierigkeit bei der Berufungszulassung dar. Die nur noch 
seltene Überprüfung der Sachentscheidung liegt aber nicht in erster Linie an formalen Hürden, son-
dern daran, dass im Zulassungsverfahren die Überprüfung systemimmanent die Ausnahme und nicht 
die Regel darstellt. 

Auch mit einer Beschwerde wird nur die Möglichkeit einer Überprüfung in der zweiten Instanz und 
damit einer individuell richtigen Entscheidung erhöht. Das Regel-Ausnahme-Verhältnis wird nicht um-
gekehrt. Gleichzeitig wird ein zusätzlicher und erneut mit formalen Anforderungen ausgestalteter Ver-
fahrensschritt eingeführt; dies entspricht nicht der Forderung nach Verfahrensvereinfachung und -
beschleunigung. 

3.2 Behutsame Erweiterung der Revisionsgründe 

3.2.1 Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt die Auffassung, dass außerhalb von Asylverfahren kei-
ne Notwendigkeit besteht, einen Zulassungsgrund zu schaffen, der eine Überprüfungsmöglichkeit 
bedeutsamer Tatsachenfragen durch das Bundesverwaltungsgericht begründet. Die Funktion und 
Stellung des Bundesverwaltungsgerichts in der Verwaltungsgerichtsordnung ist nicht die eines Tatsa-
chengerichts, sondern die eines grundsätzlich nur zur Rechtsprüfung berufenen Revisionsgerichts. 
Aus diesem Grund spricht sich die Bundesrechtsanwaltskammer regelmäßig auch gegen die Begrün-
dung weiterer erstinstanzlicher Zuständigkeiten beim Bundesverwaltungsgericht aus. 

3.2.2 Es wurde oben auf die Bedeutung höchstrichterlicher Leitentscheidungen für die Rechtsein-
heitlichkeit und Rechtssicherheit hingewiesen, mit ihren positiven Folgen zur Entlastung der Verwal-
tungsverfahren und der Instanzgerichte. Die Bundesrechtsanwaltskammer schlägt in ihrer Stellung-
nahme (vgl. Anlage) daher vor, dass die Revision auch zugelassen werden können soll, wenn 
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„die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine 
Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.“ 

3.3 Sprungrevision 

Um in entsprechend gelagerten Fällen zeitnah zu solchen Leitentscheidungen zu gelangen, schlägt 
die Bundesrechtsanwaltskammer in ihrer Stellungnahme schließlich vor, die Sprungrevision dahinge-
hend zu reformieren, dass auf das Zustimmungserfordernis des in erster Instanz obsiegenden Betei-
ligten verzichtet wird. 

4. Verfahrenszuständigkeiten 

Diskutiert wird zum einen, besondere Wirtschafts- und Planungsspruchkörper einzuführen, zum ande-
ren für weitere Verfahrensgegenstände die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerich-
te/ Verwaltungsgerichtshöfe zu begründen. 

4.1 Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkörper 

Von der Richterschaft wird die Bildung spezieller Wirtschafts- und Planungsspruchkörper vorgeschla-
gen, um entsprechendes Fachwissen bündeln und so mittelfristig Verfahren beschleunigen zu können. 
Die Bundesrechtsanwaltskammer hat organisatorische Schwierigkeiten gesehen, wie die Zuständig-
keiten gefasst werden können und ob eine solche Organisation für alle Gerichte bzw. Bundesländer 
umsetzbar ist. Grundsätzlich sind Maßnahmen, die zur fachlichen Spezialisierung und damit zur Ver-
besserung von Verfahrensqualität und -beschleunigung führen können, zu begrüßen. 

4.2 Erweiterte erstinstanzliche Zuständigkeiten der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungs-
gerichtshöfe 

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die VwGO die 
Zuweisung erstinstanzlicher Verfahren an die Oberverwaltungsgerichte/ Verwaltungsgerichtshöfe als 
Ausnahme ausgestaltet. Das Regel-Ausnahme-Verhältnis sollte daher gewahrt werden. Dieses sieht 
die Bundesrechtsanwaltskammer bei einer eher einzelfallbezogenen Erweiterung der Zuständigkeiten 
grundsätzlich noch als gewahrt an. Die vorgeschlagene Ausweitung zum Beispiel auf Verfahren für 
größere Häfen, Wasserkraftwerke oder Untergrundspeicher, kann daher mitgetragen werden; es han-
delt sich um Verfahren, die nicht regelhaft geführt werden. 

5. Regelungen zur Verfahrensorganisation: Einführung eines konzentrierten Verfahrens 

Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt es grundsätzlich, wenn gerichtliche Verfahren gut vorberei-
tet und nach einem mit den Prozessbeteiligten vereinbarten Zeitplan geführt werden. Aus Sicht der 
Richterschaft erscheinen dazu deutlichere Vorgaben in der VwGO sinnvoll, damit eine entsprechende 
Prozessstrukturierung zukünftig für alle Verfahrensbeteiligten eher die Regel als die Ausnahme sein 
kann. Dann können entsprechende Regelungen der Verfahrensbeschleunigung dienen. Die Bundes-
rechtsanwaltskammer hat in ihrer Stellungahme Nr. 18/2018 (vgl. Anlage) hervorgehoben, dass bei 
der Ausgestaltung entsprechender Verfahrensregelungen dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs 
ausreichend Rechnung zu tragen ist, zum Beispiel mit Blick auf späten Tatsachenvortrag. 

*** 
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Stellungnahme des BUND zum Entwurf des Investitionsbe-
schleunigungsgesetzes  
 
 
Grundsätzliches 
 
Aufgrund der vom BMVI gesetzten extrem kurzen Stellungnahmefrist von 3 Werktagen mitten in 
der Ferienzeit im August ist eine ausführliche Stellungnahme für einen ehrenamtlich geprägten 
und interdisziplinär arbeitenden Verband wie dem BUND nicht möglich. Der BUND reicht deshalb 
lediglich eine Kurzstellungnahme zum Investitionsbeschleunigungsgesetz ein. Grundsätzlich 
lassen diese wiederholt extrem kurzen Fristen ein Desinteresse des Bundesverkehrsministeriums 
an Stellungnahmen von Umwelt-NGO erahnen.  
 
Der BUND kritisiert, dass seit nunmehr fast 30 Jahren Einschränkungen von Beteiligungsrechten 
der Umweltverbände und der rechtsstaatlichen Kontrolle von Infrastrukturprojekten 
vorgenommen werden, ohne jemals die tatsächlichen Ursachen langer Planungs- und 
Umsetzungsdauern von Infrastrukturprojekten untersucht zu haben. Im Jahr 2004 wurde der 
letzte Erfahrungsbericht zur Planungsbeschleunigung vorgelegt. Seither gibt es keine Evaluation 
von Wirkungen der einzelnen getroffenen Maßnahmen. Stattdessen versuchten es die 
unterschiedlichen Bundesregierungen mit immer hektischeren neue Gesetzgebungsverfahren zur 
Planungsbeschleunigung, die aber bis heute offenbar weitgehend wirkungslos blieben. Auch die 
aktuellen Forderungen nach immer weiteren Beschleunigungsmaßnahmen zeugen nicht 
unbedingt von Sachkenntnis, wie z.B. der „11 Punkte Plan für schnelleres Planen und Bauen“ von 
fünf Mitgliedern der CDU/CSU im Bundestag und im Landtag NRW vom 13.9.2019 zeigt. Dort 
werden auch Beschleunigungsmaßnahmen gefordert, die bereits umgesetzt wurden. Bei der 
Unzahl von zehn oder mehr Artikelgesetzen zur Planungsbeschleunigung ist dies aber durchaus 
verständlich; die Rechtsmaterie könnte kaum unübersichtlicher sein. 
 
Ohne eine Ursachenanalyse wirken die Gesetzesvorhaben der Vergangenheit ausgesprochen 
konzeptionslos, und offenbar waren die meisten Beschleunigungsgesetze bisher auch weitgehend 
wirkungslos. Die aktuelle große Koalition hat sich die Umweltverbände als Sündenböcke für die 
langen Planungszeiten auserkoren, um ihre Eigenverantwortung auszublenden. Zu nennen ist hier 
vor allem die fehlende Priorisierung und schlüssige und verständliche Argumentation 
bundesweiter Investitionsprojekte und deren Problemlösungsbeiträge auf der Netz- und 
Projektebene. Dies ist aus Sicht des BUND eine der Hauptursachen langer Planungsdauern. 
 
Hinzu kommt, dass die letzten beiden Bundesregierungen keine Maßnahmen zur Implementierung 
einer frühen und guten Öffentlichkeitsbeteiligung als Instrument der Planungsbeschleunigung auf 
den Weg gebracht haben. Das Versprechen der GroKo 2013, gesetzliche Planungsstandards für 
eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung einzuführen wurde nicht erfüllt. Dort hieß es: 
„Verkehrsinfrastrukturprojekte brauchen Akzeptanz und Transparenz. Wir werden deshalb die 
Bürgerbeteiligung in der Vorphase der Planfeststellung weiter verbessern und hierfür verbindliche 
Qualitätsstandards gesetzlich festschreiben. 
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In die gleiche Richtung gehen Aussagen des 2018er Koalitionsvertrags “die Bürgerbeteiligung zu 
stärken“. Bis heute gibt es weder die angekündigten Qualitätsstandards noch eine qualitative 
Verbesserung oder Stärkung der Bürgerbeteiligung. 
 
Statt einer Stärkung der Bürgerbeteiligung wird eine gute Öffentlichkeitsbeteiligung systematisch 
erschwert. Bei über 1000 im Rahmen des Bundesverkehrswegeplan 2030 alternativlos gesetzten 
Fernstraßenprojekten des Bundes mit Planungsrecht wurde durch das Fernstraßenausbaugesetz 
eine Verbindlichkeit erzeugt. Alternativen dürfen nun, so die offizielle Interpretation, nicht mehr 
geprüft oder in Betracht gezogen werden. Auch vor Gericht können diese wegen des gesetzlich 
vorgegebenen Bedarfs nicht mehr in Frage gestellt werden. Auch bestehende Planungsfehler 
können derzeit nur noch vor Gericht geheilt werden. Das Resultat ist, dass Vorhabenträger keine 
Motivation mehr haben Vorschläge und Alternativen frühzeitig in der Öffentlichkeitsbeteiligung 
einzubringen, sondern diese zurückzuhalten um sie, wenn nötig, dann vor Gericht vorzutragen. 
 
Anmerkungen zu einzelnen Punkten des Investitionsbeschleunigungsgesetzes 
 
Der BUND begrüßt, dass die Beschleunigungsmaßnahmen im Investitionsbeschleunigungsgesetz 
auf die Themen Eisenbahnstrecken und Windenergie beschränkt wurden und keine 
klimaschädlichen Projekte beschleunigt werden. Es ist elementar, dass diese Einschränkung 
dauerhaft bestehen bleibt und dies auch im Gesetz festgeschrieben wird.  
 
Die Eingangszuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte bzw. der Verwaltungsgerichtshöfe der 
Länder kann wegen deren Spezialisierung, durchaus beschleunigend wirken. Aber nur dann, wenn 
diese zukünftig auch ausreichend personell ausgestattet werden. Auch an die Notwendigkeit einer 
besseren personellen Ausstattung des Bundesverwaltungsgerichts sei an dieser Stelle erinnert. Der 
BUND hatte dies bereits im Innovationsforum Planungsbeschleunigung gefordert. 
 
Bei der Freistellung von der Genehmigungspflicht für die nachträgliche Elektrifizierung von 
Schienenstrecken und weiterer kleiner Baumaßnahmen schlägt der BUND vor, viel stärker als 
bisher auf Kooperation mit den örtlichen Umweltverbänden zu setzen und mit den bundesweiten 
NGO plus Vorhabenträger und Sachverständigen eine konkrete Bestimmung der Fälle und 
räumlichen Situationen (Betroffenheit von Schutzgebieten etc.) zu entwickeln. Dadurch könnte 
ermittelt werden, in welchen Fällen dann tatsächlich auf eine UVP-Vorprüfung verzichtet werden 
kann. Das neu zuständige Eisenbahn-Bundesamt betreibt einen erheblichen Aufwand, der durch 
Standardisierung reduziert werden könnte. Eine grundsätzliche Aufhebung der Genehmigung 
ohne Kenntnis der Auswirkungen geht nach Auffassung des BUND allerdings zu weit. 
 
Art. 2 spezifiziert für das AEG die Fälle, in denen die UVP-Pflicht aufgehoben wird 
(Oberleitungsbau, Digitalisierung/Signaltechnik, ERMTS etc.) Das ist ein richtiger Ansatz, aber 
auch hier müssen die Eingriffe näher spezifiziert und typologisiert werden, um eine 
missbräuchliche Auslegung der Regelung zu verhindern. 
 
Artikel 4 ROG sieht vor, dass das Raumordnungsverfahren (ROV) zukünftig nur noch auf Antrag 
des Trägers der raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme durchgeführt wird und enger mit dem 
Zulassungsverfahren verzahnt wird. Leider wird über die Rolle des ROV bereits seit 1991 diskutiert, 
ohne bis heute Klarheit über den Status des ROV zu haben. Soll es gestärkt oder aufgegeben 
werden? 
Der BUND fordert die Durchführung und auch die Aufwertung des ROV einschließlich früher 
Öffentlichkeitsbeteiligungen, da dort noch Spielräume für Alternativen sind, später im PFV gibt es 
diese nicht mehr. Auch die ROV-Änderung von 2017 schlägt das so vor. 
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Daran z.B. direkt ein PFV anzuschließen kann sinnvoll sein, während eine Parallelführung von ROV 
und PFV keinen Sinn macht. Ob sich alle Betroffenen einig sind oder doch Alternativen gefordert 
werden, zeigt sich ohnehin meist erst im Verfahren selbst. 
 
Der Verzicht auf die aufschiebende Wirkung bei Infrastrukturvorhaben, die überregionale 
Bedeutung haben, ist zu unbestimmt formuliert. Schon jetzt haben Klagen gegen 
Baugenehmigungen keine aufschiebende Wirkung.  
 
Die gesetzliche Anordnung des Sofortvollzugs für die Zulassung von Windenergieanlagen an Land 
bedeutet nur, dass generell ein öffentliches Interesse am Sofortvollzug angenommen wird. Leider 
werden keine Begründungen dafür gegeben. Die Anordnung des Sofortvollzugs ist aber bereits 
heute die Regel. Dagegen kann mit einem Eilverfahren vorgegangen werden. Daher erschließt sich 
der Sinn dieser Regelung nicht.  
 
06. August 2020 
 
 
Kontakt und weitere Informationen: 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 
Bundesgeschäftsstelle 
Kaiserin-Augusta-Allee 5 
10553 Berlin 
www.bund.net 
bund@bund.net 
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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Der DAV versammelt mehr als 62.000 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare, 

die in 252 lokalen Anwaltvereinen im In- und Ausland organisiert sind. Er vertritt die 

Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene.  

 

Vorbemerkung: 

 

Der DAV nimmt nachfolgend zu dem Entwurf eines 

Investitionsbeschleunigungsgesetzes Stellung, soweit der Entwurf eine Änderung des 

Raumordnungsrechts zum Gegenstand hat. Eine weitergehende Stellungnahme zu 

dem Gesetzentwurf ist wegen der dem DAV gesetzten kurzen Frist binnen offener Frist 

leider nicht möglich. Der DAV behält sich eine weitere Stellungnahme zu dem Entwurf 

ausdrücklich vor. 

 

Zusammenfassung: 

 

Der DAV begrüßt die mit dem Gesetzentwurf verfolgte Beschleunigungszielsetzung für 

Planungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturvorhaben. Der vorliegende 

Gesetzentwurf sieht eine Reihe von beschleunigenden Maßnahmen vor. Dazu zählen 

unter anderem Vereinfachungen im Raumordnungsrecht. Hierfür sollen das 

Raumordnungsgesetz (ROG) und die Raumordnungsverordnung (RoV) geändert 

werden (Art. 5 und Art. 6 Gesetzentwurf). Das Raumordnungsverfahren nach § 15 ROG 

soll als Kann-Regelung ausgestaltet, verschlankt und besser mit dem 

Planfeststellungsverfahren verzahnt werden.  

Der vorliegende Gesetzentwurf ist zur Erzielung der von ihm erstrebten 

Beschleunigungswirkung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren nach Auffassung 

des DAV nicht voll geeignet. Die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen sind 

aus Sicht des DAV um Regelungen zu einer stärkeren Integration des 

Raumordnungsverfahrens und des Zielabweichungsverfahrens in die Planfeststellungs- 

und Genehmigungsverfahren zu ergänzen. 
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A. Regelungen des Gesetzentwurfs zum Raumordnungsrecht 

 

Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung des § 15 ROG sowie des § 1 Satz 1 

RoV vor. Die vorgesehene Neuregelung regelt im Kern nunmehr für den Regelfall 

ein Antragserfordernis durch den Vorhabenträger. Das Raum-ordnungsverfahren 

soll damit künftig regelmäßig ein antragsbedürftiges Verfahren werden. § 15 

Abs. 5 Satz 3 ROG-E sieht jedoch Ausnahmen von der Regel vor, indem er eine 

Anzeigepflicht des Vorhabenträgers aufstellt, die mit der Möglichkeit der 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens von Amts wegen verknüpft ist. Diese 

Regelung ist mit Blick auf die mit dem Gesetzentwurf angestrebte 

Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung aus Sicht des DAV unbefriedigend. 

Denn sie zwingt die Vorhabenträger zur Erstellung von Unterlagen, die formal und 

inhaltlich voll den Antragsunterlagen für ein Raumordnungsverfahren genügen 

müssen. Zudem wird durch diese Regelung nach Einschätzung des DAV die 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens von Amts wegen für 

Infrastrukturvorhaben wegen deren regelmäßig bestehenden Konfliktpotentials mit 

Erfordernissen der Raumordnung nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein. 

Dadurch werden Beschleunigungspotentiale gerade für Planungs- und 

Genehmigungsverfahren zu Infrastrukturvorhaben wieder zunichtegemacht. Die 

weiteren von dem Gesetzentwurf in § 15 ROG vorgesehenen Detailregelungen 

vermögen dann daran nichts mehr zu ändern. Dies gilt namentlich auch für 

§ 15 Abs. 4 Satz 4 ROG-E. Diese Vorschrift soll zwar für abschnittsweise 

zugelassene Vorhaben eine bessere Verzahnung von Raumordnungsverfahren mit 

Zulassungsverfahren oder der Linienbestimmung schaffen. Die Vorschrift trägt aber 

der Planungswirklichkeit nicht ausreichend Rechnung, da jedenfalls dann, wenn für 

ein Gesamtvorhaben bereits konkrete Planfeststellungsabschnitte gebildet worden 

sind (Detailplanung), diese keiner eigenständigen ständigen Prüfung in einem 

Raumordnungsverfahren mehr bedürften, sondern in aller Regel im 

Planfeststellungsverfahren auf Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 

Raumordnung geprüft werden können (vgl. § 16 Abs. 2 ROG). 

 

 

 



 - 6 -

Der DAV schlägt zur besseren Erreichung der Zielsetzung des Gesetzentwurfs 

unter Beifügung einer Begründung nachfolgende Ergänzungen vor, welche 

zusätzlich zu den derzeitig vorgesehenen Neuregelungen in den Gesetzentwurf 

aufgenommen werden sollten.  

 

B. Integration des Raumordnungsverfahrens und des Zielabweichungs-

verfahrens in Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren 

 

I. Derzeitige Rechtslage zum Raumordnungsverfahren nach Bundesrecht 

 
1. Raumordnungsverfahren nach § 15 Abs. 1 ROG 

 
 Nach § 15 Abs. 1 ROG prüft die für Raumordnung zuständige Landesbehörde in 

einem besonderen Verfahren die Raumverträglichkeit raumbedeutsamer Planungen 

und Maßnahmen i.S.v. § 1 der Raumordnungsverordnung 

(Raumordnungsverfahren). Dabei sind die raumbedeutsamen Auswirkungen der 

Planung oder Maßnahmen unter überörtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. 

Insbesondere werden die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 

Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen geprüft. Gegenstand der Prüfung sollen auch ernsthaft in Betracht 

kommende Standort- oder Trassenalternativen sein.  

 

 Die Planungen und Maßnahmen, für die nach § 15 ROG ein 

Raumordnungsverfahren durchgeführt werden soll, sind in § 1 Satz 3 Ziff. 1 bis 

19 RoV aufgelistet. Dabei handelt es sich nicht nur um planfeststellungsbedürftige 

Vorhaben der Verkehrsinfrastruktur, sondern auch um andere 

planfeststellungsbedürftige Vorhaben, um Vorhaben, die einer Baugenehmigung, 

einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung oder einer Genehmigung nach 

dem Atomgesetz bedürfen. 

 

 Die Befugnis der für die Raumordnung zuständigen Landesbehörden, weitere 

bedeutsame Planungen und Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung nach 

landesrechtlichen Vorschriften in einem Raumordnungsverfahren zu überprüfen, 

bleibt unberührt (§ 1 Satz 2 RoV).  
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2. Absehen von einem Raumordnungsverfahren (§ 16 Abs. 2 ROG)  

 
 Von der Durchführung eines Raumordnungsverfahrens kann nach § 16 Abs. 2 ROG 

bei solchen Planungen und Maßnahmen abgesehen werden, für die sichergestellt 

ist, dass ihre Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird. Die Landesregierungen 

können durch Rechtsverordnung regeln, welche Fälle die Durchführung eines 

Raumordnungsverfahrens erübrigen.  

 

 Von einem Raumordnungsverfahren kann die Behörde danach absehen, wenn 

anderweitig eine gleichwertige Prüfung der Raumverträglichkeit der Planung oder 

Maßnahme sichergestellt ist, wenn also das materielle Ziel des 

Raumordnungsverfahrens auf andere Weise erreicht wird (Dietz, in: Kment, 

Raumordnungsgesetz mit Landesplanungsrecht, 2019, § 16 Rn. 17, 21; Schmitz, in: 

Bielenberg/Runkel/Spannowsky, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des 

Bundes und der Länder, Stand Mai 2020, § 16 ROG Rn. 89). Von der Durchführung 

eines bundesrechtlich vorgesehenen Raumordnungsverfahrens kann insbesondere 

dann abgesehen werden, wenn die Planung oder Maßnahme in einem anderen 

gesetzlichen Abstimmungsverfahren unter Beteiligung der Landesplanungsbehörde 

festgelegt wurde, z.B. in anderen Fachplanungsverfahren (Schmitz, a.a.O., Rn. 83).  

 

3. Prüfungsprogramm 

 
 Gegenstand des Raumordnungsverfahrens sind die raumbedeutsamen 

Auswirkungen des Vorhabens unter überörtlichen Gesichtspunkten, insbesondere 

die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung und die 

Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. 

Erfordernisse der Raumordnung sind nach der Legaldefinition in 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ROG Ziele der Raumordnung, Grundsätze der Raumordnung und 

sonstige Erfordernisse der Raumordnung. Sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG in Aufstellung befindliche Ziele der 

Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des 

Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen.  
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 Das Raumordnungsverfahren dient nicht der Aufstellung von Zielen der 

Raumordnung, sondern der Prüfung, ob das Vorhaben mit den bestehenden Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung sowie den sonstigen Erfordernissen der 

Raumordnung übereinstimmt. 

 

4. Verfahren 

 
 Der Träger der raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme legt der für 

Raumordnung zuständigen Landesbehörde die Verfahrensunterlagen vor, die 

notwendig sind, um eine Bewertung der raumbedeutsamen Auswirkungen des 

Vorhabens zu ermöglichen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 ROG). 

 

 Die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen und die Öffentlichkeit sind zu 

beteiligen. Die Verfahrensunterlagen sind für die Dauer von mindestens einem 

Monat öffentlich auszulegen. Stellungnahmen können zumindest während der 

Auslegungsfrist vorgebracht werden (§ 15 Abs. 3 ROG). Ein Erörterungstermin ist 

im ROG nicht vorgesehen. 

 

 Für UVP-pflichtige Vorhaben bestimmt § 49 Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), dass im Raumordnungsverfahren eine UVP 

nach dem Planungsstand des jeweiligen Vorhabens durchzuführen ist, 

einschließlich der Standortalternativenprüfung nach § 15 Abs. 1 Satz 3 ROG, 

soweit durch Landesrecht nicht etwas anderes bestimmt ist. In diesen Fällen ist 

nach § 18 Abs. 1 UVPG eine Öffentlichkeitsbeteiligung mit Erörterungstermin 

erforderlich. Gem. § 18 Abs. 2 UVPG kann im vorgelagerten 

Raumordnungsverfahren auf die Durchführung des Erörterungstermins verzichtet 

werden.  

 

 Über das Erfordernis, ein Raumordnungsverfahren durchzuführen, ist gem. § 15 

Abs. 4 ROG innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Einreichung der hierfür 

erforderlichen Unterlagen zu entscheiden. Das Raumordnungsverfahren ist nach 

Vorliegen der vollständigen Unterlagen innerhalb einer Frist von 6 Monaten 

abzuschließen. 
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5. Raumordnerische Beurteilung  

 
 Das Raumordnungsverfahren wird durch die raumordnerische Beurteilung 

abgeschlossen. § 15 ROG enthält dazu keine Regelung. Die raumordnerische 

Beurteilung ersetzt Planfeststellung, Genehmigungen oder sonstige 

Zulassungsentscheidungen, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind, 

nicht. Sie enthält – anders als Ziele der Raumordnung – keine verbindlichen 

Vorgaben und entfaltet keine unmittelbaren Rechtswirkungen gegenüber dem 

Einzelnen (BVerwGE 125, 116 Rn. 137). Die Geltungsdauer der raumordnerischen 

Beurteilung ist nach Maßgabe des Landesrechts beschränkt, in der Regel auf 

5 Jahre (z.B. § 19 Abs. 8 bwLplG), mit Verlängerungsmöglichkeit. 

 

II. Schwächen der geltenden Regelung 

 
1. Grobprüfung 

 
 Im raumordnerischen Verfahren findet nur eine Grobprüfung statt, nämlich der 

raumbedeutsamen Auswirkungen unter überörtlichen Gesichtspunkten. Die 

raumordnerische Beurteilung beschränkt sich auf die Klärung der vergleichsweise 

abstrakten Frage, ob Ziele der Raumordnung verletzt sind und welche 

Auswirkungen das Vorhaben auf die sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 

haben wird. Eine Detailprüfung ist im Gesetz nicht vorgesehen. Eine Detailprüfung 

ist im Raumordnungsverfahren auch nicht möglich, weil im 

Raumordnungsverfahren kein konkret ausgeplantes Projekt vorliegt.  

 

 Auch im Rahmen der landesplanerischen Umweltverträglichkeitsprüfung sind nur 

relativ abstrakte Aussagen möglich. Die UVP bezieht sich gem. § 16 UVPG auf den 

jeweiligen Planungsstand. Dasselbe gilt für die Prüfung von Alternativen. 

 

 Da keine projektspezifischen, detaillierten naturschutzfachlichen Untersuchungen 

vorliegen können, beschränkt sich die landesplanerische Beurteilung auf die 

grundsätzliche Aussage, dass die naturschutzfachlichen und naturschutzrechtlichen 

Probleme im nachfolgenden Zulassungsverfahren lösbar sind. Durch Maßgaben zur 

landesplanerischen Beurteilung wird bestimmt, dass im nachfolgenden 

Zulassungsverfahren diese Lösung gesucht werden muss. 
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 Auf der Ebene des Raumordnungsverfahren ist es mangels eines konkret 

ausgeplanten Projekts und konkreter örtlicher Untersuchungen häufig nicht möglich 

festzustellen, ob Ziele der Raumordnung, die dem Natur- und Landschaftsschutz 

dienen, verletzt sind. Diese Frage kann oft erst im nachfolgenden 

Planfeststellungsverfahren aufgrund detaillierter Untersuchungen beantwortet 

werden. Das Raumordnungsverfahren kann in diesen Fällen seiner Aufgabe nicht 

gerecht werden, die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Zielen der 

Raumordnung zu prüfen. Stellt sich der Verstoß gegen das Ziel der Raumordnung 

erst aufgrund detaillierter Untersuchungen im nachfolgenden Zulassungsverfahren 

heraus, wird erst im Zulassungsverfahren der Verstoß gegen die Ziele der 

Raumordnung festgestellt. 

 

2. Fehlende Bindungswirkung 

 
 Eine weitere Schwäche des Raumordnungsverfahrens besteht darin, dass die 

landesplanerische Beurteilung keine Bindungswirkung hat. Sie ist gerichtlich nicht 

angreifbar. Im nachfolgenden Zulassungsverfahren wie auch in einem 

nachfolgenden Gerichtsverfahren ist sie inzidenter auf ihre Rechtmäßigkeit zu 

überprüfen. § 49 Abs. 3 UVPG bestimmt ausdrücklich, dass das Ergebnis des 

Raumordnungsverfahrens nach § 15 ROG nur im Rahmen des 

Rechtsbehelfsverfahrens gegen die nachfolgende Zulassungsentscheidung 

überprüft werden kann. 

 

 Das Raumordnungsverfahren führt deshalb nicht zu einer Entlastung des 

nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens bzw. anderer nachfolgender 

Zulassungsverfahren. Das Raumordnungsverfahren führt nicht zu einer 

verbindlichen Klärung einzelner Fragen und erfüllt damit keine 

Abschichtungsfunktion. Dies gilt auch für die UVP. Eine im 

Raumordnungsverfahren durchgeführte UVP führt nur dann zu einem reduzierten 

Prüfungsumfang der UVP im nachfolgenden Zulassungsverfahren, wenn die 

Ergebnisse der UVP im Raumordnungsverfahren hinreichend konkret sind, wenn 

sie noch aktuell sind und noch dem Stand der Planung entsprechen und deshalb im 

nachfolgenden Zulassungsverfahren berücksichtigt werden können.  
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 Daran fehlt es regelmäßig. Die UVP im Raumordnungsverfahren kann naturgemäß 

nicht den Detaillierungsgrad aufweisen, der im Zulassungsverfahren erforderlich ist. 

Die UVP im Raumordnungsverfahren ist deshalb nicht geeignet, die nachfolgende 

UVP im Zulassungsverfahren wesentlich zu entlasten. Außerdem sind bei 

komplexen Vorhaben die Geltungsdauer der raumordnerischen Beurteilung und die 

fachliche Grenze für die Aktualität umweltfachlicher Prüfung von 5 Jahren oft 

überschritten. De facto läuft § 49 Abs. 2 UVPG leer, nachdem im nachfolgenden 

Zulassungsverfahren die Prüfung der Umweltverträglichkeit auf zusätzliche 

erhebliche oder andere erhebliche Umwelteinwirkungen des Vorhabens beschränkt 

werden kann. 

 

3. Verfahrensrechtliche Risiken 

 
 Verfahrensrechtliche Risiken bestehen insoweit, als § 19 Abs. 2 Nr. 2 UVPG 

bestimmt, dass im Rahmen des Beteiligungsverfahrens für UVP-pflichtige Vorhaben 

die entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen, die der zuständigen 

Behörde zum Zeitpunkt des Beginns des Beteiligungsverfahrens vorgelegen haben, 

auszulegen sind. Dazu wird die Frage aufgeworfen, ob im 

Planfeststellungsverfahren die raumordnerische Beurteilung sowie die dazu 

eingegangenen Stellungnahmen auszulegen sind.  

 

4. Fazit 

 
 Die Reihenfolge Raumordnungsverfahren – Zulassungsverfahren führt zu 

Mehrfachprüfungen, zu Mehrkosten und zu personellem Mehraufwand, denen kein 

entsprechender Vorteil gegenübersteht, insbesondere kein Beschleunigungseffekt 

und kein Abschichtungseffekt. 

 

 Der Aufwand für die Ausarbeitung der Unterlagen für ein Raumordnungsverfahren, 

die Einholung der erforderlichen Gutachten und Stellungnahmen, die Durchführung 

des Verfahrens ist erheblich und beläuft sich vor allem bei größeren Verfahren oft 

auf mehrere Jahre. Dieser Mehraufwand wird nicht durch die Vorklärung von 

Sachfragen und einen Abschichtungseffekt kompensiert. Eine positive 

raumordnerische Beurteilung hat keinen Abschichtungseffekt für das nachfolgende 
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Zulassungsverfahren und dient deshalb nicht der Beschleunigung dieses 

Verfahrens. 

 

 Allenfalls eine negative raumordnerische Beurteilung, die den Verstoß gegen Ziele 

der Raumordnung feststellt und keine entsprechende Zielabweichung nach 

§ 6 Abs. 2 ROG zulässt, kann eine abschichtende Wirkung insoweit entfalten, als 

der Vorhabenträger aufgrund dieser negativen landesplanerischen Beurteilung das 

Vorhaben aufgibt. Führt die raumordnerische Beurteilung zu dem Ergebnis, dass 

zwar kein Ziel der Raumordnung verletzt wird, dass jedoch andere Erfordernisse 

der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen 

zu einem negativen Ergebnis führen, liegt darin keine für das nachfolgende 

Zulassungsverfahren verbindliche negative Entscheidung, die der Zulassung des 

Vorhabens entgegensteht.  

 

 Nach § 4 Abs. 1 ROG sind für die dort genannten raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen sowie Entscheidungen öffentlicher Stellen die Ziele der 

Raumordnung zu beachten. Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung sind in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu 

berücksichtigen. Eine negative raumordnerische Beurteilung kann deshalb im 

nachfolgenden Zulassungsverfahren insoweit „überwunden“ werden.  

 

 Bei sonstigen Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit 

raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Personen des Privatrechts sind 

gem. § 4 Abs. 2 ROG die Erfordernisse der Raumordnung – auch die Ziele der 

Raumordnung – nach den für diese Entscheidungen geltenden Vorschriften zu 

berücksichtigen. Nach § 35 Abs. 3 Satz 2 BauGB dürfen auch private 

raumbedeutsame Vorhaben den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. 

Erfordernisse der Raumordnung sind nach § 35 BauGB kein 

Genehmigungshindernis.  

 

 Bei Genehmigungen über die Errichtung und den Betrieb von öffentlich 

zugänglichen Abfallbeseitigungsanlagen von Personen des Privatrechts nach den 

Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind nach § 4 Abs. 3 ROG die 

Ziele der Raumordnung zu beachten, die Grundsätze der Raumordnung und die 



 - 13 -

sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen, also nicht „strikt 

verbindlich“. 

 

III. Vorschlag: Integration der Prüfung der Raumverträglichkeit in das 

Zulassungsverfahren 

 
1. Grundgedanke von § 16 Abs. 2 ROG 

 
 Bereits das geltende Recht sieht in § 16 Abs. 2 ROG vor, dass von der 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens bei solchen Planungen und 

Maßnahmen abgesehen werden kann, für die sichergestellt ist, dass ihre 

Raumverträglichkeit anderweitig geprüft wird. 

 

 Bereits das geltende Recht geht deshalb davon aus, dass die Prüfung der 

Raumverträglichkeit nicht zwingend in einem Raumordnungsverfahren erfolgen 

muss, sondern dass es ausreicht, wenn eine gleichwertige Prüfung der 

Raumverträglichkeit anderweitig erfolgt. 

 

 Die unter II. dargelegten Schwächen des geltenden Rechts können dadurch 

vermieden werden, dass entsprechend dem Grundgedanken des 

§ 16 Abs. 2 Satz 1 ROG die Prüfung der Raumverträglichkeit nicht in einem 

vorgelagerten Raumordnungsverfahren erfolgt, sondern im Zulassungsverfahren, 

insbesondere im Planfeststellungsverfahren, für das konkrete Vorhaben. 

 

2. Vorschlag des Innovationsforums Planungsbeschleunigung 

 
a) Das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eingesetzte 

Informationsforum Planungsbeschleunigung empfiehlt dem BMVI in seinem 

Abschlussbericht vom März 2017 (S. 26, 28), eine Änderung der 

Fachplanungsgesetze dahingehend einzuleiten, dass die Belange der 

Raumordnung statt in einem eigenständigen Raumordnungsverfahren innerhalb 

eines zweistufig gestalteten Planfeststellungsverfahrens geprüft werden. Danach 

soll der Vorhabenträger zunächst mehrere Trassenvarianten untersuchen und der 

Planfeststellungsbehörde zur Bestimmung einer Vorzugsvariante vorlegen. Aufgabe 

der Planfeststellungsbehörde sei es, in einem unselbstständigen ersten 
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Verfahrensabschnitt die Vorzugsvariante zu bestimmen. Die hierfür erforderlichen 

Ermittlungen schließen eine Umweltverträglichkeitsstudie, eine 

Raumverträglichkeitsprüfung und eine frühzeitige Bürgerbeteiligung ein. Auf dieser 

Grundlage würden vom Vorhabenträger konkrete Planfeststellungsunterlagen für 

die im ersten Verfahrensabschnitt festgelegte Vorzugsvariante erarbeitet. Die 

Planfeststellung selbst erfolge nach Durchführung des zweiten 

Verfahrensabschnitts, der in seiner Ausgestaltung dem heutigen 

Planfeststellungsverfahren entspreche.  

 

 Ziel des Vorschlags sei es, die derzeit vorgesehenen einzelnen Verfahrensstufen in 

einer Hand zusammenzuführen, um Doppelarbeiten sowie Doppelprüfungen soweit 

wie möglich zu vermeiden. Dies gelte insbesondere für die UVP. Auf die im 

Rahmen der Variantenprüfung erarbeiteten Unterlagen könne im zweiten Teil des 

Verfahrens in vollem Umfang Bezug genommen werden. Ergänzende 

Umweltuntersuchungen seien nur noch erforderlich, soweit sie aus der Vertiefung 

der Planung resultierten. Es wäre nur noch eine Behörde für das Verfahren 

zuständig. Die Variantenentscheidung müsse von derselben Behörde verantwortet 

werden, die auch die abschließende Entscheidung über die Planfeststellung trifft. 

Nach Abschluss der Prüfung der Belange der Raumordnung müsse sich keine neue 

Behörde in das Verfahren einarbeiten. 

 

b) Der Vorschlag ist insofern zu begrüßen und gegenüber der geltenden Rechtslage 

von Vorteil, als er die bisherige Zweiteilung des Verfahrens in 

Raumordnungsverfahren und Planfeststellungs- bzw. Zulassungsverfahren und die 

dadurch begründete Zuständigkeit von zwei verschiedenen Behörden beseitigt.  

 

 Er ist allerdings nur eingeschränkt geeignet, die Schwächen der derzeitigen 

Rechtslage zu beseitigen:  

 

 Der Vorschlag geht von zwei verschiedenen Verfahrensabschnitten aus. Im ersten 

unselbstständigen Verfahrensabschnitt soll die Raumverträglichkeit geprüft werden, 

in diesem Abschnitt soll abschließend die Vorzugsvariante bestimmt werden. Im 

ersten Abschnitt ist eine Umweltverträglichkeitsstudie erforderlich, eine 

Raumverträglichkeitsprüfung und eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Am Ende des 
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ersten Abschnitts steht die Entscheidung über die Vorzugsvariante. Der zweite 

Abschnitt soll dann dem heutigen Planfeststellungsverfahren entsprechen. Die oben 

dargestellten Schwächen der derzeitigen Rechtslage werden dadurch nicht 

behoben. Im Ergebnis sind zwei Verfahren durchzuführen, wenn auch von einer 

Behörde. Der erste Verfahrensabschnitt entspricht weitgehend dem bisherigen 

Raumordnungsverfahren und beseitigt deshalb die Schwächen des 

Raumordnungsverfahrens nicht. Der notwendigen Mehrfachprüfung aufgrund des 

Abstraktionsniveaus im ersten Verfahrensabschnitt wird nicht beseitigt. Es bleibt bei 

der Notwendigkeit von zwei Bürgerbeteiligungen, von zwei 

Umweltverträglichkeitsprüfungen und der damit verbundenen Doppelarbeit.  

 

 Im Ergebnis wird die Prüfung der Raumverträglichkeit nicht in das 

Zulassungsverfahren integriert. Der Vorschlag beschränkt sich darauf, die 

Raumverträglichkeit in einem ersten Verfahrensabschnitt eines einheitlichen 

Verfahrens gesondert zu prüfen. Der Vorteil gegenüber der bisherigen Rechtslage 

beschränkt sich deshalb im Wesentlichen darauf, dass sowohl für die Prüfung der 

Raumverträglichkeit als auch für das eigentliche Planfeststellungsverfahren die 

gleiche Behörde zuständig ist. Die Einbindung der Raumordnungsbehörde in den 

ersten Verfahrensabschnitt bleibt unklar.  

 

3. Vorschlag: Vollständige Integration in das Zulassungsverfahren 

 
 Vorzugswürdig ist es, die Prüfung der Raumverträglichkeit vollständig in das 

Zulassungsverfahren zu integrieren. Dies kann durch eine Änderung des ROG und 

durch eine „Raumordnungsklausel“ im jeweiligen Fachplanungsgesetz geschehen, 

die bestimmt, dass die Zulassungsbehörde über die Raumverträglichkeit des 

Vorhabens im Benehmen mit der für die Raumordnung zuständigen Behörde 

entscheidet, wenn für das Vorhaben eine nach § 25 Abs. 3 VwVfG erforderliche 

frühe Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt worden ist. 

 

 Vorbild dieses Vorschlags ist das „Huckepack-Verfahren“ der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in § 17 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG). Danach hat die für die Zulassung des Vorhabens zuständige Behörde 

die zur Durchführung der Eingriffsregelung in § 15 BNatSchG erforderlichen 
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Entscheidungen und Maßnahmen im Benehmen mit der für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörde zu treffen, soweit nicht nach Bundes- oder 

Landesrecht eine weitergehende Form der Beteiligung vorgeschrieben ist oder die 

für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Behörde selbst entscheidet.  

 

 Diese Integration der Raumverträglichkeitsprüfung in das Zulassungsverfahren 

entspricht dem Grundgedanken des § 16 Abs. 2 Satz 1 ROG, nach dem die 

Durchführung eines Raumordnungsverfahrens entbehrlich ist, wenn eine 

gleichwertige Prüfung der Raumverträglichkeit anderweitig sichergestellt ist. Die 

vorgeschlagene Integration in das Zulassungsverfahren vermeidet 

Mehrfachprüfungen, Mehrkosten und personellen Mehraufwand durch die 

unterschiedlichen Prüfungen im Raumordnungsverfahren und im 

Zulassungsverfahren. Der Vorschlag vermeidet auch den Mehraufwand durch die 

Prüfung in zwei Verfahrensabschnitten, die der Vorschlag des Innovationsforums 

Planungsbeschleunigung vorsieht. Der Vorschlag erreicht das Maximum an 

Synergie von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren. Die Entscheidung 

bezieht sich auf ein konkretes Projekt, insoweit sind abschließende und endgültige 

Prüfungen und Entscheidungen sowohl in raumordnungsrechtlicher Hinsicht als 

auch auf der Ebene der Zulassung des einzelnen Vorhabens möglich. Es ist nur ein 

Verfahren mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, es ist nur eine UVP 

erforderlich. Der Aufwand für das Raumordnungsverfahren entfällt. 

 

 Mit der vorgeschlagenen Integration ist kein Bedeutungsverlust der Raumordnung 

und der Raumordnungsbehörden verbunden. Die „Huckepack-Lösung“ des 

§ 17 BNatSchG, der der Vorschlag folgt, hat nicht zu einer Minderung der 

Bedeutung der Naturschutzbehörden in Zulassungsverfahren geführt. Für die 

Integration des Raumordnungsverfahrens in das Planfeststellungsverfahren und die 

Bedeutung der Raumordnungsbehörden ist nichts anderes zu erwarten. Die 

Beteiligung der Raumordnungsbehörden bleibt sichergestellt, da die Entscheidung 

entsprechend dem Modell des § 17 BNatSchG im Benehmen mit der 

Raumordnungsbehörde erfolgt. 

 

 Der Vorschlag sichert die Mitwirkung der Raumordnungsbehörde weitergehend als 

§ 16 Abs. 2 Satz 1 ROG, der nicht bestimmt, dass die anderweitige Prüfung der 
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Raumverträglichkeit im Benehmen mit der zuständigen Raumordnungsbehörde 

erfolgen muss.  

 

Durch die vorgeschlagene Verknüpfung des Wegfalls eines 

Raumordnungsverfahrens mit der Durchführung einer nach § 25 Abs. 3 VwVfG für 

das Vorhaben vorgesehenen frühen Öffentlichkeitsbeteiligung kann vermieden 

werden, dass die Öffentlichkeit erstmals im Zulassungsverfahren mit dem Vorhaben 

befasst wird. Dies ist aus Gründen der Vorhabenakzeptanz sowie im Sinne der 

Beschleunigungszielsetzung von Bedeutung. 

 

Der Vorschlag würde zudem dazu führen, die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§ 25 Abs. 3 VwVfG zu stärken. Er würde es aber gleichzeitig ermöglichen, dass 

diejenigen Vorhabenträger, die für Projekte weiterhin ein Raumordnungsverfahren 

für zweckdienlich halten und von einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§ 25 Abs. 3 VwVfG nicht Gebrauch machen möchten, auf Grundlage eines 

Raumordnungsverfahrens planen können. Auch dafür gibt es – namentlich bei 

staatlichen Vorhaben – weiterhin Bedarf. 

 

IV. Integration des Zielabweichungsverfahrens in das Zulassungsverfahren 

 
1. Geltende Rechtslage 

 
a) Nach § 6 Abs. 2 ROG kann von Zielen der Raumordnung abgewichen werden, 

wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und 

die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Antragsberechtigt sind die 

öffentlichen Stellen und die Personen des Privatrechts, die das Ziel, von dem eine 

Abweichung zugelassen werden soll, nach § 4 ROG zu beachten haben. 

 

b) Verstößt ein Vorhaben gegen Ziele der Raumordnung, wird in der Praxis ein 

Raumordnungsverfahren mit integrierter Zielabweichung durchgeführt. In diesem 

Verfahren wird über die Raumverträglichkeit des Vorhabens insgesamt 

entschieden, gegebenenfalls unter Zulassung einer Zielabweichung nach 

§ 6 Abs. 2 ROG. 
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 Diese Lösung hat ebenfalls die unter II. dargelegten Schwächen. 

 

c) Häufig stellt sich erst im Rahmen des Zulassungsverfahrens auf der Grundlage der 

detaillierten Prüfung des ausgeplanten Vorhabens heraus, dass das Vorhaben 

gegen Ziele der Raumordnung verstößt und deshalb nur auf der Grundlage einer 

Zielabweichung nach § 6 Abs. 2 ROG zugelassen werden kann. Die herrschende 

Meinung geht davon aus, dass die Konzentrationswirkung des § 75 VwVfG die 

Zielabweichungsentscheidung erfasst, dass also die Planfeststellungsbehörde mit 

dem Planfeststellungsbeschuss über die Zielabweichung entscheidet (Lieber, in: 

Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG, 2. Aufl. 2019, § 74 Rn. 25; Deutsch, ebenda, 

§ 75 Rn. 65; Kment, in: Raumordnungsgesetz mit Landesplanungsrecht, 2019, 

A Rn. 32; zweifelnd allerdings § 6 Rn. 14 ff.; a. A. Giemulla, ZLW 2004, 152; dazu 

Kümper UPR 2018, 463, 470 f.). Für § 13 BImSchG gilt nichts anderes (Jarass, 

BImSchG, 12. Aufl. 2017, § 13 Rn. 6 a).  

 

2. Vorschlag 

 
 Auch im Hinblick auf in der Literatur geäußerte Zweifel wird vorgeschlagen, durch 

eine Ergänzung von § 6 Abs. 2 ROG klarzustellen, dass über eine Zielabweichung 

auch im Zulassungsverfahren auf der Grundlage der Konzentrationswirkung von 

§ 75 VwVfG bzw. § 13 BImSchG entschieden werden kann.  

 

 Dies ermöglicht es, über eine Zielabweichung sowohl in einem eigenen Verfahren 

nach § 6 Abs. 2 ROG und den einschlägigen Regelungen des jeweiligen 

Landesplanungsgesetzes zu entscheiden als auch im Zulassungsverfahren. 

Letzteres ist insbesondere dann sinnvoll, wenn sich erst im 

Planfeststellungsverfahren aufgrund einer Detailprüfung herausstellt, dass das 

Vorhaben gegen Ziele der Raumordnung verstößt. Der Vorschlag ermöglicht es, die 

Raumverträglichkeit des Vorhabens auch im Hinblick auf eine notwendige 

Zielabweichung im Zulassungsverfahren umfassend und vollständig zu prüfen, 

jeweils im Benehmen mit der für Raumordnung zuständigen Behörde. 
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Unter dem Dach des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) haben sich die 

79 Industrie- und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames 

Ziel: Beste Bedingungen für erfolgreiches Wirtschaften.  

 

Auf Bundes- und Europaebene setzt sich der DIHK für die Interessen der gesamten gewerb-

lichen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit ein.  

 

Denn mehrere Millionen Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetz-

liche Mitglieder einer IHK - vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK und 

IHKs eine Plattform für die vielfältigen Belange der Unternehmen. Diese bündeln wir in ei-

nem verfassten Verfahren auf gesetzlicher Grundlage zu gemeinsamen Positionen der Wirt-

schaft und tragen so zum wirtschaftspolitischen Meinungsbildungsprozess bei. 

 

Darüber hinaus koordiniert der DIHK das Netzwerk der 140 Auslandshandelskammern, De-

legationen und Repräsentanzen der Deutschen Wirtschaft in 92 Ländern. 
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Sehr geehrte Frau Reimold,

haben Sie besten Dank für die Übersendung des Referentenentwurfs eines

Investitionsbeschleunigungsgesetzes und die Möglichkeit, hierzu Stellung zu

beziehen. Aufgrund der laufenden Urlaubszeit und der sehr kurz bemessenen Frist

ist es uns leider nicht möglich, Ihnen eine detailliertere Einlassung zukommen zu

lassen.

In der Gesamtsicht bewerten wir das Vorhaben, eine schnellere und effektivere

Realisierung von Investitionen durch geeignete Beschleunigung  in Planungs-,

Genehmigungs- und Gerichtsverfahren zu erreichen, als zielführend und richtig. Aus

Sicht unserer Unternehmen haben Planungs- und Realisierungssicherheit einen

hohen Stellenwert und daher bewerten wir jede Maßnahme, die dazu dient,

Erleichterungen zeitlicher oder administrativer Art zu schaffen, sehr positiv. Die im

Entwurf (Art. 2) betreffend den Bereich Schiene vorgesehenen Regelungen sind

zweckmäßig. Es sollte auf dieser Grundlage überlegt werden, weitergehende

Erleichterungen auch für die Bereich Straße und Wasserstraße zu schaffen, die im

Entwurf nicht erwähnt werden.

Wir werden das nun folgende Gesetzgebungsverfahren eng begleiten und haben

dann sicher noch Gelegenheit, nach Rücksprache mit unseren Mitgliedern in

detaillierter Weise zu dem Vorhaben Stellung zu beziehen.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Stephan Rabe

Geschäftsbereichsleiter

Wirtschaft, Recht und Digitalisierung

BAUINDUSTRIE

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

Kurfürstenstraße 129 - 10785 Berlin



 

 

Stellungnahme 

zum Entwurf eines Investitionsbeschleunigungsgesetzes der Bundesregierung  

des Naturschutzbund Deutschland (NABU) und des Umweltdachverbands Deutscher Natur-

schutzring (DNR) 

vom 06. August 2020 

 

Vorbemerkung 

Der vorliegende Gesetzentwurf beruht ähnlich wie vorhergehende Initiativen zur Planungsbeschleu-

nigung auf einer unzureichenden Problemanalyse. Er kann daher die Aufgabe von Gesetzen, zur sach-

gerechten Lösung von in der Praxis auftretenden Problemen beizutragen, nicht erfüllen. Zahlreiche 

Umweltverbände hatten Anfang des Jahres in einem gemeinsamen Papier darauf hingewiesen, dass 

eine genaue Analyse der eigentlichen Ursachen zu langer Planungs- und Umsetzungszeiträume für 

Infrastrukturvorhaben erforderlich ist. Hierzu gehört eine gute Öffentlichkeitsbeteiligung genauso 

wie eine echte Alternativenprüfung. Eine Fokussierung auf die Einschränkung der Beteiligungsrechte 

wird das Ziel einer Planungsbeschleunigung jedenfalls verfehlen.  

Im Rahmen der erneut extrem kurzen Frist ist eine ausführliche Stellungnahme zudem nicht möglich. 

Die nachfolgenden Ausführungen greifen daher nur ein paar zentrale Anliegen auf.  

 

Konkrete Anmerkungen 

Wir begrüßen, dass die Beschleunigungsmaßnahmen auf die Themen Eisenbahnstrecken und Wind-

energie beschränkt werden und klimaschädliche Projekte keine Berücksichtigung finden. Dies muss 

unmissverständlich so festgelegt werden.  

Die Eingangszuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte ist sinnvoll vor allem in Hinblick auf die Spe-

zialisierung von Oberverwaltungsgerichten, sofern diese ausreichend personell ausgestattet sind. 

Dies muss sich jedoch auf umwelt- und klimaförderliche Projekte beschränken. Insbesondere bei 

Straßenplanungen ist dies abzulehnen, da diese mit erheblichen Umweltbelastungen sowie enormen 

Eingriffen in grundgesetzlich geschützte Werte verbunden sind.  

Der Wegfall der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen kann nicht von derart unbestimmten, 

wertungsabhängigen Voraussetzungen abhängig gemacht werden. In dieser Fassung würde die Vor-

schrift zu Streitigkeiten über die Vollziehbarkeit der Verwaltungsakte führen, die ebenfalls im Verfah-

ren nach § 80 Abs. 5 VwGO ausgetragen werden, um zu klären, ob sowohl Infrastrukturmaßnahmen 

als auch überregionale Bedeutung gegeben sind, während es vielleicht an einer Eilbedürftigkeit fehlt. 

Die vorliegende Formulierung in Nummer 3a wird daher abgelehnt.  

Aus Sicht des DNR kann Art. 2 des Gesetzentwurfs zugestimmt werden, sofern damit der Ausbau und 

die Modernisierung des Schienennetzes erleichtert werden. Gleiches gilt für diejenigen Vorschriften 
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Sehr geehrte Frau Reimold,

sehr geehrter Herr Schmitt,

das geplante Investitionsbeschleunigungsgesetz beschneidet die Rechte der Bürger,

Bürgerinitiativen und Gemeinden auf eine nie dagewesene Weise, indem es davon

festsetzt, dass das Interesse am sofortigen Vollzug bei infrastrukturell und

überregional bedeutsamen Vorhaben das Interesse Dritter grundsätzlich überwiegt.

Damit werden die Bürger wie die Untertanen einer Diktatur entrechtet und entmündigt

und willkürlichem Staatshandeln unterworfen. Sie sollten sich und den Entscheidern

vor Augen führen, was mit diesem Gesetz unter einer noch rücksichtsloseren

Regierung als der gegenwärtigen alles angerichtet werden kann.

Weiterhin erlaube ich mir, Sie darauf hinzuweisen, dass verfassungsrechtliche

Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der Windkraft im Außenbereich bestehen

und dass das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur spätestens

hiermit darüber informiert worden ist. Der Staatsrechtler Norbert Große Hündfeld und

ich haben einen verfassungsrechtlich argumentierenden Widerstand gegen die

Windkraft im Außenbereich gebildet, da die Privilegierung der Windkraft im

Außenbereich zur Folge hat, dass der gesamte Naturraum damit besetzt wird. Das

steht im Widerspruch zu Artikel 20a des Grundgesetzes. Ich verweise auf das

Gutachten von Prof. Dr. Murswiek.

Gleichzeitig sollte der Staat unter Berücksichtigung dessen, dass es keine

verfassungsrechtliche Klärung der Verfassungsmäßigkeit der Windkraft im

Außenbereich gibt, im Investitionsbeschleunigungsgesetz klarstellen, dass das

Vertrauen von Investoren auf den Bestand von verfassungswidrigen Vorhaben nicht

geschützt ist, damit der Staat vor einer Verschuldenshaftung bewahrt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. René Sternke

https://sternkekandidatkreistagvg.wordpress.com/2020/08/09/mein-schreiben-an-das-

bundesverkehrsministerium-zum-geplanten-investitionsbeschleunigungsgesetz/

https://sternkekandidatkreistagvg.wordpress.com/2020/08/09/mein-schreiben-an-das-bundesverkehrsministerium-zum-geplanten-investitionsbeschleunigungsgesetz/
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Stellungnahme zum Entwurf eines Investitionsbeschleunigungsgesetzes vom 31.7.2020 

 
 

 

Sehr geehrte Frau Reimold, 

die UVP-Gesellschaft e.V. dankt für die Gelegenheit, zum Entwurf des Investitionsbeschleunigungsge-
setzes Stellung nehmen zu können. 

Die Frist zur Stellungnahme ist jedoch so kurz bemessen, dass es den nur ehrenamtlich tätigen Vor-
stands- und Beiratsmitgliedern unmöglich ist, eine umfassende Prüfung des Entwurfs vorzunehmen 
und eine umfassende, substantiierte Stellungnahme abzugeben. 

Die nachfolgenden Ausführungen sind daher nur kursorisch und auf Einzelaspekte beschränkt.  

1. Erstinstanzliche Zuständigkeit des Oberverwaltungsgerichts nach § 48 VwGO 

Soweit die Zuständigkeit des Oberverwaltungsgerichts in erster Instanz nach § 48 VwGO für zahlreiche 
weitere Fallgruppen ausgeweitet werden soll, wird das den angestrebten Beschleunigungszweck nicht 
erreichen. Die Verfahrensdauern vor den Oberverwaltungsgerichten sind häufig deutlich länger als bei 
den Verwaltungsgerichten. Es wird zwar den Beteiligten eine Tatsacheninstanz genommen, weil die 
Berufung (die grundsätzlich von einer Zulassung abhängt) nicht mehr gegeben ist. Dies dürfte aber für 
die Investitionssicherheit und damit Beschleunigung von Gerichtsverfahren keine besondere Relevanz 
haben. 

Den Beteiligten ist mit einer erstinstanzlichen Entscheidung in einer hohen Zahl von Fällen bereits aus-
reichend gedient. Dies gilt um so mehr, als die deutschen Verwaltungsgerichte in erster Instanz eine 
hohe Qualität an Entscheidungen produzieren. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die Zulassung 
der Berufung nur in sehr seltenen Fällen überhaupt erfolgt und selbst dann erstinstanzliche Entschei-
dungen nur selten aufgehoben oder wesentlich geändert werden. 
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Soweit die Begründung zum Gesetzentwurf behauptet, der Ausbau der Windkraft an Land sei infolge 
von Rechtsstreitigkeiten zurückgegangen, ist dies unrichtig und kann empirisch nicht belegt werden. 
Auch dem Gesetzgeber dürfte bekannt sein, dass z.B. in Bayern der Windkraftausbau praktisch dadurch 
zum Erliegen gekommen ist, weil der Bayerische Gesetzgeber die 10-H-Regelung eingeführt hatte. Zu-
dem schaffen in den meisten Bundesländern vorrangig die Regionalpläne die bauplanungsrechtliche 
Voraussetzung für die Verwirklichung von Windkraftanlagen. Die Aufstellung oder Änderung der Regi-
onalpläne nimmt aber viele Jahre in Anspruch. Der Rechtsschutz hiergegen findet schon heute über 
Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO vor den Oberverwaltungsgerichten mit entsprechend um-
fänglicher Verfahrensdauer statt. 

2. Ausweitung der gesetzlichen sofortigen Vollziehbarkeit 

Die Regelung in § 80 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 3a VwGO ist zu unbestimmt. Es fehlt eine Definition, was unter 
einem Infrastrukturvorhaben zu verstehen ist. Vor dem Hintergrund, dass hier der effektive Rechts-
schutz des § 19 Abs. 4 GG betroffen ist, ist eine solch unbestimmte Regelung verfassungsrechtlich 
bedenklich. 

Zudem ist nicht klar, was unter einer „überregionalen“ Bedeutung zu verstehen ist. Der Begriff ist er-
sichtlich nicht mit dem der „Überörtlichkeit“ identisch. Soweit auf raumordnerische Kategorien abgestellt 
werden sollte, wäre dann ein überregionales Vorhaben gegeben, wenn dies über eine Planungsregion 
hinausgeht. Die Planungsregionen in den Ländern sind aber unterschiedlich groß. So hat Bayern z.B. 
18 Planungsregionen, Hessen aber nur 3. In Bayern wäre daher schon leicht von einem überregionalen 
Vorhaben auszugehen, wenn es in Hessen noch nicht der Fall wäre. 

3. Frühe mündliche Verhandlung 

Die Regelung des § 101 Abs. 1 VwGO ist zu begrüßen, in der vorgeschlagenen Form wird sie aber 
weithin wirkungslos blieben. Im Verwaltungsprozess gilt der Grundsatz, dass dieser mit einer einzigen 
mündlichen Verhandlung abzuhandeln ist. Das ist aber in der Regel nur möglich, wenn der Rechtsstreit 
so weit vorbereitet ist, dass alle Beteiligten sich schriftlich geäußert haben und auch die Amtsermittlung 
des Gerichts abgeschlossen ist. Ein „früher erster Termin“, wie im Zivilprozess möglich und üblich, findet 
deshalb im Verwaltungsprozess nahezu niemals statt. 

Um einen wirklichen Beschleunigungseffekt zu erzielen, wäre stattdessen verpflichtend ein gesonderter 
Gütetermin vorzuschreiben, dem eine streitige mündliche Verhandlung nicht unmittelbar nachfolgen 
darf. Dies würde die Gerichte zur Vermeidung weiterer Arbeitsüberlastung motivieren, frühzeitig auf 
einvernehmliche Einigungen hinzuwirken, zumal für den Fall von Einigungen auch arbeitsintensive Ur-
teilsbegründungen entfallen würden. 

4. Bildung von Fachkammern und Fachsenaten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Die Regelungen des § 188a und § 188b VwGO werden an der schon jetzt in den Geschäftsverteilungs-
plänen der Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte bestsehenden fachlichen Aufteilung der Zustän-
digkeiten nichts ändern. Die entscheidende Problematik ist vielmehr die, ob die Richter der künftigen 
Fachkammern und Fachsenate auch in anderen Kammern und damit in sonstigen Rechtsbereichen 
eingesetzt werden können. 

Zudem bleibt völlig außen vor, dass Richter in der gerichtlichen Praxis im Wesentlichen auch nach der 
sog. „Pensenzahl“ beurteilt werden. Richter, die ausschließlich in sog. „Großverfahren“ tätig sind, kön-
nen die üblichen Pensenzahlen nicht erfüllen und geraten daher durchaus unter Rechtfertigungsdruck. 
Wird die Schaffung von besondere Fachkammern und Fachsenate angestrebt, bedarf es auch insoweit 
einer Regelung. 
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5. Änderungen des AEG und UVPG 

Die Änderungen des AEG und des UVPG sind aus Sicht der UVP-Gesellschaft unkritisch und können 
den Bau der entsprechenden Vorhaben beschleunigen. Die Bahn als klimafreundlicher Verkehrsträger 
ist hier zu unterstützen. 

6. Änderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Wenn nach § 63 BImSchG Anfechtungsrechtsbehelfe gegen die Genehmigung von Windkraftanlagen 
keine aufschiebende Wirkung mehr haben sollen, führt das nicht automatisch zu mehr Rechtssicherheit. 
Es besteht – schon verfassungsrechtlich – keine Pflicht für den Dritten zu einem Antrag nach § 80a Abs. 
3 VwGO. Die relative Rechtssicherheit erlangt der Investor daher immer erst mit einem Hauptsacheur-
teil. Wird kein Antrag nach § 80a Abs. 3 VwGO gestellt, kann der Investor nicht selbst ein „Eilverfahren“ 
zur Beschleunigung führen. Es wird sich daher zeigen, dass die Regelung des § 63 VwGO den Inves-
toren „Steine statt Brot“ gibt. 

7. Änderungen von ROG und RVO 

Die Änderungen in § 15 Abs. 3 Satz 2 ROG sehen wir durchaus kritisch. Die öffentliche Auslegung der 
ROV-Antragsunterlagen gänzlich ins Internet zu verlagern, stößt auf eine Reihe von Problemen: 

- Ein Ausdrucken der Unterlagen entfällt für die Mehrzahl möglicher Betroffener, denn nicht selten 
umfassen die Unterlagen mehrere Aktenordner mit mehreren tausend Seiten. Das Ausdrucken 
der Kartenwerke – in der Regel im Maßstab 1:25.000 und häufig im DIN A 0-Format oder größer 
– entfällt in privater Umgebung aber auch bei Verbänden mangels Möglichkeit ebenfalls.  

- Gerade die Kartenwerke mit der räumlichen Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens sind 
für die Beurteilung der eigenen Betroffenheit essentiell notwendig und an normalen Endgeräten 
mit Bildschirmdiagonalen von <21 Zoll kaum erfassbar. Auch größere Bildschirme können solche 
Karten nicht adäquat anzeigen. 

- Bei der Überprüfung von bestimmten schutzgutbezogenen Auswirkungen ist es oft notwendig, 
parallel zum Text die jeweiligen Bestands- und Auswirkungskarten zu studieren. Teilweise sind 
weitere Dokumente (Erläuterungsberichte, Anhänge, weitere Fachgutachten) heranzuziehen, um 
alles nachvollziehen zu können. Dies ist nur möglich, wenn die komplette Antragsunterlage an 
einem Ort verfügbar ist. 

Die Formulierung in § 3 Abs. 2 ROG sollte daher wie folgt geändert werden: 

„Die Verfahrensunterlagen sind für die Dauer von mindestens einem Monat öffentlich auszulegen 
und gleichzeitig bis zum Verfahrensabschluss im Internet zu veröffentlichen.“ 

Zur Ergänzung des Abs. 7 in § 15 ROG: Dass das Ergebnis des ROV erst im Rechtsbehelfsverfahren 
gegen das nachfolgende Zulassungsentscheidung überprüft werden kann, ist bereits reale Praxis. Dies 
ändert nichts an der Tatsache, dass dies viel zu spät ist. Da das ROV-Ergebnis in der Regel die raum- 
und umweltverträglichste Alternative bestimmt, mit der dann das anschließende Zulassungsverfahren 
bestritten wird, ist dann die Überprüfung der – häufig umstrittenen – Alternativenprüfung kaum mehr 
substantiell möglich. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
(Dr. Joachim Hartlik, Erster Vorsitzender der UVP-Gesellschaft e.V.) 
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Von: waldkleeblatt@t-online.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie heißt es im Koalitionsbeschluss vom 08.03.2020 – “...Wir erneuern unser Land

und sorgen für Investitionen auf Rekordniveau.”

Leider bedeutet das aber auch mit dem geplanten

Investitionsbeschleunigungsgesetz die Einschränkung wesentlicher

Mitwirkungsrechte von Verbänden und Bürger*n. Dies betrifft die „Verschlankung“

von Umweltverträglichkeitsprüfungen und das Beschneiden von Widerspruchs-/ und

Klagerechten.

Widersprüche und Klagen von Dritten sollen keine aufschiebenden Wirkungen mehr

haben. Dies stellt eine eindeutige „Aushebelung“ unseres Rechtssystems dar. Eine

kritische Prüfung von Behördengenehmigungen wir damit defacto unmöglich

gemacht. Irrtümer werden ggf. billigend in Kauf genommen. Es werden Tatsachen

geschaffen, die irreparable Folgen haben können und nur unter Vernichtung von

Kapital wieder korrigiert werden können.

Quelle: https://www.cdu.de/artikel/ergebnisse-des-koalitionsausschusses-vom-08-

maerz-2020

 - Ziffer IV. Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren

Die Gefahr von Aktionismus und das Umgehen des Rechtssystems haben wir in

Brandenburg z.B. beim Tesla-Projekt der Giga-Factory und der Umsetzung von

Windenergieprojekten hinreichend erlebt.

Auch ein Investitionsbeschleunigungsgesetz darf nicht missbraucht werden, um

andere Gesetze außer Kraft zu setzen: Naturschutz, Wasserschutz und

Wasserversorgungssicherung, Gesundheit der Bevölkerung und

Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß EU-Richtlinien und Aarhus Convention.

mailto:waldkleeblatt@t-online.de
https://www.cdu.de/artikel/ergebnisse-des-koalitionsausschusses-vom-08-maerz-2020
https://www.cdu.de/artikel/ergebnisse-des-koalitionsausschusses-vom-08-maerz-2020


Als negatives Beispiel dafür sei das Tesla-Projekt in Brandenburg für den Bau von E-

Autos als sogenannte Giga-Factory genannt. Ohne detaillierte Prüfung der

Bedingungen einer Sinnhaftigkeit und  nachhaltiger Lieferketten wurde sich hier über

alles hinweggesetzt und das Projekt sogar als umweltfreundlich und als im Sinne der

Energiewende der Öffentlichkeit vermittelt. Bisher sind nicht einmal die seit Monaten

vorliegenden 380 Einwendungen der Bürger* geprüft und keine Erörterung

durchgeführt. Das ist ein eklatanter Eingriff in die Rechte der Bürger und ein

Armutszeugnis für die Politik. Bürgerrechte werden defacto ad absurdum geführt.

Eine Beschleunigung von Investitionen ist durchaus zu begrüßen. Dass muss aber

auf schnellerem Handeln von Behörden und Gerichten erfolgen und nicht durch

Abschaffung von Regelungen des Rechtsschutzes. Maßstab ist dabei das

Grundgesetz. Verwiesen sei hier insbesondere auf Art. 2, Artikel 20a und die Artikel

zur kommunalen Planungshoheit.

Weiterhin ist die Befangenheit von Abgeordneten und Behörden unbedingt

auszuschließen, d.h. es müssen trotz aller Dringlichkeit objektive wissenschaftliche

Gutachten erstellt werden. Das Vertrauen in staatliches Handeln sollte nicht durch

Beschneidung von Mitwirkungsrechten untergraben werden.

Bitte ändern Sie die entsprechenden Abschnitte im Sinne der Bürgerbeteiligung und

unserer Umwelt.



Sehr geehrte Frau Reimold,

leider ist es uns nicht möglich eine fristgerechte Stellungnahme im Rahmen der

Verbändeanhörung Investitionsbeschleunigungsgesetz einzureichen. Entscheidend

dafür ist, dass wir als größte zivilgesellschaftliche Organisation in Deutschland zum

wiederholten Mal nicht im Verteiler Ihrer Verbändeanhörung auftauchen.

Untenstehende E-Mail erreichte mich über Dritte. Hinzu kommt, dass die Fristsetzung

erneut recht ambitioniert ist.

Insgesamt sendet das Vorgehen die Botschaft, dass eine Beteiligung unserseits nicht

erwünscht ist. Gerade in Bezug auf ein Gesetzesvorhaben, in dem vorgesehen ist,

den verwaltungsgerichtlichen Instanzenzug für Streitigkeiten zu verkürzen und in der

Folge möglicherweise die Beteiligung von Interessengruppen zu verringern, irritiert

uns das Vorgehen sehr. Daher bitte ich um Antwort, ob es sich dabei um ein

Versehen handelt oder ob die Stellungnahme des Deutschen Olympischen

Sportbundes tatsächlich nicht erwünscht ist. Unterschiedliche Vertreter*innen Ihres

Hauses haben uns hierzu immer wieder signalisiert, dass unsere Beteiligung

gewünscht ist und geschätzt wird.

Ich habe Ihnen zusätzlich meine E-Mail aus dem November 2019 angefügt, die leider

bis heute unbeantwortet geblieben ist.

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Antwort

i.A. Lisa Carstensen

Referentin Politische Kommunikation

Beauftragte für den Wassersport



Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Übermittlung des Gesetzentwurfes.

Aufgrund der Kürze der Frist war seitens des Zentralverbandes des Deutschen

Handwerks leider keine umfassende Beteiligung der Handwerksorganisation möglich.

Auf Basis der Kurzbewertung und der erfolgten Rücksprachen innerhalb des

Handwerks bewerten wir den Gesetzentwurf jedoch als positiv. Die vorgeschlagenen

Maßnahmen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren

entsprechen unseren langjährigen  Forderungen.

Darüber hinaus ist es insbesondere im Nachgang der Akutphase der Coronakrise

notwendig, einen nachfolgendenden Rückgang der bislang stabilisierenden Wirkung

des Baus zu vermeiden. Auch hierzu können die angedachten

Beschleunigungsmaßnahmen - die zumeist bei öffentlichen Investitionen wirksam

werden - beitragen.

Die sinnvollen Maßnahmen zur Verkürzung des Instanzenzuges sollten jedoch u.E.

auch auf Kreisstraßen ausgedehnt werden.

Im Übrigen schließen wir uns der Stellungnahme des Zentralverbandes des

Deutschen Baugewerbes an, die Ihnen bereits vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Benke

______________________________________________

Dr. Carsten Benke

Abteilung Wirtschaft, Energie und Umwelt Referatsleiter Regional- und Strukturpolitik,

Stadtentwicklung, Infrastruktur und Verkehr

______________________________________________

Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) Mohrenstraße 20/21

10117 Berlin
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